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 Anspruch und  
Realität einer 
inklusiven Kirche 

Das »Übereinkommen über die 
Rechte von Menschen mit Behin-
derungen«, kurz: UN-Behinder-
tenrechtskonvention, wurde am 
13. Dezember 2006 von der Gene-
ralversammlung der Vereinten 
Nationen beschlossen und ist am 
3. Mai 2008 in Kraft getreten. Die 
Konvention bekräftigt die Allge-
meingültigkeit der Menschenrechte 
und enthält eine Vielzahl speziel-
ler, auf die Lebenssituation behin-
derter Menschen abgestimmte 
Regelungen. 

Am 28. Juni 2016 verabschiedete 
das Bundeskabinett die zweite 
Auflage des Nationalen Aktions-
plans zur UN-Behindertenrechts-
konvention, kurz NAP 2.0. »Mit 
dem NAP 2.0 treibt die Bundesre-
gierung die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen durch 
gezielte Maßnahmen auf der Bun-
desebene weiter voran. Er soll 
dazu beitragen, dass Inklusion als 
in allen Lebensbereichen zu be-
rücksichtigendes Prinzip Einzug 
hält. Für Menschen mit Behinde-
rungen bedeutet Inklusion vor 
allem, Bedingungen vorzufinden, 
damit sie ihren Aufenthaltsort 
wählen und entscheiden können, 
wo und mit wem sie leben, ihre 
Begabungen und Fähigkeiten ein 
Leben lang voll zur Entfaltung 
bringen können und ihren Lebens-

unterhalt durch frei gewählte oder 
angenommene Arbeit verdienen 
können.« (Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales anlässlich der 
Veröffentlichung von NAP 2.0) 

Diese »Herausforderung und Auf-
gabe Inklusion« ist für die evange-
lische Kirche ein Gebot, an dem 
sich die Realisierung der Botschaft 
des Evangeliums messen lässt. 
Inklusion in der evangelischen 
Kirche findet im Spannungsfeld 
zwischen explizitem Anspruch und 
Fragen der praktischen Umsetz-
barkeit statt. 

Die Netzwerktagung Inklusion 
fand am 22. und 23. Februar 2018 
in der Evangelischen Bildungsstät-
te Schwanenwerder in Berlin als 
ein Kooperationsprojekt statt. Be-
teiligt waren die Diakonie Deutsch-
land und das Netzwerk Kirche 
inklusiv der Nordkirche, die Feder-
führung lag bei der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD) und 
der Evangelischen Akademie zu 
Berlin. 

»Die Kirche steht vor der Aufgabe, 
Inklusion und Barrierefreiheit klar 
zu leben«, schreiben die Verant-
wortlichen der Netzwerktagung in 
ihrer Einladung. Dies entspreche 
der evangelischen Botschaft von 
der bedingungslosen Gnade Gottes. 
Doch ließen sich die Herausforde-
rungen nicht verleugnen, die sich 
durch die Unterschiedlichkeit der 
Charismen und Fähigkeiten ergä-
ben. In vielen (landes)kirchlichen 
Arbeitsbereichen werde Inklusion 

aktiv angestrebt und gestärkt. Ziel 
der Tagung sei es gewesen, solche 
bestehenden landeskirchlichen 
Initiativen und bekannter zu ma-
chen und sie im Raum der EKD zu 
vernetzen. 

Diese Ausgabe enthält außer den 
Tagungsbeiträgen weitere Texte 
zum Thema Inklusion, so eine 
Reportage aus dem evangelischen 
Magazin »chrismon« und ein The-
senpapier der Arbeitsgemein-
schaft der Leiterinnen und Leiter 
der Pädagogischen Institute und 
Katechetischen Ämter im Bereich 
der EKD (ALPIKA-AG). 

Sie versucht der Aufgabe Inklusion 
gerecht zu werden, indem sie den 
Anspruch Barrierefreiheit teilweise 
in der Publikation selbst umsetzt. 
So ist der Beitrag der Architektin 
Brigitte Caster auch in Leichter 
Sprache abgedruckt. Außerdem 
erscheint diese Ausgabe auch als 
Sonderausgabe in einer Printversi-
on mit Titel und Hinweisen in 
Brailleschrift-Lack inklusive QR-
Code und als barrierefreie PDF mit 
den Optionen Vorlesen, Anzeige in 
verschiedenen Schriftgrößen und 
Ausgabefähigkeit in Brailleschrift. 
 
 

Hinweis für unsere Abon-
nentinnen und Abonnenten: 
Die Ausgabe 20/2019 er-
scheint am 14. Mai. 
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Auf dem Weg zu einer inklusiven Kirche  
Von Oberkirchenrätin Dr. Birgit Sendler-Koschel, Leiterin der Bildungsabteilung im  
Kirchenamt der EKD, Pastorin Christiane Galle, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der  
Bildungsabteilung der EKD, Themenbereich Inklusion, unter Mitarbeit von:  
Oberkirchenrat Dr. Ralph Charbonnier und Oberkirchenrat Matthias Otte 

Der Begriff »Inklusive Kirche« beschreibt einen 
Lernweg hin zu einer Kirche, die mit der gottge-
schenkten Vielfalt der Menschen gerne und fach-
lich überzeugend umzugehen vermag.  
 
Die vorliegende Dokumentation geht wie die do-
kumentierte Tagung davon aus, dass der Weg hin 
zu einer inklusiven Kirche sich zum einen aus der 
Aufgabe ergibt, die UN-Behindertenrechts-
konvention und ihren menschenrechtsbasierten 
Hintergrund umsetzen zu müssen und zu wollen. 
Zum anderen geht es in einem umfassenden Sinn 
um eine dem Evangelium und damit dem Auftrag 
der Kirche innewohnende Bestimmung, ja sogar 
Freude daran, mit all den unterschiedlichen Men-
schen mit ihren Gaben und Begrenzungen eine 
Gemeinschaft der Getauften zu bauen, in der 
Anerkennung und Teilhabe für alle erfahrbar 
wird. Zugleich ist die Kirche nach außen hin An-
wältin für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen oder Personen mit besonderem Schutz- 
und Förderbedarf.  
 
Der Weg hin zu einer inklusive(re)n Kirche ist 
herausforderungsreich. Theologische, personal-
rechtliche, pädagogische, pastoraltheologische 
und architektonische Herausforderungen sind zu 
erkennen und zu gestalten.1 Die vorliegende Do-
kumentation beschreibt diese in einer Vielfalt von 
Impulsen.2  
 
Die Tagung – verantwortet von der EKD und der 
Evangelischen Akademie zu Berlin – war mit 
ihrer hohen Reichweite hinein in die verfasste 
Kirche und ihre Diakonie auch deshalb möglich, 
weil engagierte Einzelpersonen in verschiedenen 
Landeskirchen, in der Diakonie Deutschland und 
in diakonischen Unternehmen sich schon seit vier 
Jahren vernetzen und Erfahrungen austauschen. 
Mittlerweile gibt es in den meisten Landeskirchen 
Ansprechpersonen oder Zuständige für Inklusion 
in der Kirche. Ein Netzwerk Inklusion im Raum 
der EKD ist am Entstehen, das für den Weg zur 
inklusiven Kirche hilfreich ist und dessen Unter-
stützung durch die EKD gewünscht wird.  
 
Die Tagung »Offen für alle?« wollte vom Tagungs-
konzept her konstruktiv, kritisch, theologisch 
fundiert und praxisorientiert Perspektiven eröff-

nen, die auf dem Weg zur inklusiven Kirche mit 
zu bedenken und zu bearbeiten sind. Es zeigte 
sich, wie bereichernd gerade auch die Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen erfahren wird 
– nicht nur auf der Tagung, aber auch hier. Ohne 
die Impulse und Debattenbeiträge, auch das kriti-
sche Eintragen von Desideraten und Schwierig-
keiten auf dem Weg zu einer inklusiven Kirche 
durch Teilnehmende mit Behinderungen, hätte 
die Tagung nicht mit Tiefenschärfe Probleme und 
Chancen bearbeiten können. Allen Autorinnen 
und Autoren der Beiträge sei gedankt!  
 
Um die vorliegende Dokumentation Interessierten 
mit besonderen Zugangsbedürfnissen zu erschlie-
ßen, wird diese Broschüre als barrierefreie PDF 
zur Verfügung gestellt. Die PDF ist zum einen in 
der Sonderausgabe der epd-Dokumentation über 
einen mit Braille-Schrift-Lack markierten QR-
Code, zum anderen in www.ekd.de abrufbar. Der 
Beitrag von Prof. Brigitte Caster (Köln) wurde für 
diese Dokumentation zusätzlich in einer Übertra-
gung in Leichte Sprache zur Verfügung gestellt. 
»Offen für alle« bleibt mit Frage- und Ausrufezei-
chen versehen und markiert eine alle evangelisch 
verantworteten Arbeitsbereiche und die zukünfti-
ge Kirchenentwicklung angehende Querschnitts-
aufgabe.  
 
 
Anmerkungen: 
 
1 Vgl. hierzu die Anfang 2015 vorgestellte Orientierungshilfe des 
Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Es ist 
normal, verschieden zu sein. Inklusion leben in Kirche und Gesell-
schaft, Gütersloh 2014. Abrufbar (Lesen/Vorlesen, PDF nicht 
barrierefrei) unter: https://www.ekd.de/Denkschriften-282.htm. 
Eine leicht verständliche und barrierefreie Übertragung erscheint 
2019.  
 
2 Die Impulsreferate von OLKRin Dr. Nicola Wendebourg (Leiterin 
des Personaldezernats im Landeskirchenamt der Ev.-luth. Lan-
deskirche Hannovers) in der AG 3 »Inklusion als Aufgabe für 
Kirchenleitung und Personalentwicklung« sowie von Beate Schul-
tes (Lehrerin für katholische Religion und Gemeindereferentin der 
Katholischen Pfarrei St. Dionysius in Köln) in der AG 4 »Inklusion 
als Herausforderung für Berufe in Kirche, Diakonie und Schule« 
standen für die vorliegende Dokumentation nicht zur Verfügung.
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Inklusion – natürlich?1  
Exklusionsmechanismen in der Kirche (Vortrag) 
Von Prof. Dr. Torsten Meireis, Lehrstuhl für Systematische Theologie (Ethik und Herme-
neutik), Humboldt-Universität zu Berlin, Direktor des BIPT 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

1. Inklusion: Ein Leib und viele Glieder? 

Wenn es um die Frage nach Inklusion und Exklu-
sion geht, lassen sich zunächst einmal viele bib-
lisch-theologisch Motive assoziieren – ich nenne 
hier einige derjenigen, die in der Denkschrift »Es 
ist normal, verschieden zu sein« aufgeführt wer-
den. Da ist die Gottebenbildlichkeit (Gen 1,26–
27), die wir als Begründung der jedem Menschen 
zugeschriebenen Würde zu verstehen gelernt 
haben. Da ist das Bilderverbot (Ex 20,4), das als 
Festlegungsverbot gesehen werden kann; das 
universal adressierte Heilshandeln Gottes, die 
Gnade in Jesus, dem alle Schwäche und Ausgren-
zung erfahrenden Gekreuzigten, der als der Chris-
tus bekannt wird. Da ist die Berufungspraxis, die 
vor allem die im üblichen sozialen Sinne Ohn-
mächtigen bedenkt (2 Kor 12,9, 1 Kor 1,26–28) 
und das schöne Bild vom Leib Christi (1 Kor 
12,26), in dem alle aufgehoben sind. Wenn man, 
wie die Denkschrift es tut, auf die pragmatische 
Abendmahlspraxis des Paulus in Korinth abhebt 
(1 Kor 11,17–34), dann könnte man auch noch 
die Formulierung aus Galater 3,28 aufnehmen: 
»Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau, denn ihr seid allesamt einer in Jesus Chris-
tus.« Die Intuition, die hinter dem Inklusionsge-
danken steht, benennt der Ratsvorsitzende der 
EKD, Heinrich Bedford-Strohm, in seinem Vor-
wort zur Denkschrift so: »Mit dem Wort Inklusion 
wird ein Paradigmenwechsel markiert. Es geht 
nicht mehr um die Integration einer kleinen ab-
weichenden Minderheitsgruppe in die »normale« 
Mehrheit. Vielmehr soll die Gemeinschaft so ge-
staltet werden, dass niemand aufgrund seiner 
Andersartigkeit herausfällt oder ausgegrenzt 
wird.« (EKD 2014, 7). Alle Menschen sollen »in 
ihrer je eigenen Individualität von Anfang an 
einbezogen werden.« (EKD 2014, 17).  
Die Denkschrift macht dabei sehr klar, dass es 
sich in der Inklusionsdebatte um einen – letztlich 
durch die Kodifikation in der UN-Behinderten-
rechtskonvention vermittelten – Anstoß von au-
ßen handelt, eine Lerngelegenheit für eine kei-

neswegs immer schon inklusive Kirche, auch 
wenn in ihrer Lehre Anknüpfungs- und Bezugs-
punkte namhaft gemacht werden können (EKD 
2014, 28–38) – und sie macht auch deutlich, dass 
die erfahrbare Kirche hinter so formulierten In-
klusionsansprüchen weit zurückbleibt: »Die ge-
genwärtige Sozialgestalt der Kirche in Gemeinde 
und Diakonie ist jedoch noch weit davon ent-
fernt, ein Inklusionsmotor zu sein. In ihr domi-
nieren soziale Milieus, die meist weder Arme 
noch Menschen mit Behinderungen umfassen 
und sich durch die Art der – auch religiösen – 
Kommunikation vielfach abgrenzen.« (EKD 2014, 
55) 
Wenn man die Intuition der so gefassten Inklusi-
onsidee auf einen philosophischen Begriff bringen 
wollte, könnte man vielleicht auf Einsichten des 
in letzter Zeit etwas aus der Mode gekommenen 
Philosophen Theodor W. Adorno rekurrieren. 
Unter dem Eindruck von Auschwitz, der als his-
torischer Erfahrungshintergrund jedenfalls in 
unserem Kulturkreis auch alle Inklusionsdebatten 
prägt, konstatiert er die immer schon gewaltsame 
Aneignung des Nichtidentischen, die ihm zufolge 
bereits in der Struktur des Denkens als Identifika-
tion gegeben ist, das immer einen Ausschluss 
impliziert: x=y und nicht z; ein Mensch ist krank 
und nicht gesund; eine Person ist beeinträchtigt 
und nicht vollständig funktional. Und gegen sie 
evoziert er die unverfügbare Versöhnung, die im 
kritischen Denken als anderes dieses identifizie-
renden Denkens aufscheinen könnte: »Versöh-
nung wäre das Eingedenken des nicht länger 
feindseligen Vielen, wie es subjektiver Vernunft 
anathema ist.« (Adorno 1966, 18). Dass wir das 
Viele, das Partikulare, das Einzelne, das vielbe-
schworene Individuum immer schon auf das 
Exemplar einer Gattung reduzieren, das letztlich 
austauschbar ist, wird von ihm in immer neuen 
Wendungen analysiert und kritisiert, und die 
schlimmste Verfehlung des Denkens besteht da-
rin, sich bei sich selbst zu beruhigen (Adorno 
1966, 398). 
Nun reformuliert die Programmatik der Inklusi-
onsdebatten, von denen es bekanntlich mehrere 
gibt, die Inklusion aber nicht als Utopie, sondern 
als Projekt. Ziel ist die als Inklusionsmotor fun-
gierende Kirche, das inklusive Bildungssystem, 
die inklusive Gesellschaft. Und die Schwierigkeit, 
die sich damit verbindet, ist die Härte, die Adorno 
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schonungslos benennt: Die als Entzogenes in 
Aussicht gestellte Versöhnung ist uns nicht ver-
fügbar, Inklusion in diesem Sinne ist alles andere 
als natürlich – auch in der Kirche.  
Schon die Bedingung von Organisation ist Exklu-
sion, Inklusion setzt Exklusion voraus (Luhmann 
1997, 618 - 633): Eine von anderen Organisatio-
nen unterscheidbare Kirche kann es nur geben, 
weil es eine Mitgliedschaftsregel gibt, die über 
Inklusion und Exklusion, Mitgliedschaft und 
Nichtmitgliedschaft zu entscheiden erlaubt. Das 
gilt auch schon für die paulinische Kirche: Wer 
sich nicht zu Christus zugehörig glaubt, gehört 
nicht dazu; ihn oder sie dennoch dazuzuzählen, 
träfe wohl kaum die Intuition der Inklusion. Das 
Problem reicht aber noch weiter und lässt sich 
schon am biblischen Zeugnis, etwa dem Abend-
mahlsstreit in Korinth, belegen. 
Der Preis für Paulus' Lösung der Abendmahls-
problematik in Korinth und die wechselseitig 
anschauliche Anerkennung als Gleiche in Chris-
tus ist der Ausschluss der Verteilungsfrage: Pau-
lus rät, es möge sich jeder zuhause nach seinen 
Möglichkeiten sattessen, damit nicht die einen 
vor den anderen ostentativ prassen (1. Kor 11,21–
22.34). In unserer empirisch wahrnehmbaren 
Kirche hat sich eine andere Lösung des Problems 
etabliert, die bereits von Klaus von Bismarck 
(1957) als Milieuverengung beschrieben worden 
ist: Es treffen sich nur diejenigen dort, die in ih-
ren Vermögen und Milieus vergleichbar sind 
(EKD 2007, 51, Vögele u. a. 2002, 58f., 109 - 
134). 
Und die Leibmetapher, die sich selbstverständlich 
als Hinweis auf gleiche Würde bei unterschiedli-
chen Funktionen lesen lässt, hat genauso selbst-
verständlich ihre Wurzeln in der Rechtfertigung 
der Ungleichheit der Chancen bei unterschiedli-
chen Funktionen. Am bekanntesten dürfte die 
von Livius (59 v. Chr) legendarisch überlieferte 
Rede des Menenius Agrippa sein, mit der er die 
Plebejer beruhigt haben soll, die gegen die Patri-
zier rebellierten, indem er Letztere mit dem 
Bauch verglich, der zwar müßig und überprivile-
giert scheine, aber durch seine Verteilungs- und 
Organisationstätigkeit das Ganze am Leben halte. 
Das lässt sich schnell in die Anweisung des Steu-
ermanns an die im Schiffsbauch übersetzen: 
»Halt' den Mund und rudere!« Auch auf dem 
Schiff, das sich Gemeinde nennt. 
Zudem setzt auch die Leibmetapher des Paulus 
faktisch unterschiedliche menschlich wahrnehm-
bare Funktionen voraus, auch wenn sie diese als 
Gaben zu verstehen sucht. Die hochproblemati-
sche Seite des hochplausiblen Verweises auf die 
wechselseitige existentielle und soziale Abhän-
gigkeit ist die Frage nach der Funktion derjeni-

gen, deren Leistung den anderen nicht ohne wei-
teres einsichtig ist.  
'Natürlich' also, um den mir aufgegebenen Titel 
aufzunehmen, ist auch in der Kirche nicht Inklu-
sion, sondern Exklusion. Die eben gebotene Auf-
zählung von Problemen oder Exklusionsmecha-
nismen soll nun aber nicht dazu dienen, die Intui-
tion der Inklusion zu desavouieren – der Hinweis, 
man lüge sich mit dem Inklusionsprogramm in 
die Tasche, scheint mir gar zu billig, auch wenn 
er gelegentlich angemessen sein mag. Sie soll 
vielmehr dazu beitragen, sich nicht mit der Inklu-
sionsprogrammatik allein zu beruhigen und 
gleichsam die Absicht für die Tat zu nehmen. 
Stattdessen möchte ich zur Schärfung des Blicks 
dafür beitragen, wie die Inklusionsintuition zu 
verstehen, zu artikulieren und zu operationalisie-
ren ist und mit welchen Schwierigkeiten kontex-
tuell situierte Kirchenmenschen dabei zu rechnen 
haben. Zu diesem Zweck werde ich nach dieser 
Einleitung (1.) zunächst auf den Inklusionsbegriff 
und seine unterschiedlichen Verwendungsweisen 
eingehen (2.), um dann die ethischen Probleme 
der Operationalisierung von Inklusion zu erörtern 
und dabei die Schwierigkeiten zu systematisieren 
(3). In einem Versuch, mit der gerade beschrie-
benen Spannung umzugehen, werde ich erwägen, 
wie diese Intuition für die Aufgaben der Kirche 
fruchtbar gemacht werden könnte (4).  
Die These, die ich dabei vertreten möchte, lautet, 
dass Inklusion gerade nicht natürlich ist und auch 
kein einfach durchführbares Projekt darstellt, 
sondern eine utopische oder besser: theotopische 
Herausforderung, der wir durch die unbedingte 
menschenwürdegemäße Anerkennung, die Be-
mühung um die Gewährleistung universaler 
selbstbestimmter Partizipationsmöglichkeiten und 
die dazu nötige Teilhabe entsprechen sollten.  

2. Inklusion, Integration, Kopplung, Affiliation: 
Zum Inklusionsbegriff 

Der Inklusionsbegriff wird in unterschiedlichen 
Kontexten verwendet und auch innerhalb der 
kontextspezifischen Diskurse zum Teil unter-
schiedlich gebraucht. Vier sich überlappende 
Diskurse möchte ich knapp skizzieren und die 
normativen Überlegungen herausschälen, die sie 
meiner Wahrnehmung nach leiten.  
Der für die kirchliche Inklusionsdebatte und die 
bereits zitierte EKD-Denkschrift zur Normalität 
der Verschiedenheit wichtigste Diskurs ist ohne 
Zweifel der normative Inklusionsdiskurs, der sich 
auf Behinderung bzw. Beeinträchtigung bezieht. 
Er geht letztlich auf die englische Version der 
Convention on the Rights of Persons with Disabi-
lities (CRPD) zurück. In der deutschen Version 
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taucht der Inklusionsbegriff gar nicht auf, dort ist 
meist von 'Einbeziehung', an einer Stelle auch 
von 'Integration' die Rede.2 Die zentrale Pointe 
der Konvention, die Differenzierung von Beein-
trächtigung (impairment) und Behinderung (disa-
bility), die schon länger auch ihren Weg in die 
International Classification of Functioning, Disa-
bility and Health (ICF) (WHO 2001) gefunden 
hat, steckt bekanntlich in der Definition der Be-
hinderung, die sich im ersten Artikel findet, der 
den universalen Anspruch auf Menschenrechte 
und Grundfreiheiten betont (CRPD Art. 1): »Zu 
den Menschen mit Behinderungen zählen Men-
schen, die langfristige körperliche, seelische, geis-
tige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, wel-
che sie in Wechselwirkung mit verschiedenen 
Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichbe-
rechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern 
können.« Zum einen ist so die Klassifikation von 
'Behinderten' als klar von Kranken abgrenzbare 
Gruppe aufgegeben. Zum anderen aber ist so eine 
antipaternalistische Spitze gesetzt: Weil Beein-
trächtigungen erst in Verbindung mit 'verschie-
denen Barrieren' zur Behinderung werden, ist ein 
Vorbehalt hinsichtlich der universalen Anwen-
dung der sich aus der Menschenwürde ergeben-
den Menschenrechte nicht begründbar. Die Spra-
che des Rechts zielt aber letztlich auf die Idee der 
Selbstbestimmung, den subjektiv gegebenen und 
strukturell einzulösenden Anspruch auf Zugang, 
Partizipation und Mitwirkung (Schweiker 54). 
Der auch in der Denkschrift benannte Wechsel 
vom Fürsorge- zum Gerechtigkeits- und Anerken-
nungsparadigma wird damit vollzogen (EKD 
2014, 21.23.56). Im Hintergrund stehen auch hier 
Kämpfe um Anerkennung, die von den Betroffe-
nen selbst ausgefochten wurden und werden, wie 
sie etwa in der 'deaf culture-Bewegung' deutlich 
werden (CRPD Art. 30.4). Aus der geschuldeten 
Anerkennung von Diversität werden die Rechte 
auf gestaltende Teilnahme und materielle Teilha-
be abgeleitet, wobei der Umgang mit Menschen 
mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung in 
der Regel als paradigmatisch für den Umgang mit 
jeder Art der Beeinträchtigung gilt, die als Diversi-
tät verstanden wird.  
Diese Auffassungen haben dann vor allem auf 
den Bildungsdiskurs durchgeschlagen, in dem bis 
in die neunziger Jahre eher von Partizipation als 
von Inklusion gesprochen wurde und das Neue 
am Inklusionsdiskurs vor allem an der strukturel-
len Gewährleistung des Zugangs gesehen wird 
(Schweiker 2016, 53). Besonders im chancenent-
scheidenden Bildungszusammenhang lässt der 
menschenrechtliche Partizipationsuniversalismus 
jede 'separate but equal'-Strategie als problema-
tisch erscheinen. Wenn »das Ziel des pädagogisch 

angemessenen Umgangs mit zunehmender Hete-
rogenität eindeutig« darin besteht, »alle Schüle-
rinnen und Schüler entsprechend ihren Lernaus-
gangslagen und Lernmöglichkeiten bestmöglich 
zu fördern« (Middendorf 2015, 9), dann kommt 
man an inklusivem Unterricht – natürlich auch 
im Studium – kaum vorbei. Das besondere Ge-
wicht der Inklusionsfrage im Bildungsdiskurs 
scheint mir im besonders eklatanten Kontrast von 
normativem Anspruch und alltäglicher Realität 
des hochsegregierten, hochselektiven, herkunfts-
abhängigen und politisch seit den sechziger Jah-
ren extrem umkämpften bundesrepublikanischen 
Bildungskontext liegen (Meireis 2015, 314 - 318), 
der sich nicht nur im Festhalten an den segregier-
ten Sekundarbereichen, sondern auch an der 
Differenz von allgemeiner und Sonderpädagogik 
zeigt (Schweiker 2016, 163f.). Man kann dann 
bezüglich der just gebotenen Einschätzung Mid-
dendorfs fragen, ob es die Heterogenität oder 
nicht doch eher ihre Wahrnehmung ist, die in der 
Bundesrepublik zugenommen hat. Jedenfalls geht 
dieses Programm über den Entdeckungskontext 
der Lebensrealität von Menschen mit körperli-
chen und geistigen Beeinträchtigungen weit hin-
aus und müsste sich entsprechend auch auf die 
Förderung von Menschen mit sozialen Beein-
trächtigungen richten – in diesem Sinne wird es 
in der Regel, und so auch in der Denkschrift, als 
paradigmatisch verstanden. Nimmt man dies 
auch in Hinsicht auf die tertiäre Bildung ernst, 
stellt sich etwa die Frage, wie funktionale Erfor-
dernisse mit Inklusionansprüchen zu balancieren 
sind – etwa hinsichtlich der Frage nach 'leichter 
Sprache' in der public theology (Wustmans 2017) 
– oder im Theologiestudium (Nord 2015), etwa 
dann, wenn sich fragt, ob die 'leichte Sprache' als 
zielgruppenspezifische (aber damit auch ggf. stig-
matisierende) Ergänzung (a), als Instrument zur 
kritischen Reflexion kirchlichen Jargons (b) oder 
als Alternative komplexer (und damit auch: ex-
klusiver) Sprache (c) in den Blick tritt (Vögele 
2014). 
Einen ähnlich normativen, aber hinsichtlich des 
Entdeckungszusammenhangs anderen, sozialpoli-
tischen Zugriff hat die internationale soziologi-
sche Debatte, bei der vor allem von Exklusion, 
aber im Gegenzug auch von Inklusion oder In-
tegration gesprochen wird. Hier ist das Element 
der Anerkennung etwas schwächer, das der ge-
staltenden Partizipation und materiellen Teilhabe 
etwas stärker ausgeprägt. Sachlich geht es um 
systemisch verursachte Mechanismen ungleicher 
Verteilung von sozialen Gestaltungs- und materi-
ellen Teilhabechancen, es geht um Armut und 
Benachteiligung und deren Überwindung 
(Kronauer 2002). Der französische Soziologe Ro-
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bert Castel (2008) hat den Begriff, der besonders 
auch in der französischen sozialpolitischen De-
batte leitend ist, aufgrund seiner Missverständ-
lichkeit kritisiert, denn der Begriff 'Ausschluss' 
legt ein Containermodell der Gesellschaft nahe, 
demzufolge man entweder 'drinnen' oder 'drau-
ßen' ist – aber auch Menschen, die aus systemati-
schen Gründen in vielen Bereichen geringe mate-
rielle Teilhabe- und soziale Gestaltungschancen 
haben, stehen ja gerade nicht außerhalb der Ge-
sellschaft. Er selbst bevorzugt den Begriff der 
désaffiliation, der meist mit Entkopplung über-
setzt wird, aber in ihrer Etymologie aus dem 
Adoptionskontext eigentlich eher das mitgeführte 
Familienmitglied geringerer Geltung assoziieren 
lässt und auf Verwundbarkeit, vulnerabilité, zielt. 
Einen ausdrücklich nicht normativ intendierten 
Inklusionsbegriff vertritt die soziologische Sys-
temtheorie, die unter Inklusion vor allem die 
kommunikative Berücksichtigung von Akteuren 
durch die Funktionssysteme der Gesellschaft ver-
steht (Nassehi 1997). Einerseits ist partielle Ex-
klusion dabei Bedingung der partiellen Inklusion, 
denn die Pointe funktionaler Differenzierung ist ja 
gerade, dass wir nicht auf eine Rolle – entweder 
Rechts-, Religions-, Politik-, Wirtschafts- oder 
Bildungsteilnehmende – festgelegt werden, dass 
also etwa unser religiöses Bekenntnis nicht unse-
re Wirtschaftsrolle determiniert. Andererseits hat 
Inklusion nicht zwingend mit Selbstbestimmung 
oder persönlicher Entfaltung zu tun: Inkludiert ist 
auch diejenige Schülerin, die durch alle Prüfun-
gen fällt, auch der Häftling, der auf Grund eines 
Fehlurteils in Haft sitzt und selbstverständlich 
auch diejenige Person mit Down-Syndrom, die in 
einem schlecht geführten 'Behindertenheim' ihre 
Tage bevormundet, unfrei und ohne erfüllende 
Beschäftigung verbringt. Exkludiert wäre hier 
allein diejenige Person, die in keinem Funktions-
system mehr wahrgenommen wird – berüchtigt 
ist hier Luhmanns (1997, 618 - 633) Beispiel einer 
vollständigen Parallelgesellschaft im Kontext der 
brasilianischen Favelas. Peter Dabrock (2008) hat 
versucht, einen solchen Inklusionsbegriff mit dem 
von Nussbaum inspirierten Konzept der Befähi-
gungsgerechtigkeit normativ aufzuladen, indem 
er Inklusion als Befähigung zur Teilnahme an 
gesellschaftlicher Kommunikation versteht – hier 
bleibt dann zu klären, was genau unter Teilnah-
me zu verstehen ist. 

3. Inklusion ethisch – Menschenwürde und 
ihre Gestaltung 

Eines der grundlegenden normativen Probleme 
der verschiedenen Inklusionsdiskurse liegt in der 
Frage nach dem Verhältnis von als universalisier-

bar gedachten moralischen Rechten und partiku-
laren funktionalen Beeinträchtigungen. Welche 
Differenz soll als gleichwertig, welche als prob-
lematisch gelten? Welche Differenz ist also 'ein-
fach' zu akzeptieren, welche löst gesonderte 
strukturelle Bemühungen um Anerkennung, wel-
che spezielle strukturelle Anstrengungen der 
Kompensation aus? Welcher Maßstab ist dabei 
jeweils leitend und wer legt diesen unter pluralis-
tischen Bedingungen fest? Und wie lässt sich die 
problematische Doppelwirkung von exklusiver 
Kompensation und Stigmatisierung bearbeiten? 
(Vgl. auch Schweiker 2016, 166, Spieß 2014)  
Am Beispiel der Gehörlosigkeit lassen sich diese 
Fragen konkretisieren. Sollte Gehörlosigkeit im 
Sinne der 'deaf culture' als gleichwertige Kultur 
gelten? Ist im Sinne einer Anerkennungsstrategie 
für die Wertschätzung dieser Kultur durch Ge-
meinwesenakteure zu werben, etwa im Sinne des 
Rechts auf ein gehörloses Kind? Oder sollten be-
sondere (=exklusive) Kompensationsangebote 
gemacht werden, und wenn ja, welche – For-
schungen zur Gehörrestitution oder allgemein 
verpflichtende Gebärdensprachkurse? Wem ist 
dabei was zuzumuten? Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass Gehörlose in Bezug auf die meisten 
menschlichen Fähigkeiten selbstverständlich hoch 
leistungsfähig sind. Wie aber verhält sich das bei 
schwer geistig beeinträchtigten Menschen, z. B. 
Demenzkranken? Und wie verhält sich das bei 
sozialer Beeinträchtigung, etwa Bildungsfähig-
keitsverlusten durch die Sozialisation in einer 
sozial stark benachteiligten oder einer materiell 
gut gestellten, aber psychisch vernachlässigenden 
Primäragentur, der Familie? 
In der Ethik und Sozialphilosophie sind diese 
Fragen unter anderem im Rahmen der 'equality of 
what' bzw. 'why equality'-Debatte diskutiert 
worden, in denen die Gleichheit als moralische 
Norm kritisch erörtert worden ist (Krebs 2000). 
Während die einen – unter anderem Stefan Gose-
path (2004) oder John Rawls (2003) – von der 
normativen Unterstellung der Gleichheit ausge-
hen, gegenüber der Ungleichbehandlungen recht-
fertigungspflichtig sind, argumentieren andere – 
wie etwa Martha Nussbaum (1998, 2006) oder 
Amartya Sen (2010) – von der Unterstellung der 
Differenz her, aber in Richtung auf ein normati-
ves Ziel der Gleichstellung, nämlich die Maximie-
rung von Verwirklichungschancen oder das gute 
menschliche Leben. Christian Spieß (2014, 9) hat 
darauf hingewiesen, dass hier alle Parteien, also 
auch die modernen KlassikerInnen der Ethik ge-
rade hinsichtlich der Inklusion von Menschen mit 
körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen 
einen blinden Fleck haben. Werden solche Men-
schen in John Rawls Ethik ausdrücklich aus der 
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gerechtigkeitstheoretischen Berücksichtigung 
exkludiert, weil sie nicht die Mindestleistung ge-
sellschaftlicher Kooperation erbringen können, 
die für die gleichsinnige Verteilung von Partizipa-
tionsansprüchen zentral ist (Spieß 2014, 7, Rawls 
2003, 269), so fallen sie – ab bestimmten Schwe-
regraden der Beeinträchtigung – bei Nussbaum 
aus der Berücksichtigung heraus, weil sie kein im 
Vollsinn gutes menschliches Leben führen, also 
letztlich nicht mehr als Menschen gelten können. 
Auch bei ihrer 2006 vorgenommenen Revision, in 
der sie einerseits auf einen Gesellschaftsbegriff 
abhebt, der nicht bloß auf vernünftige Koopera-
tion im wechselseitigen Interesse, sondern auf 
Altruismus als basale menschliche Regung zielt 
und andererseits den Begriff der Würde zu Hilfe 
nimmt, der nicht nur im Kantischen Sinne auf 
Rationalität, sondern auch auf wechselseitige 
Angewiesenheit und Verletzlichkeit bezogen sein 
soll (ohne freilich anzugeben, wie solche Würde 
begründet und konkretisiert werden soll [Nuss-
baum 2006, 155 - 160], bleibt dieses Problem, wie 
auch ihre Beispiele beeinträchtigter Personen 
zeigen: Hier geht es stets um solche, die neben 
Defiziten auch 'normale Fähigkeiten' ausbilden 
können. 
Gerechtigkeitsansprüche, so das Fazit, müssen so 
auf irgendeine Form der Gleichheit abzielen: ent-
weder, indem sie gleiche gegebene Fähigkeiten 
voraussetzen, auf deren Grundlage dann Ansprü-
che verteilt werden können, oder, indem sie glei-
che erreichbare Fähigkeiten voraussetzen, deren 
Erwerb dann zum Maßstab der Verteilung wird. 
Beides ist aber in Bezug auf schwer beeinträchtig-
te, z. B. demenzkranke Menschen problematisch. 
Alternativ hat der bereits erwähnte Christian 
Spieß (2014) eine anerkennungstheoretisch fun-
dierte Inklusionstheorie vorgeschlagen, die gerade 
die gesellschaftliche Anerkennung der Besonder-
heit der beeinträchtigten Personen zur Grundlage 
von Verteilungs- und Partizipationentscheidungen 
macht. Allerdings muss er damit einerseits Beein-
trächtigung als Lebensform definieren und ande-
rerseits eben wieder spezifisch besondern und 
damit ggf. stigmatisieren. 
Um die Problemzusammenhänge noch einmal 
deutlich zu machen, spitze ich auf drei Aspekte 
zu: Anerkennung, Teilnahme (im Sinne der sozia-
len Partizipations- und Gestaltungschancen) und 
Teilhabe, die hier nicht im Sinne des umfassen-
den Verständnisses aus SGB IX § 4 sondern im 
Sinne von Konsumchancen aufgefasst wird. 
Im Zusammenhang der Anerkennungsfrage ist 
das Problem von Gleichheit und Differenz zent-
ral, anders gesagt: wer eigentlich als was aner-
kannt werden soll. In der Regel läßt sich in unse-
ren Kontexten allgemeine, jedem Menschen auf 

Grund der Menschenwürde zuzubilligende Ach-
tung von rechtlichem Respekt als Bürger, gesell-
schaftlicher, aufgrund bestimmter Leistungen 
zuzubilligender Wertschätzung und persönlicher 
Zuwendung im Kontext intimer Nahbeziehungen, 
Liebe,3 unterscheiden. Nur die Achtung ist unbe-
dingt, ihr entsprechen üblicherweise basale Zu-
gangs- und Schutzrechte gegenüber dem Staat, 
die aber ihrerseits die Fähigkeit zur Ausübung der 
geschützten Tätigkeit - Meinungsäußerung, Ver-
sammlungsfreiheit, Berufsausübung - immer 
schon voraussetzen. Die wechselseitige Anerken-
nung als Gleiche, die etwa Nancy Fraser in ihrem 
Statusmodell der Anerkennung postuliert und mit 
der sie Diskriminierungen rassistisch, ethnisch, 
sexistisch oder kulturalistisch (z. B. aufgrund von 
sexueller Präferenz) konstruierter Gruppierungen 
verhindern möchte, ohne alle gleichzuschalten, 
setzt die subjektive Möglichkeit gleichberechtigter 
Partizipation (Fraser 2003, 45) immer schon vo-
raus. Wir können also in allem ungleich sein und 
haben ein Recht auf die Anerkennung dieser Un-
gleichheit, nur in Bezug auf die Partizipation ist 
Gleichheit zwingend – stark geistig beeinträchtig-
te Personen sind in diesem Sinne aber gerade 
nicht gleich. In einem Inklusionsmodell wie dem 
von Christian Spieß andererseits ist die gesell-
schaftliche positive Wertschätzung der Besonder-
heit etwa beeinträchtigter Menschen aus Gründen 
der Solidarität zentral (22).4 Damit wird einerseits 
eine Differenz betont, deren Wertschätzungsbe-
gründung freilich hochpartikular ist – zum Bei-
spiel von einer christlichen Vorstellung fragmen-
tarischen Lebens ausgeht – und damit nur be-
dingt auf allgemeine Zustimmung hoffen kann. 
Andererseits wird so anhand äußerer Merkmale 
(und nicht eigener Präferenz) eine Gruppe kon-
struiert, die dann auch gleich noch als Lebens-
form gelten soll: eine Vorstellung, die offensicht-
lich nicht unproblematisch ist, weil sich die Be-
troffenen in der Regel nur aus Gründen äußeren 
Drucks als Gruppe verstehen, wie das u.a. auch 
in Kontexten geteilter sexueller Präferenz nicht 
unüblich ist. Die Frage des Verhältnisses von 
Beeinträchtigung und Lebensform kann sich aber 
auch in solchen Fällen stellen, in denen Betroffe-
ne die eigene Beeinträchtigung ausdrücklich als 
Lebensform verstehen wollen, wie das im Kontext 
der deaf culture z. T. der Fall ist – hier ist dann 
die Frage, ob eine größere Solidargemeinschaft 
etwa die bewußte Herbeiführung der Beeinträch-
tigung Ungeborener positiv sanktionieren sollte. 
Im Zusammenhang der Teilnahme, also der poli-
tischen und sozialen Partizipation, stellt sich das 
Problem der Fähigkeit und Befähigung in etwas 
anderer Nuance. Während es kaum mehr strittig 
sein dürfte, dass Menschen mit Beeinträchtigun-
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gen nicht aus den menschenrechtlichen Garantien 
ausgeschlossen werden dürfen, stellt sich erstens 
doch das oben bereits angesprochene Problem 
jener, die zur gleichberechtigten Partizipation 
auch mit intensivem Mittel- und Müheneinsatz 
nicht befähigt werden können, also etwa schwer 
demenzkranken oder geistig sehr stark einge-
schränkten Menschen: »In solchen Fällen sind 
advokatorische Verfahren, 'nicht bevormundende 
Formen der helfenden Sorge' (Eurich 2008, 263) 
kaum zu umgehen, auch wenn sie in den Hori-
zont größtmöglicher Selbstbestimmung gestellt 
werden müssen.« (Meireis 2015, 321) Ein zweites 
Problem liegt in der Konvergenz von Teilnahme- 
und Anerkennungsfragen. »Denn bereits die Fest-
stellung, dass Menschen unter körperlichen oder 
geistigen Beeinträchtigungen leiden, impliziert die 
Annahme eines als 'normal' geltenden funktiona-
len Standards. Eine solche Annahme ist dann 
notwendig, wenn etwa aus Gründen der Beteili-
gungsgerechtigkeit im Rahmen eines Befähigungs-
ansatzes besondere Unterstützungs- oder Förde-
rungsmaßnahmen auf Kosten einer Allgemeinheit 
legitimiert werden sollen, zumal wenn gilt, dass 
die bloße Bereitstellung von Teilnahmemöglich-
keiten zugunsten einer Befähigungsperspektive 
überboten werden muss, wie es in der deutschen 
Eingliederungshilfe nach SGB IX und XII zum Teil 
auch der Fall ist (Eurich 2008, 23, 410 ff.). Genau 
diese Annahme jedoch kann problematische 
Auswirkungen haben, weil Menschen, die von 
solcher Normalität abweichen, dann als defizitär 
angesehen und stigmatisiert werden. 'Behin-
derung' kann somit gleichzeitig Index der beson-
deren Berechtigung zu staatlichen kompensatori-
schen Maßnahmen wie Stigma sozialer Ausgren-
zung sein.« (Meireis 2015, 320). Ein drittes Prob-
lem lässt sich in der Hierarchie von Befähigungs-
ansprüchen festmachen – hier geht es dann um 
die häßliche, aber im Kontext knapper Ressour-
cen und Verteilungsverantwortung kaum zu ver-
meidende Frage, wessen Befähigung eigentlich 
Priorität genießt, weil etwa der Integrationshelfe-
rin des als beeinträchtigt anerkannten Inklusions-
kindes auf der Seite der sozial benachteiligten 
Kinder niemand gegenübersteht – oder, wenn 
eine solche Priorisierung aus guten moralischen 
Gründen prinzipiell ausgeschlossen werden soll, 
wer denn die Ressourcen bereitzustellen fähig 
und willens wäre.  
Damit ist auch schon der Überschritt zu Teilhabe-
fragen erfolgt. Wenn gilt, dass materielle Teilhabe 
– und nicht nur diese – für die absolute Mehrheit 
der Nichtvermögenden in kapitalistischen Er-
werbsarbeitsgesellschaften normativ in der Regel 
an die primäre oder sekundäre Teilnahme an 
Erwerbsarbeit gebunden ist und Ausnahmen aus-

drücklich sanktioniert werden müssen, dann wird 
die Verteilungsfrage akut. Wir kennen als Marker 
solcher Ausnahmen biologisches Alter, Krankheit, 
nichtverschuldete Notlagen wie Erwerbslosigkeit 
oder Ähnliches sowie eben Behinderung im Sinne 
der o. g. Konvention. Wenn Inklusion nun aber 
Einbezug in der je eigenen Individualität meint, 
wie es in der Denkschrift heißt, dann werden 
auch standardisierte und an Normalitätsannah-
men gebundene Zumutungen wie die der Er-
werbstätigkeit problematisch, die freilich in un-
hintergehbaren Notwendigkeiten wie der des 
Stoffwechsels des Menschen mit der Natur wur-
zeln. 
Was bedeuten diese Problemanzeigen nun für 
den Inklusionsdiskurs? Meine These mag zu-
nächst etwas ernüchternd wirken: In den Prob-
lembereichen von materieller Teilhabe sowie 
sozialer und politischer Teilnahme kommen wir 
um bestimmte 'Normalitätsannahmen' nicht her-
um, weil sie darauf zielen, in Bezug worauf die-
jenigen, die gleiche Rechte und Pflichten haben 
sollen, gleich sein sollen - ob dies nun vorausge-
setzte oder zu erwerbende Fähigkeiten und Funk-
tionen sind. Wer auch die Logik eines kurzen 
Textes in leichter Sprache auf Dauer nicht nach-
vollziehen kann, wird zur Wahrnehmung politi-
scher Partizipation auf advokatorische Hilfen 
angewiesen sein, auch wenn diese sich an den 
vermuteten Selbstbestimmungswünschen der 
Klientin oder des Klienten orientieren. Sollen in 
einer Organisation Rechte und Pflichten unter 
Ungleichen gerecht verteilt werden, muss eine 
Staffelung entwickelt werden, die Grade der Un-
gleichheit und Zumutbarkeiten identifiziert – und 
damit immer schon kategorisiert und nicht 
selbstbestimmt festlegt.  
Allerdings will ich auch gleich etwas Wein in das 
Wasser gießen: Aus der Idee einer unbedingten 
Menschenwürde und dem durch sie gesetzten 
universalen Inklusionsgedanken folgt meiner 
Auffassung nach, dass wir diese Normalitätsan-
nahmen erstens stets kritischer Revision unter-
ziehen müssen und uns zweitens um die erstreb-
ten Befähigungen zu bemühen haben, wobei die 
Ansprüche aus den unterschiedlichen Formen 
von Beeinträchtigung auch ungeachtet ihrer Pro-
venienz zu berücksichtigen sind. Dass dies eine 
Aufgabe ist, die a) prozesshaft verfasst und damit 
nicht 'am grünen Tisch' und top-down zu bear-
beiten ist, die b) im Sinne einer 'nichtreformisti-
schen Reform' (Fraser 2003) als unabschließbar 
gedacht werden und die c) damit eines letztlich 
utopischen – ich bevorzuge: theotopischen – Ho-
rizonts bedarf, möchte ich mit ein paar abschlie-
ßenden Bemerkungen zur Kirche erläutern. 
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4. Inklusion als Aufgabe der Kirche – aber auf 
welcher Ebene?  

Kirche, so möchte ich mit Albrecht Ritschl und 
Hans-Richard Reuter (1997) behaupten, lässt sich 
nur dreidimensional angemessen verstehen. Sie 
ist einerseits eine geglaubte und verkündigte 
Größe, creatura verbi, Gemeinschaft der Heiligen, 
einheitlich, allgemein, apostolisch – das ist der 
dogmatische Begriff der Kirche (1). Andererseits 
ist sie aber auch eine erfahrbare und empirisch 
wahrnehmbare Größe, lässt sich hier aber auch 
noch einmal differenzieren. Als Zusammen-
schluss derjenigen, die sich vom Wort Gottes, der 

Rechtfertigung in Christus, der Verheißung des 
Heils angesprochen fühlen und glauben, ist sie 
eine Handlungsgemeinschaft, die diese Heilsver-
heißung in Wort und Sakrament darstellt und 
verkündigt und ihr im Bildungs-, Gerechtigkeits- 
und Solidaritätshandeln zu entsprechen versucht 
(2). Als Organisation ist sie ein rechtlich geregel-
ter Zusammenschluss mit Programm und Mit-
gliedschaftsregel und dem Zweck, das genannte 
Handeln auf Dauer zu stellen und die Lasten die-
ses Unternehmens gerecht zu verteilen (3).  

 

 
Inklusion als Aufgabe der Kirche 
 
A: Kirche – drei Dimensionen 
 

 
 
 
 
B: Inklusion als Aufgabe der Kirche 
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Soll Inklusion als Aufgabe der Kirche gelten, 
muss anhand dieser Ebenen differenziert werden, 
was genau jeweils mit 'Inklusion' gemeint ist. 
Auf der Ebene der geglaubten und verkündigten 
Kirche zielt Inklusion auf nicht weniger als die 
allein Gott verfügbare Versöhnung des und der 
Verschiedenen unter der Bedingung der Sünde 
– Gottes und der Menschen und damit der Men-
schen untereinander und mit der Welt, ohne noch 
identifizieren, gleichsetzen, einkasteln, zuschrei-
ben zu müssen; ihr symbolischer Begriff ist das 
Reich Gottes, in dem alle in versöhnter Verschie-
denheit sind und das Lamm unter ihnen ist. 
Auf der Ebene der Handlungsgemeinschaft impli-
ziert dies die Nötigung, versöhnungsgemäß zu 
handeln. Das impliziert die Bemühung um den 
würdegemäßen wechselseitigen Umgang, es be-
deutet, uns wechselseitig um Inklusion im Sinne 
der menschenwürdigen Anerkennung gemäßen 
Ermöglichung von selbstbestimmter Partizipa-
tion, Zugang und Teilhabe zu bemühen und 
damit zunächst alle Kategorien und Normalitäts-
unterstellungen einer ständigen Revision zu un-
terziehen. Der Inklusionsdiskurs ist insofern zu-
nächst eine selbstkritische Unternehmung. Dies 
wird insofern konkret, als wir uns um möglichste 
Partizipation und Selbstbestimmung aller sowie 
für eine Verteilung einsetzen, die möglichst uni-
versale Partizipation an der Aushandlung der 
Verteilungsregeln gewährleistet, ohne die Gren-
zen dieser Bemühung zu verschweigen. Das be-
deutet freilich auch, dass wir unsere eigenen – 
nicht nur im Kontext von körperlicher und geisti-
ger Beeinträchtigung exklusiven – Sozialformen 
ständiger kritischer Revision unterziehen. Es be-
deutet weiterhin, dass wir die mit dem Inklusi-
onsparadigma verbundenen Probleme auch auf 
der Handlungsebene thematisieren.  

Konkreter: Wer soll in der Kirche eigentlich aus 
welchen Gründen wertgeschätzt werden? In der 
Urkirche gibt es etwa das Problem, dass man die 
Vermögenden braucht, weil man ohne sie nicht 
über Versammlungsstätten verfügt, aber nicht 
gerne von ihnen abhängig sein möchte. Welche 
Differenz soll als gleich-gültig, welche als hand-
lungsauslösend – Unterstützung oder Sanktion – 
gelten? Man denke an den Abendmahlsstreit des 
Paulus!  
Welche Fähigkeiten halten wir für grundlegend 
und gemeinschaftskonstituierend, wie richten wir 
unsere Praxen darauf ein und was tun wir, wenn 
Menschen teilnehmen möchten, aber über diese 
Fähigkeiten nicht verfügen, etwa, weil in unseren 
kirchlichen Milieus 'bildungsbürgerliche' Formen 
wie Gesprächskreise oder Ähnliches vorherschen? 
Das Fürsorgeparadigma ist so keineswegs einfach 

obsolet, aber es muss ständig auf die Möglichkei-
ten der Überschreitung hin zu Selbstbestimmung 
und Autonomie überprüft werden. Das schließt 
auch auf der Handlungsebene Priorisierungsent-
scheidungen ein. Welche Normalitätsannahmen 
haben wir hinsichtlich der Teilhabe? Was gilt als 
'normaler' Habitus, übliche Kleiderordnung, übli-
ches Urlaubsziel, zumutbarer Beitrag zur Ge-
meindefreizeit, zumutbares Ehrenamt? Wie gehen 
wir mit Intersektionalität, dem Zusammenwirken 
unterschiedlicher Ausschlussmechanismen 
(Crenshaw 1991) um?  

Auf der Ebene der Organisation müssen wir uns 
in Aufnahme des systemtheoretischen Exklusi-
onskonzepts klarmachen, dass Exklusion im 
Sinne der Nichtberücksichtigung keine Alternati-
ve, sondern das Komplement der Inklusion dar-
stellt. Wer nicht dazugehören möchte, muss das 
selbstverständlich dürfen. Die Herausforderung 
auf dieser Ebene besteht in der Unterstützung der 
Bemühungen auf der Handlungsebene, die eben-
falls Entscheidungen über Mitteleinsatz und -ver-
teilung, Priorisierung und Zurüstung impliziert – 
was gerade angesichts der Tatsache, dass die 
Grenzen der Organisation weder den Grenzen der 
Handlungsgemeinschaft noch gar den Grenzen 
der verkündigten Kirche entsprechen, eine Her-
ausforderung darstellt. 

Inklusion, so meine These, ist weniger ein Projekt 
als eine Herausforderung, die wir annehmen soll-
ten, weil sie hohe Affinitäten zu der von Gott in 
Christus offenbarten Versöhnungswirklichkeit 
hat. Geht es um die Operationalisierung, scheint 
es mir sinnvoll, angesichts des hochdivergenten 
Sprachgebrauchs zu differenzieren und 'Aner-
kennung', 'Partizipation' und 'Teilhabe' zu sagen, 
wenn wir diese meinen – was aber stets bedeutet, 
die damit verbundenen Herausforderungen zu 
akzeptieren und die notwendigen Grenzen und 
Ausschlüsse nicht zu ignorieren.  
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Teilhabe – ein ureigenes Anliegen von Kirche (Vortrag) 
Von Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July, Evangelische Landeskirche in Württem-
berg, Stuttgart 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Sehr geehrte Teilnehmende am Netzwerktreffen 
Inklusion,  

Ausgrenzung überwinden und Teilhabe ermögli-
chen – dieses Anliegen durchzieht die biblische 
Botschaft wie ein roter Faden. Auch wenn die 
Bibel an manchen Stellen nicht frei ist von aus-
grenzenden Tendenzen, so ist doch Inklusion als 
ihr Grundanliegen eindeutig. 

Ich möchte in diesem kurzen Vortrag drei Punkte 
entfalten:  

1. Zunächst wird der Mensch als Geschöpf in 
den Blick genommen.  
Dem Schöpferwillen nach ist jeder Mensch in 
seiner Eigenheit zu würdigen und als Eben-
bild Gottes wahrzunehmen. 

2. In der Gemeinschaft, besonders in der Kir-
che als Leib Christi, hat daher jeder Mensch 
seinen Platz und ein gottgeschenktes Anrecht 
auf Teilhabe.  
Damit ist eine Anforderung an die ganze Ge-
sellschaft gestellt: Teil-Habe lebt von Teil-
Gabe. Teilhabe ist auf die offene Haltung, die 
Teilgabe einer Gemeinschaft angewiesen. 
Beide sind zwei Seiten einer Medaille. 

3. Welche Schritte können wir als Kirche  
gehen? 

1. Der Mensch als Geschöpf 

Vielfalt der Schöpfung, Würde des Menschen 

Gottes schöpferisches Handeln bringt eine er-
staunliche Vielfalt hervor. Davon erzählen die 
Schöpfungsgeschichten. Der Mensch wird er-
schaffen als Mann und Frau; als solche sind sie 
gesegnet (1. Mose 1, 26–28). Die Vielfalt der Völ-
ker ist von Gott gewollt und in Abraham spricht 
Gott ihnen Segen zu (1. Mose 12,3). Auch Pflan-
zen und Tiere werden geschaffen »ein jedes nach 
seiner Art« (1. Mose 1,12.24). Das Leben auf die-
ser Erde entwickelt sich in einer bunten Vielfalt, 
die von Gott gewollt und getragen ist. 

Der Mensch wird als Ebenbild Gottes geschaffen 
(1. Mose 1,27). Darin gründet seine unantastbare 
Würde. Sie schützt ihn vor Festlegungen und 
Zuschreibungen jeder Art, vor Abwertungen und 
Diskriminierung. Sie ist eine unverfügbare Gabe 
Gottes. Sie muss nicht durch Leistung verdient 
werden. Sie ist ein Geschenk.  

Abwertung in der Gesellschaft 

Doch die Ausdifferenzierung gesellschaftlichen 
Lebens ist immer wieder mit Abwertungen und 
Ausgrenzungen verbunden. Das erfahren arme 
und arbeitslose Menschen, Menschen mit psychi-
scher Erkrankung oder Behinderung, Fremde und 
Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten immer 
wieder.  

Ethik der Bibel 

Deshalb erinnert das »Buch der Sprüche« an die 
Würde der Armen: »Wer dem Geringen Gewalt 
antut, der lästert dessen Schöpfer; aber wer sich 
des Armen erbarmt, der ehrt Gott« (Sprüche 
14,31). Das Gleichnis vom Weltgericht gibt zu 
bedenken, dass uns in Armen, Kranken und 
Fremden Christus selbst begegnet (Matthäus 
25,31–46), und zwar in der Anonymität, im Ge-
sicht der anderen.  

2. Ausgrenzung überwinden, Teilhabe 
ermöglichen: biblische Grundgedanken 

Evangelien: Der Umgang Jesu mit verschiedenen 
Personengruppen 

Von Ausgrenzung betroffene Personengruppen 
stehen deshalb unter dem besonderen Schutz 
Gottes: »Der Herr behütet die Fremdlinge und 
erhält Witwen und Waisen« (Psalm 146,9). Die 
Bibel rückt sie immer wieder in den Blick. »Wenn 
dein Nächster neben dir verarmt und sich nicht 
mehr halten kann, so sollst du ihn unterstützen, 
auch einen Fremden und Halbbürger, damit er 
neben dir leben kann« (3. Mose 25,35). Alle sol-
len mitleben und am gemeinschaftlichen Leben 
teilhaben können. So sollen Feste gemeinsam mit 
Fremden, Witwen und Waisen gefeiert werden 
(5. Mose 16,9-15). 
Jesus wendet sich ausgegrenzten Menschen in 
besonderer Weise zu. Mit Zöllnern und Sündern 
setzt er sich zu Tisch (Matthäus 9,9–13). In sei-
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nen Gleichnissen kommen arme und ausgebeute-
te Kleinbauern, Tagelöhner und arbeitslose Men-
schen in den Blick (Lukas 16,1–9; Matthäus  
20,1–16). Er nimmt Menschen mit Behinderung, 
seelischen oder körperlichen Erkrankungen wahr. 
Blinde, Gelähmte, Aussätzige, seelisch gekrümm-
te und geplagte Menschen finden bei ihm Gehör. 
Er holt sie vom Rand in die Mitte, zurück ins 
Leben der Gemeinschaft (Johannes 5,1–9; Lukas 
13,10–17; 18,35–42). Das vorherrschende Denken 
in Abgrenzungen durchbricht Jesus immer wie-
der. Beim verachteten reichen Zachäus kehrt er 
ein (Lukas 19,1–10). Ein Samariter, ein Anders-
gläubiger, wird zum Vorbild gelebter Nächsten-
liebe (Lukas 10,25–35). 

Paulus: Gemeinde als Leib mit vielen (verschiede-
nen) Gliedern 

Für Paulus ist die christliche Gemeinde »Leib 
Christi«. Sie steht vor der besonderen Herausfor-
derung, mit der Verschiedenheit von Reichen und 
Armen, Starken und Schwachen, Angesehenen 
und Verachteten umzugehen (1. Kor. 1,26–29). 
Immer wieder gibt es Spaltung und Ausgrenzung. 
Paulus tritt diesen entschieden entgegen. Wer 
getauft ist, gehört dazu. Als Verschiedene gehö-
ren wir zusammen: »Denn wir sind durch einen 
Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden 
oder Griechen, Sklaven oder Freie« (1. Korinther 
12,13).  

Abendmahl als Leitbild einer inklusiven Kirche 

Beim Abendmahl in Korinth kam einmal Folgen-
des vor: Reiche speisten üppig und Arme saßen 
hungrig daneben. Paulus kritisiert das. Denn das 
Abendmahl ist für ihn in besonderer Weise ein 
Zeichen der Gemeinschaft mit Christus und un-
tereinander. Hier soll sichtbar werden, dass alle 
dazugehören und bei aller Verschiedenheit glei-
che Würde haben (1. Korinther 11,17–34).  
Hier finden wir das Leitbild einer inklusiven Kir-
che – nach dem Leitwort aus dem Galaterbrief: 
»Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus« 
(Galater 3,28). Den christlichen Gemeinden der 
ersten Jahrhunderte kam es auf die Einheit von 
martyria (Zeugnis), leiturgia (Gottesdienst), dia-
konia (Dienst am Nächsten) und koinonia (Ge-
meinschaft) an. Als feiernde und diakonische 
Gemeinden waren sie missionarische und wach-
sende Gemeinden, berichtet die Apostelgeschichte 
(Apostelgeschichte 2,41–42; 6,1–7). 

Die zwiespältige Geschichte der Kirche 

Die Kirchen haben in beeindruckender Weise im-
mer wieder Grenzen überwunden und Inklusion 
gelebt. Seit Beginn ihrer Geschichte gab es Hospi-
ze und Klöster als Orte der Gastfreundschaft für 
Kranke, Arme, Reisende, die anderswo keinen Ort 
hatten.  

Sie haben aber auch oft in ihrer Theologie und 
ihrer Praxis Abwertungen und Ausgrenzungen 
Vorschub geleistet:  
Armen und Arbeitslosen wurde immer wieder die 
Schuld an ihrer Situation zugeschoben, anstatt 
deren Ursachen zu bekämpfen,  
Krankheit und Behinderung wurden bis ins 20. 
Jahrhundert als Strafe Gottes interpretiert,  
Frauen die Gleichberechtigung verwehrt – sie 
wurden von Ämtern ausgeschlossen –, Menschen 
anderer sexueller Orientierung ausgegrenzt.  

Die Zwiespältigkeit im Denken und Handeln zeigt 
sich auch an großen Persönlichkeiten wie Martin 
Luther. Er hat sich zwar zum Beispiel in vorbild-
licher Weise für die Teilhabe armer und arbeitslo-
ser Menschen am kirchlichen und gesellschaftli-
chen Leben eingesetzt, aber gleichzeitig Behinde-
rung als Werk des Teufels gesehen und entspre-
chende Deutungen geäußert.  

Theologie gegen »Sozialrassismus« (Ulrich Bach) 

Solchen Vorstellungen tritt in unserer Zeit zum 
Beispiel der Theologe Ulrich Bach, selbst seit 
seiner Studienzeit im Rollstuhl, entgegen. Er kriti-
siert den Sozialrassismus in Kirche und Theologie 
gegenüber Menschen mit Behinderungen und 
fordert ein grundlegendes Umdenken im Men-
schenbild, indem Trennungen und Abgrenzungen 
aufgehoben werden: Ob mit oder ohne Behinde-
rung sind und bleiben wir als Menschen auf Gott 
bezogen, von dem wir Erlösung erhalten und mit 
Gaben ausgestattet werden. 

3. Auf dem Weg zu einer inklusiven Kirche: 
drei Schritte  

In diesem Sinne gilt es auf dem Weg zu einer 
inklusiven Kirche folgende Schritte zu gehen:  

1. trennende Denkmuster auflösen 

Das gilt auch für die diakonische Arbeit. Hier 
ist z. B. das Gefälle in der Beziehung »Helfer 
– Hilfesuchender« klar zu kritisieren (vgl. 
Henning Luther). Wir sind alle auf Gottes 
und auf menschliche Zuwendung existentiell 
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angewiesen. Und wir sind Lernende – nicht 
nur der eine von dem anderen, sondern wir 
alle, wechselseitig, voneinander! So sagt eine 
Behinderung oder Nichtbehinderung nichts 
darüber aus, wie viel ein Mensch anderen 
schenken, weitergeben, zeigen kann. 

2. Andersartigkeit von Menschen respektieren  

Maßstäbe des »Normalen« kennt die Bibel 
nicht. Stattdessen spricht sie von Gottes Lie-
be zu seiner ganzen Schöpfung, und von ei-
ner Vielzahl der Gaben. Gewöhnen wir uns 
nicht daran, Normalität oder Gesundheit an 
bestimmten Bildern vom Menschen zu mes-
sen.  
»Siehe, welch ein Mensch« – das sagen wir 
über Christus. Er hat sich als ganzer Mensch 
gezeigt, in Stärke wie in Schwachheit. 

3. den Umgang mit Verschiedenheit lernen 

Als Christ*innen haben wir keine Berüh-
rungsängste nötig. Denn wir selbst haben die 
Berührung Gottes erfahren! Er sieht uns lie-
bevoll an in unserer Einzigartigkeit, mit Fä-
higkeiten und Bedürftigkeiten. Räume, wo 
wir anderen Menschen begegnen können, 

wo wir einander begegnen und berühren, 
sind Erfahrungsräume der Liebe Gottes. Dia-
konische und Gemeinde-Arbeit, die leider oft 
getrennt sind, sollten einander darum 
durchdringen. 

Wir haben in unserer Landeskirche ein »Netz-
werk Inklusion« gegründet, in dem wir Fragestel-
lungen, Maßnahmen, Herausforderungen der 
Inklusion aufnehmen und untereinander diskutie-
ren – wohl wissend, dass viele Ansprüche ideal-
typisch formuliert sind und eine Übersetzung in 
die Realität benötigen, und dass wir unterschied-
liche Einschätzungen mit uns tragen und uns hier 
auch miteinander auseinandersetzen müssen.  

Ich möchte schließen mit Worten, die ich schon 
2013 an die Gemeinden gerichtet habe:  

»Inklusion ist nicht etwas, was wir als Kirche 
‚auch noch‘ machen, sondern [etwas,] was uns 
ausmacht. Teilhabe ermöglichen für arme, ar-
beitslose, psychisch kranke und alte Menschen, 
für Menschen mit Behinderung oder für Flücht-
linge ist ein ureigenes Anliegen von Kirche.«  
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Arbeitsgruppe 1: Inklusion als Herausforderung für (Gemeinde-) 
Diakonie und Seelsorge 
Vielfalt entdecken – Teilhabe ermöglichen – Inklusion leben. 
Aktionsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg 
und ihrer Diakonie 2016–2020 
Von Oberkirchenrat Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks 
und Mitglied der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Württemberg, Mitglied im 
Rat der EKD, Stuttgart/Textzusammenstellung: Pastorin Christiane Galle, Evangelische 
Kirche in Deutschland, Hannover 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

1. Vielfalt entdecken1 

Inklusion ist nicht etwas, was wir als Kirche auch 
noch machen, sondern was uns ausmacht. Teilha-

be ermöglichen für arme, arbeitslose, psychisch 
kranke und alte  Menschen, für Menschen mit 

Behinderung oder für Flüchtlinge ist ein ureigenes 
Anliegen von Kirche. 

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July2 

Wozu ein Aktionsplan? 

»Inklusion wird in Kirchengemeinden, in kirchli-
chen und diakonischen Einrichtungen vielfach 

gelebt. Wir können es jedoch noch systematischer 
und bewusster tun. Dazu will der Aktionsplan 
»Inkusion leben« anregen. Es ist der Versuch, 

miteinander einen vielfältigen Prozess bis 2020  
zu gestalten.« 

Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July 

Der Aktionsplan »Inklusion leben« will Kirchen-
gemeinden, kirchliche Werke und diakonische 
Einrichtungen darin bestärken, die Inklusion von 
Menschen mit eingeschränkten Teilhabemöglich-
keiten systematisch zu fördern und vor Ort kon-
krete Schritte zu formulieren und umzusetzen. Im 
Zentrum stehen Impulse zur Entwicklung eigener 
inklusionsorientierter Prozesse. Sie sollen auch 
dazu beitragen, Haltungen und Einstellungen zu 
reflektieren und die sozialräumliche Vernetzung 
zu stärken. 

Auf allen Ebenen der Landeskirche und ihrer 
Diakonie soll dabei die Teilhabe nachhaltig geför-
dert werden. Zur Umsetzung bietet die Geschäfts-

stelle im Diakonischen Werk Württemberg Bera-
tung, Begleitung und Unterstützung an.  
www.aktionsplan-inklusion-leben.de 

Ziel ist, bis zum Jahr 2020 Inklusion als Quer-
schnittsthema und Handlungsstrategie innerhalb 
von Landeskirche und Diakonie in Württemberg 
fest zu verankern. 

Der Aktionsplan als Prozess 

Der Aktionsplan »Inklusion leben« ist als Prozess 
angelegt, den Kirchengemeinden, kirchliche Wer-
ke und diakonische Einrichtungen selbst kreativ 
gestalten. Das Besondere daran ist, dass er … 

… von einem weiten Verständnis von Inklusion 
ausgeht.3 

… mit Impulsfragen zur Entwicklung eigener 
Prozesse vor Ort anregt. 

… zum Gehen machbarer Schritte einlädt. 

… vielfältige Unterstützung und fachliche Beglei-
tung anbietet. 

… mögliche kleine und große Maßnahmen vor-
stellt.  

Erfahrungen mit Inklusion 

Im Rahmen verschiedener Projekte gab es in 
den vergangenen Jahren Umfragen und Erhe-
bungen in Kirchengemeinden, kirchlichen und 
diakonischen Einrichtungen und Diensten. Sie 
ergeben ein Bild, wie Inklusion gelebt wird, 
welche Strukturen und Rahmenbedingungen 
das inklusive Denken und Handeln behindern 
bzw. befördern. 

Die Ergebnisse unterstreichen  

Arme und arbeitslose Menschen … nehmen 
deutlich weniger am Gemeindeleben teil. Häufig 
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schämen sie sich und versuchen, ihre Armut zu 
verbergen. Vieles kostet Geld. Zunehmend ent-
stehen offene und kostengünstige Angebote wie 
Mittagstische, Vesperkirchen oder Diakonie-
Läden mit Café-Betrieb. 

Menschen mit psychischen Erkrankungen … 
ziehen sich häufig zurück, weil ihnen die Kraft 
fehlt oder sie fürchten, auf Unverständnis zu 
treffen. Kirchengemeinden sind hilfreich, da hier 
psychisch kranke Menschen in Gruppen Halt 
finden und Gemeinschaft erfahren können. Ähn-
liches gilt auch für suchtkranke Menschen. 

Menschen mit Behinderungen … kommen häu-
fig in den Blick, wenn es um fehlende physische 
Barrierefreiheit in Gebäuden geht. Einige Ge-
meinden arbeiten an Konzeptionen mit »diakoni-
schen Prüfsteinen« oder »Inklusionsmarkern«, um 
Inklusion systematisch weiterzuentwickeln. Oft 
wird jedoch eher punktuell und reaktiv gehandelt 
– oder es wird kaum wahrgenommen, was hörge-
schädigte oder gehörlose, sehbehinderte oder 
blinde Menschen brauchen.  

Insbesondere Eltern von Kindern mit Behinde-
rung müssen oftmals die Assistenz selbst organi-
sieren. 

Nicht wenige melden ihr Kind nicht zum Konfir-
mandenunterricht oder zu einer Freizeit an, weil 
es behindert oder verhaltensauffällig ist, weil die 
Familie arm oder keine Assistenz vorhanden ist. 
Wir wissen nicht, wie viele Menschen dadurch 
ausgeschlossen werden. Auch wenn mittlerweile 
Inklusionsberater/-innen für den Religionsunter-
richt und die Konfirmandenarbeit in den Gemein-
den vor Ort sind, fehlt es noch an »Kümmerern« 
und »Brückenbauern«.  

Die hier erwähnten Projekte, Umfragen und deren 
Ergebnisse beschreiben wir ausführlich auf unse-
rer Homepage www.aktionsplan-inklusion-
leben.de. 

Was gut ist für die einen, ist auch gut für andere 

Der US-amerikanische Architekt Ronald L. Mace, 
selbst seit seiner Kindheit im Rollstuhl, hat in den 
1980er Jahren die Idee des Universal Design ent-

wickelt. Der Grundgedanke: Produkte und Umwelt 
so zu gestalten, dass dies für alle Menschen von 
Vorteil ist. Wenn beispielsweise der Eingangsbe-
reich des Gemeindezentrums barrierefrei angelegt 
wird, dann profitieren nicht nur Menschen mit 
Behinderungen davon, sondern auch alte Men-

schen und junge Familien; eine einfache Sprache 
erleichtert das Lesen und Verstehen. 

Jung und Alt unbehindert miteinander! 

Was kann eine Kirchengemeinde tun, um Jung 
und Alt besser miteinander zu verbinden? Das 
Beispiel der Friedenskirchengemeinde Bietig-
heim-Bissingen zeigt, wie junge Menschen mit 
Behinderungen hier Türöffner sein können. 

Einmal pro Monat verwandeln behinderte Schüle-
rinnen und Schüler der Schule am Favoritepark 
Ludwigsburg den Saal der Friedenskirchenge-
meinde in ein gemütliches Café für Jung und Alt.  
Besucher des »Sand-Cafés« sind Senioren, Schüler 
der Ganztagsschule und Eltern mit ihren Kindern 
aus der Gemeinde. Schon früh beginnen die jun-
gen Menschen, die Tische zu decken. Jede und 
jeder findet eine Tätigkeit, die zu seiner Begabung 
passt und hilft, sich auf die spätere Ausbildung 
vorzubereiten. 

Die Gäste lassen sich von den Schülerinnen und 
Schülern mit Selbstgemachtem verwöhnen. So 
gelingt es, den Kontakt zwischen Menschen aller 
Generationen auf sympathische Art und Weise zu 
fördern – ohne dass dabei Behinderung eine Rolle 
spielt. Ein guter Ort, um zu lernen, sich gegensei-
tig zu achten und zu schätzen. 

Worauf es ankommt 

Wir haben in Kirchengemeinden, kirchlichen 
Werken, diakonischen Einrichtungen und 
Diensten  soziale Netzwerke und spirituelle 
Angebote, die Menschen Rückhalt geben und 
neue Lebensperspektiven eröffnen können. 

Um Inklusion voranzubringen, können wir ... 

  aufklären, informieren, Verständnis wecken 
für die Lebenssituation von Menschen, die arm, 
arbeitslos oder psychisch krank sind, die mit 
einer Behinderung leben oder als Flüchtlinge zu 
uns gekommen sind. 

  darüber sprechen, wie in Veranstaltungen, 
Gottesdiensten, Gruppen und Kreisen mehr Teil-
habe möglich werden kann. 

  Begegnungen ermöglichen und Menschen mit 
ihren Erfahrungen oder Angehörige zu Wort  
kommen lassen. Dies hilft, Vorurteile und Berüh-
rungsängste zu überwinden. 
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  uns umsehen, welche Menschen »Brücken-
bauer«, »Kümmerer« oder »Inklusionsbegleiter« 
sein könnten und Fortbildungen für Haupt- und 
Ehrenamtliche anbieten. 

  unterstützen, zum Beispiel beim Ausfüllen 
von Anträgen, und begleiten, beispielsweise auf 
dem Weg zu Ämtern. Damit helfen wir, dass 
Menschen ihre Rechtsansprüche auf staatliche 
Leistungen und Teilhabe verwirklichen können.  

  unsere Sicht verändern und alle Menschen als 
Subjekte und nicht als Objekte unserer Fürsorge 
sehen. 

  gemeinsam gestalten, so dass alle ihre Erfah-
rungen und Fähigkeiten in das Gemeindeleben 
einbringen können. 

  Strukturen weiterentwickeln in unseren 
kirchlichen und diakonischen Einrichtungen und 
unterstützende Angebote im Sozialraum wirksam 
vernetzen. 

Miteinander Kirche sein! 

Inklusion erlebbar machen und Brücken bauen 
zwischen Menschen mit und ohne Behinde-
rungen – das ist das Ziel des Formats »Mitei-
nander Kirche sein!«. Die Mischung aus kreati-
ven Angeboten und Feiern gemeinsamer Got-
tesdienste hat sich bewährt und möchte vor Ort 
zu Nachahmung anregen. 

Wichtige Elemente sind die kreativen Workshops. 
Sie werden gemeinsam von Menschen mit und 
ohne Behinderungen geplant. Beim Begegnungs-
tag selbst wird zunächst der Bibeltext für den 
späteren Gottesdienst vorgestellt. Anschließend 
überlegen alle gemeinsam, ob sie die biblische 
Geschichte als Tanz-, Zirkus- oder Theaterauffüh-
rung präsentieren möchten, ob sie eine musikali-
sche Bearbeitung bevorzugen oder doch lieber 
eine Aktion im Gemeinwesen. 

Für die Kirchengemeinde bringt das Format 
nachhaltige Impulse, um den Blick auf Menschen 
mit Behinderungen zu lenken. Für diakonische 
Träger ist es ein gute Möglichkeit, an die Aktivitä-
ten der Gemeinden vor Ort anzuknüpfen. 

2. Inklusion leben4 

Inklusion ist die Kunst des Zusammen lebens von 
verschiedenen Menschen. Alle sollen dieselben 

Möglichkeiten haben, am kirchlichen und gesell-

schaftlichen Leben gleichberechtigt teilzunehmen 
und dieses mitzugestalten. 

Ausgrenzung kann viele treffen 

Viele Menschen sind von Ausgrenzung betroffen 
oder bedroht – und das in unterschiedlichster 
Form und aus vielfältigen Gründen.  

7,5 Millionen leben von Hartz IV, Sozialhilfe 
oder der Grundsicherung im Alter, besonders 
betroffen sind Erwerbslose und Alleinerziehende. 

1 Million sind langgzeitarbeitslos, d. h. sie sind 
ein Jahr oder länger ohne Arbeit. 

6,7 Millionen sind überschuldet. 

350 000 haben kein Obdach.  

1 Million sind als Flüchtlinge und Asylsuchende 
2015 zu uns gekommen. 

7,5 Millionen haben eine anerkannte Schwerbe-
hinderung.  

3 Millionen sind pflegebedürftig. 

Diese Zahlen sollen ein Gefühl dafür vermitteln, 
welch große Zahl von Menschen eingeschränkte 
Teilhabechancen haben. Viele sind mehrfach 
betroffen, zum Beispiel arbeitslos, arm und 
krank. Die Angaben sind verschiedenen Statisti-
ken entnommen und beziehen sich auf Deutsch-
land. 

Eigene Prozesse starten 

Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land hat 2014 in seiner Orientierungshilfe »Es 
ist normal, verschieden zu sein« die Landeskir-
chen aufgefordert, Aktionspläne zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention 
auszuarbeiten. Die Evangelische Landeskirche 
in Württemberg setzt diese Aufforderung auf 
die hier beschriebene Art und Weise gemein-
sam mit ihrer Diakonie um. 

Ziele des landeskirchlichen Aktionsplans 
»Inklusion leben« 

  Kirchengemeinden, kirchliche Werke und dia-
konische Einrichtungen sollen die Inklusion von 
Menschen mit eingeschränkten Teilhabemöglich-
keiten systematisch fördern. 
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  Konkrete Ziele sollen vor Ort selbst formuliert 
und entsprechende Handlungsschritte verbindlich 
beschlossen werden. 

  Der Aktionsplan »Inklusion leben« möchte zur 
Reflexion von Haltungen und Einstellungen, zur  
Weiterentwicklung von Strukturen, zu mehr Be-
teiligung und zur sozialräumlichen Vernetzung 
beitragen. 

  Auf allen Ebenen der Landeskirche und ihrer 
Diakonie möchte der Aktionsplan Teilhabe durch 
Beratung, Begleitung und Unterstützung nachhal-
tig fördern. 

  Bis 2020 soll Inklusion als Querschnittsthema 
und Handlungsstrategie innerhalb von Landeskir-
che und Diakonie in Württemberg fest verankert 
sein. 

Inklusiv denken und handeln – die 
Handlungsfelder 

Inklusion ist die Kunst des Zusammenlebens 
von verschiedenen Menschen. Alle sollen die-
selben Möglichkeiten haben, am kirchlichen 
und gesellschaftlichen Leben gleichberechtigt 
teilzunehmen und dieses mitzugestalten. 

Anregungen zu Themen- und Handlungsfel-
dern 

Bewusstseinsbildung/Öffentlichkeitsarbeit Was 
erschwert oder erleichtert die Teilhabe am ge-
meinschaftlichen Leben? Um bauliche und tech-
nische, materielle und mentale Barrieren zu 
überwinden, braucht es zunächst eine Offenheit 
im Denken und eine Sensibilität in der Wahr-
nehmung sowie eine Reflexion der Haltungen und 
Einstellungen. 

> Das können Sie tun: Über Barrieren ins Ge-
spräch kommen und die Medien auffordern, dies 
zum Thema zu machen. Leitbildprozesse initiie-
ren und so ein Bewusstsein für das Thema »In-
klusion« fördern. 

Theologie/Geistliches Leben Wenn wir mitei-
nander Kirche sein wollen, müssen alle dazuge-
hören können. Das muss uns als Christinnen und 
Christen ein Anliegen sein. Die Bibel gibt dazu 
viele Impulse. 

> Das können Sie tun: Offen und einladend 
Kirche Jesu sein. »Gemeinde Jesu Christi sind wir 
jedoch nur, wenn darin arme Menschen ihren 
selbstverständlichen Platz haben.« Entschließung 
der Württembergischen Evangelischen Landessy-
node vom 16. Juli 2010, Ziffer 8 

Barrierefreiheit/barrierefreie Kommunikation 
Um Barrieren – sei es eine zu kleine Schrift, die 
fehlende Höranlage, eine unnötig komplizierte 
Sprache oder der Mangel an Geld – zu beseitigen, 
haben kleine Maßnahmen eine große Wirkung. 

> Das können Sie tun: Hindernisse identifizie-
ren, Lösungen suchen und kreative Maßnahmen 
umsetzen. 

Beteiligung/Teilhabe Wenn Inklusion – als die 
Kunst des Zusammenlebens von verschiedenen 
Menschen – realisiert werden soll, dann müssen 
sie sich in ihrer Verschiedenartigkeit auch alle 
einbringen, beteiligen und mitgestalten können, 
sei es bei Gottesdiensten oder in den Gremien der 
Gemeinde. 

> Das können Sie tun: Vorbehalte ansprechen, 
eine Beteiligungskultur entwickeln, in Verände-
rungsprozesse möglichst viele aktiv einbeziehen, 
um so einer neuen Kultur der Inklusion ein stabi-
les Fundament zu geben. 

Bildung/Erziehung Kinder aus reichen und ar-
men Familien, stille und auffällige, unterschied-
lich begabte, Kinder mit und ohne Behinderung 
oder Kinder aus anderen Kulturkreisen sollen 
gemeinsam aufwachsen und lernen können. 

> Das können Sie tun: Den Umgang mit Vielfalt 
von Anfang an einüben und dafür förderliche 
Strukturen schaffen. 

Freizeit/Kultur Um Begegnungen unterschiedli-
cher Menschen zu ermöglichen, bieten gemein-
same Unternehmungen – in der Freizeit, bei Fes-
ten, mit Musik, Kultur und Kunst – viele Chan-
cen. Aufeinander Rücksicht nehmen gehört dazu.  

> Das können Sie tun: Begegnungen ermögli-
chen, Interesse aneinander wecken, Begleitung 
organisieren. 

Arbeit und Beschäftigung Wenn Menschen mit 
eingeschränkten Vermittlungschancen auf dem 
Arbeitsmarkt reguläre Arbeitsplätze wollen, etwa 
in Kirche und Diakonie, dann brauchen sie Be-
gleitung und Unterstützung. Das kann beispiels-
weise durch assistierte Ausbildung oder öffentlich 
geförderte Beschäftigung gelingen. 

> Das können Sie tun: Kirche und Diakonie sind 
als Arbeitgeberinnen gefordert, Arbeitsplätze 
verstärkt Menschen mit eingeschränkten Vermitt-
lungschancen anzubieten und Arbeitszeiten flexi-
bel zu gestalten. 



24yy18-19/2019yepd-Dokumentation 

 

Vernetzung/Gemeinwesen-Orientierung Um in 
dem Lebensraum, in dem man wohnt, die Chance 
zu bekommen, dazuzugehören, bedarf es eines 
lebendigen Gemeinwesens. Denn das Leben spielt 
da, wo man wohnt. Hier entscheidet sich, ob 
Menschen wirklich dazugehören. 

> Das können Sie tun: Das Dorf, das Stadtvier-
tel, das Quartier miteinander inklusiv weiterent-
wickeln für alle dort lebenden Menschen.5 

[…] 

Materialien: 

Diakonisches Werk Württemberg (Her-
ausgeber) 

Armut überwinden, Teilhabe ermöglichen 
Handreichung für Kirchengemeinden und Einrich-
tungen, 2010. 

Flüchtlinge willkommen heißen, begleiten, 
beteiligen 
Eine Handreichung für Kirchengemeinden, 2015. 

Langzeitarbeitslose Menschen integrieren. 
Ausgrenzung überwinden 
Impulse und Materialien für Gottesdienst und 
Gemeinde zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit 
für die evangelischen Kirchengemeinden in Würt-
temberg, 2015. 

Konturen eines diakonischen Verständnisses 
von Inklusion 
Eine Orientierungshilfe, 2014 (auch in leichter 
Sprache erhältlich). 

Ausgezeichnete und geförderte inklusive Pro-
jekte und Vorhaben von Mitgliedseinrichtungen 
des Diakonischen Werks Württemberg und evan-
gelischen Kirchengemeinden in Württemberg, 
2015. 

Begegnungen, die Grenzen überwinden 
Wie Inklusion den Alltag in den Evangelischen 
Kirchengemeinden in Württemberg bereichert, 
2015. 

Ev. Kirche im Rheinland (Herausgeber) 

Da kann ja jede(r) kommen 
Inklusion und kirchliche Praxis. Eine Orientie-
rungshilfe, 2013 (auch unter: www.aktionsplan-
inklusion-leben.de). 

Evangelische Landeskirche in Würt-
temberg (Herausgeber) 

Reichtum braucht ein Maß, Armut eine Grenze 
Herausforderungen zum Handeln. Entschließung 
der Württembergischen Evangelischen Landessy-
node vom 16. Juli 2010. 

»… alle zu einem Leib getauft« (1. Korinther 
12,13) Wort zur Inklusion in der Kirchengemein-
de, 2013. 

Diese Auswahl an Materialien kann bei der Ge-
schäftsstelle des Aktionsplans »Inklusion leben« 
bestellt werden: 

Kontakt- und Bestelladresse:  
Diakonisches Werk Württemberg, Geschäftsstelle Aktionsplan 
»Inklusion leben«, Wolfram Keppler, Neckarstr. 207 (Interims-
adresse), 70190 Stuttgart, Postanschrift: Postfach 10 11 51, 
70010 Stuttgart,  
Telefon 0711 1656-167, keppler@diakonie-wue.de, 
www.aktionsplan-inklusion-leben.de 

Weiterführende Literatur, die über den 
Buchhandel erhältlich ist: 

Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion 
leben in Kirche und Gesellschaft 
Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, Gütersloh 2014 
(auch unter: www.ekd.de/download/orien 
tierungshilfe_inklusion2105.pdf). 

Handbuch Inklusion in der Kirchengemeinde 
Hrsg. von Ralph Kunz und Ulf Liedke, Göttingen 
2013. 

Menschen mit Depressionen 
Hrsg. von Birgit Weyel und Beate Jakob, Orientie-
rungen und Impulse für die Praxis in Kirchenge-
meinden, Gütersloh 2014. 

Weitere Materialien und Literaturhinweise zur 
Gestaltung von Gottesdiensten, für die Bibelarbeit 
und zur Gestaltung von Veranstaltungen finden 
Sie auf: 
www.aktionsplan-inklusion-leben.de 

 

Anmerkungen: 
1 Auszüge aus: Vielfalt entdecken - Teilhabe ermöglichen - Inklusi-
on leben – Aktionsplan der Evang. Landeskirche in Württemberg 
und ihrer Diakonie 2016 – 2020. Stuttgart, September 2016. – 
Anmerkung der Redaktion: Die im Folgenden aufgenommenen 
Abschnitte von Kap. 1 »Vielfalt entdecken« sind im Aktionsplan 
auf den Seiten 4 bis 13 zu finden. Die graphische Gestaltung der 
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Broschüre wurde für die Aufnahme in der epd Dokumentation 
nicht übernommen. 

2 Aus: Wort zur Inklusion in der Kirchengemeinde, 2013. Zitat: a. 
a. O., S. 4.  

3 »Inklusion steht für einen vielgestaltigen und umfassenden 
Diskurs, der kritisch auf den gesellschaftlichen Status quo rea-
giert und darauf zielt, gesellschaftliche Ausgrenzungsmechanis-
men zu überwinden. Die wachsende Verfestigung von Bildungs- 
und Einkommensarmut, die Abhängigkeit von Transferleistungen, 
die Ausgrenzung im Zusammenhang einer chronischer Erkran-
kung oder einer Behinderung und die Benachteiligung von Men-
schen mit Migrationshintergrund erschweren gesellschaftliche 
Teilhabe nachhaltig.« Aus: Konturen eines diakonischen Ver-
ständnisses von Inklusion, 2014. 

4 Anmerkung der Redaktion: Kap. »2. Inklusion leben«: Die hier 
aufgenommenen Abschnitte des Aktionsplans sind den Seiten 14 
– 19 entnommen. 

5 Anmerkung der Redaktion: Die Broschüre zum Aktionsplan der 
Evang. Landeskirche in Württemberg und ihrer Diakonie enthält 
noch weitere Abschnitte und Kapitel. In Kap. 2: Standortbestim-
mung und die Entwicklung von Perspektiven: Impulsfragen – 
Schritte – Überprüfung (S. 22 – 28); Beratung und Unterstützung 
– unsere Angebote (S. 29 – 31); Kap. 3 Teilhabe ermöglichen: 
Teilhabe als ureigenes Anliegen von Kirche (S. 32 ff.); Teilhabe 
am Leben der Gemeinschaft als Menschenrecht (S. 36 ff.); Wort 
auf den Weg (S. 38 f.); Kap. 4 Materialien (S. 40).  

 

 

 

Fotomotiv zum Aktionsplan der Evangelischen Landeskirche in Württemberg,  
                      © Wolfram Keppler/Aktionsplan Inklusion leben (Ev. Landeskirche in Württemberg, 2016) 
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Kritische Thesen zur Umsetzung von Inklusion in Kirche 
und Diakonie 
Von Sabine Hettinger, Diakonisches Werk Niedersachsen, Hannover 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Zeichnungen: © Visualisierung, Sabine Hettin-
ger, 2018 

Kritische Thesen: 

Mein Motto: Wer die Zukunft verändern will, 
muss die Gegenwart stören. Catherine Booth 

Stören will ich mit kritischen Thesen, die ich im 
Sinne der Vielfalt in Sprichwörter aus aller Welt 
verpackt habe. 
Sie resultieren aus meiner Erfahrung als Referen-
tin für Inklusion und als Prozessbegleiterin von 
Kirchengemeinden und Einrichtungen in der Lan-
deskirche Hannovers und aus der kritischen Be-
obachtung dessen, was bundesweit unter dem 
Label Inklusion zu finden ist. Mein zugrunde 
liegendes Inklusionsverständnis: Inklusion be-
deutet, dass wir ein System so gestalten, dass 
es allen in ihrer Unterschiedlichkeit gerecht 
wird. 

 

1. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer 

Inklusion wird durch einzelne Personen konkret 
und erlebbar. Inklusion entscheidet sich an ihrer 
Haltung, ihrer Vorgehensweise, ihrem Handeln, 
ihrer Kooperationsfähigkeit, ihrer Leidenschaft, 
Lernbereitschaft und Expertise. 
Aber Inklusion kann nicht einfach delegiert wer-
den: z. B. an einen Seelsorger in der Wohngrup-
pe, einen Mitarbeiter im Stadtteilladen, einen 
Quartiersmanager im Sozialraum, eine Inklusi-
onsbeauftragte in der Kirchengemeinde, des Kir-
chenkreises, der Landeskirche oder womöglich an 
Ehrenamtliche. Inklusion geht alle an und betrifft 
alle. 
Ein Mitarbeiter für Inklusion macht noch nicht 

die ganze Organisation inklusiv. 
 

 

2. Versprochene Beeren füllen die Körbe nicht 

Ein Plan oder Positionspapier ersetzt noch lange 
keine Praxis und ein Aktionsplan ersetzt keine 
inklusiven Veränderungsprozesse. Was landläufig 
und in Kirche und Diakonie mit dem Titel Akti-
onsplan versehen wird, sorgt für Riesenbegriffs-
verwirrung bzw. macht den Begriff obsolet – vor 
allem, wenn es nur um Absichtserklärungen geht 
oder man Kirchengemeinden ins Stammbuch 
schreibt, was sie zu tun haben, ohne sich als 
Kirchenleitung oder als Person mit Leitungsver-
antwortung als Teil der Veränderungsprozesse zu 
begreifen. 
Wie Inklusion als gesellschaftliche Aufgabe nur 
gelingt, wenn Zivilgesellschaft, Politik und Ver-
waltung gemeinsam einen Maßnahmenplan ent-
wickeln und sich auch gemeinsam für die Umset-
zung verantwortlich fühlen, so kann inklusive 
Organisationsentwicklung nicht ohne Leitungs-
personen gelingen, die mit gutem Beispiel Inklu-
sion vorleben und inklusiven Veränderungspro-
zessen Priorität einräumen und Raum geben. 
Außerdem verrät das Wort Organisationsentwick-
lung: die ganze Organisation muss an den inklu-
siven Veränderungsprozessen beteiligt sein. 
Ein Aktionsplan ist ein strategisch ausgerichtetes 
Handlungsprogramm des Staates oder eines ande-
ren Verantwortungsträgers. Ein Aktionsplan ist 
das Ergebnis eines transparenten und partizipa-
tiven Arbeitsprozesses und ist öffentlich zugäng-
lich. 
Es geht also um einen konkreten Maßnahmen-
plan, dessen Umsetzung fortlaufend überprüft 
wird. Die ausführliche Definition des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte, das die Umsetzung 
von Inklusion in Deutschland evaluiert und do-
kumentiert, finden Sie hier: 
Ein Aktionsplan enthält eine Beschreibung der Proble-
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me, die durch den Plan behoben werden sollen, legt 
konkrete Ziele sowie Maßnahmen fest, mit denen diese 
Ziele erreicht werden können. Darüber hinaus regelt er 
die koordinierte Ausführung, Evaluation und Fortent-
wicklung dieser Maßnahmen. 

Systematik eines Aktionsplans:  
Vision –> Ziele –> Zuständigkeiten –> Zeit-
rahmen –> Bewertungsindikatoren 

 

3. Ein Baumstamm, der jahrelang im Wasser 
liegt, wird nie ein Krokodil 

Davon, dass diakonische Einrichtungen sich seit 
Jahrhunderten mit Menschen mit Behinderungen 
beschäftigen, sind sie noch lange keine Experten 
für Inklusion. Vielleicht sind sie Experten für 
Menschen mit Behinderungen. 
Auch viele Einrichtungen der Diakonie, viele 
Verlautbarungen von Kirche und Diakonie und 
manche Kirchengemeinden vermitteln den Ein-
druck, dass Kirche und Diakonie immer schon 
Experten für Inklusion waren. Was die Theorie 
und den Anspruch angeht – vielleicht. 
Gottes Liebe gilt allen Menschen und schließt 
keinen aus. 
In der Praxis bleiben wir leider oft weit hinter 
unseren Ansprüchen und Verlautbarungen zu-
rück. Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Eingliede-
rungshilfe waren irgendwann mal innovativ. Aber 
sie sind nicht immer schon inklusiv. Um von 
einem Fürsorgedenken und -handeln und einer 
paternalistischen Sichtweise zu einer inklusiven 
ressourcenorientierten Sichtweise und zur Beteili-
gung auf Augenhöhe zu kommen, braucht es 
nicht eine minimale Kursänderung, sondern einen 
Paradigmenwechsel – Bewusstseinsbildung nennt 
das die UN-BRK. 
Inklusion verlangt von jedem einen Lernprozess – 
aber vielleicht ist es für diakonisch vorgeprägte 
Menschen ein besonders anspruchsvoller. Es geht 
um den Paradigmenwechsel vom FÜR zum MIT – 
nicht nur in Bezug auf Menschen mit Behinde-
rungen. 
 

 

 

4. Soll der Bär tanzen, so muss er jung in die 
Schule gehen 

Wie sollen Mitarbeitende in allen Bereichen fit für 
Vielfalt werden, wenn nicht durch PE-Maßnah-
men? (Fortbildung, Reflexionsrunden, Supervisi-
on etc.) Wie soll der Paradigmenwechsel und 
komplettes Umdenken gelingen, wenn nicht 
durch wirklich passgenaue Angebote, die nicht 
nur aus einer PPT zu Sozialraumorientierung 
bestehen? Personalentwicklung ist kein Luxus, 
sondern zentraler Bestandteil von Organisations-
entwicklung. Inklusionsorientiertes Handeln und 
Vorgehen ist ein Lernprozess. Und als ehemalige 
Fortbildungsreferentin habe ich noch einen Tipp: 
Es lohnt sich, wenn Mitarbeitende auch Fortbil-
dungsimpulse außerhalb der eigenen Einrichtung, 
Kirchengemeinde oder Abteilung bekommen. 
 

 

5. Im Schatten eines mächtigen Baumes 
gedeihen keine saftigen Früchte 

Manche großen diakonischen Einrichtungen ver-
stehen unter Sozialraumorientierung: Ich miete 
oder kaufe eine Immobilie in einem Wohnquar-
tier und setze eine Wohngruppe z. B. von Men-
schen mit Behinderungen oder mein offenes An-
gebot oder meinen Stadtteilladen dort rein und 
dann ist das Ganze sozialraumorientiert und in-
klusiv. Wenn es dann nicht läuft, sind die Mitar-
beitenden in dem Angebot verantwortlich oder 
noch besser: die Kirchengemeinde, zu der die 
Wohneinrichtung gehört. Die betreffende Kir-
chengemeinde wurde zwar überhaupt nicht in-
formiert, aber sie wird schon mitbekommen, 
wenn gegenüber dem Gemeindehaus Menschen 
mit Behinderungen ein- und ausgehen. 
Echte Sozialraumanalyse hingegen lässt sich von 
folgenden Fragen leiten: Wie kann ich Betroffene 
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ermächtigen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren? 
Welche Bedingungen sind für ein entsprechendes 
Angebot unverzichtbar? 
Wer ist bereits im entsprechenden Umfeld und 
Sozialraum tätig und für Inklusion engagiert? 
Welche Angebote gibt es bereits, an die ich evtl. 
anknüpfen kann? 
Was macht den Sozialraum zukunftsfähig, was 
brauchen die Menschen vor Ort und wie kann ich 
sie frühzeitig in die Veränderungsprozesse einbe-
ziehen? Denn: 
 

 

6. Kein Mensch ist so reich, dass er nicht 
seinen Nachbarn braucht 

Wir sind auf die Vielfalt der Perspektiven und 
Expertisen angewiesen, damit ein Ganzes daraus 
werden kann. Inklusion ist nicht nur ein Lernpro-
zess des Einzelnen, sondern steht und fällt mit 
dem Lernen voneinander. Gebärdensprachliche 
Seelsorge, Blindenseelsorge, Anstaltsgemeinden 
und wie die »Sonder«-Angebote alle heißen, sind 
wichtig, aber ohne Kirchengemeinden und ohne 
die Partner im Sozialraum können sie niemals 
inklusiv sein. 
Auch eine Kirchengemeinde ist auf gute Nachbar-
schaft angewiesen. Sie braucht die Expertise der 
Sonderseelsorge. Und wie inklusiv kann eine 
Wohngruppe von Menschen mit Behinderungen 
sein, wenn sie keinen Bezug zum Sozialraum und 
zur Nachbarschaft hat? 
Da jede Kommune zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention verpflichtet ist und es 
viele spannende kommunale Inklusionsprozesse 
gibt, können Einrichtungen und Kirchengemein-
den nur davon profitieren, wenn sie auch hier 
den Kontakt pflegen, sich in die Prozesse einbrin-
gen und voneinander lernen. Ich nenne als Bei-
spiel mal gemeinsame Stadtteilspaziergänge unter 
dem Aspekt Barrierefreiheit. Gemeinsame Erarbei-
tung und Umsetzung von Aktionsplänen für In-
klusion. 
Auch verschiedene Disziplinen bilden eine Art 
Nachbarschaft. Komplexe gesellschaftliche Prob-
leme können nicht von einer Disziplin allein oder 
einer Berufsgruppe gelöst werden. Auch in Kirche 
und Diakonie nicht. 
 

 

7. An der Leine fängt der Hund keinen Hasen 

Auf Augenhöhe ist für viele ein Fremdwort. Betei-
ligung bezieht sich nicht nur auf Menschen mit 
Behinderung. Empowerment und Selbstbestim-
mung von Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen sind wichtig, aber noch nicht das Ziel, son-
dern lediglich ein Schritt auf dem Weg. Wenn 
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigter 
Teil der Gesellschaft werden sollen, dann muss 
ich die Akteure im Wohnumfeld berücksichtigen 
und vor allem frühzeitig beteiligen. Woran sollen 
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit gleichbe-
rechtigt teilhaben, wenn nicht an der Gesellschaft 
in ihrer Vielfalt? 
So wie ein Hund an der Leine keine großen 
Sprünge machen kann, so können im Top Down 
Verfahren nur bedingt kreative Lösungen entste-
hen. Beteiligung hat mit Machtverzicht zu tun. 
Wenn ich Mitarbeitende an Problemlösungen 
beteiligen will, muss ich ihnen dafür Freiräume 
schaffen und ihre Vorschläge ernst nehmen, auch 
wenn sie meine eigenen Pläne in Frage stellen. 
Auf Augenhöhe ist besonders anspruchsvoll bei 
sehr verschiedenen Playern und Organisations- 
formen – denken Sie an den großen Baum, in 
dessen Schatten wenig gedeiht. Damit Beteiligung 
hier gelingt, ist Moderation und Prozessbeglei-
tung oft unverzichtbar, damit die unterschiedli-
chen Bedürfnisse und Sichtweisen gleichberech-
tigt Raum bekommen und Aushandlungsprozesse 
möglich werden. 
 

 

8. Mit nur einer Hand lässt sich kein Knoten 
knüpfen 

Vernetzung ist kein Luxus - und hat viel mit Be-
teiligung auf Augenhöhe zu tun – Top Down 
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Vernetzung gibt es nicht – durch die eine gemein-
same riesige Lernaufgabe sitzen wir alle im sel-
ben Boot – wir sind aufeinander angewiesen – 
keiner weiß alles – Inklusion kann nur gemein-
sam gelingen. Vernetzung braucht personelle und 
finanzielle Ressourcen, weil sie elementar für das 
Gelingen von Inklusion ist. Wenn ich also für die 
Umsetzung eines Aktionsplans eine halbe Stelle 
plane und Vernetzung für überflüssig halte, dann 
kann ich mir den ganzen Prozess auch sparen. 
 

 

9. Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das 
Boot an Land ist 

Im Bild gesprochen legen viele das Ruder schon 
mitten auf dem See aus der Hand. Oder sie legen 
vom Ufer ab, ohne zu wissen, wohin sie wirklich 
wollen und sind bereits nach kurzer Zeit er-
schöpft. Es gibt viele inklusive Projekte, aber sind 
sie nachhaltig? Wenn wir dauerhafte Veränderun-
gen wollen, sind Projekte nicht unbedingt der 
richtige Weg. Vor allem nicht, wenn sie nur kurze 
Laufzeiten haben, wenn es Einmann- oder -frau-
projekte sind, wenn es keine Projektressourcen 
gibt oder man damit nur irgendwelche Fördermit-
tel abgreifen will. Nichts gegen Projekte, wenn sie 
den Namen wirklich verdienen und der jeweili-
gen Sache dienen. 
Inklusion ist kein Projekt, sondern eine Genera-
tionenaufgabe. Wenn ich über einen großen See 
rudere, muss ich eine klare Vorstellung vom Ziel 
am anderen Ufer des Sees haben, um eine geeig-
nete Strecke zu finden und auch tatsächlich an-
zukommen. Inklusion lebt von einer gemeinsa-
men Vision: In Entwicklungsprozessen und Pro-
jekten gibt es Momente der Ungewissheit. Vor 
allem in den Phasen, wo man noch keine Ergeb-
nisse vorweisen kann. Gerade dann ist eine Visi-
on, ein Bild davon, worauf wir zugehen, was wir 
erreichen wollen, besonders entscheidend. Eine 
Vision verändert den Prozess – sie sorgt für 
Nachhaltigkeit, denn wir planen nicht nur eine 
Einzelaktion, sondern richten unseren Blick weit 
voraus: wo wollen wir langfristig hin, was kommt 
langfristig auf unsere Gemeinde, auf unsere Ein-

richtung und auf unsere Gesellschaft zu? Diese 
Blickrichtung gibt Durchhaltevermögen auf 
Durststrecken und verbindet mit anderen. Wir 
müssen begreifen, dass wir alle in einem Boot 
sitzen und das andere Ufer, sprich: die Zukunft, 
nur erreichen, wenn wir gemeinsam rudern. Bei 
Inklusion geht es um nicht weniger als um Zu-
kunftsfähigkeit. 
Trotzdem verwechsle ich die Vision von Inklusi-
on nicht mit der Wirklichkeit. Aber die Leitidee 
treibt mich an und ist Korrektiv, damit ich das 
Ruder nicht vorzeitig aus der Hand lege. 
 

 

10. Der größte Schritt ist der aus der Tür 

Wenn ich meinen sicheren Bezugsrahmen verlas-
se, gelten plötzlich andere Regeln – hier kann ich 
nicht allein bestimmen, wo es lang geht. Und ich 
kann mich nicht mehr mit meinem eigenen Maß-
stab für Inklusion messen. Ich werde z. B. an der 
UN-BRK gemessen. An meiner Glaubwürdigkeit, 
ob Wort und Tat zusammenpassen. Und ich muss 
mich mit dem Sozialraum und mit der Gesell-
schaft auseinandersetzen wie er bzw. sie ist. Ich 
kann mich aktuellen Entwicklungen wie Digitali-
sierung, demografischer Wandel, Fachkräfteman-
gel und wie sie alle heißen nicht verschließen. Ich 
muss mich auf andere Sichtweisen und auf Aus-
handlungsprozesse einlassen. Ich kann den Zeit-
plan nicht mehr alleine bestimmen. Aber ich ent-
decke auch die Ideen und Lösungen, die gemein-
sam aus der Unterschiedlichkeit geboren werden. 
Leider enden viele Aktionspläne und Vorhaben 
von Einrichtungen an der Tür der Einrichtung 
oder im Wohnquartier, in dem sich die Einrich-
tung befindet. Mit Inklusion und Gemeinwesen-
diakonie hat das herzlich wenig zu tun. 
Inklusion ist gesellschaftliche Aufgabe und als 
Kirchengemeinde oder Einrichtung bin ich (nur) 
ein Teil des Gemeinwesens und dieser Gesell-
schaft und damit Teil eines wesentlich größeren 
Veränderungsprozesses, der direkt vor meiner 
Tür beginnt … 
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Inklusion als Herausforderung für (Gemeinde-)Diakonie 
und Seelsorge 
Von Pastor Uwe Mletzko, Vorsitzender des Bundesverbandes evangelische Behindertenhil-
fe e. V. (BeB), Berlin 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Der Bundesverband evangelische Behindertenhil-
fe e. V. (BeB) ist ein Zusammenschluss von recht-
lich selbständigen (gemeinnützigen) Einrichtun-
gen und Diensten der diakonischen Behinderten-
hilfe und Sozialpsychiatrie. Er ist ein Fachver-
band der Diakonie Deutschland und damit dem 
Evangelischen Werk für Diakonie und Entwick-
lung (EWDE) zugeordnet. Damit versteht sich der 
BeB als ein Verband in enger Verbindung zur und 
mit der evangelischen Kirche. Wir fördern und 
begleiten Menschen mit Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung und deren Angehörige.  

Wir sind uns sicher sofort einig, dass Kirchenge-
meinden und mit ihnen Diakonie und Seelsorge 
inklusiv gestaltet werden müssen. Diese Notwen-
digkeit stellt die diakonischen Einrichtungen und 
Kirchengemeinden mitunter vor große Herausfor-
derungen. Die Einrichtungen müssen Kontakte zu 
Kirchengemeinden herstellen, sie müssen Mög-
lichkeiten außerhalb des eigenen »Schutzraumes« 
finden, den man bis in die 90er hinein oft Anstal-
ten nannte. Zumeist haben die diakonischen Ein-
richtungen eigene Gemeinden vorgehalten, die 
neben den Ortsgemeinden für die spezielle Perso-
nengruppe derer, die in den Einrichtungen wohn-
te und/oder betreut wurde, zuständig waren. 
Eine Durchlässigkeit von hier nach dort war oft-
mals nicht gewünscht oder hatte mit Vorbehalten, 
zum Teil wohl auch Ängsten vor der jeweils an-
deren Gruppe zu tun. Für beide gemeindliche 
Formen, die Gemeinde in der Einrichtung und die 
Ortsgemeinde im Stadtteil, hat sich in den letzten 
Jahrzehnten vieles verändert. Teilweise liegen die 
Herausforderungen noch vor uns: Gottesdienste, 
Abendmahl und Kasualien müssen für geh-, seh-, 
hör- und lernbehinderte Menschen offen stehen. 
Es braucht Dolmetscher, neue Formate, Barriere-
freiheit und technische Neuerungen wie eine 
Induktionsschleife im Gottesdienstraum. Aber 
auch eine schlichte Überforderung von haupt- 
oder ehrenamtlichen Mitarbeitenden der Kirchen-
gemeinden im Umgang mit Menschen mit Behin-
derung stellt eine Herausforderung dar. Eine 
»Gemeinde für alle« sollte es sein, aber leider sind 

nicht alle Gemeindemitglieder bereit, von ihren 
eingetretenen Pfaden abzuweichen. Unsichtbar 
hängt ein großes Schild mit der Aufschrift »Bitte 
nicht stören« über den Kirchentüren.  

Welche Möglichkeiten, welche Hilfestellungen 
gibt es, um diese Herausforderungen zu meistern? 
Dazu möchte ich Ihnen Beispiele aus unserem 
Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e. 
V. (BeB) geben: 

1. Betroffene zu Wort kommen lassen 

Der BeB wird in seiner Arbeit von zwei Beiräten 
beratend unterstützt. Einer dieser Beiräte ist der 
Beirat der Menschen mit Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung. Die Mitglieder dieses Beira-
tes erarbeiten eigenständig Themen aus der Sicht 
von Menschen mit Behinderung und vertreten 
diese bei Veranstaltungen des BeB sowie regel-
mäßig in den Vorstandssitzungen des Verbandes, 
an denen sie teilnehmen und die Arbeit damit 
bereichern. Auch über den gesamten Gesetzge-
bungsprozess des Bundesteilhabegeseztes hat 
sich der Beirat für Menschen mit Behinderung 
oder psychischer Erkrankung aktiv eingebracht, 
eigene Stellungnahmen und Forderungen formu-
liert und dadurch einen wertvollen Beitrag zum 
Prozess geleistet. Es ist ein Beispiel gelungener 
Partizipation – wie könnte das auf die Gemeinden 
anwendbar sein? 

2. Aktionspläne zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention 

Des Weiteren hat der BeB im Rahmen eines Pro-
jektes ihre Mitgliedseinrichtungen dabei unter-
stützt, einen eigenen Aktionsplan zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
zu erarbeiten. Dabei haben zunächst neun Pilot-
einrichtungen Maßnahmen entwickelt, um die 
Umsetzung der UN-BRK zu verwirklichen. Aus 
diesem Projekt ist der Handlungsleitfaden »Betei-
ligung verändert« durch das Institut Mensch, 
Ethik und Wissenschaft (IMEW) entstanden, der 
weiteren Einrichtungen der Behindertenhilfe bei 
der Erstellung von Aktionsplänen helfen soll. 
Unter www.gemeinsam-einfach-machen.de sind 
alle Ergebnisse des Projektes einsehbar. Folge-
richtig haben wir vom BeB einen verbandseige-
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nen Aktionsplan erstellt, den wir nun Schritt für 
Schritt in die Tat umsetzen. Zusätzlich hat unser 
Projekt »Hier bestimme ich mit – Ein Index für 
Partizipation« zusammen mit dem IMEW begon-
nen. Hierbei sind Menschen mit Behinderung in 
allen Phasen des Projektes beteiligt und können 
sich so für mehr Beteiligung in den ambulanten 
und stationären Einrichtungen, auf der Arbeit, bei 
der Freizeitgestaltung und im eigenen Quartier 
einsetzen. Davon können Städte und Gemeinden, 
auch Kirchengemeinden vielleicht lernen, vor Ort 
mit den Betroffenen selbst zu überprüfen, wo 
neben den vielleicht noch vorhandenen unsicht-
baren Barrieren auch die sichtbaren Barrieren 
abgebaut werden können. 

3. Beteiligungsstrukturen helfen: Nicht ohne 
uns über uns 

Beteiligungsstrukturen zu schaffen, Projekte, in 
denen sich Menschen mit Behinderung aktiv ein-
bringen, sind Schritte in die richtige Richtung. Sie 
wissen am besten, was sie brauchen, wo noch 
Verbesserungen in der Gemeinde vorgenommen 
werden müssen. Denn sie sind keine Klienten, 
wie es in den althergebrachten Fürsorgekonzep-
ten impliziert wird, sondern sie sind vollwertige 
Mitglieder einer Gemeinde. Dabei geht es nicht 
nur per se um Kirchengemeinden, sondern auch 
um Stadtteilentwicklung, in die sich oftmals auch 
die Kirchengemeinden einbringen. Welche Res-
taurants sind in unserem Stadtteil beispielsweise 
barrierefrei? Welche kulturellen Veranstaltungen 
sind offen für Menschen mit Behinderung? Aber 
auch die Frage der Sozialraumorientierung spielt 
eine Rolle für die Inklusion in Gemeinden: Wel-
che Personen leben in unserer Gemeinde und 
welche Bedarfe, welche Wünsche haben sie? 

4. Seelsorge für Menschen als diakonische 
Aufgabe 

Ende 2013 hat der BeB Eckpunkte zur »Seelsorge 
für Menschen als diakonische Aufgabe« 
(https://beb-ev.de/files/pdf/stellungnahmen/2013-
12_eckpunkte_seelsorge.pdf) erarbeitet. Wir ma-
chen dort deutlich, dass Seelsorge in seiner unter-
schiedlichen Ausformung, aber auch Kirche als 
Gemeinde an den Orten stattfindet, wo zwei 

Menschen im Namen Christi zusammenkommen. 
Dieses kann in unterschiedlichen Sozialräumen, 
diakonischen Einrichtungen der Behindertenhilfe 
oder in den Ortsgemeinden sein. Umso wichtiger 
sind die Kooperation zwischen den Einrichtungen 
und den Gemeinden sowie der regelmäßige Aus-
tausch von Erfahrungen. Auf dem Hintergrund 
der stetigen Ambulantisierung, also der Verände-
rung von stationärer hin zu mehr ambulanter 
Begleitung in eigenen Wohnformen für Menschen 
mit Behinderung, ist der Kontakt der Seelsorge 
von den Ortsgemeinden ausgehend von immenser 
Wichtigkeit. Die Seelsorge soll nicht Aufgabe der 
Einrichtungen der Behindertenhilfe sein, sondern 
ebenso aus den Kirchengemeinden kommen und 
alle Menschen der Gemeinde in ihren jeweiligen 
Bedürfnissen wahrnehmen und unterstützen. 

5. Die Bedürfnisse der Menschen kennen und 
sich professionell austauschen 

Ein Bereich der Seelsorge findet sich in den  
Kasualien. Die Themen Sterben und Tod, sind für 
Menschen mit Behinderung häufig mit großen 
Ängsten verbunden. Hierbei können die Ortsge-
meinden von dem Erfahrungswissen der Einrich-
tungen der Behindertenhilfe profitieren, Formen 
und Rituale für Sterbebegleitung und Trauer so-
wie Fortbildungsangebote nutzen. Denn auch 
Menschen mit Behinderung haben zum Beispiel 
ein Recht auf eine eigenständige Entscheidung 
über die Bestattungsform und Trauerfeier.   

Fazit 

Die Kirchengemeinden sollen die Menschen mit 
Behinderung erreichen und die Menschen mit 
Behinderung wollen die Kirchengemeinden errei-
chen können. Es erfordert eine entsprechende 
Sozialraumorientierung, Quartiersarbeit der Ge-
meinden und den Wandel von Betroffenen zu 
Beteiligten, um Inklusion bei den Menschen und 
in den Kirchengebäuden ankommen zu lassen. 
Dann kann das Modell, eine offene Kirche für alle 
zu sein, durchaus erreichbar und lebbar werden. 
Gute Beispiele gibt es zuhauf.  
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Arbeitsgruppe 2: Inklusion und gute Bildung für alle 
Religionspädagogische Perspektiven:  
Inklusion und gute Bildung für alle (Vortrag) 
Von Prof. Dr. Ilona Nord, Lehrstuhl für Religionspädagogik II: Schwerpunkt Religionspä-
dagogik und Didaktik des Religionsunterrichts, Institut für Ev. Theologie und Religions-
pädagogik, Universität Würzburg 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Weg von den Rändern 

Auf der ersten bundesweiten Netzwerktagung der 
Evangelischen Kirche in Deutschland in Berlin 
2018 war das Thema eines Workshops »gute Bil-
dung für alle«. Die versammelten Anwesenden 
waren und sind überwiegend im Bildungsbereich 
und dabei an sehr verschiedenen Stellen enga-
giert. So musste anders als an anderen Orten 
nicht darum gestritten werden, wer von den 
Schülerinnen und Schülern in Deutschland denn 
eigentlich benachteiligt werde: die so genannten 
Förderschüler*innen oder diejenigen, die hochbe-
gabt sind und im Regelschulsystem kaum Heraus-
forderungen und Förderungen erhalten. Fest 
steht: Für beide Gruppen ist es wichtig, gute Bil-
dung einzuklagen. Und: Beide Gruppen stehen 
am Rand.  

An der Metapher vom Rand und der Mitte wird 
ferner ganz grundsätzlich deutlich: So verschie-
den die Menschen sind, so unterschiedlich sind 
ihre Beziehungen zu Rändern. Ekstatikerinnen 
waren und sind vor Freude über die Inklusions-
debatte schier außer Rand und Band, weil sie 
sehen, dass es wieder eine Vision für unsere Ge-
sellschaft gibt: Gute Bildung für alle, das heißt 
zugleich gute Lebenschancen für alle, ein gerech-
teres Zusammenleben, ein Zusammenwirken 
dafür, dass die »Bildungsschere« nicht weiter 
auseinander geht. Pessimisten stehen hingegen 
zumeist nicht nur am Rand, sondern sogleich am 
Abgrund. Sie sehen vor allem, wie die Forderung 
nach inklusiver Schule gerade guter Bildung für 
alle widerspricht. Wenn Lehrerinnen und Lehrer 
aus der Praxis berichten, wird nicht selten polari-
siert.1 Doch inzwischen nehmen die durch Realis-
ten und Realistinnen bestimmten Perspektiven in 
der Presse und Öffentlichkeit an Bedeutung zu: 
Wer realistisch ist, bleibt ganz einfach weg vom 
Rand und den Diskussionen um Ränder. So ist es 

auch ein Motto inklusiver Pädagogik von den 
Rändern in die Mitte zu gehen.  

Mein Beitrag soll ebenfalls diesem Motto gewid-
met sein. Es geht nicht mehr darum, dass Men-
schen, die bislang in der Perspektive einer Mehr-
heitsgesellschaft in Sonderschulen ‚exkludiert‘ 
waren, in Regelschulen integriert werden sollen. 
Die Sonderpädagogik hat gute Gründe, mit einer 
solchen Sichtweise aufzuräumen. Denn sie ver-
weigert, sich zeitnah auf Heterogenität und die 
Bereitstellung von Ressourcen für besondere Be-
darfe einzustellen, die Menschen haben, die ge-
sellschaftlichen Normen in Körpergröße, im Ver-
halten, im geistigen Vermögen, der Sprachkompe-
tenz und sozialen und kulturellen Kompetenz u. 
a. m. nicht entsprechen. Ferner wird in dieser 
Linie weiter dann kontraproduktiv daran festge-
halten, Makroebenen der Bildungspolitik zu dis-
kutieren und hierbei die sozialräumliche Dimen-
sion des Zusammenseins von unterschiedlichen 
Menschen zu fokussieren. Dies alles führt ab von 
den relevanten Fragen, die innerhalb der Religi-
onspädagogik in Kirche und Universität zu klären 
sind. Die internationale Diskussion kann hierfür 
eine produktivere Orientierung anbieten: In der 
Debatte um die Schulform und wer mit wem und 
wo in einer Klasse sitzt, liegt nicht das entschei-
dende Scharnierstück für das Gelingen schuli-
scher Inklusion.2 »Die empirischen Befunde zu 
den Wirkungen verschiedener Organisationsfor-
men (sonder-)pädagogischer Förderung in den 
Bildungssystemen zeigen – im Unterschied zu 
manchen Ergebnissen aus Modellversuchen und 
verbreiteter Annahmen in der deutschsprachigen 
Diskussion – kaum eine Überlegenheit irgendei-
ner der Organisationsformen Mainstreaming, 
special class oder special school«3.  

Von hier aus lässt sich sagen, dass die Bearbei-
tung der Mikroebene in Zukunft von höherer 
Bedeutung sein wird. Es gilt sich auf konkrete 
Prozesse der Bildung, Erziehung und Sozialisa-
tion zu konzentrieren, so dass die Gestaltung des 
unterrichtlichen Geschehens fortentwickelt wird.4 
Die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen in 
Hinsicht auf einzelne Schülerinnen und Schüler 
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wird zentral. Es ist die Absicht dieses Beitrags auf 
die religionspädagogische Bedeutung von »Self-
Efficacy« (Bandura), mit anderem Wort von 
Selbstwirksamkeitserwartungen, aufmerksam zu 
machen.5 

Doch zuvor ist es für die EKD-weite Diskussion 
um inklusive Bildung wichtig, eine weitere Orien-
tierung zu benennen. Sie sollte eine ausschließli-
che Fokussierung auf schulische Bildung nicht 
mitmachen. Die öffentliche Diskussion ist bisher 
insgesamt sehr stark auf schulische Kontexte 
konzentriert, dies ist eine schwierige Verengung. 
Zum einen wird damit der formale Bildungsweg, 
der maximal zwölf oder dreizehn Lebensjahre des 
Menschen umfasst, zum nahezu alleinigen Kon-
text der Bildungsdebatte im Kindes- und Jugend-
alter gemacht. Die Thematik Inklusion und ihre 
Fragestellungen kommt nicht als lebensspannen-
umgreifender Prozess in den Blick. Analog zu 
einem Paradigmenwechsel der Entwicklungspsy-
chologie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts brauchen wir vielmehr, so Stein und Link, 
eine »life span orientated discussion of inclusi-
on«6. Zum anderen wird das Zusammenwirken 
von Anteilen des nonformalen und informellen 
Lernens mit dem des schulisch gebundenen for-
malen Lernens nicht reflektiert. Hier aber kann 
sich Kirche mit einem weitaus ausdifferenzierte-
ren Blickwinkel beteiligen: Sie bietet traditionell 
mit ihren nonformalen Angeboten sowie auch mit 
ihrer Kultur religiöser Bildung im Bereich der 
Sozialisation und also dem informellen Lernen 
eine Perspektiverweiterung an.7 Zeigt Kirche ihre 
Stärken als Bildungsinstitut, das, wie es so oft 
auch reklamiert wird, zur Werteorientierung in-
nerhalb der Gesellschaft beiträgt, hat sie viele 
Pfunde, um die gegenwärtige Debatte um Inklu-
sion zu bereichern. 

Schließlich: Inklusion ist immer schon eine ge-
sellschaftliche Aufgabe, an der viele, auch zivil-
gesellschaftliche Agenturen mitwirken. Schule ist 
ein sehr wichtiges Bildungsinstitut, doch Inklusi-
onsprozesse innerhalb von Schulen werden nur 
dann erfolgreich sein können, wenn es vor und 
nach der obligatorischen Schulzeit und auch ne-
ben der Schulzeit innerhalb gesellschaftlicher 
Bereiche wie Kultur, Wirtschaft, Politik und 
Recht, aber eben auch Religion(en) ebenfalls 
wirkmächtige Anschlussstellen für diese Entwick-
lung gibt. Ein Beispiel hierfür: Im Rahmen der 
Koalitionsverhandlungen im Jahr 2017 bildete 
sich ein 30 Organisationen umfassendes Bündnis 
für bessere Bildung für alle Menschen.8 Hier war 
selbstverständlich auch das Finanzbudget des 
Bundes für Bildung ein wichtiges Thema. Insge-

samt ist seit Jahren deutlich, dass Inklusion kei-
nesfalls als ein Sparprogramm geführt werden 
darf, sondern die öffentlichen Ausgaben für Bil-
dung gesteigert werden müssen, will man Inklu-
sionsprozesse tatsächlich fördern. Es ist ebenfalls 
zur Kenntnis zu nehmen, dass die Bundesrepub-
lik ein gutes Prozent weniger Geld für Bildung 
ausgibt als dies im OECD-Durchschnitt der Fall 
ist. Gliche sie nur soweit ihren Etat an, würden 
jährlich mehr als 25 Milliarden Euro mehr für 
Bildung zur Verfügung stehen. Auch wenn es nun 
im Weiteren um die Gestaltung von inklusiver 
Bildung und näher Unterrichtsprozessen geht, soll 
doch nicht ausgeblendet werden, dass das Thema 
gute Bildung für alle ein Politikum ist, auf das 
zivilgesellschaftliche Agenturen Einfluss nehmen 
(müssen). Dass gute Bildung ein Eckpfeiler nicht 
nur für eine inklusivere Gesellschaft, sondern 
auch für die Demokratie insgesamt ist, ist dabei 
wohl kaum als eine neue Einsicht zu sehen. 
Vielmehr ist es das konsensual abgedeckte Leit-
motiv, das in einer Zeit, in der populistische Ar-
gumentationen und entsprechende politische 
Strategien Zustimmung erhalten, eine klare Orien-
tierung bietet. Die Kirchen und Religionsgemein-
schaften beteiligten sich mit Ausnahme der Alevi-
tischen Gemeinde Deutschlands e. V. übrigens 
nicht an diesem Bündnis. Sie hätten es durchaus 
aus eigenen, aber eben auch aus gesellschaftli-
chen Interessen heraus stärken können. Dass mit 
dieser Tagung innerhalb der EKD ein Netzwerk-
Bündnis Inklusion gegründet wird, lässt hoffen, 
dass dieses nicht nur nach innen, sondern auch 
nach außen wirkt und evangelische Kirche sich 
mit weiteren zivilgesellschaftlichen Agenturen für 
Inklusion vernetzt und sich so wirksam z. B. für 
gute Bildung für alle einsetzt.9 

Gute Bildung für alle – auch eine Frage 
(religions-)pädagogischer Prinzipien 

Mit dem zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhun-
derts zeigt sich innerhalb der Religionspädagogik 
eine Spezialisierung auf Fragen zur Inklusionsde-
batte.10 Seither sind praktisch-theologische und 
religionspädagogische Grundlegungen zum Ver-
ständnis des Begriffs der Inklusion, pädagogische 
und spezifisch religionspädagogische Leitlinien 
sowie auch Unterrichtsbausteine entwickelt wor-
den. Es sind Konzepte zu inklusiver Kirche, in-
klusiven Gottesdiensten in Homiletik und Liturgik 
sowie zur Seelsorge und Gemeindepädagogik 
vorgelegt worden.11 Sicherlich könnte die 
deutschsprachige Religionspädagogik und Prakti-
sche Theologie noch mehr vom Austausch mit im 
internationalen Kontext entstandenen inklusiven 
Theologien sowie Kirchentheorien profitieren.12 
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Im deutschen Kontext wächst zudem die Zahl 
empirisch orientierter Arbeiten, die z. B. die Hal-
tung von Religionslehrkräften zum Thema Inklu-
sion bearbeiten.13  

Insbesondere der verbreitete Zugriff auf die all-
gemeine Pädagogik und die Sonderpädagogik 
zeigen, dass Inklusion innerhalb der Religionspä-
dagogik vor allem als eine Herausforderung in 
puncto Heterogenität und Diversität sowie in 
puncto einer Kultur der Anerkennung gesehen 
wird.14 Über diese konzeptionellen Entscheidun-
gen hinaus gibt es einen breiten Konsens, dass 
Inklusion im deutschsprachigen Kontext der Reli-
gionspädagogik ausgehend von einem weiten 
Inklusionsverständnis gedeutet wird. Innerhalb 
religionspädagogischer Diskussionen wird Inklu-
sion also zumeist nicht allein auf die soziale und 
individuelle Diskriminierung von Personen bezo-
gen, die mit Behinderungen leben, sondern der 
Begriff wird stets im Zusammenwirken mit weite-
ren Diskriminierungsfaktoren wie Gender, Alter, 
sozialer Status, Ethnie und Religion(en)/Religio-
sität gesehen.15 Anhand dieser Arbeiten wird vor 
allem zweierlei deutlich:  

Erstens ist Inklusion ein Terminus, mit dem die 
Notwendigkeit eines gesellschaftlichen Transfor-
mationsprozesses angezeigt wird, der dazu führt, 
dass strukturelle Veränderungen innerhalb der 
deutschen Gesellschaft angebahnt werden, die es 
ermöglichen, dass insbesondere von Behinderun-
gen betroffene Personen voll am gesellschaftli-
chen Leben partizipieren können. Zur Erinne-
rung: Es ist das oberste Ziel der UN-Konvention, 
den vollen und gleichberechtigten Genuss aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten der »Men-
schen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen 
und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen 
innewohnenden Würde zu fördern« (Art. 1 UN-
BRK). Die UN-BRK will ihre »volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft« 
erreichen (»their full and effective participation in 
society on an equal basis with others«, Art. 1 UN-
BRK). Von diesem Ziel leiten sich alle staatlichen 
Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten der 
Zivilgesellschaft ab, die sich aus der UN-BRK 
ergeben.  

Zweitens bedeutet dies im Rahmen der Religions-
pädagogik, dass ihre grundsätzliche Orientierung, 
die sie seit der empirischen Wende in den sechzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts eingeschlagen 
hat, weiter intensiviert wird: Innerhalb der Päda-
gogik wie der Religionspädagogik gibt es das 
Prinzip der Subjektorientierung. Dieses wiederum 
verweist auf bildungstheoretische Konzeptionen, 

die freilich hier nicht ausgeführt werden können. 
Nur so viel: Folgt man einem an Wilhelm von 
Humboldt und Theodor W. Adorno orientierten 
Bildungsverständnis, so zielen alle pädagogischen 
Bemühungen darauf, dass das Individuum in den 
sprachlichen Formeln Humboldts gesagt seine 
individuelle Bestimmung herausbilden kann und 
zugleich in diesem Prozess mit Horkheimer und 
Adorno gesagt auch beobachten kann, wie und 
dass Bildung für ihn und sie selbst ein in diesem 
Sinne unmögliches Unterfangen ist. So wird der 
Terminus Bildung dann zum Orientierungsbegriff 
für eine subjektorientiert ausgebildete Kritik an 
einer Halbbildung, die ihre Ausrichtung an dem 
Aufbau der Fähigkeiten zu einer weitreichenderen 
Selbst- und Gesellschaftskritik findet.16  

In einem so angesprochenen Sinne stehen das 
Subjekt und die Möglichkeiten, die für jedes ein-
zelne Subjekt gegeben sind, an Bildungsprozes-
sen zu partizipieren, im Zentrum der hier geleis-
teten religionspädagogischen Reflexion. In diesem 
Sinne soll davon die Rede sein, dass Subjektorien-
tierung das erste Prinzip der Religionspädagogik 
ist. Im Diskussionshorizont inklusiver Religions-
pädagogik kommt eine solche Orientierung be-
reits explizit in der Auseinandersetzung mit der 
Kinder- und Jugendtheologie als einem religions-
didaktischen Ansatz zum Ausdruck, der überdies 
selbst nicht als eine Konzeption unter anderen 
verstanden werden will, sondern ebenfalls Gel-
tung als religionsdidaktisches Prinzip bean-
sprucht.17  

Welche Kraft dieses religionsdidaktische Prinzip 
entfalten kann, wird bereits dann deutlich, wenn 
man das Leitmotiv der UN-Behindertenrechts-
konvention »Nichts ohne uns über uns« in kon-
kreten Inklusionsprozessen zu berücksichtigen 
beginnt. Menschen, die mit Behinderungen leben 
müssen, müssen die Gelegenheit erhalten, selbst 
ihre Position einzubringen. Um diese Bedingung 
zu erfüllen, sind strukturelle Voraussetzungen zu 
schaffen, damit Menschen mit Behinderungser-
fahrungen allererst ermöglicht wird, dass sie in 
Diskussionen um Inklusion z. B. anwesend sind 
und ein kommunikatives Umfeld vorfinden, das 
ihnen ihre Beiträge im grundsätzlich körperlichen 
und geistigen wie auch geistlichen Sinne ermög-
licht. Die aber viel weiterreichende Veränderung 
von Subjektorientierung wird erst dort sichtbar, 
wenn man beginnt zusammen zu leben, zusam-
men zu arbeiten und zu lernen. Inklusionsprozes-
se sind mit intensiven Prozessen der Beziehungs-
aufnahme verbunden, mehr noch: mit einer At-
mosphäre der Zusammenarbeit, die eine Bezie-
hungsqualität aufbaut, damit Menschen als Sub-
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jekte tätig werden können. Warum diese Form 
der Subjektorientierung einer zutiefst theologi-
schen Orientierung entspricht, lässt sich im Be-
reich der systematisch-theologischen Ansätze, 
Inklusion zu verstehen, nachlesen. Sie reichen 
von der Schöpfungstheologie, zum Beispiel zum 
Verständnis des Ebenbildes Gottes bis hin zur 
Eschatologie, mit der die Hoffnung auf eine Welt 
verbunden ist, in der alles Leid, alle Missachtung 
und Diskriminierung von (einzelnen) Menschen 
und der ganzen Schöpfung überwunden wird.18 

Auf der Suche danach, wie Subjektorientierung 
innerhalb religionspädagogischer Lernprozesse 
didaktisch noch stärker verankert werden kann, 
erscheint die Adaption des psychologischen Mo-
dells der Selbstwirksamkeitserwartung von Albert 
Bandura durchaus vielversprechend.19 Bandura ist 
als Psychologe an dem Verständnis von Lernen 
interessiert und erarbeitet als Empiriker Nachwei-
se für die hohe Bedeutung des Modelllernens; er 
wird als ein Vertreter sozialkognitiver Lerntheo-
rien bezeichnet.20 Hierbei ist er dann auch mit 
seinem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung 
(SWE) bekannt geworden. Dieses bietet der Reli-
gionspädagogik einige Reflexionsangebote: 

a) Lernen findet in einem Erwartungshorizont 
statt, das wesentlich durch diese, und zwar in 
persönlicher und subjektiver Weise, gestaltete 
Erwartung an die eigene Person kontrolliert wird. 
Die sogenannte SWE umschreibt die Erwartung 
einer Person, aufgrund ihrer eigenen Kompeten-
zen eine Handlung erfolgreich ausführen zu kön-
nen. Eine inklusive Religionspädagogik kann 
aufbauend auf die Bedeutung dieser Einsicht für 
das religiöse Lernen gerade im Umgang mit Schü-
lerinnen und Schülern, deren Selbstwirksamkeits-
erwartung durch diverse Beeinträchtigungen phy-
sischer und sozialer Art gestört oder begrenzt 
wurden, gegensteuern. Zentral hierfür ist die 
Vermittlung eines starken Glaubens an sich 
selbst. Innerhalb der christlichen Tradition lässt 
sich z. B. mit der Theologie Paul Tillichs ausfüh-
ren, wie der Glaube an sich selbst als ein Element 
des Muts zum Sein und ferner als ein Element in 
der Beziehung zu Gott zu sehen ist. Tillich formu-
liert vorsichtig den Zusammenhang, dass es Au-
genblicke im Leben gebe, in denen Menschen 
sich selbst bejahten, insbesondere als eine Reak-
tion darauf, dass sie sich als bejaht erlebt haben 
könnten. Dies sind Lebenssituationen, in denen 
er Gnade wirksam werden sieht.21 Es geht in 
christlich geformter Sprache gesagt darum, aus 
der Gnade zu leben. Freilich sind Luther und gute 
Teile der lutherischen Tradition darin zu kritisie-
ren, dass sie die Selbstwirksamkeit kaum eigens 

thematisieren, sondern Gott am Werke sehen, 
wenn der Mensch, der zunächst und zuerst im-
mer von der Sünde gezeichnet gesehen wird und 
sich so im Zustand des Verderbens befindet, sich 
lernt zu bejahen.22 Doch trotz und mit dieser Kri-
tik im Gepäck weisen praktisch-theologische und 
religionspädagogische Entwürfe doch aus, dass 
der Glaube an Gott sowie Religiosität zwar kei-
neswegs unambivalent, aber auch in Teilen je-
denfalls als eine Ressource für den Aufbau eines 
Glaubens an sich selbst und die eigene Selbst-
wirksamkeit gesehen werden kann.23 Innerhalb 
der Religionspädagogik geht es dann um die Ent-
wicklung von Lernprozessen, die den einzelnen 
Subjekten einen Anlass geben, ihr Leben im Hori-
zont einer Schöpfung anzusiedeln, die Gott ansah 
und sie für gut hielt (Gen. 1), auch wenn zugleich 
andere Erfahrungen dies in Zweifel ziehen (Gen. 
3). In diesem Horizont zählt die Stärkung der 
SWE insgesamt darauf, die Kompetenz zu entfal-
ten, das eigene Leben (gut) führen zu können. Es 
wirkt in der Formulierung etwas unpassend, aber 
auch in dieser Orientierung kann eine Weise ge-
sehen werden, sich selbst als erfolgreich zu se-
hen. Ein solches Resümmé ziehen zu können, 
gehört mit zum Konzept der SWE.   

b) Personen, die daran glauben, selbst etwas 
bewirken und auch in schwierigen Situationen 
selbstständig handeln zu können (so wird eine 
hohe SWE beschrieben), sehen sich selbst zu-
mindest partiell in einer Position, Einfluss auf die 
Dinge und die Welt nehmen zu können, in der sie 
leben. Greift die Religionspädagogik diese Per-
spektive auf, schließt sie an psychologische Kon-
zepte an, die Selbstwirksamkeit(-serwartung) als 
ein Grundbedürfnis des Menschen sehen. Auf 
diesem Wege nähert sich die Religionspädagogik 
zugleich einer Anthropologie an, die den Men-
schen als ein Subjekt mit spezifischen Bedürfnis-
sen und Kompetenzen versteht und ihn also auch 
im theologischen Sinne als Gestalter seiner 
Welt(en) zu bilden beabsichtigt. Die im Gefolge 
auch von Bandura unternommenen psychologi-
schen Untersuchungen zeigen, dass Personen mit 
einem starken Glauben an die eigenen Kompe-
tenzen größere Ausdauer bei der Bewältigung von 
Aufgaben, eine niedrigere Anfälligkeit für Angst-
störungen und Depressionen und mehr Erfolge in 
Bildungsprozessen während der (schulischen) 
Ausbildung und im Berufsleben aufweisen. Gera-
de mit Blick auf die vielfältigen Erfahrungen, die 
Kinder und Jugendliche mit (sonderpädagogisch 
diagnostizierten) Förderbedarfen haben, zeigt 
sich die Bedeutung von diesem Ansatz. Aber es 
dürfte einleuchten, dass diese Orientierung der 
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psychischen Entwicklung aller Schülerinnen und 
Schüler zuträglich ist. 

c) Bandura weist überdies vier Quellen der 
Selbstwirksamkeitserwartung aus, die Anlass 
geben, Lernprozesse entlang von ihnen zu orga-
nisieren. Er zählt zu ihnen die Ermöglichung 
eigener Erfolgserlebnisse, die Bedeutung stellver-
tretender Erfahrungen und verbaler Ermutigung 
sowie die Implementierung von emotionalen Er-
regungsmomenten in Lernprozessen.24 Alle vier 
Komponenten sind vielfältig im Schulalltag wie in 
nicht schulischen Lernprozessen präsent. Aller-
dings kann ihr bewusster und expliziter Einsatz 
mit Sicherheit den Einsatz des Konzepts der 
Selbstwirksamkeitserwartung innerhalb der Reli-
gionspädagogik weiter profilieren. 

d) Neben und über Bandura hinaus betonen z. B. 
Analysen zur PISA-Studie 2015 ebenfalls die Be-
deutung des Konzepts der Selbstwirksamkeitser-
wartung für weitere Schulfächer, insbesondere 
auch im naturwissenschaftlichen Spektrum.25 
Lernen selbst zu steuern und Selbstwirksamkeit 
zu erfahren sind generell zentral für die Motivati-
on und Widerstandsfähigkeit von Schülerinnen 
und Schüler. (Überdies sind genau diese beiden 
Aspekte auch zentral, wenn es um Religionspä-
dagogik und Digitalisierungsprozesse im Religi-
onsunterricht geht.26) Wo sich Religionspädagogik 
hier anschlussfähig zeigt und in diesem Sinne 
auch innerhalb anderer Fachdidaktiken genutzte 
Orientierungen für gute Bildung aufgreift, ver-
netzt sie sich selbst weiter und festigt damit ihren 
Platz im Bildungssystem.  

Soweit zu sehen ist, hat die Diskussion um inklu-
sive Religionspädagogik den Bereich der Lernpsy-
chologie für die Ausformulierung einer inklusiven 
Religionsdidaktik noch kaum aufgegriffen. Bandu-
ras Modell der Selbstwirksamkeitserwartung er-
öffnet hierzu eine Möglichkeit. Dabei werden 
Fragen von Resilienz und der Förderung des 
Wohlbefindens von Schülerinnen und Schülern in 
religiösen Bildlungsprozessen relevant.27 Zu die-
sen gehört außerdem auch ein Aspekt, der von 
Bandura ausgehend m. E. neu ins Blickfeld 
kommt und manches Mal in religionspädagogi-
schen Diskussionen außen vor bleibt: es ist der-
jenige des Erfolgs. Ein für die Religionspädagogik 
nicht unstrittiger Begriff, dessen Behandlung mit 
der Inklusionsdiskussion neu auf den Tisch 
kommt.  

Gute Bildung für alle 

Gute Bildung für alle hängt wie auch guter Unter-
richt für alle28 von vielen strukturellen Bedingun-
gen ab, die – wie gesagt - keineswegs vernachläs-
sigt werden dürfen. Zugleich ist es zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt aber nötig, sozusagen auf 
Mikroprozesse von Inklusion gezielter und mit 
größerer Intensität als bislang einzugehen. In 
diesem Kontext ist der Vorschlag zu verstehen, 
die Diskussion um lernpsychologische Modelle im 
Rahmen einer inklusiven Religionsdidaktik auf-
zunehmen. Eine solche trägt auch dazu bei, die 
bereits geleistete Konzeptentwicklung einer inklu-
siven Religionspädagogik im Rahmen einer Päda-
gogik der Vielfalt (Annedore Prengel) und der zu 
ihr gehörenden (sonderpädagogischen) Lern- und 
Methodenlehren weiter auszubauen.29  

Gute Bildung für alle zu ermöglichen, bedeutet 
letztlich, dass Lernen für alle erfolgreich werden 
muss.30 Dazu leistet die Religionspädagogik und 
der Religionsunterricht einen wichtigen Beitrag. 
Und zwar nicht nur, indem z. B. in diesem Unter-
richt eine besondere Kultur der Anerkennung 
gepflegt und Lebensfragen gemeinsam traktiert 
werden. Sein Beitrag sollte es auch sein, didak-
tisch besonders sorgsam mit der Kompetenzent-
wicklung der einzelnen Schülerinnen und Schüler 
oder genereller gesagt der Kinder und Jugendli-
chen umzugehen. Eine elementare Weise dies zu 
tun, ist ihre Selbstwirksamkeitserwartungen zu 
fördern.  
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Inklusion und gute Bildung für alle:  
Die Matthias-Claudius-Schule in Bochum 
Laudatio Deutscher Schulpreis 2018 Matthias-Claudius-Schule 
Bochum  

Von Prof. Dr. Thomas Häcker, Professur für Erziehungswissenschaft unter besonderer  
Berücksichtigung der Schulpädagogik und empirischen Bildungsforschung, Universität 
Rostock, Mitglied der Jury des Deutschen Schulpreises 

Quelle: Robert Bosch Stiftung/Der Deutsche 
Schulpreis 

Wer sein Kind an der Matthias-Claudius-Schule in 
Bochum anmeldet, meldet zugleich auch sich 
selbst an. Denn eines war an dieser privaten 
evangelischen Gesamtschule von Anfang an klar: 
Wer eine Schule für alle betreibt, bei der gemein-
samer Unterricht von Kindern mit und ohne Han-
dicap Bestandteil des Schulkonzeptes und durch-
gängiges Unterrichtsprinzip in allen Klassen- und 
Jahrgangsstufen ist, benötigt entsprechende Res-
sourcen. Die tatkräftige Unterstützung vieler El-
tern ermöglicht es der Schule, eine bedarfsgerech-
te Kooperation von Fachlehrerinnen und -lehrern 
sowie Sonderpädagoginnen und -pädagogen im 
gemeinsam verantworteten inklusiven Unterricht 
flexibel zu organisieren. Unterstützung, Beteili-
gung und die Stärkung der Eigenständigkeit sind 
im rhythmisierten Ganztag an der Matthias-Clau-
dius-Schule überall zu besichtigen: im differenzie-
renden Unterricht ebenso wie in den täglichen 
logbuchgestützten Lernbürozeiten, beim Erwerb 

von Lernzertifikaten ebenso wie beim Lernhelfer-
system. Die auffallend achtsame, wertschätzende 
und anerkennende Kommunikationskultur dieser 
Schule beeindruckt und macht ihr zutiefst christ-
liches Ethos anschaulich, und zwar unaufdring-
lich und glaubwürdig. Mit ihrem integrativen 
Manifest, der Einrichtung einer Berufspraxisstufe, 
die Menschen mit Beeinträchtigungen program-
matisch einen behutsamen Übergang von der 
Schule in die Arbeitswelt gewährleisten soll, so-
wie mit den Matthias-Claudius-Sozialwerken, die 
einen zweiten Arbeitsmarkt etablieren, legt die 
Schule den Finger in die Wunde der Frage sozia-
ler Inklusion. Sie macht klar, dass Inklusion erst 
dann glaubwürdig wird, wenn die Frage von hin-
ten her angegangen wird: Was brauchen Men-
schen, um ein eigenständiges Leben auf der 
Grundlage eigener Vorstellungen und eigener 
Berufstätigkeit leben zu können?  
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Matthias-Claudius-Schule Bochum: 
Porträt der Deutschen Schulpreisträgerin 
Von: Robert Bosch Stiftung/Der Deutsche Schulpreis 

Quelle: Robert Bosch Stiftung/Der Deutsche 
Schulpreis 

Während Anna* aus der 6d in Mathe komplizier-
te Brüche löst, rechnet ihre Klassenkameradin Pia 
einfache Additionsaufgaben aus ihrem Indianer-
heft. So heißen an der Matthias-Claudius-Schule 
Bochum die Rechenhefte für die Schülerinnen 
und Schüler mit Förderbedarf. In der 6d haben 
sechs der 27 Schüler ein Indianerheft. Für die 
Kinder und Jugendlichen ist es Alltag, dass einige 
von ihnen schwierige Aufgaben lösen, während 
andere etwas leichtere wählen oder im Indianer-
heft rechnen. Wichtig ist, dass sie alle in einer 
Klasse sind und gemeinsam lernen. Stefan Ost-
hoff, Klassenlehrer der 6d und Didaktischer Leiter 
der Schule, sagt es so: »Jeder Mensch ist ein von 
Gott geliebtes Geschöpf und gleich wertvoll.« Dies 
sei die Haltung, mit der sie Unterricht machten. 
»Wir erwarten diese Einstellung von allen Leh-
rern, aber auch von den Schülern und den El-
tern.« 

Die Matthias-Claudius-Schule ist eine inklusive 
und christliche Schule in freier Trägerschaft. Im 
Jahr 1990 wurde sie von Eltern gegründet. In 
einem modernen Flachbau untergebracht, befin-
det sich die Schule mitten in einem Wohngebiet 
im Stadtteil Weitmar. Weitmar gehört zu den fünf 
Bochumer Stadtteilen, in denen es gut läuft, weil 
die Sozialdaten stimmen. Es gibt dort zum Bei-
spiel wenig Arbeitslose. Eltern, die es sich leisten 
können, müssen etwa 150 Euro Schulgeld im 
Monat bezahlen. Für viele andere ist der Besuch 
der Matthias-Claudius-Schule aber kostenfrei. 

»Wir haben von Anfang an Kinder mit Förderbe-
darf aufgenommen«, sagt Osthoff. Allerdings sei-
en die Förderschüler meist in Extragruppen unter-
richtet worden. »Pia zum Beispiel hätte damals in 
Deutsch oder Mathe nicht mit ihren Klassenka-
meraden zusammen gelernt, sondern in einem 
anderen Raum.« Vor sieben Jahren beschloss das 
Kollegium, es anders zu machen. »Wir wollten 
mehr Inklusion und mehr individuelle Förde-
rung«, sagt Osthoff. 

Für die Fünft- bis Zehntklässler wurden Lernbü-
ros eingeführt. In den Hauptfächern Deutsch, 
Mathematik und Englisch gibt es keinen Frontal-
unterricht mehr. Die Schülerinnen und Schüler 

wählen sich ihre Aufgaben selbst aus und legen 
fest, in welcher Zeit sie was schaffen wollen. Die 
Lehrkräfte sind Lernbegleiter. Sie unterstützen die 
Schülerinnen und Schüler, wenn es nötig ist, und 
fördern sie so, wie sie es brauchen. Zur Selbstän-
digkeit der Schülerinnen und Schüler gehört 
auch, dass sie umfangreiche Mitbestimmungs-
rechte haben. Sie entscheiden etwa mit, welche 
Lehrbücher angeschafft werden sollen. 

Die Mathematikstunde in der 6d läuft jetzt seit 20 
Minuten. Pia, Anna und die anderen haben sich 
ihre Aufgaben aus einer großen Holzkiste ge-
nommen, die in der Mitte des Raumes steht. An-
na ist schon fertig. Nun kümmert sie sich um 
Martin, der seine Divisionsaufgabe nicht lösen 
kann. Der Mathelehrer geht von Tisch zu Tisch 
und hilft denen, die eine Wäscheklammer mit 
ihrem Namen an einer Schnur neben der Tafel 
angebracht haben – in allen Lernbüros das Zei-
chen dafür, dass man Unterstützung braucht. 
Später erklärt er einer kleinen Gruppe noch ein-
mal die Bruchrechnung. Sie haben sich dafür in 
einen Nebenraum gesetzt, damit sie die anderen 
nicht stören. 

Zum Lernbüro gehört auch, dass alle Schülerin-
nen und Schüler ein Logbuch führen. Sie schrei-
ben darin auf, was sie in Mathematik, Deutsch 
und Englisch jeden Tag schaffen wollen, was 
ihnen während der Woche gelungen ist und wo 
sie noch üben müssen. Das motiviert. Außerdem 
hilft das Aufschreiben dabei, sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren. Stefan Osthoff hat die 
Lernbüros mit auf den Weg gebracht. »Entschei-
dend ist, dass jeder Schüler selbstbestimmt und 
in seinem Tempo arbeiten kann«, sagt er. Auf 
diese Weise könnten auch Schülerinnen und 
Schüler mit Förderbedarf den Unterricht mitma-
chen. 

Mitmachen, das ist nicht nur für Schülerinnen 
und Schüler wichtig, denen das Lernen schwer-
fällt, sondern auch für diejenigen, die körperliche 
Einschränkungen haben. Der 15-jährige Jonas 
zum Beispiel hat spastische Lähmungen, aber er 
fühlt sich hier aufgehoben. Erst kürzlich war er 
an einer anderen Schule, um Referendarinnen 
und Referendaren dort zu erzählen, wie es an 
seiner Schule läuft. »Die hatten keine Ahnung 
von Inklusion«, sagt er. Für ihn sei es dagegen 
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völlig normal, zusammen in einer Klasse zu ler-
nen, egal wie verschieden die Mitschüler auch 
sind. »Das hat mir mal wieder gezeigt, wie gut 
unsere Schule ist«, sagt Jonas. Das finden auch 
Lena und Christian. »Menschen mit Behinderung 
werden in der Öffentlichkeit oft angestarrt, die 
Leute wissen nicht, wie sie mit ihnen umgehen 
sollen«, sagt Lena. Christian nickt, er habe früher 
auch Hemmungen gehabt, auf Mitschüler wie 
Jonas unbefangen zuzugehen, sagt er. Für ihn sei 
das erst selbstverständlich geworden, als er an 
die Matthias-Claudius-Schule gekommen sei. »Ich 
habe hier schnell gelernt, locker zu sein.« 

Die Schülerinnen und Schüler der achten Klassen 
müssen sich bis zum Ende dieses Schuljahres 
überlegen, welche Herausforderung sie zu Beginn 
der neunten Klasse meistern wollen. Eine Woche 
lang werden sie dann für die Umsetzung ihrer 
Pläne Zeit haben. Sportlehrer Holger Jeppel koor-
diniert das Projekt, das sie »Herausspaziert« nen-
nen. Es geht darum, dass die Mädchen und Jun-
gen etwas bewältigen, was nicht unbedingt mit 
ihrem Schulalltag zu tun hat, und dabei auch mal 
an ihre Grenzen kommen. 

Auf einem Plakat, das in Jeppels Zimmer an der 
Wand hängt, stehen bereits viele Vorschläge. 
Einige wollen den Jakobsweg wandern, andere 
mit dem Fahrrad bis nach Holland fahren. »Zu 
den Radfahrern gehören auch eine Schülerin mit 
Down-Syndrom und ein autistischer Schüler«, 
sagt Jeppel. Alle in der Gruppe würden jetzt über-
legen, wie sie es schaffen können, die beiden 

mitzunehmen. Es gebe bereits die Idee, zwei 
Tandems dabei zu haben. Das Projekt »Heraus-
spaziert« soll künftig zu einem festen Bestandteil 
des Schulkonzeptes werden. 

In Bochum hat die Matthias-Claudius-Schule eine 
große Strahlkraft. Für die 104 Plätze in einer der 
vier fünften Klassen gibt es mindestens doppelt so 
viele Bewerber. Zu den Auswahlverfahren der 
Schule gehören Spiele, bei denen sich die soziale 
Kompetenz eines Bewerbers zeigt. Auch die El-
tern werden interviewt: »Wir erwarten, dass sie 
sich aktiv am Schulleben beteiligen«, sagt Osthoff. 
Die Pausenverpflegung der Schülerinnen und 
Schüler, aber auch das tägliche warme Essen in 
der Mensa seien ohne die Mithilfe vieler Eltern 
nicht denkbar, ebenso Klassenfahrten und Schul-
feste. 

Beim Bewerbungsgespräch erfahren die Eltern 
auch, was die Schule unternimmt, um leistungs-
starke Schülerinnen und Schüler zu fördern. »Sie 
müssen damit einverstanden sein, dass ihre Kin-
der, wenn sie in der zehnten Klasse sind, Lernbe-
gleiter für jüngere Schüler werden«, sagt Osthoff. 
Auch das sei Begabtenförderung. Anders ausge-
drückt: Wer von seinen Kindern erwartet, dass 
sie zum Abitur Chinesisch sprechen, der schickt 
sie auf eine andere Schule. 

* Alle Schülernamen von der Redaktion geändert 
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Arbeitsgruppe 3: Inklusion als Aufgabe für Kirchenleitung und 
Personalentwicklung 
Inklusion als Aufgabe für Kirchenleitung und Personalent-
wicklung (Impulsvortrag) 
Von Landesbischof Dr. h. c. Frank Otfried July, Evangelische Landeskirche in Württem-
berg 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

These 1: 
Kirchenleitung ist für ein vorausschauendes 
Gebäudemanagement verantwortlich. 

Das Thema vorausschauendes, inklusives Bauen 
ist für Kirchenleitung in verschiedener Hinsicht 
relevant. Ein aktuelles Beispiel in Württemberg 
sind Planungen und Gedanken zu einem eventu-
ellen Umbau oder Neubau des Oberkirchenrats in 
Stuttgart. Auch beim Thema Pfarrhäuser muss 
das Bemühen um eine inklusive Nutzbarkeit Prio-
rität gewinnen. Dabei reicht es nicht, einfach die 
Standards für behindertengerechtes Wohnen zu 
erfüllen; unser Ziel ist es vielmehr, behinderten-
freundliche Wohnungen zu schaffen. In der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg gibt 
es 1700 Pfarrhäuser, davon 375 Staatspfarrhäuser; 
pro Umbau in behindertenfreundliches Wohnen 
muss mit ca. 50.000 Euro pro Haus (= insg. 65 
Mio Euro) gerechnet werden.  
Auch der Pfarrplan soll stärker mit dem Immobi-
lienkonzept der Landeskirche verknüpft werden 
(Projekt Integrierte Beratung für Struktur, Pfarr-
dienst und Immobilien; kurz: SPI).  
Auch Gemeindehäuser sind im Fokus. Im städti-
schen Bereich sollen multifunktionale Häuser 
bzw. Zentren entstehen und dabei verschiedene 
Arbeitsbereiche zusammenwachsen: »aus zwei 
mach eins«; u. U. auch mit gemischter Träger-
schaft (z. B. Diakonie und Kirchenbezirk). Behin-
dertenfreundlichkeit ist hierbei selbstverständlich! 
Besonderen Herausforderungen begegnet man im 
ländlichen Bereich, wo Infrastrukturen schlechter 
ausgebaut sind und teilweise immer stärker brö-
ckeln. Hier muss besonderer Wert auf die Zu-
gänglichkeit von Veranstaltungen und Gebäuden 
gelegt werden, z. B. durch flächendeckende Hol- 
und Bringdienste, Fahrdienste etc.  

These 2: 
In der Kirchenleitung begegne ich (noch) 
selten Menschen mit Behinderung. Häufig ist 

jedoch die Begegnung mit dem Thema 
Krankheit und Gesundheit. 

Aufgabe von Kirchenleitung ist es, für die Saluto-
genese ihrer Mitarbeitenden zu sorgen. Dazu 
gehören Unterbrechungen der Arbeit in Form von 
Pausen, freien Tagen, Urlaub. 
In der Kirche der Reformation leben wir im Be-
wusstsein besonderer ethischer Verantwortung 
oft aus den Werken. Es ist eine geistliche Lei-
tungsaufgabe, darauf hinzuwirken, dass das 
Evangelium auch ganz konkret auf die eigene 
Gesundheit bezogen wird. In der Arbeitswelt 
erleben wir oft eine Aufspaltung des persönlichen 
und beruflichen Lebens. Menschen sind wir aber 
als Ganze. Zur Inklusion gehört es, den ganzen 
Menschen zu sehen.  
Im Pfarrberuf ergeben sich ganz eigene Heraus-
forderungen. 
Zu den Neuerungen im Oberkirchenrat in Stutt-
gart, die auf die ganzheitliche Gestaltung auch 
des Arbeitsalltags hinzielen, gehören Programme 
für die gemeinsame Bewegung am Mittag und für 
Sport, ein »Headfit«-Programm etc. Ein Raum der 
Stille und wöchentliche Hausgottesdienste ermög-
lichen die geistliche Besinnung und sind bei uns 
schon länger etabliert.  

These 3: 
Wir sind dann diakonische Kirche, wenn wir 
nicht Kirche auch für behinderte Menschen 
sind, sondern Kirche mit behinderten 
Menschen. 

Bei Ausschreibungen nehmen wir den Satz auf: 
»Bei gleicher Qualifizierung werden Menschen 
mit Behinderungen bevorzugt.« Damit tun wir 
einen Schritt zu auf eine inklusive Arbeitsgemein-
schaft. Wir wirken so Vorurteilen entgegen, die 
Menschen mit Behinderungen geringere Fähigkei-
ten unterstellen. Als Kirche sind wir aber auch 
offen für die je individuellen Erfahrungen, die 
verschiedene Menschen in ihrem Umgang mit 
Behinderungen mitbringen.   
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Offen für alle? (Impulsvortrag) 
Von Andreas Piontek, Superintendent des Kirchenkreises Mühlhausen in der Evangeli-
schen Kirche in Mitteldeutschland, Beisitzer im Präsidium der Synode der EKD 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

1) Offen zu sein für alle ist ein hoher Anspruch. 
Wie aber sieht die Realität in der Ev. Kirche in 
Mitteldeutschland aus? Und worin sehe ich die 
größte Herausforderung? 

Zunächst: Wie sieht die Realität aus? 

Was Sie finden können sind Menschen, die eine 
Vision haben von einem tragfähigen Netz. Also 
eine »Netzvision«, die gibt es schon.  

Es gibt keine Struktur, die inklusive Arbeitsansät-
ze bündelt und vernetzt. Ebenso ist eine inklusive 
Kultur noch nicht ausreichend entwickelt. Außer 
einem Inklusionstag in 2017 in Halle und Ansätze 
am PTI ist in der EKM das Thema m. E. noch zu 
wenig im Blick. Ich muss schon mit der Lupe 
rangehen, um punktuell einzelne Bereiche zu 
sehen – die sehe ich allerdings schon. So wird bei 
Baumaßnahmen an kirchlichen Gebäuden darauf 
geachtet. Auch sehe ich Ansätze, wo Kirchenge-
meinden mit der institutionellen Diakonie zu tun 
haben, wo es z. B. inklusive Chorarbeit gibt oder 
in der Gehörlosenarbeit.  
Es ließen sich noch mehr Beispiele finden. Sie 
sind aber alles einzelne »Fäden«, die zumeist 
nicht verbunden sind. Man kann sich an ihnen 
festhalten. Aber woran kann man anknüpfen, wo 
sind Knoten, die daraus ein Netz werden lassen? 
»Netzfäden« lassen sich in der EKM finden, aber 
ein »Netzwerk« nicht.  

Wo sehe ich die größte Herausforderung? 

Kirche tritt eben doch an vielen Stellen mit einem 
exklusiven Anspruch auf bzw. wird in die Ecke 
der Exklusivität gestellt. Ein paar Stichworte, die 
das verdeutlichen: 

religiös – nicht religiös: Inwieweit kommen nicht 
religiöse Menschen in Kirche vor? 
getauft – nicht getauft: Wer gehört dazu? (… bin 
ich denn kein Kind Gottes) 
Kirchenmitglied – Nichtkirchenmitglied: Wo spielt 
das eine Rolle in den kirchlichen Ordnungen? 

Kirche ist »exklusiv«! Und da darf man nicht so 
tun, als ob Kirche ja schon immer für Inklusion 
war und ist. Diese Exklusivität verhindert vielen 
Menschen den Zugang. 

»Offene Kirchen« werden gefördert und ge-
wünscht, aber von der inneren Verfasstheit 
gleicht diese offene Tür eher einer Tür mit über-
hoher Schwelle. Man müsste erst einmal eine 
Leiter anstellen, um da rein zu kommen. Inklusi-
on ist insofern ein überaus wichtiges Schwel-
lenthema, wenn es um die Zukunft von Kirche 
geht, wenn wir »Gemeinde neu denken« wollen.  

2) Inklusion hat viele Aspekte. Letztlich geht es 
darum, Menschen mit einzubeziehen, ihnen das 
Gefühl des Dazugehörens zu geben. Einen As-
pekt, der für Mitteldeutschland gravierend ist, 
greife ich heraus.  

Im Osten Deutschlands gehören etwa 20% der 
Menschen einer Kirche an. Was ist mit den ande-
ren, den 80% der Bevölkerung? Die Konfessions-
losigkeit ist nicht zu übersehen. Hier haben in 
viel stärkerem Maße die Menschen vergessen, 
dass sie Gott vergessen haben. »Oma glaubt noch 
an Gott, sie ist alt« sagt die kleine Tochter. »Wir 
glauben nicht mehr an Gott.« »Papa, weiß Gott, 
dass wir nicht mehr an ihn glauben?« 

Prof. Tiefensee von der katholischen Fakultät in 
Erfurt spricht von der »Ökumene der dritten Art«. 
Ökumene leben und gestalten wir zwischen ka-
tholischer und evangelischer Kirche und zum Teil 
auch den Freikirchen. Aber wie pflegen wir das 
Zusammenleben mit »Konfessionsfreien«? Hier ist 
Kirche immer noch total exklusiv.  
»Gehet hin in alle Welt« sagt Jesus. Zu oft wird 
dann aber die Welt so eingeengt in den Blick 
genommen wie wir sie sehen oder sehen wollen. 
Ist mir wirklich jeder Mensch wertvoll als Gottes 
Ebenbild oder schließe ich doch unbewusst Men-
schen aus?  
Je höher die Schwelle ist – auch in unseren Köp-
fen, in unseren Gesetzen und Verordnungen – 
umso fremder bleibt uns die Welt. Oft verfestigen 
diese noch den exklusiven Status von Kirche. Ihr 
könnt alle kommen, aber nur so, wie wir es gut 
finden.  

Kirche tut oft nur so, als ob man offen wäre. Aber 
reden wir so, dass es alle verstehen können oder 
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verstehen wir die Sprache der anderen überhaupt 
noch? Viel zu sehr verstecken wir uns hinter aka-
demischer Sprache. Zu oft sprechen wir eine 
Sprache für Insider, sowohl in Worten als auch in 
der Musik. Wir müssen dafür sorgen, dass Men-
schen, die bei uns arbeiten, eine Sprache erler-
nen, die andere verstehen.  

Oder wenn ich mir die Loyalitätsrichtlinie der 
EKD anschaue, dann frage ich mich schon, wo 
leben wir eigentlich? 

In unseren Kindergärten und Schulen, wo oft 
über 50% Kinder aus nichtchristlichen Elternhäu-
sern sind, arbeiten Erzieherinnen und Erzieher, 
Pädagogen und Sozialpädagogen, bei denen es 
nicht zuerst um Professionalität geht, sondern 
darum: sind sie in der Kirche, sind sie Kirchen-
mitglied! Auch wenn sie im Sinne unseres Men-
schenbildes eine hochqualifizierte Arbeit leisten, 
können sie bei »uns« zurzeit keinen unbefristeten 
Arbeitsvertrag erhalten.  
Wir sind aber darauf angewiesen, Menschen zu 
gewinnen, die gern bei uns arbeiten und ihre 
Fähigkeiten einbringen. Ich sehe darin sogar eine 
Chance, dass sie durch ihre Tätigkeit in Kirche 
eine Kultur der Wertschätzung erleben, die deut-
lich macht: Ja, du bist geliebt und bei Gott wert-
geschätzt. Die Chance liegt darin, dass diese Mit-
arbeiter so erst in Berührung kommen mit Glau-
ben und sie merken, es geht ja nicht nur um ei-
nen Job.  

3) In einem dritten Teil will ich nun ein paar 
Beispiele benennen, wo es m. E. gelungene An-
sätze von Inklusion gibt. Es sind für mich so et-
was wie »Netzfäden«, die noch unverbunden 
sind.  

Im Elementarbereich (entstand) wurde das Mo-
dell der religionspädagogischen Qualifizierung 
entwickelt. Erzieherinnen und Erzieher, nicht 
nur, aber vor allem aus kirchlichen Kindergärten 
nehmen sehr bereichernd für ihre Arbeit, aber 
auch für sich persönlich die Module dieser Quali-
fizierung wahr. Oftmals sind es junge Erzieherin-
nen und Erzieher, die selbst nicht religiös soziali-
siert sind.  

Im Bereich der Konfirmandenarbeit kommen 
Anfragen leider erst, wenn Konfis im Rolli oder 
mit geistiger Behinderung dabei sind. Fortbil-
dungsangebote gibt es durch das PTI: »Eine bunte 
Vielfalt« Wege in eine inklusive Konfirmandenar-
beit. Meines Erachtens muss es in Anbetracht der 
vielen Einzelanfragen noch mehr Möglichkeiten 
der Fort- und Weiterbildung geben. Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die Konfi-Arbeit gestalten, 
müssen so begleitet werden, dass sie für Konfis 
mit Einschränkungen nicht ein Extra-Programm 
auflegen, sondern in der Tat die Konfi-Arbeit 
insgesamt inklusiv gestaltet wird.  

In der Jugendarbeit gibt es inklusive Projekte mit 
Konfirmanden, Junger Gemeinde, Menschen mit 
Behinderung und Migrantinnen/Migranten. Hier 
ein paar Eindrücke von einem Projekt aus dem 
Kirchenkreis Mühlhausen zum Thema: Politische 
Botschaften in der Musik. 

Ein EKM-weit angelegtes Projekt steckt hinter der 
Bezeichnung »Erprobungsraum«. Kurz zusam-
mengefasst sollen hier Räume geschaffen werden, 
wo u. a. die erreicht werden, die wir als Kirche 
sonst nicht erreichen, die »unerreichten« 80%! So 
gibt es Stadtteilprojekte in Neubaugebieten, Ju-
gendkirchen und ein Ladenlokal. Mit so einem 
Ladenlokal will man eben mitten unter den Men-
schen in einer Fußgängerzone sein, ohne eine 
große Schwelle zu überwinden, da kommen Men-
schen in Berührung mit Kirche.  

Das heißt aber nicht, wir geben uns als Kirche 
nicht zu erkennen, wir machen nicht deutlich, wo 
unsere Quellen sind, aus denen wir schöpfen, wo 
unser »Kraftanschluss« ist. In den Jugendgottes-
diensten der Jugendkirche spüren eben auch Ju-
gendliche mit Beeinträchtigung und Förderbedarf, 
hier gehöre ich dazu, kann mitfeiern, bei Freizei-
ten ganz selbstverständlich mit dabei sein.  

4) Die Kirchenleitende Aufgabe sehe ich darin, zu 
sensibilisieren und zu fördern.  

Natürlich gibt es auch Grenzen der Inklusion, die 
aber dürfen nicht als Ausreden benutzt werden. 
Inklusion heißt ja nicht, jeder kann alles machen, 
sondern die Stärken jedes einzelnen Menschen zu 
stärken (evtl. Pinguinbeispiel). Es geht darum, 
Mitarbeiter, Kirchengemeinden, Gemeindekir-
chenräte für das Thema zu gewinnen, sie sensibel 
zu machen, dass darin auch eine große Chance 
liegt. Inklusion ist ja nicht nur Forderung, son-
dern in besonderer Weise eine Bereicherung. Wie 
schön wäre doch unsere Gemeinschaft, wenn alle 
dabei sein können! 
Der Prozess sollte gefördert werden, um von der 
Einstellung: »Inklusion ja, aber nur wenn« weg-
zukommen. Nur so gelangt man zu einer Offen-
heit, die Teilhabe ermöglicht. Auf allen Ebenen ist 
es wichtig, dass jede/jeder seinen/ihren Platz in 
der Kirche findet. 
Um den Austausch zu fördern, ist ein Netzwerk 
unerlässlich. Sowohl bei Fragen zur Inklusion 
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muss klar sein, wer ist ansprechbar, als auch bei 
der Frage, wie können »Leuchtprojekte« multipli-
ziert werden. 

Zu klären wäre m. E. auch die Frage, wie inklusiv 
eigentlich unsere kirchlichen Berufsbilder sind. 
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Arbeitsgruppe 4: Inklusion als Herausforderung für Berufe in Kirche,  
Diakonie und Schule 
Inklusion und Pfarramt – der Konvent von behinderten 
SeelsorgerInnen und BehindertenseelsorgerInnen (KbS) als 
Vertretung für Pfarrer und Pfarrerinnen mit Behinderung im 
Bereich der EKD (Impulsvortrag) 
Von Esther Häcker, Pfarrerin der EKHN und Vorsitzende des Konvents von behinderten 
SeelsorgerInnen und BehindertenseelsorgerInnen (KbS) e. V. 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Einführung 

Der KbS – das ist der »Konvent behinderter Seel-
sorgerIinnen und BehindertenseelsorgerInnen«. 
Der Konvent ist die Interessenvertretung der be-
hinderten Pfarrer und Pfarrerinnen im Bereich der 
EKD. Der »Verband der evangelischen Pfarrerin-
nen und Pfarrer in Deutschland e. V.« hat den 
KbS mit der Wahrnehmung dieser Interessenver-
tretung im Bereich der Pfarrvereine betraut. 
Zum KbS gehören Pfarrerinnen und Pfarrer mit 
und ohne Behinderung, aber auch Nicht-Theo-
logen, die sich für das Thema »Behinderung 
(nicht nur) im Pfarramt« interessieren oder beruf-
lich oder privat damit zu tun haben. 

Zur Geschichte des KbS1 

Im Wesentlichen waren es zwei Personen, die 
den KbS auf den Weg gebracht haben. Wolfgang 
Döring, schwerstbehindert und für den Pfarr-
dienst in der westfälischen Landeskirche ausge-
bildet, und Hans Georg Döring, nicht behindert, 
aber seit 1994 Behindertenseelsorger in Frankfurt. 
Beide Dörings waren nicht verwandt. Sie trafen 
sich erstmals im Dezember 1994. Das war sozu-
sagen die Geburtsstunde des KbS. Die beiden 
Dörings verfassten einen Aufruf, der Anfang 1995 
in verschiedenen kirchlichen Publikationen er-
schien. Im selben Jahr gab es ein erstes Kon-
ventstreffen. 
Die eigentliche, rechtskräftige Gründung des 
Konvents geschah nach Abklärung aller formalen 
Fragen in Arnoldshain im Oktober 1996. 
2018 wird der Verein also 22 Jahre alt. Die Mit-
glieder treffen sich jährlich zu einer Mitgliederta-
gung bzw. –versammlung. Der Verein (KbS) hat 
zurzeit 65 Mitglieder in Deutschland und je eines 

in der Schweiz und Brasilien. 
Der Konvent versteht sich als Lobby für behinder-
te Pfarrer und Pfarrerinnen und der gemeinsame 
Austausch auf den Tagungen ist ein wichtiger 
Punkt unserer Arbeit. So war es für den KbS im-
mer wichtig, in Kirche und Gesellschaft kritisch 
Stellung zu nehmen. 

Dazu hat der KbS eine Reihe von Zielen erarbei-
tet, für dessen Umsetzung er sich engagierte: 

1. Die Gleichstellung von PfarrerInnen mit und 
ohne Behinderung  

Eine ganze Reihe von KollegInnen mit Behinde-
rung sind nicht verbeamtet bzw., nur die sind 
verbeamtet, die erst nach ihrer Verbeamtung eine 
Behinderung erworben haben. Es gibt hier keine 
klaren Regelungen. 

a) Viele KollegInnen mit Behinderung haben es 
überhaupt schwer, übernommen zu werden 
und werden gleich im Vorfeld ausgemustert. 

b) Im Rahmen der PfarreriInnenvertretung soll 
das Amt einer Vertrauensperson für Schwerbe-
hinderte eingeführt und kirchenrechtlich ver-
ankert werden. In vielen Kirchen ist inzwi-
schen die Einrichtung einer Schwerbehinder-
ten-vertretung erfolgt. 
Jedoch sind die Erfahrungen sehr unterschied-
lich, die in einzelnen Landeskirchen in den 
letzten Jahren mit Rehabilitation, Verwendung 
von Versorgung, Prophylaxe und betrieblichem 
Gesundheitsmanagement gemacht und erprobt 
wurden.  

2. Einführung einer Sechs-Prozent-Quote für 
Schwerbehinderte 

Das Sozialgesetzbuch IX3 schließt in § 73 aus, 
dass für PfarrerInnen, Priester, Ordensangehörige, 
Partei- und Gewerkschaftsangestellte im Sinne 
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des Sozialgesetzbuches IX ein Arbeitsplatz vorge-
halten werden muss, bei dem eine Quote der 
Beschäftigung von Menschen mit einer Behinde-
rung erfüllt werden muss. 
Regelungen des Behindertenrechtes müssen somit 
sowohl von der EKD als auch von den Landeskir-
chen aus freien Stücken und im Rahmen einer 
Selbstverpflichtungserklärung eingepflegt werden.  

2. Schaffung von behindertengerechten Ar-
beitsplätzen 

Für Pfarrer und Pfarrerinnen mit Behinderung 
muss bislang kein behindertengerechter Arbeits-
platz bereitgestellt werden. Ebenso muss die Kir-
che keine Assistenz bereitstellen, bzw., die Kos-
ten dafür übernehmen. 

Veränderungen in jüngerer Zeit – das neue 
Pfarrdienstgesetz der EKD von 2010 

Im November 2010 wurde das neue EKD-
Pfarrerdienstgesetz von der EKD-Synode be-
schlossen. 
Im Folgenden gehe ich auf einzelne Regelungen 
näher ein, die die Forderungen des KbS aufneh-
men. Eine ausführliche Erläuterung zum Pfarr-
dienstgesetz findet sich in dem Aufsatz von 
Thomas Jakubowski »Behinderung und kirchliche 
Berufe – Anmerkungen zur Situation im 
Pfarramt«2. 

Einzelne relevante gesetzliche Regelungen: 

a) Zur Eignung §9 (1) 4 

Hier wird festgeschrieben, dass der- oder 
diejenige geeignet ist, die nicht wesent-
lich in der Dienstausübung beeinträchtigt 
ist. Problematisch dabei ist, dass hier ein 
weiterer Beurteilungsspielraum eröffnet 
wird. Es ist gerichtlich nicht überprüfbar, 
was »wesentlich« bedeutet. Denn die Be-
tonung liegt hier tatsächlich auf »wesent-
lich« was heißt, dass die Beeinträchti-
gung, »den Dienst dem Wesen nach und 
somit grundsätzlich unmöglich macht«. 
Was die Kriterien angeht, so sind diese 
nicht allgemeingültig, sondern immer 
auch zeitlichen Ideen und Vorstellungen 
unterworfen.  
 
Begrenzte Dienstfähigkeit § 90 

Ist eine Vollzeitbeschäftigung nicht mehr 
möglich, so ist mit der begrenzten Dienst-
fähigkeit eine Option geschaffen Sie bietet 

ein Anrecht auf den Teildienst bei ent-
sprechenden Einschränkungen in der 
Leistungsfähigkeit. Die bisher erfolgte 
Ruhestandsversetzung bei Unterschrei-
tung des Mindestmaßes an verbindlicher 
Dienstwahrnehmung wurde damit aufge-
hoben. Bei mindestens 50% Dienstfähig-
keit kann nun weiterhin der Dienst aus-
geübt werden, allerdings bei Gehaltsein-
bußen. 

b) Verwendung vor Versorgung 

Dies bedeutet, dass der Aspekt der Ver-
wendung vor der Pensionierung steht. 
Teuren Ruhestandsversetzungen wird 
hier entgegengewirkt. 

c) Expliziter Hinweis auf Bildung einer 
Schwerbehindertenvertretung § 107 

Ändert sich das EKD-Pfarrdienstgesetz, 
erhält nun zum einen der Vorstand des 
Verbandes der evangelischen Pfarrerin-
nen und Pfarrer in Deutschland bei der 
Vorbereitung von gesetzlichen Regelun-
gen, die den Pfarrdienst betreffen, Gele-
genheit zur Stellungnahme. Des Weiteren 
wird auf die Bildung einer Schwerbehin-
dertenvertretung in der Kommentierung 
zusätzlich hingewiesen. 

Allerdings richtet sich die Beteiligung der 
Pfarrschaft und der Schwerbehinderten-
vertretung bei der Vorbereitung der Ge-
setze in den Landeskirchen nach wie vor 
nach dem Recht der jeweiligen Gliedkir-
che bzw. der gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse. 

Resümee zum derzeitigen Stand von Inklusion 
im Pfarramt 

Bislang gibt es immer noch keine einheitlichen 
rechtlichen Regelungen und Standards zur Über-
nahme von Pfarrern und Pfarrerinnen in den 
Pfarrdienst. In der Regel sind es Einzelfallrege-
lungen. Die Erfahrungen, die die Einzelnen hier 
machen, sind dabei ganz unterschiedlich. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei auch, wie offen die 
jeweilige Landeskirche dem Thema Inklusion 
gegenübersteht. Aber nicht nur für diese Gruppe 
sind kirchengesetzliche Regelungen und Vertre-
tungsrechte eine unbedingte Notwendigkeit. Der 
größte Teil der Pfarrer und Pfarrerinnen mit Be-
hinderung erwirbt die Behinderung erst während 
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der Berufstätigkeit, auch hier bedarf es klarer 
Regelungen. 

Wichtig ist (für uns) ein Inklusionsverständnis, 
das von einem gemeinsamen Lernen, Verstehen 
und Arbeiten ausgeht. 
Als Interessenvertretung von behinderten Pfarre-
rinnen und Pfarrern wünschen wir uns ein inklu-
sives Gemeindeverständnis, das geprägt ist von 
einem guten Miteinander. Damit behinderte Pfar-
rerInnen in Gemeinden tätig sein können, benö-
tigt es ein Umdenken zu einem Pfarrerbild, bei 
dem der Pfarrer/die Pfarrerin selbst Einschrän-
kungen haben darf und diese nicht als Mangel 
eingestuft werden. Das Thema Barrierefreiheit ist 
ebenso wichtig wie gegenseitige Rücksichtnahme 
und Akzeptanz. 
Zu dieser Entwicklung möchte auch der KbS bei-
tragen und unterstützt Pfarrer und Pfarrerinnen 
mit einer Behinderung. Aus unserer Sicht sind 
Menschen mit einer Behinderung nicht automa-
tisch die Schwachen in der Gemeinde. Wir wün-
schen uns, dass Pfarrer und Pfarrerinnen mit 
Behinderung in den Gemeinden willkommen sind 
und dass man ihre Fähigkeiten erkennt. 
Denn: Wir sind nicht behindert, sondern wir 
werden behindert. 

Literatur: 

Eurich, Johannes/Lob-Hüdepohl, Andreas (Hg.), 
Behinderung – Profile inklusiver Theologie, Diakonie 
und Kirche (= Behinderung - Theologie - Kirche. 
Beiträge zu diakonisch-caritativen Disability-Studies, 
Band 7), 2014. 

Lutz, Gottfried (Hg.), Berufen wie Mose – Menschen 
mit Behinderungen im Pfarramt, Karlsruhe 2001 

Anmerkungen: 

1 Für die folgenden Ausführungen vgl. Lutz, Gottfried (Hg.), Beru-
fen wie Mose, S. 14 ff. 

2 Vgl. für die folgenden Erläuterungen Jakubowski, Thomas: 
Behinderung und kirchliche Berufe: Anmerkungen zur Situation im 
Pfarramt, in: Eurich, Johannes/Lob-Hüdepohl, Andreas (Hg.), 
Behinderung - Profile inklusiver Theologie, Diakonie und Kirche (= 
Behinderung - Theologie - Kirche. Beiträge zu diakonisch-
caritativen Disability-Studies, Band 7), 2014, 187 - 193 (hier: 
187 ff.). 

3 Anm. der Redaktion: Im Blick auf § 73 SGB IX ist mit dem BThG 
2018 eine Neufassung erfolgt: § 156 SGB IX.  

 

Kirchenrechtliche Beratung zu Fragen des 
Behindertenrechts durch den KbS  
(Hinweis der Redaktion) 

Seit dem Jahr 2000 ist Pfarrer Thomas Jakubowski 
Ansprechperson des KbS für kirchenrechtliche 
Beratung zum Behindertenrecht. Er war zwischen 
2004 und 2013 auch Vorsitzender des KbS. Bei 
Fragen zum Pfarrerdienstrecht, Sozialrecht und 
wegen Sonderbedingungen bei den theologischen 
Examina für Menschen mit Behinderung können 
sich auch Nichtmitglieder an ihn wenden. Kon-
takt: Tel.: 06235 45 76 76 oder E-Mail 
Pfr.Jakubowski@web.de. 
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Erfahrungen aus der Arbeit mit Arbeitsplatzassistenz 
Von Pastorin Dr. Christina Ernst, Persönliche Referentin der Präses und des Präsidiums 
der Synode der EKD, Geschäftsstelle der Synode der EKD, Kirchenamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Hannover, von 2016 bis Januar 2019 Pastorin der Evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde Twistringen  

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

1. Einleitung 

Seit fünf Jahren arbeite ich mit Arbeitsplatzassis-
tentinnen1 zusammen. Zwei große Themen be-
gleiten mich dabei: zum einen die Beantragung 
finanzieller Mittel, die bei jedem Stellenwechsel 
notwendig ist, zum anderen die Suche nach As-
sistenzkräften und die Gestaltung unserer Ar-
beitsbeziehung. Stellen- oder Assistenzwechsel 
sind besondere Anlässe zur Reflexion meiner 
Rolle als Assistenznehmerin und meines Assis-
tenzbedarfes. Aber auch im Arbeitsalltag ist es 
notwendig, auf eine präzise und nachvollziehbare 
Anleitung meiner Assistenzkraft zu achten, sie in 
ihre Aufgaben einzuarbeiten, unsere jeweiligen 
Verantwortungsbereiche zu klären und auf ihre 
persönliche Situation und Bedürfnisse an unsere 
Zusammenarbeit einzugehen. So befinden meine 
Assistenz und ich uns in einem stetigen Kommu-
nikations- und Lernprozess, für den ich als Ar-
beitgeberin besondere Verantwortung trage. 

Auf der Tagung waren viele sehbehinderte oder 
blinde Pfarrer mit ihren jeweiligen Assistentinnen 
anwesend. Von diesen brachten sich einige in die 
Diskussionen ein und nutzten die Möglichkeit zu 
Vernetzung und Erfahrungsaustausch unterei-
nander. So wurde die praktische und persönliche 
Ebene der Assistenzbeziehung im Pfarramt prä-
sent, die ich im Folgenden vor dem Hintergrund 
meiner Situation und Erfahrungen skizziere. Nach 
einigen Bemerkungen zur Rechtslage (2) be-
schreibe ich meinen Assistenzbedarf als blinde 
Pfarrerin in der Martin-Luther-Gemeinde sowie 
die Aufgaben, die sich daraus für eine Assistenz-
kraft ergeben (3). Anschließend benenne ich As-
pekte der Arbeitssituation und -beziehung, die 
aus meiner Sicht eine zentrale Rolle spielen (4). 

2. Der Rechtsanspruch auf 
Arbeitsplatzassistenz 

Der Rechtsanspruch schwerbehinderter Arbeit-
nehmer auf eine Arbeitsplatzassistenz wird durch 
das SGB IX (in einigen Fällen auch durch das SGB 

XII) geregelt. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln 
der Ausgleichsabgabe. Sie wird von Unternehmen 
gezahlt, die zu wenig schwerbehinderte Arbeit-
nehmer beschäftigen. Schwerbehinderte Arbeit-
nehmer oder deren Arbeitgeber können Gelder 
aus dieser Ausgleichsabgabe beantragen, um eine 
besondere technische Ausstattung des Arbeits-
platzes und auch Arbeitsplatzassistenz zu finan-
zieren. Über die Gewährung finanzieller Leistun-
gen entscheidet die zuständige Behörde eines 
Bundeslandes, die sich Landeswohlfahrtsverband 
oder Integrationsamt nennt. Einen Überblick und 
Informationen zur Rechtslage und Antragstellung 
geben folgende Webseiten: 
www.assistenzantrag.de, 
www.arbeitsassistenz.de, 
www.talentplus.de/lexikon/A/arbeitsassistenz.ht
ml und www.integrationsaemter.de. 

Das Instrument der Arbeitsplatzassistenz dient 
dazu, schwerbehinderten Arbeitnehmern optima-
le Rahmenbedingungen zu schaffen, um ihre 
Arbeitsleistung abrufen zu können. Zugleich sol-
len Arbeitgebern keine Zusatzkosten entstehen, 
die möglicherweise ein Grund sind, sich gegen 
die Einstellung schwerbehinderter Bewerber zu 
entscheiden. Problematisch an diesem System ist 
freilich, dass diese Förderung von Inklusion auf 
dem Arbeitsmarkt dadurch finanziert wird, dass 
sie in der Breite eben nicht stattfindet. Denn nur 
aus diesem Grund stehen Mittel aus der Aus-
gleichsabgabe zur Verfügung. Die politische Dis-
kussion sowie die Klärung des Rechtsanspruchs 
im Einzelfall ist sehr komplex und soll hier nicht 
weiter erörtert werden.2 

3. Mein Assistenzbedarf als blinde Pfarrerin im 
Gemeindepfarramt 

Der Begriff der Arbeitsplatzassistenz beschreibt 
die Funktion, einen Arbeitnehmer mit einer Be-
hinderung in der Ausübung seiner Berufstätigkeit 
zu unterstützen. Konkret kann dies sehr unter-
schiedliche Aufgaben umfassen. Dies ist abhängig 
von Arbeitsplatz und Tätigkeitsbereich des Ar-
beitnehmers, dessen Behinderung sowie den per-
sönlichen Coping-Strategien zum Umgang mit 
behinderungsbedingten Gegebenheiten. Somit 
ergibt sich ein je individueller Assistenzbedarf, 
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der bei der Beantragung einer Finanzierung be-
schrieben wird. 

Die Tätigkeiten einer Pfarrerin in einer Kirchen-
gemeinde sind vielfältig. Je nach Konstellation 
vor Ort sind Schwerpunktbildungen möglich. 
Hierzu ist es sinnvoll, alle haupt- und ehrenamtli-
chen Mitarbeitenden einer Kirchengemeinde als 
Team zu betrachten. Zu diesem gehören dann 
zum Beispiel ein oder mehrere Pfarrpersonen, ein 
Diakon, weitere Mitarbeitende wie Gemeindesek-
retärin, Küster, Friedhofsmitarbeiter sowie ehren-
amtliche Mitarbeitende wie Kirchenvorsteher, 
jugendliche Teamer oder Mitarbeiter im Besuchs-
dienst. Doch auch bei unterschiedlichen gemeind-
lichen Gegebenheiten und Stellenbeschreibungen 
hat der Pfarrberuf ein bestimmtes Tätigkeitsprofil. 
Im Folgenden stelle ich meine Aufgaben als Pfar-
rerin in einem Einzelpfarramt mit einem Stellen-
umfang von 100% in der Martin-Luther-
Gemeinde in Twistringen dar. Daran schließt sich 
die Beschreibung meines Assistenzbedarfes an. 

In der Martin-Luther-Gemeinde bin ich für ca. 
2500 Gemeindeglieder zuständig. Die Jahrespla-
nung aller Veranstaltungen und anstehenden 
Aufgaben sowie Verwaltungsaufgaben, Personal-
führung und die Begleitung ehrenamtlicher Mit-
arbeitender, insbesondere der Kirchenvorsteher, 
nehmen großen Raum ein. Als derzeitige Kir-
chenvorstandsvorsitzende fällt auch die Vorberei-
tung und Leitung der monatlichen Kirchenvor-
standssitzungen in meinen Bereich. Zu meinen 
Kernaufgaben gehören die Sonntagsgottesdienste, 
die Sakramentsverwaltung und Kasualien (Tau-
fen, Trauungen und Bestattungen), Seelsorge in 
Einzelgesprächen, Notfallseelsorge und Hausbe-
suche (z. B. zu Geburtstagsjubiläen oder Kran-
kenbesuche). Regelmäßig halte ich Andachten in 
zwei Seniorenheimen und gestalte Senioren-
nachmittage. Die Konfirmandenarbeit in unserer 
Gemeinde findet nach dem klassischen Modell als 
regelmäßiger Unterricht (alle zwei Wochen) im 
siebten und achten Schuljahr statt. So begleite ich 
jeweils zwei Konfirmandenjahrgänge und erteile 
wöchentlichen Konfirmandenunterricht für ca. 25 
Jugendliche pro Jahrgang. Der Kindergottesdienst 
wird von einem Team aus ehrenamtlichen Mitar-
beitenden übernommen. Eine Diakonin ist mit 
derzeit drei Wochenstunden angestellt und bietet 
Jugendgruppen für Jugendliche ab 12 Jahren an. 

Da die Stadt Twistringen mehrheitlich katholisch 
ist, bildet die Arbeit in der Ökumene einen wich-
tigen Schwerpunkt. Dazu gehören gemeinsame 
Gottesdienste zur Einschulung und Schulentlas-
sung der örtlichen Schulen sowie gemeinsame 

Vortragsabende oder Einzelprojekte wie ein öku-
menischer Laternenumzug zum Martinstag. Hin-
zu kommt die Teilnahme an öffentlichen Veran-
staltungen wie dem Schützenfest sowie überregi-
onale Veranstaltungen zur Vernetzung im Kir-
chenkreis Syke-Hoya wie der Kirchenkreistag und 
die monatliche Kirchenkreiskonferenz aller Pfar-
rer und Diakone. 

Der Assistenzbedarf, der sich aus diesem Tätig-
keitsprofil in Verbindung mit meiner Blindheit 
ergibt, lässt sich anhand von vier Begriffen be-
schreiben, die die Art der Unterstützung benen-
nen. Dies sind Mobilitätsassistenz, Kommunikati-
onsassistenz, Informationsassistenz und Organi-
sationsassistenz. 

Als Mobilitätsassistenz benötige ich eine Person, 
die mich zu Hausbesuchen, zu Terminen in Seni-
orenheimen oder in anderen Kirchengemeinden 
(wie der Kirchenkreiskonferenz) oder zu Bestat-
tungen fährt. Auch bei Urlaubsvertretungen mei-
ner Kollegen in der Region fallen solche Fahrten 
an. Mobilitätsassistenz bedeutet auch die Beglei-
tung während bestimmter Termine, um mir ein 
selbstständiges Agieren zu ermöglichen. Dies 
betrifft die Begleitung während Bestattungen, 
Empfängen oder anderen größeren Veranstaltun-
gen, Konfirmandenfreizeiten oder Gemeindeaus-
flügen. 

Der Begriff der Kommunikationsassistenz fasst 
solche Tätigkeiten zusammen, die mich bei der 
Vorbereitung und Durchführung von Veranstal-
tungen mit Gruppen unterstützen. Dazu gehört 
vornehmlich der Konfirmandenunterricht. Für 
diesen stellen wir gemeinsam Arbeitsmaterialien 
zusammen: Wir recherchieren und besorgen Bas-
telmaterial, entwerfen Arbeitsblätter und kopieren 
Unterrichtsmaterial. Schließlich bereitet meine 
Assistentin nach meinen Anweisungen den Unter-
richtsraum vor. Sie baut zum Beispiel Stationsar-
beit auf, richtet den Beamer ein oder arrangiert 
die benötigten Materialien. 

Zur Kommunikationsassistenz gehört auch die 
Begleitung im Konfirmandenunterricht, um die 
Gruppe zu beaufsichtigen, mir Rückmeldung über 
das Verhalten der Jugendlichen zu geben und 
mich in der Arbeitssituation zu unterstützen. 
Bestimmte Arbeitsschritte leitet meine Assistenz-
kraft hierbei an, wenn es zum Beispiel um die 
Handhabung von Akryllfarben geht. Auch das 
Aufräumen der Gruppenräume und das Sortieren 
des Arbeitsmaterials im Anschluss an einen Kon-
firmandennachmittag gehören zu diesen Assis-
tenzaufgaben. 
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Kommunikationsassistenz ist auch in der Arbeit 
mit Senioren wichtig, um beispielsweise im Seni-
orenheim Kontakt mit Personen aufzunehmen. 
Schließlich fällt auch die Vorbereitung von Räum-
lichkeiten für einen Vortragsabend und die Unter-
stützung bei der Erstellung von Powerpointprä-
sentationen sowie die Unterstützung beim Layout 
von Liedblättern, Gottesdienstabläufen oder Pla-
katen in diesen Bereich. 

Informationsassistenz bezeichnet die Unterstüt-
zung bei der Erschließung von Texten. Hand-
schriftliche Texte können nicht technisch erfasst 
und müssen daher vorgelesen werden. Die einge-
hende Post, Informationsmaterialien, Kataloge 
sichte und sortiere ich gemeinsam mit meiner 
Assistentin. Auch das Nachschlagen von Informa-
tionen in Büchern, das Querlesen und die Recher-
che insbesondere von Bildinformationen im In-
ternet zählen zu wichtigen Aufgaben in diesem 
Bereich. 

Als Organisationsassistenz gelten strukturierende 
Bürotätigkeiten, insbesondere die Dokumentabla-
ge und Aktenführung. 

4. Wichtige Aspekte der Arbeitssituation und  
-beziehung 

4.1 Arbeit in Teilzeit 

Der Stundenumfang für Arbeitsplatzassistenz 
wird situativ durch den Bewilligungsbescheid der 
zuständigen Behörde festgelegt. Arbeitsplatzassis-
tenz wird höchstens in einem Umfang der Hälfte 
der Arbeitszeit des Assistenznehmers gewährt. 
Bei einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit 
von 55 Stunden im Pfarramt liegt die Höchstgren-
ze entsprechend bei 27 Wochenstunden. Eine 
Assistentin arbeitet somit immer in Teilzeit. Dies 
ist nach meinen Erfahrungen besonders für Stu-
dierende und für Verheiratete attraktiv, die etwas 
zum Familienunterhalt dazu verdienen wollen, 
aber nicht auf die Assistenztätigkeit als Haupter-
werb angewiesen sind. 

Das Stundenkontingent kann auf mehrere Assis-
tenzen aufgeteilt werden. Eine solche Lösung hat 
den Vorteil größerer zeitlicher Flexibilität. Zudem 
muss nicht eine Assistenz alle oben skizzierten 
Aufgaben erfüllen und entsprechende Kompeten-
zen mitbringen. 

4.2 Schlüsselkompetenzen 

Während meines Vikariats stand mir zeitweise 
eine Assistentin zur Verfügung, die gerade das 

Theologiestudium abgeschlossen hatte. Mit der 
Assistenztätigkeit überbrückte sie die Zeit bis 
zum Beginn ihres eigenen Vikariats, sammelte 
Einblicke in Beruf und Ausbildung und verdiente 
sich Geld zur Anschaffung eines Autos. Sie hatte 
eine hohe, fachspezifische Lesekompetenz und 
konnte mir theologische Fachliteratur, einschließ-
lich griechischer und hebräischer Textabschnitte 
zugänglich machen. Dies war für meinen Ausbil-
dungskontext besonders wichtig, da ich zur An-
fertigung der Abschlussarbeiten entsprechende 
Literatur benötigte. 

In der Zusammenarbeit mit anderen, fachfremden 
Assistenzpersonen merke ich, welche Herausfor-
derung es darstellt, berufsbezogene Literatur zu-
gänglich zu machen. Fachbegriffe, ein typischer 
Sprachstil und der spezifische Aufbau von Ar-
beitsbüchern sind Assistentinnen dann zunächst 
fremd. Sie müssen durch mich erst in theologi-
sche und liturgische Zusammenhänge eingearbei-
tet werden, um mir Informationen durch gezieltes 
Nachschlagen oder Querlesen zugänglich machen 
zu können. Dies ist mitunter ein mühsamer Ver-
stehensprozess, der Geduld auf beiden Seiten 
erfordert. 

Eine andere Assistentin war vor ihrer Anstellung 
bei mir über 30 Jahre als Kranken- und OP-
Schwester tätig. Zuletzt hatte sie dabei einen 
Schwerpunkt in der ambulanten Pflege und der 
Betreuung von demenziell erkrankten Senioren in 
einer Tagespflege. Für sie war die Assistenztätig-
keit eine Möglichkeit für eine berufliche Verände-
rung mit neuen Aufgaben und Entwicklungsmög-
lichkeiten. Gerade die Beschäftigung in Teilzeit 
und die Entlastung von Überstunden und 
Schichtdienst machte die Stelle für sie attraktiv. 
Aus ihrer Berufserfahrung brachte sie hohe kom-
munikative und soziale Kompetenzen – insbe-
sondere im Umgang mit Senioren – mit. Die 
schnelle Erfassung unerwarteter Situationen, 
Problemlösungskompetenz und ein hohes Ar-
beitstempo waren wesentlich für ihren Beruf und 
mir für unsere Zusammenarbeit wichtig. 

Bei der Suche und Auswahl einer Assistentin 
treffen somit meine Anforderungen auf Kompe-
tenzen, Berufs- und Lebenserfahrungen sowie 
persönliche Arbeitsmotivationen konkreter Be-
werber. Daraus ergeben sich besondere Möglich-
keiten, aber auch Grenzen der Zusammenarbeit. 
Keine Assistentin wird alle oben skizzierten Auf-
gabenbereiche durch entsprechende Kompeten-
zen und zeitliche Flexibilität abdecken können. 
So ist es wichtig, Schwerpunkte zu bilden und 
gegebenenfalls verschiedene Assistentinnen ein-
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zusetzen. Gut abgrenzbare Tätigkeitsbereiche 
sind hier zum einen die Fahrassistenz als Teil der 
Mobilitätsassistenz und zum anderen die Assis-
tenz beim Layout und der grafischen Aufberei-
tung von Dokumenten. 

Gerade in einer Landgemeinde fallen häufig Auto-
fahrten an und nehmen viel Zeit in Anspruch. 
Vor Ort benötige ich dann jedoch – zum Beispiel 
bei einem Hausbesuch oder einem Arbeitstreffen 
– oftmals keine weitere Unterstützung. Eine Be-
schränkung auf reine Fahrassistenz hilft dabei, 
den Aufgabenbereich für die Assistentin abzu-
grenzen und damit Frustrationserlebnisse zu ver-
hindern. Diese ergeben sich mitunter daraus, dass 
die Assistentin einerseits viel Zeit bei Terminen 
verbringt, sich dort aber als überflüssig empfin-
det. 

Ein anderer wichtiger Bereich ist die Unterstüt-
zung beim Layout von Plakaten und Liedblättern 
sowie dem Erstellen von Powerpointpräsentatio-
nen. Dies verlangt entsprechende Computer-
kenntnisse und grafische Fähigkeiten. Dafür sind 
solche Tätigkeiten zumeist gut planbar und kön-
nen nach vorheriger persönlicher oder telefoni-
scher Absprache oder schriftlichen Anweisungen 
auch eigenständig von zu Hause aus durch die 
Assistentin erledigt werden. 

Der Pfarrberuf ist wesentlich ein kommunikativer 
Beruf, in dem Menschen angesprochen und be-
gleitet und Gruppen geleitet werden. Von sponta-
nen Situationen an der Tür des Pfarrhauses über 
Begegnungen auf der Straße bis hin zum Einsatz 
als Notfallseelsorgerin ergeben sich somit täglich 
neue, unvorhersehbare Situationen zwischen-
menschlicher Begegnung. Anders als Fahrassis-
tenz oder Informationsassistenz ist die Unterstüt-
zung in solchen Situationen schwer bis gar nicht 
abgrenzbar. Vielmehr bestimmen meine Assisten-
tin und ich von Situation zu Situation unsere 
Rollen, Verantwortlichkeiten und Handlungsmög-
lichkeiten. Bei der Auswahl geeigneter Assisten-
tinnen lege ich daher besonderen Wert auf die 
kommunikativen Fähigkeiten. 

4.3 Zeitmanagement 

Neben der Vielfalt der Tätigkeiten ist die Arbeit in 
einer Sieben-Tage-Woche eine Besonderheit des 
Pfarrberufes. Während bestimmte Tätigkeiten 
oder Termine regelmäßig oder zumindest geplant 
stattfinden, ist ein Großteil des Arbeitsaufkom-
mens kurzfristig oder spontan. Dies betrifft bei-
spielsweise Bestattungen, Seelsorgegespräche, 
telefonische Anfragen verschiedenster Art, Not-

fallseelsorge und Gesprächsanliegen haupt- und 
ehrenamtlicher Mitarbeitender. Zudem schwankt 
die Arbeitsbelastung je nach Jahreszeit und ist 
während der Schulferien zumeist deutlich gerin-
ger. 

In der Zusammenarbeit mit meiner Assistentin 
sind regelmäßige Termine und Arbeitsabläufe 
wichtig. Sie gewährleisten eine gewisse Planbar-
keit und helfen zur Strukturierung der Arbeitswo-
che insgesamt. So haben meine Assistentin und 
ich miteinander bestimmte Bürozeiten festgelegt, 
in denen wir Post und Informationsmaterial bear-
beiten und den Konfirmandenunterricht vorberei-
ten. Auch der regelmäßige wöchentliche Termin 
des Konfirmandenunterrichtes gehört zu dieser 
festen Grundstruktur. Weiterhin brauche ich 
selbst Zeiten, in denen ich ohne Assistenz arbeite. 
Dann erledige ich Aufgaben, bei denen ich keine 
Assistenz benötige wie das Verfassen von Predig-
ten oder Traueransprachen, oder ich leiste Vorar-
beiten, um meine Assistenz sinnvoll einsetzen 
und anleiten zu können. 

Insgesamt verlangt die Arbeit als Pfarrerin eine 
große zeitliche Flexibilität und Spontanität, was 
auch für die Assistenzkraft gilt. 

4.4 Umgang mit Arbeitsfülle und Arbeitstempo 

Als Pfarrerin bearbeite ich zumeist verschiedene 
Themen und Aufgaben parallel. Dabei sammele 
ich diejenigen Arbeitsschritte, bei denen ich As-
sistenzbedarf habe, um die Zeit mit meiner Assis-
tentin effizient zu nutzen. Dies verlangt von mei-
ner Assistenzkraft ein schnelles Eindenken in 
verschiedenste Aufgaben: Nach der Durchsicht 
der Post und dem Ausfüllen eines Formulars be-
sprechen wir eine Einheit für den Konfirmanden-
unterricht, stellen Arbeits- und Bastelmaterialien 
dafür zusammen. Dann habe ich einen Recher-
cheauftrag für Predigtanregungen zum nächsten 
Gottesdienst. Wir suchen ein Geschenk als Dan-
keschön für alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
zu Weihnachten aus und machen uns schließlich 
auf den Weg zu einer Bestattung. All diese Ar-
beitsschritte wurden zuvor von mir durchdacht 
und geplant, während meine Assistentin sich 
zumeist neu hineindenken muss. Dazu benötigt 
sie eine schnelle Auffassungsgabe und Flexibilität 
sowie Problemlösungskompetenzen und die Fä-
higkeit, erledigte Themen innerlich abhaken zu 
können, um sich auf eine andere Fragestellung 
einzulassen. 

Diese schnellen Wechsel und das komprimierte 
Abarbeiten von Aufgaben bedeuten ein hohes 
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Arbeitstempo. Andererseits sind Unterbrechungen 
von außen unvermeidlich. Durch Telefonanrufe 
oder Gespräche an der Haustür ergeben sich Pau-
sen für die Assistentin, in denen sie begonnene 
Aufgaben nur bedingt weiterführen kann. Zu-
gleich führen solche Unterbrechungen häufig zu 
neuen Arbeitsaufträgen, die dann weiter zur Stei-
gerung des Arbeitstempos beitragen. 

4.5 Klärung von Verantwortungsbereichen 

Meiner Erfahrung nach entwickelt sich bei meiner 
Assistentin ein hohes Verantwortungsgefühl. Als 
Mobilitätsassistenz ist sie oft für meine persönli-
che Sicherheit verantwortlich, wenn sie mich im 
Auto fährt, sicher einen Weg entlang führt oder 
während einer Bestattung an Kerzen und Blu-
menkränzen vorbeileitet und mich am offenen 
Grab positioniert. 

Ein anderer Bereich ist die Kommunikationsassis-
tenz insbesondere während des Konfirmandenun-
terrichtes. Hier trägt die Assistentin die Verant-
wortung, viele Jugendliche im Blick zu haben, 
auf ihr Verhalten spontan einzugehen und einer-
seits Situationen selbstständig zu lösen oder sie 
mir andererseits zu berichten und mich somit 
handlungsfähig zu machen. Hieraus ergeben sich 
schnell Dynamiken, durch die meine Assistentin 
selbst die Rolle der Unterrichtsleitung übernimmt. 
Dies führt dann zu Rollenunklarheiten und -
konflikten sowohl in der Wahrnehmung der Ju-
gendlichen als auch innerhalb unseres Arbeits-
verhältnisses. Meine Assistentin fühlt sich mög-
licherweise in ihrer Beurteilung der Situation und 
ihrer Lösungsstrategie übergangen, in ihrer Arbeit 
nicht wertgeschätzt oder hat im Gegenteil das 
Gefühl, auf sich allein gestellt zu sein, zu wenig 
Anleitung durch mich zu erhalten und mit der 
Situation überfordert zu sein. 

In meiner fünfjährigen Erfahrung in der Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Assistenzkräften 
stelle ich fest: Regelmäßige Gespräche sind not-
wendig und wichtig, um die jeweiligen Verant-
wortungsbereiche zu klären und voneinander 
abzugrenzen. Insbesondere geht es dabei um die 
Entlastung meiner Assistentin von Leitungsver-
antwortung. Als Pfarrerin übernehme ich größ-
tenteils Leitungsaufgaben, bei denen mich meine 
Assistentin vielfach unterstützt. Somit trägt sie in 
ihren Aufgabenbereichen zu einem Gelingen 
meiner Leitungsaufgaben bei. Die Verantwortung 
für die Gesamtsituation bleibt jedoch bei mir. 
Gerade im Konfirmandenunterricht ist dies oft 
eine Gratwanderung: Wo ist meine Assistentin 
unterstützend tätig und wo übernimmt sie selbst 

Leitungsfunktionen? Gerade bei Bastelaufgaben 
oder Bewegungsspielen ist es sinnvoll, dass mei-
ne Assistentin die Jugendlichen auf einer prakti-
schen Handlungsebene anleitet. Doch inhaltliche 
Unterrichtsleitung und pädagogische Entschei-
dungen liegen bei mir und sind durch mich zu 
verantworten. 

4.6 Wertschätzung für unterstützende Tätig-
keiten 

Der Fokus im Arbeitsverhältnis zwischen meiner 
Assistentin und mir liegt auf der Unterstützung, 
die ich von meiner Assistentin brauche, um eine 
Aufgabe sachgemäß zu erledigen. Arbeitsplatzas-
sistenz ist immer eine dienende Funktion. Daher 
liegt eine wichtige Anforderung darin, dass sich 
meine Assistentin als Person selbst zurücknimmt 
und meine Belange bzw. die Bedürfnisse Dritter 
(zum Beispiel der Konfirmandengruppe oder der 
Teilnehmer eines Seniorennachmittags) in den 
Vordergrund stellt. 

Aus dieser unterstützenden Tätigkeit ergibt sich 
die Schwierigkeit, dass die Arbeitsleistung einer 
Assistentin oft von Dritten nicht wahrgenommen 
und dementsprechend wenig honoriert wird. Dies 
geht soweit, dass meine Assistentin oft nicht per-
sönlich begrüßt wird und sich die Aufmerksam-
keit des Gegenüber ganz auf mich als Gesprächs-
partnerin konzentriert. Mehrere meiner Assisten-
tinnen äußerten ihren Ärger darüber, nur als 
mein Schatten und nicht als eigenständige Person 
wahrgenommen zu werden. Dies ist einerseits 
Teil ihrer Rolle. Andererseits ist mir ein wert-
schätzender Umgang mit meinen Assistenzkräften 
und eine Anerkennung ihrer Arbeit wichtig. Hier-
zu gehört neben einem Feedback durch mich 
auch die Besprechung und gegebenenfalls Aufar-
beitung belastender Situationen. Pfarrer können 
hierzu Supervision in Anspruch nehmen oder 
sich mit Kollegen austauschen. Als Arbeitsplatz-
assistenz hat man diese Austauschmöglichkeiten 
nicht und steht zudem unter Schweigepflicht. 

Während der Tagung »Offen für alle« in Berlin 
waren mehrere blinde oder stark sehbehinderte 
Pfarrer mit ihren jeweiligen Assistenzkräften an-
wesend. Einige der Arbeitsassistenzen nutzten die 
Tagung als Möglichkeit, sich untereinander über 
ihre Arbeitssituation auszutauschen. So stellten 
wir gemeinsam fest, dass die Vernetzung von 
Arbeitsplatzassistenzen wichtig ist und sich ver-
knüpfen lässt mit der Vernetzung von Pfarrern 
mit einer Behinderung. Bei derartigen Treffen ist 
es wichtig, den Assistenzkräften Freiräume zum 
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Austausch zu geben oder sie zum Aufbau eines 
eigenen Netzwerks zu ermutigen. 

Anmerkungen:  
1 Der Begriff der Arbeitsplatzassistenz beschreibt einen Rechts-
anspruch und die Funktion einer solchen Person, ist zugleich 
jedoch sperrig. Zur besseren Lesbarkeit verwende ich daher im 
Folgenden die Bezeichnungen Assistentin oder Assistenz als 
Kurzvariante. Inklusive Sprache ist mir wichtig. Neben genderge-
rechten Formulierungen bedeutet dies für mich sprachliche 
Klarheit. Da ich diesen Beitrag vor dem Horizont meiner Erfah-
rungen als Pfarrerin schreibe und vier meiner bisherigen fünf 
Assistenzkräfte weiblich waren, wähle ich hier die weiblichen 
Formen der Pfarrerin und der Assistentin. Dies schließt selbst-
verständlich männliche Personen ein, soweit es sich um allge-

meine Aussagen handelt. Zur Benennung von anderen Funktionen 
oder Kollektiven verwende ich die männliche Form und schließe 
hierin auch weibliche Personen ein. 

2 Uwe Boysen stellt die Debatte um Inklusion kritisch dar und geht 
dabei besonders auf die Situation blinder und sehbehinderter 
Studierender, Wissenschaftler/innen und Berufstätiger in 
Deutschland ein. Er schreibt aus der Perspektive des Deutschen 
Vereins Blinder und Sehbehinderter in Studium und Beruf (DVBS). 
Vgl. Uwe Boysen, Inklusionsprozesse in Studium, Wissenschaft 
und Beruf aus der Perspektive blinder und sehbehinderter Perso-
nen, in: Ilona Nord (hg.), Inklusion im Studium Ev. Theologie: 
Grundlagen und Perspektiven mit einem Schwerpunkt im Bereich 
von Sinnesbehinderungen, Leipzig 2015, 108–126. 
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»Sie fühlen sich von mir gesehen«  
Eine blinde Pastorin: Da waren manche in der Gemeinde skeptisch. Doch 
Christina Ernst hat sie überzeugt. Feines Gespür, Neugier und eine Assis-
tentin haben ihr dabei geholfen 

Von Wiebke Schönherr, freie Journalistin, Berlin 

Aus: chrismon plus September 2018,  
Seite 68 bis 73 

© chrismon plus 9/2018 und die Autorin © 
Wiebke Schönherr 

Dieser Tag wird ihren weiteren Weg prägen. Es 
ist Dezember 2015, kurz vor dem dritten Advent, 
als Christina Ernst mit ihren Füßen und mit der 
Spitze ihres Blindenstocks zum ersten Mal 
Twistringer Boden berührt. Wenige Minuten spä-
ter wird sie sich dem Kirchenvorstand der dorti-
gen Martin-Luther-Gemeinde vorstellen, weil sie 
in dem 12.000-Seelen-Ort südlich von Bremen als 
Pastorin anfangen möchte. Es soll ihre erste An-
stellung nach dem Vikariat werden. 

Christina Ernst hat ein Einser-Abitur abgelegt, 
studiert und promoviert, der Titel ihrer Doktorar-
beit lautet: »Mein Gesicht zeig ich nicht auf Face-
book. Social Media als Herausforderung theologi-
scher Anthropologie«. Sie verbringt ihren Urlaub 
mal in Asien, mal in Afrika, trainiert regelmäßig 
im Fitnessstudio und geht gerne auf Rockfesti-
vals. Seit ihrem fünften Lebensjahr ist sie blind. 
Und deswegen stellten sich in dem Ort Twistrin-
gen so einige Menschen, auch im Kirchenvor-
stand, um den Jahreswechsel 2015/16 herum die 
Frage: Wie soll sie denn bei uns als Pastorin ar-
beiten? 

Zweieinhalb Jahre später, an einem heißen Juni-
tag, streift sich die 35-Jährige in einem winzigen 
Nebenraum der Martin-Luther-Kirche von Twist-
ringen ihren schwarzen Talar über, setzt das 
weiße Beffchen oben ein, schnappt sich ein Mik-
rofon und kichert mit ihrer Assistentin und der 
Küsterin darüber, wie kräftig man reinpusten 
muss, um zu sehen, ob das Gerät funktioniert. 
Draußen vor dem Altar steht schon geduldig ein 
Mann im Anzug, die Hände ineinandergefaltet. 
Gleich wird sich vor Christina Ernst ein Paar das 
kirchliche Jawort geben, der Geduldige ist der 
Bräutigam. 

Die Pastorin strahlt Ruhe aus 

Der Altar ist vorbereitet: Margeritensträuße ste-
hen rechts und links des Kreuzes. In der Mitte 
liegt eine in Punktschrift ausgedruckte Rede, links 
daneben, griffbereit, ein Blindenstock. Christina 
Ernst hat eine Assistentin, die sie bei Beerdigun-
gen, Trauungen, beim Konfirmandenunterricht 
und bei Bürotätigkeiten unterstützt und sie auch 
an diesem Tag begleitet. Doch die Trauung wird 
sie alleine machen. Den Blindenstock nutzt sie, 
um die Stufe zu erkennen, die zum Altarbereich 
führt. Hell scheint an diesem Tag die Sonne durch 
die schmalen Fenster der Backsteinkirche. In 
ihrem Licht stehen nun der Bräutigam, die Pasto-
rin, ihre Assistentin, die Küsterin und ein paar 
Hochzeitsgäste zusammen. 

Manche Blinde können Helligkeit schemenhaft 
wahrnehmen. Christina Ernst sieht nichts. Sie 
nimmt diesen Raum ausschließlich durch Hören, 
Tasten, Riechen und Fühlen wahr. Kaum war 
Christina Ernst 1983 auf die Welt gekommen, 
breitete sich ein Retinoblastom, Augenkrebs, auf 
beiden Netzhäuten aus. Bis sie vier Jahre alt war, 
konnte sie noch mit einem Auge sehen. Das ist 
nicht unbedeutend, denn auch wenn sie keine 
Erinnerung daran hat, ist etwas davon geblieben: 
dass sie intuitiv den Kopf hochhält, wenn sie mit 
anderen Menschen redet. Und dass sie räumlich 
denken kann. 

Der Bräutigam zieht das Interesse auf sich: »Tod-
schick sieht er aus«, sagt die Organistin, die sich 
gerade dazugestellt hat. »Wenn du ihn sehen 
könntest!« Die Manschettenknöpfe! Das Muster 
auf dem Anzug! Das schöne Hemd! Christina 
Ernst fragt, ob sie den Anzug abtasten dürfe. Ihre 
Assistentin nimmt die rechte Hand der Pastorin 
und führt sie an die weiße Blume, die der Bräuti-
gam auf Herzhöhe an seinen Anzug gesteckt hat. 
Die Finger streichen behutsam über den Stoff und 
halten in der Mitte des Brustkorbs inne. Die Pas-
torin tastet und spürt nach: »Das sind diese spezi-
ellen Hochzeitswesten!« Es ist nicht der erste 
Hochzeitsanzug, den sie sich erfühlt. 
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Christina Ernst spricht mal mit dem einen, mal 
mit der anderen, manchmal schwenkt sie, aufs 
Hören konzentriert, den Kopf leicht hin und her. 
Ansonsten fällt von außen nicht auf, dass sie 
einer gesellschaftlichen Gruppe angehört, den 
Menschen mit Behinderung, die auch als »Rand-
gruppe« bezeichnet werden. Dieser Anblick zeigt: 
Christina Ernst steht mittendrin. 

Kurz zuvor, noch am Küchentisch sitzend, er-
zählte sie, warum sie diesen Beruf gewählt hat. 
»Weil ich den Kontakt mit vielen verschiedenen 
Menschen so schätze.« In der elften Klasse, als 
sich einige ihrer Freunde ins Ausland verabschie-
deten, wollte auch sie weg. Flog nach Kanada 
und blieb sechs Monate. Dort erlebte sie den All-
tag einer stark religiösen mennonitischen Familie 
und merkte, dass sie Pastorin werden wollte. »Die 
Berufstätigkeit ist für mich auch eine Möglichkeit, 
in die Gesellschaft reinzukommen«, sagte sie. 

Wie bei einem Blatt, zu dem immer auch eine 
Rückseite gehört, schwingt bei vielem, was sie 
sagt, die Frage mit: Bezieht sie das jetzt auf ihr 
Blindsein, oder meint sie das allgemein? In die-
sem Fall: Musste sie darüber nachdenken, wie sie 
in die Gesellschaft reinkommt, weil sie als Blinde 
ausgegrenzt sein könnte, oder weil sie einen Be-
ruf finden wollte, bei dem sie unter vielen Men-
schen sein würde? 

Sie ist selbstbewusst und kann sich 
durchsetzen 

Während ihres ersten Jahres in der Twistringer 
Gemeinde machte Christina Ernst ein Coaching 
für Führungskräfte. Es ging um klassische Karrie-
rethemen, etwa um die Frage, wie sie sich verhal-
ten kann, wenn Machtkämpfe ausbrechen. Sie 
wählte dafür eine Coachin, die auch blind ist, 
denn so viel war ihr klar: Ihre Blindheit ist kein 
abgetrenntes Thema, sondern eine »immer prä-
sente Dimension«, für sie selbst und für die, mit 
denen sie zu tun hat. 

Rund 80 Prozent aller Informationen aus der 
Umwelt nimmt der Mensch über den Sehsinn 
wahr. Die Farben, Formen und Bewegungen, die 
die Augen empfangen, gleicht das Gehirn mit 
früheren Erfahrungen ab. Daraus ergibt sich, in 
Kombination mit anderen Sinneseindrücken, wie 
der Mensch ein Ereignis deutet. 

Und wenn diese 80 Prozent an Informationen 
fehlen? Eine kurze Anekdote dazu aus dem Alltag 
von Christina Ernst: Regelmäßig klingeln Fremde 
an ihrer Tür. Viele hoffen auf Geld und eine 

großzügige Pastorin. Sie kann den Unterschied 
zwischen jemandem, der Hilfe braucht, wie etwa 
ein Obdachloser, und jemandem, der bandenmä-
ßig Kircheneinrichtungen als Einkommensquelle 
abklappert, nicht mit ihren Augen ausmachen. 

Ein Problem? Christina Ernst wüsste nicht, wieso. 
»Ich nehme blitzschnell wahr, wer da vor mir 
steht«, sagt sie. Sie spürt, wie Menschen sich 
bewegen und wie sie ihre Stimme einsetzen. Es 
sind eben andere Informationen, die ihr Gehirn 
mit früheren Erfahrungen abgleicht. Ebenso 
schnell wie eine Sehende weiß sie, ob sie dem 
Gegenüber etwas geben will oder nicht. »Und 
dann kann ich mich auch durchsetzen.« 

Gleich geht die Trauung los. Die kleine Gruppe 
um den Bräutigam löst sich auf. Christina Ernst 
eilt noch auf ein Wort zur Braut hinaus. Die war-
tet mit ihren Freundinnen im Vorraum hinter der 
geöffneten Tür, durch die jetzt die Pastorin mit 
ihrer Assistentin tritt. Irgendeine Hand stößt die 
Tür sofort wieder zu. Dass der Bräutigam bloß 
nicht zu früh einen Blick auf die Braut erhascht! 

Die Braut ist nervös, aber glücklich, lässt sich 
bestaunen und die weiße Spitze ihres Brautklei-
des ertasten. Sie habe so schlecht geschlafen, 
erzählt sie. Christina Ernst muntert sie auf: »Was 
war, das war. Jetzt läuft es.« Sie strahlt die Ruhe 
eines Felsens aus. Die Glocken läuten. 

Und wieder ist da dieses Bild: Christina Ernst 
steht aufrecht in der Hochzeitsgesellschaft, um-
ringt von Menschen, denen sie zuhört und zure-
det. Gleichzeitig Anführende und eine von allen. 
Vielleicht sind es solche Szenen, die die Twistrin-
ger überzeugt haben. Wenn sie davon erzählt, 
wie gut sie sich von den Gemeindemitgliedern 
angenommen fühlt, sagt sie: »Ich glaube, sie füh-
len sich von mir gesehen.« Christina Ernst muss 
da natürlich kurz lachen. 

Sie merkt an der Bewegung eines Menschen, 
ob er gestresst ist 

An jenem Tag im Dezember 2015 ging es für sie 
erst mal darum, vom Kirchenvorstand angenom-
men zu werden. Einfach war es nicht. Aus ihrer 
Sicht gab es zwei Gruppen. Die einen hatten ih-
ren Namen gegoogelt und waren auf das You-
tube-Video einer Reportage über sie in Celle ge-
stoßen, wo sie ihr Vikariat absolviert hatte. Sie 
wussten, wer sich angekündigt hatte: eine blinde 
Frau, ja, aber auch eine selbstbewusste Frau, 
aufgeschlossen und um keinen Spruch verlegen. 



58  18-19/2019  epd-Dokumentation 

 

Sie waren neugierig auf sie. Nur, so schildert es 
Christina Ernst, »es gab auch ein zweites Lager«. 

Eines, so schien es ihr, das große Bedenken hatte. 
»Zum Glück«, sagt sie, »haben sie das ausgespro-
chen. Nur so habe sie darauf reagieren können. 
»Und was machen Sie anders?«, fragte jemand 
während des Vorstellungsgesprächs. Christina 
Ernst sagte: »Sicherlich mache ich sehr vieles 
anders als meine Vorgängerin. Denn jeder Pastor 
hat seinen eigenen Stil und seine eigene Persön-
lichkeit.« 

Sie spürte, dass die Frage eigentlich in eine ande-
re Richtung zielte, nahm sich aber die Freiheit, 
sie ebenso offen zu beantworten. »Nein, ich mei-
ne: Was machen Sie anders?« Anders: ein ziem-
lich ungenaues Wort. Man kann es erst verste-
hen, wenn man weiß, was das Gegenüber als 
»normal« bezeichnet. Und sobald das klar ist, ist 
»etwas anders zu machen« dann ein Zeichen von 
Individualität? Oder ein Zeichen von Unverein-
barkeit? Und wo verläuft die Grenze dazwischen? 

»Können Sie denn nachts zu einem Unfall auf der 
Autobahn herbeieilen?«, wollte dann jemand 
wissen. Aus ihrem Vikariat wusste sie: Alles geht 
irgendwie. »Da fahre ich sowieso nicht alleine 
hin, sondern mit der Polizei oder Feuerwehr«, 
gab sie zurück. Schließlich wurde sie gefragt, ob 
sie sich die Arbeit als Pastorin von Twistringen 
überhaupt zutraue. Da hatte sie überhaupt keine 
Zweifel. »Es ist so: Man muss sich nur darauf 

einstellen, dass es mit mir anders wird, als man 
es kennt. Ich wünsche mir, dass Sie mir eine 
Chance geben und dass wir es miteinander pro-
bieren.« Sie bekam die Chance, eine Pastorenstel-
le für drei Jahre auf Probe, wie üblich nach dem 
Vikariat. 

Deswegen kann Christina Ernst an diesem heißen 
Junitag im Jahr 2018 dieses Brautpaar in der 
Twistringer Martin-Luther-Kirche trauen. Nach 
einer Predigt über die Vertrautheit in der Liebe, 
das große Glück des Lebens und über die Stolper-
steine auf dem Weg dorthin entlässt die Pastorin 
die Hochzeitsgesellschaft mit den Worten: »Sie 
können jetzt den Übergang zum Feiern gestalten.« 
Es schreiten aus der Kirche heraus: die blinde 
Pastorin, ihre Assistentin, der Bräutigam und die 
Braut. Deren erster Sohn, der sie zum Altar ge-
führt hat. Und der zweite Sohn, der die Ringe 
getragen hat. Schließlich zwei Dutzend Gäste, im 
Abendkleid, Anzug oder in Caprihose und  
T-Shirt. 

Christina Ernst wird von ihrer Assistentin durch 
den Dschungel an Gästen zu einem Oldtimer 
geführt, den sich das Brautpaar als Hochzeitskut-
sche bestellt hat. Sie hat noch nie in so einem 
Oldtimer gesessen, und so klettert sie hinein, 
setzt sich ans Steuer und erforscht mit der rech-
ten Hand die Oberfläche des Armaturenbretts. Ein 
Zipfel ihres Talars hängt heraus. Die Pastorin 
Christina Ernst ist in ihrer Twistringer Gemeinde 
angekommen. 
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Inklusion als Herausforderung für Berufe in Kirche, Diakonie 
und Schule (Impulsvortrag) 
Von Lucas Zehnle, Evangelisches Jugendwerk in Württemberg, Stuttgart 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Mein Name ist Lucas Zehnle ich bin seit über 2 
Jahren beim Evangelischen Jugendwerk in Würt-
temberg angestellt und bin dort in der Freizeiten-
abteilung beschäftigt. Ich kann und möchte in die 
Arbeitsgruppe meine Expertise in eigener Sache 
einbringen, denn das Thema Behinderung beglei-
tet mich seit meiner Geburt tagtäglich und der 
Rollstuhl fast genauso lang. 

Meine Eltern haben mich schon in meiner Kind-
heit zu einem aktiven Leben erzogen. Dass ich 
Fußball mit gleichaltrigen nichtbehinderten Kin-
dern gespielt habe, war ganz normal, und ging es 
um einen Ausflug im Kindergarten oder später 
der Schule, war die Aussage von meinen Eltern 
immer die: »Der Lucas kann das und geht natür-
lich dort mit.« 
Sie haben für mich gekämpft, dass ich auf eine 
ganz normale Grundschule gehen konnte, und 
anschließend habe ich die Realschule besucht. 

Mit 10 Jahren war ich zum ersten Mal Teilnehmer 
auf einer Freizeit. Ich entdeckte, dass Freizeiten 
genau mein Ding waren, daher entstand auch der 
Wunsch, selber mitzuarbeiten. 

Nie zuvor stand ich vor einer Gruppe von Kin-
dern und Jugendlichen und hatte mit einem Team 
versucht, den Kids ihre Ferien zu verschönern. 

Ich habe in dieser Zeit viel gelernt und viele mei-
ner heutigen Werte sind aus den Erlebnissen auf 
einer Freizeit entstanden. Ich bin der Meinung, 
dass jedes Kind und jeder Jugendlicher mindes-
tens einmal im Leben auf einer Freizeit gewesen 
sein muss. 

Freizeitangebote müssen für Menschen mit Be-
hinderung geöffnet werden und einfacher zu er-
reichen sein. Damit meine ich nicht, dass es 100 
neue Angebote ausschließlich für Rollstuhlfahrer 
oder Gehörlose geben soll, es soll versucht wer-
den, Menschen mit Behinderung in eine vorhan-
dene Freizeit zu integrieren. Durch Freizeiten bin 
ich durch und durch geprägt. 

Ich habe meine Ausbildung in der Wirtschaft 
gemacht und 6 Jahre lang bei einem Großhandel 
für Medizintechnik gearbeitet. Bei einem kirchli-
chen Träger zu arbeiten ist anders. Das EJW ar-
beitet an anderen Zielen als ein reines Wirt-
schaftsunternehmen, außerdem empfinde ich die 
Herzlichkeit bei meinem jetzigen Arbeitgeber als 
wesentlich elementarer. 

Beim EJW habe ich zahlreiche Entwicklungsmög-
lichkeiten, die ich nutzen kann und auch soll, 
und meine Behinderung spielt zu keiner Zeit eine 
Rolle. 
Ich erlebe es in meinem Alltag als sehr positiv, 
dass wir in unserem Freizeitbereich versuchen, 
innovativ zu arbeiten. Ich habe zwei mir überge-
ordnete Chefs die eine gute Balance finden, mich 
zum einen zu fördern und andererseits zu for-
dern. Um gegen große Reiseveranstalter auf dem 
Markt bestehen zu können, müssen wir uns stän-
dig anpassen und innovativ arbeiten 

   Ich darf seit meinem ersten Jahr eine  
eigene Freizeit organsieren und auch durch-
führen. 

   In diesem Jahr darf ich mich erstmals am 
Thema Handicapfreizeit/Inklusionsfreizeit 
versuchen. 

Was ich als negativ erlebe, dass ich manchmal 
dann doch ein wenig das Gefühl habe, nicht zu 
100% ernst genommen zu werden. Wahrschein-
lich vermittle ich bei manchen Menschen dann 
doch ein klein wenig den Eindruck, dass ich mehr 
geschont werden muss als andere. 

Die größten Schwierigkeiten, die ich in meinem 
Job habe, sind die öffentlichen Verkehrsmittel, 
und der akute Wohnungsmangel macht die Situa-
tion nicht besser. Toll wäre es, in der Nähe mei-
ner Arbeit zu wohnen, wenig Wegstrecke zu ha-
ben und wenig auf die Öffentlichen angewiesen 
zu sein. 

   Hilfreich in meiner Situation ist meine 
Prägung in der Jugend und in meiner Aus-
bildung in der freien Wirtschaft. 

   Hilfreich sind für mich Mentoren, die ich 
mir zum Vorbild nehmen kann, die mich 
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fördern als auch fair kritisieren und mich 
nicht schonen. 

   Hilfreich ist für mich ein gut erreichbarer 
Arbeitsplatz, an dem ich den Großteil meiner 
Arbeit verrichte und von dem ich selten 
überraschend wegmuss. 

Forderungen an den AG 

   Höhere Investitionen in bezahlbaren 
Wohnraum seitens des Arbeitsgebers. Das 
EJW hat eigene Wohnungen, aber der mo-
mentane Trend wie eigentlich überall sind 

eigene Immobilien zu verkaufen und viel 
Profit zu machen. 

   Gleich gefordert und gefördert werden 
wie ein Arbeitnehmer ohne Handicap. 

   Schaffung eines Arbeitsplatzes, an dem 
ich problemlos meine tägliche Arbeit verrich-
ten kann. Was bei mir so gut wie möglich 
umgesetzt wurde, es ist mir ein Anliegen, die 
Forderung noch mal speziell zu betonen. 
Dieses möglich zu machen ist in meinem All-
tag Gold wert.  
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Arbeitsgruppe 5: Inklusion als Chance für Gottesdienste und eine 
Kirche ohne Barrieren 
Gottes »Inklusionsprogramm« – ein theologisch-liturgischer 
Impuls (Impulsvortrag) 
Von Prof. Dr. Jochen Arnold, Direktor des Michaelisklosters Hildesheim – Evangelisches 
Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmusik der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 
Hannovers 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

In einem jüngst veröffentlichten Aufsatz fragt Ulf 
Liedke, Kollege für das Fach Systematische Theo-
logie in Dresden und Leipzig, nach einer theologi-
schen Ethik der Inklusion. An den Beginn stellt er 
den Generalverdacht, der in verschiedenen Inklu-
sionsdiskursen geäußert wird. Ist Inklusion Ideo-
logie? Ist Inklusion Ausdruck einer »säkularen 
Theologie«? 
Ähnlich kritisch ist die Diskussionslage in Sachen 
Gottesdienst (GD). Etliche Stimmen sagen: Der 
GD als Mitte der Gemeinde sei ein längst über-
kommenes nettes Ideal. Den einen Gottesdienst 
für alle gäbe es nicht, das Ereignis am Sonntag-
morgen sei ein Zielgruppengottesdienst für Senio-
ren und Konfis. Und überhaupt: Jeder GD sei 
exklusiv – durch seine Sprache (schon allein das 
Deutsche schließe Anderssprachige aus) und 
durch seine kulturelle, meist hochkulturelle Prä-
gung. Gibt es überhaupt einen inklusiven GD? 
Bleiben die intellektuellen Menschen dann weg, 
wenn ein Gottesdienst in Leichter Sprache (LS) 
angekündigt ist, wenn es programmatisch »inklu-
siv« wird? 

I. Gottes Inklusionsprogramm – uralt und 
brandaktuell 

1. Schöpfungstheologie 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und 
den Menschen zu seinem Bilde. 
Die ganze Schöpfung ist auf Gottesbeziehung 
angelegt. Sie ist gesegnet mit göttlicher Kraft und 
Energie. 
Gottes Bild zu sein, heißt: Wir sind, so wie wir 
sind, schön in den Augen Gottes: Siehe es war 
sehr gut. Gottes Bild zu sein heißt: Ich muss nicht 
eine bestimmte Kultur, Nationalität oder ein be-
stimmtes Geschlecht (sexuelle Neigung) haben. 
Gott liebt auch mit Kanten und Ecken, nicht nur 
Gesunde … Gott liebt die Verschiedenheit. 

Vielfalt ist Programm: Rote, Gelbe, Schwarze, 
Weiße: »Gottes Fantasie ist bunt, es ist die bunte 
Vielfalt für mich« 

Kritische Fragen:  
Ist Behinderung eine »Gegebenheit« Gabe 
(Liedke) oder gar ein (prüfender) Auftrag des 
Gebers? 
Ohne die Schwachen ist nichts in unserer Gesell-
schaft ganz (Ulrich Bach)? 

2. Wir sind gefragt – Ebenbildlichkeit heißt 
Verantwortung,  
Am Beispiel der Annahme von Fremden 
Lev 19 Wie ein(e) Einheimische (r) sei die Per-
son, die als Fremde/r bei euch lebt. Liebe sie wie 
dich selbst, denn Fremde wart ihr in Ägypten. 
So heißt es im 3. Buch Mose. Welch eine aktuelle 
Botschaft.  
Was mir selbst an Befreiung und Segen widerfah-
ren ist, was ich selbst an Gutem im Überfluss 
habe, teile ich mit anderen (vgl. auch Gen 12,3: 
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen 
sein). 

3. Grenzen überschreiten 

Mit Gottes Handeln werden menschliche Erwar-
tungen oft auf den Kopf gestellt. Der Mensch 
sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz 
an. 
Jesus lebt vor, was es heißt, für viele unterschied-
liche Menschen da zu sein. Schon mit der Ge-
burtsgeschichte kommen unerwartete Leute ins 
Spiel. Hirten außerhalb der etablierten Gesell-
schaft; Sterndeuter aus fremden Landen. Er geht 
in Kontakt mit Kranken, Armen Frauen, Kindern 
usw. Aber auch (!) – auch das ist eine gute Nach-
richt: mit den Etablierten.  

4. »Gott will, dass allen Menschen geholfen 
wird« (1 Tim 2,4–6; Joh 3,16) 

Gott will, dass allen Menschen geholfen werde 
und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, 
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besser: dass sie gerettet werden. Deshalb kommt 
er selbst in die Welt und wird einer von uns. Gott 
will, dass alle leben – ewig. Kreuz und Auferste-
hung haben universal Bedeutung und Wirkung. 
(vgl. Mk 10,45 und Röm 4,25 sowie Röm 5,18 
ff.). Er zeigt damit: Gott ist einer, der sich hingibt, 
schwach wird für andere, verletzlich. Er scheut 
kein Risiko, kein Opfer. Er ist eben kein Sieger, 
sondern unendlich schwach, aber genau darin 
wird er zum Sieger über den Tod: duellum mi-
rabile. Wir feiern den Tod des Todes. Und dieses 
Ereignis ist so groß, dass es die Weltenwende 
bringt, eine neue Situation, Versöhnung für die 
Welt/für ALLE. 

5. Mit wem soll diese Botschaft unter die Leute 
kommen? 

Mose, Jeremia Paulus … Offensichtlich arbeitet 
Gott bevorzugt mit Menschen, die beeinträchtigt 
sind: ängstlich, zu jung, schwere Zunge; Paulus 
spricht vom »Pfahl im Fleisch«- ist das eine kör-
perliche Behinderung oder eine chronische 
Krankheit? 
Gott wirkt gerade durch Schwache. 
Auftrag Jesu an seine Jünger: 
Macht zu Jüngern alle Völker. 
Das Evangelium ist ein Programm für alle Men-
schen. Für Männer und Frauen und für Gesunde 
und Kranke, für Griechen und Juden, Republika-
ner und Demokraten. Es ist ein Konzept, das den 
sehr klar jüdisch-hochkulturellen Paulus um die 
halbe Welt segeln ließ. Genau deshalb, weil er 
von der dynamis Gottes angetrieben wurde. Eine 
Botschaft für alle. 

6. Diversity – Kirche als Leib Christi mit vielen 
Gaben 

Diese Botschaft findet nun allerdings nicht überall 
den gleichen Nachhall und die gleiche Form der 
Organisation einer Gruppe. Ein Leib und viele 
Gaben. Paulus zeichnet in 1 Kor 12 ein inklusives 
Bild; da ist keine Hierarchie oder Aufteilung von 
Helfern und Hilfeempfängern von vornherein. 
Viele Gaben – ein Geist. Kirche ist eine Ergän-
zungsgemeinschaft. Viele Gaben heißt in der 
Kehrseite immer auch: viel Unterstützungbedarf 
oder noch schöner: viele Möglichkeiten, mit den 
eigenen Gaben für Andere da zu sein, aber auch 
selbst eigene Schwäche zu zeigen. Und damit zu 
signalisieren: Auch ich bin auf Hilfe von dir/von 
euch angewiesen. 
Paulus zeigt am Beispiel von Korinth: Das funkti-
oniert nicht ohne Reibungen, so etwas ist nicht in 
der Theorie abzuhandeln, es muss praktisch, 
leiblich werden. Ich würde auch sagen: rituell, 

sinnlich. Damit sind wir bei Gottesdienst und 
Abendmahl: aufeinander warten … 

II. Gottesdienst inklusiv – Chancen und 
Herausforderungen 

Wer heute einen landeskirchlichen Gottesdienst 
besucht, erlebt, dass viel vorausgesetzt wird.  
Ein Code oder sollen wir besser sagen, ein Kodex 
von Verhaltenserwartungen und Regeln schwingt 
mit. 

Wann muss ich aufstehen, wieder hinsitzen, die 
Hände falten und beten, singen, still zuhören. 
Eine eher anspruchsvoll gehobene Sprache 
herrscht vor und spezielle nur hier gespielte Mu-
sik wird aufgeführt bzw. Lieder gesungen. Das 
setzt eine hohe Kenntnis voraus – jede Landeskir-
che, ja manchmal jede Gemeinde hat außerdem 
auch noch ihre unterschiedliche Prägungen. 
Viele sagen: Der agendarische Gottesdienst ist 
schon ein Zielgruppengottesdienst für ein oder 
zwei bestimmte Milieus (ältere Menschen und 
Konfis) . . . 
Finden wir uns damit ab? 

Viele tun das und meinen, die Fremden könnten 
das lernen, was ihnen zunächst fremd klingt oder 
sich einfach durch die Atmosphäre »reinziehen« 
lassen . . . 
Andere sind darüber unglücklich. Ich auch. Ich 
möchte mich nicht damit abfinden, dass so viele 
nicht kommen. Ich möchte gerne das »für alle« 
ernst nehmen und zum Prinzip machen. 

Paulus sagt in 1 Kor 9: 
Er möchte den Juden ein Jude, den Griechen ein 
Grieche werden; das eine Evangelium weitersa-
gen und trotzdem eine kulturelle Ausrichtung auf 
verschiedene Zielgruppen möglich machen?? 
Dann müssten wir durchaus unterschiedliche 
GDe auch am Sonntag (an verschiedenen Orten 
und zu verschiedenen Zeiten) machen. Das geht 
in einer Großstadt noch relativ leicht: »Jedem 
Tierchen sein Plaisirchen«, sagen die Kritiker, ich 
denke ernsthaft: Wir brauchen 2–3 zweite Pro-
gramme zu unterschiedlichen Zeiten an verschie-
denen Orten. 

  These: z. B. Kantatengottesdienst oder 
hochkulturelle Vesper am Sonntagabend; 
eventartiger Open-Air- oder Motorrad-
Gottesdienst am Samstagnachmittag; expres-
sive Tangomesse Freitagnacht, missionari-
scher GoSpecial; golife; Literaturgottesdienst; 
Filmgottesdienst usw. 
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Alternativ oder besser ZUSÄTZLICH zu einem 
differenzierten 2. Programm wünsche ich mir 
»Schwache und Starke« zusammen im Gottes-
dienst. Das heißt: Mentalitätswandel: Wir alle (!) 
nehmen aufeinander Rücksicht in einem Gottes-
dienst! Wir achten unsere Vorlieben und Wün-
sche, wir sehen unsere Gaben und freuen uns 
daran. 
Gemeinsam feiern hieße ja: das miteinander tei-
len, was wir mögen! Aufeinander warten! Gerade 
nicht wie in 1 Kor 11,17 ff. 

Acta 2,42–47 spricht davon:  

  Sie blieben aber beständig in der Apostel 
Lehre und in der Gemeinschaft und im Brot-
brechen und im Gebet. Und sie waren täglich 
und stets beieinander einmütig im Tempel 
und brachen das Brot hin und her in den 
Häusern, nahmen die Speise mit Freuden 
und lauteren Herzen, lobten Gott und fanden 
Anerkennung bei dem ganzen Volk. Und Gott 
tat hinzu viele täglich … (Apg 2) 

  Verkündigung, Brotbrechen (gemeinsames 
Essen!), Gebet als Konstanten 

  Verschiedene Orte im Wechsel (Tempel, 
Haus)  

  Qualitätskriterien: Stabilität, Einmütigkeit, 
Freude 

  Gott loben und Menschen einladen 

Verschiede Orte und sicher auch verschiedene 
Sprachen . . . Gott tat hinzu viele; Gastfreund-
schaft ist Programm; Freude an Gott und sein 
Lob; Liturgie und Diakonie als GD I und II 

Inklusive Gottesdienste praktisch 

  Gottesdienst mutet bewusst Stilbrüche zu. 

  Toleranz wird vorausgesetzt und eingeübt. 

  Beispiel Tansania 

  Posaunenchor und Worship-Gruppe 

  Klassischer Kirchenchor mit Psalmen. 
Afrikanischer Frauenchor 

  Alles ist möglich, wir achten uns! 

CANO-Modell 
Grundanforderungen – Leistungserwartungen – 
Begeisterungsfaktoren 
A Grundanforderungen 

   Barrierefrei für Rollstühle 

   Liedblätter – Programm gut lesbar 
(Schriftgröße) 

   Klare Absprachen unter den im Gottes-
dienst aktiv Beteiligten 

   Abendmahl mit Saft 

   Abendmahl ohne Stufen 

B Leistungserwartungen 

   Gemeinsame Vorbereitung in einem Team 

   Einzelne Elemente in Leichter Sprache  

   Neue Lieder werden vermittelt zum Mit-
singen 

   Ein Lied mit Bewegung für Groß und 
Klein 

   Alle können beim Vaterunser mitbeten, 
auch in anderer Sprache 

   Glaubensbekenntnis mitsprechen/mit-
singen (Kindercredo?) 

   Evtl. auch mit Einzelkelchen  

Begeisterungsfaktoren 

   Übersetzung für Gäste (zu Beginn fra-
gen!?) 

   Testimonial 

   Lied mit Gebärdensprache 

   Nicht Planbares – Raum für Spontanes 
(Segenskreis) 

   Als Leib Christi (1 Kor 12,13.26/Galater 
3,28) ist Kirche eine Gemeinschaft der Ge-
tauften und Glaubenden, der mit dem Hei-
ligen Geist Beschenkten. Eine Gemeinschaft, 
für die durch die Taufe eine »volle, fortwäh-
rende und wechselseitige Inklusion ihrer 
je individuell begabten und begrenzten 
Glieder konstitutiv ist.« (Liedke, Leben,  
79 f.) Kirche und ihr Gottesdienst sind da-
rum zu gestalten und zu feiern als Miteinan-
der der Verschiedenen im wechselseitigen 
Respekt, in Solidarität und Verantwortung. 

   Das Evangelische Gottesdienstbuch hat 
eben diese Vision, dass Gottesdienst inklusiv 
gefeiert wird unter der »Verantwortung und 
Beteiligung der ganzen Gemeinde« in einer 
»nicht ausgrenzenden Sprache« und einer 
»leibhaften und sinnlichen Gestalt.«  
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Inklusion als Chance für Gottesdienste und eine Kirche ohne 
Barrieren (Impulsvortrag) 
Von Prof. Dr. Jochen Arnold, Direktor, und Pastor Dirk Schliephake, DiakonieManage-
ment, Leiter des Arbeitsbereichs Beauftragter der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers für 
den Kindergottesdienst, Leitung der Ausbildung Bibelerzähler/-in, Michaeliskloster  
Hildesheim 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Impulse für inklusive Gottesdienste  

»Die gewohnte Liturgie ist theologisch verantwort-
lich und sensibel so zu gestalten, dass alle Men-
schen in ihren individuellen Besonderheiten, ihren 
vielfältigen Lebens- und Glaubenserfahrungen 
angemessen berücksichtigt werden und ohne Aus-
grenzung gemeinsam ein Fest der Verschiedenen 
feiern«. (Kunz, 96)  

Dieser Leitsatz setzt eine neue Haltung aller vo-
raus, Ziel ist eine Barrierefreiheit in den Köpfen 
gegenüber denen, die abweichen von sozialen, 
kulturellen und lokalen Gewohnheiten und eine 
Überwindung von Ausschlusstendenzen und 
Rollenfestlegungen. 
Wo Gottesdienst inklusiv gefeiert wird (Inklusi-
onskraft der Liturgie), entsteht eine Gemeinschaft 
der Hoffnung, der Liebe und des Glaubens immer 
wieder neu. 

»Inklusion ist kein Akt der politischen Korrektheit 
und die volle Gemeinschaft der Heiligen ist keine 
Sache des Anstands oder eine Gnade, die Normale 
einer Gruppe von Abnormalen gewähren. Inklusi-
on ist ein Prozess, der auf Erhöhung der Partizipa-
tionsmöglichkeiten aller Menschen abzielt, um so 
die geistlichen, sozialen, kulturellen Ressourcen 
des Gottesdienstes für alle Menschen zu erschlie-
ßen, Gemeinde aufzubauen und Gemeinschaft 
entstehen zu lassen. Gnade ist es, wenn uns das 
gelingt.« (Kunz, 95) 

Wie wird diese inklusive Gemeinschaft im Got-
tesdienst konkret gestaltet?   

1. Jede/r kann kommen, so wie er/sie ist  
(Willkommenskultur) 
Glocken laden alle auf gleiche Weise ein. Ihre 
Schwingungen rufen Menschen in die Nähe Got-
tes. Sie bringen die Gastfreundschaft Gottes und 
der christlichen Gemeinde zum Klingen. Alle 
werden dort geschwisterlich und mit gleicher 

Wertschätzung begrüßt. Im Namen Gottes richten 
wir uns und unsere Herzen auf den gemeinsamen 
Ursprung aus und öffnen uns für ein Feiern auf 
gleicher Augenhöhe als Geschwister. 

Fragen 

Können alle, die wollen, auch wirklich kommen? 
Gibt es eine Begleitung oder einen Fahrdienst? 
Kommen alle an die Informationen zum Gottes-
dienst heran? 
Ist ein barrierefreier Zugang möglich? 
Können alle gut hören, sehen und bequem sitzen? 

2. Leichte Sprache für elementare Zugänge und 
Erfahrungen (Elementarisierung) 
Im Gottesdienst sind möglichst viele Zugänge und 
Methoden elementar und verständlich. Lebens-
wirklichkeiten und Glaubenserfahrungen der 
verschiedenen Menschen werden wahr- und 
ernstgenommen. Gebete und Predigten konzent-
rieren sich auf elementare biblische Grundmotive. 
Die Sprache im Gottesdienst enthält immer auch 
(liturgisch) Leichte Sprache. Dazu gehört der 
Verzicht auf Verneinungen und auf Fremdwörter 
und Abstrakta. Klare Verbformen (Indikativ und 
Imperativ) helfen ebenso wie eine Aussage pro 
Satz (vgl. Arnold/Gidion/Martinsen). 

Fragen 
Werden die Leitsätze der Leichten Sprache ange-
wendet? 
Wo und wie kommen eigene Glaubenserfahrungen 
ins Spiel? 
Konzentrieren sich Texte und Lieder auf elementa-
re biblische Motive? 

3. Mit allen Sinnen Gottes Güte feiern (Sinnen-
haftigkeit) 
Besonders bedeutsam für die, die in einzelnen 
Sinnesbereichen ihrer Wahrnehmung und Wahr-
nehmungsverarbeitung eingeschränkt sind, ist die 
Beteiligung möglichst aller Sinne im Gottesdienst: 
sehen, hören, riechen, schmecken, somatisch 
spüren, Schwingungen erleben, sich bewegen. 
Gegenstände aus dem Alltag oder der Bibel wer-
den mit vielen Sinnen »begriffen«. Der Kirchen-
raum und seine symbolische Gestaltung und die 
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liturgischen Farben des Kirchenjahres werden 
intensiv wahrgenommen. Singen, Klänge und 
Musik (Orgelschwingungen) lassen den eigenen 
Körper spüren. Die Predigten werden so gestaltet, 
dass innere Bilder mit allen Sinnen erfahrbar 
werden. 

Fragen 
Werden mindestens vier elementare Sinne ange-
sprochen? 
Sind Lieder und Musik sinnenreich und bringen 
den Körper zum Klingen? 
Wird die Predigt mit vielen inneren, sinnengefüll-
ten Bildern gestaltet? 

4. Der ganze Körper fühlt und schmeckt  
(Leiberfahrungen) 
Berührung ist eine Grundgeste der Mitmensch-
lichkeit und leiblichen Zuwendung. Im Gottes-
dienst findet ein sensibler Umgang mit anneh-
menden und gebenden Berührungen statt z. B. 
Segensgesten, Handreichen, Friedensgruß, Sal-
bung. Lieder und Gebete werden mit Gebärden 
unterstützt. Das verstärkt ihre emotionale Tiefe. 
Bibelworte werden nicht erklärt, sondern erzählt, 
gelesen und zugesprochen. Biblische Geschichten 
werden erzählt, die die Zuwendung Gottes leib-
lich erfahrbar machen. Gemeinsam wird gegessen 
und getrunken und Tischgemeinschaft erlebt. Das 
Abendmahl wird miteinander gefeiert: Christus 
kommt uns nahe. Wir schmecken seine freundli-
che Zuwendung. 

Fragen 
Welche Gesten der Zuwendung sind in diesem 
Gottesdienst erlebbar? 
Werden Kinder und Menschen mit Behinderungen 
zum Abendmahl eingeladen? 
Wie feiern wir regelmäßig im Gottesdienst Tauf-
erinnerung? 

5. Mit Händen und Füßen (Handlungsorientierte 
Teilhabe) 
Bewegung und Körpersprache im Gottesdienst 
sind mehr als Aufstehen und Sich-Hinsetzen. 
Gebete, Psalmen, Lieder und Tänze bieten gute 
handlungsorientierte Teilhabemöglichkeiten. Men-
schen werden beteiligt nach ihren Möglichkeiten, 
Bewegungen und Gesten spontan zu »erfinden« 
und mit allen auszuprobieren. Es geht nicht um 
Perfektion, sondern um die Freude, den ganzen 
Körper zur Ehre Gottes und zum eigenen Wohlbe-
finden einzusetzen. 

Fragen 
Welche Lieder singen wir mit Bewegungen? 
Welchen Psalm beten wir mit einer Gebärde? 

Besteht Offenheit für spontane Bewegungen im 
Gottesdienst? 

6. Gefühlen Raum geben (Emotionale Resonan-
zen) 
Die Fähigkeit, zu fühlen, zu lachen, zu weinen, 
wütend oder ängstlich zu sein, haben alle Men-
schen gemeinsam. Im Gottesdienst gibt es keine 
falschen Gefühle. Verschiedene Arten, wie Men-
schen sich beteiligen und anwesend sind, ihre 
Gefühlsäußerungen und ihre Mimik werden als 
Resonanz begrüßt und wertschätzend aufge-
nommen. Emotionen werden, wenn es sein muss, 
eingegrenzt, aber nicht entwertend verboten. 
Stimmungen und Emotionen im Gottesdienst 
werden in Gebeten aufgenommen und geteilt: 
»Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den 
Weinenden.« (Röm 12,15) 

Fragen 
Welche Gefühle bestimmen diesen Gottesdienst? 
Wie wird mit Wut oder Trauer im Gottesdienst 
umgegangen? 
Werden Gefühlsäußerungen in den Gebeten auf-
genommen? 
Beklagen wir in den Fürbitten einseitig das Leben 
von Kindern, Behinderten, Alten? 

7. Einen heilsamen Rhythmus erleben  
(Abwechslung und Übergänge – roter Faden) 
Wir feiern einen inklusiven Gottesdienst in einem 
rhythmischen Wechsel von Passivität und Aktivi-
tät, Aufnehmen und Geben, Stille und Bewegung. 
Es wechseln sich dialogische, meditative, bewe-
gende und erzählende Teile ab. Wir achten auf 
einen klanglichen Wechsel von Gesprochenem 
und Gesungenem, Gesten und Handlungen und 
vermeiden lange Phasen einer monologischen 
Verkündigungsform. Wir achten besonders auf 
Momente der Stille. Wir gestalten die Übergänge 
der einzelnen Phasen möglichst ohne moderie-
rende Worte, sondern mit akustischen Signalen 
oder Liedern. 

Fragen 
Wie sieht der Rhythmus dieses Gottesdienstes aus? 
Wo sind die Momente der Stille und die bewegten 
Phasen? 
Wie gestalten wir die Übergänge gut? 

8. Erfahrungen mit Gott kommunizieren  
(Erfahrungsorientiert erzählen) 
Erfahrungen, die biblische Menschen mit Gott 
gemacht haben, stehen im Zentrum der Kommu-
nikation des Evangeliums. Diese biblischen Erfah-
rungen verbinden sich mit den eigenen Glau-
benserfahrungen, erweitern, verändern oder deu-
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ten sie neu. Erfahrungen werden in inneren Bil-
dern im Gehirn gespeichert. Im Gottesdienst wer-
den diese inneren Bilder gebildet und erweitert. 

Fragen 
Erzählen wir Bibelgeschichten mit inneren Bil-
dern? 
Ermöglichen wir Gespräche und das Einbringen 
eigener Erfahrungen? 
Erzählen wir uns im Gottesdienst-Team von unse-
ren eigenen Glaubenserfahrungen? 

9. Rituale gemeinsam erfahren (Erinnernde 
Vorausahnung) 
Feste, regelmäßig wiederkehrende Lieder, Psal-
men, Rituale und liturgische Abläufe stiften Ord-
nung, unterstützen Menschen, sich zu orientie-
ren, Handlungssicherheit zu gewinnen und hei-
misch zu werden. Feste ritualisierte Abläufe stif-
ten Gemeinschaft und ein Wir-Gefühl. Rituale 
dienen der Vergewisserung und Heiligung: Ich 
gehöre zu Gott. Wir gehören zur Gemeinschaft 
der Heiligen. (3. Mose 19,2) Regelmäßige Taufer-
innerung ist wichtig mit der biblischen Zusage: 
»Gott spricht: Du bist ein geliebtes Kind Gottes.« 
Rituale werden möglichst von allen gemeinsam 
vollzogen und versuchen alle zu beteiligen. Be-
sonders der Segen am Ende des Gottesdienstes 
hat den Charakter einer verheißenen Zusage. Mit 
»Amen« bekräftigen alle die Zusagen und Gebete. 
Ja, so soll es sein. 

Fragen 
Welche Rituale feiern wir regelmäßig im Gottes-
dienst? 
Ist der Ort der Rituale und ihr Ablauf gut gewählt? 
Ist der Segen wirklich ein Segen oder nur eine 
Segensbitte? 

10. Differenzierte Vertiefungsmöglichkeiten 
eröffnen 
Nicht alles muss von allen verstanden werden. 
Nicht alles wird für alle gleich wichtig. Nicht alle 
müssen alles tun können. Aber für jeden soll es 
eine Beteiligungsebene geben. Jede Person kann 
sich ihren Möglichkeiten, Neigungen, Bedürfnis-
sen entsprechend differenzierten Angeboten zu-
wenden. Besonders bietet sich eine Vertiefungs-
phase nach der Predigt dafür an: Die einen wer-
den kreativ, die anderen singen oder theologisie-
ren. Differenzierung bietet die Chance zu vertie-
fen, was für den Einzelnen wichtig geworden ist. 
Angebote können gewählt werden, in denen un-
terschiedliche Gaben, Neigungen, Fertigkeiten 
zum Einsatz kommen. Menschen, die unschein-
bar, unangepasst, gehörlos, blind, geistig behin-
dert sind, werden dadurch aktiv beteiligt. 

Fragen 
Werden differenzierte Angebote vorbereitet für die 
Vertiefungsphase? 
Welche räumlichen Möglichkeiten bieten sich an? 
Wird prozessorientiert vertieft? 
Wie wird der individuelle Vertiefungsprozess ge-
würdigt? 

11. Eigene Kompetenzen einbringen  
(Kompetenzorientiert beteiligen) 
Jede und jeder kann und soll sich seinen Bega-
bungen gemäß einbringen. Dabei werden die 
Menschen nicht im Blick auf ihre Defizite sondern 
auf ihre Kompetenzen hin betrachtet. Menschen 
beteiligen sich gern dort, wo sie ihre Stärken ha-
ben. Unterschiedliche Begabungen und Interessen 
kommen im Gottesdienst vor. Menschen mit Be-
hinderung und kleine Kinder dürfen nicht in eine 
passive Objektrolle der Hilfsbedürftigen abge-
drängt werden. Sie sind selbst bestimmte Subjek-
te. Ihnen wird freundlich Assistenz als Hilfe zur 
Selbsthilfe angeboten. 

Fragen 
Wie gestalten wir eine Ermutigungskultur? 
Welche Partizipationsmöglichkeiten bietet dieser 
Gottesdienst? 
Wie können wir Talente von Gemeindegliedern 
und Mitarbeitenden entdecken? 

12. Vergewisserung: die Kraft Gottes spüren  
Im Gottesdienst wird jeder und jede in sei-
nem/ihrem Selbstwertgefühl und auch für den 
Alltag gestärkt. Im Gottesdienst erfährt der/die 
Einzelne neue Kraft und Ermutigung, Vergewisse-
rung und Stärkung. Gottesdienste stärken Hoff-
nungen, trainieren Liebe und vergewissern Glau-
ben! Besonders im Abendmahl und beim Segen 
wird diese Kraft Gottes erfahrbar. Aber auch 
durch Wahrnehmung, Wertschätzung und Betei-
ligung im Gottesdienst. 

Fragen 
Wie erfahren wir als Mitarbeitende die Kraft Got-
tes im Gottesdienst? 
Segnen wir Menschen im Gottesdienst reichlich? 
Gehen wir wertschätzend miteinander im Team 
um? 

13. Spielen und Humor 
Nicht nur Kinder spielen gerne. Im Spiel erfahren 
wir einen Raum der Freiheit und Freude. Im Spiel 
begegnen wir einander und erwerben alle wesent-
lichen Kompetenzen für das Leben. Inklusive 
Liturgie ist immer auch spielende Liturgie. Gott 
kommt ins Spiel und will mit uns die Freiheit des 
Reiches Gottes entdecken. Im Spiel sind alle be-
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teiligt und offen für Mitspielende und Erweite-
rung der Spielmöglichkeiten. Am besten gelingen 
Spiele, wenn sie mit Ernsthaftigkeit, aber auch 
mit Humor gespielt werden. Inklusive Gottes-
dienste sind durchdrungen von einer humorvollen 
Grundhaltung, die keinen Menschen beleidigt, 
lächerlich macht oder auslacht. Diese Grundhal-
tung lässt mit Störungen gelassen umgehen. 

Fragen 
Gehen wir humorvoll an die Vorbereitung des 
Gottesdienstes? 
Freuen wir uns auf das gemeinsame Spiel im Haus 
Gottes? 
Sind wir bereit zum Mitspielen? 
Welche Kompetenzen werden beim Spiel im Ange-
sicht Gottes gestärkt? 

14. Gottes Geist Raum geben 
Dem Geist Gottes Raum geben heißt: Vertrauen, 
dass Gottes Geist auch unter schwierigen Bedin-
gungen eines Gottesdienstes wirkt. Heißt vertrau-
en, dass Gott auch im Verborgenen gegenwärtig 
ist. Alle Menschen im Gottesdienst haben An-
spruch auf theologisch verantwortliche und litur-
gisch gestaltete Begegnungen mit Gottes Nähe 
und Güte. Sie haben Anspruch auf vollen Ernst 
und keine Banalisierungen. Im Gottesdienst ha-
ben wir es immer mit dem lebendigen Gott zu 
tun, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, 
dem Herrn über Leben und Tod. Darum sind 
Gottesdienste Orte, wo uns die Menschenfreund-
lichkeit Gottes und seine Kraft begegnen: Immer 
geht es dabei um Stärke und Schwäche, Wider-
stand und Ergebung, Licht und Schatten. »Wo der 
Geist Gottes ist, da ist Freiheit.« (2. Kor 3,17) 

Fragen 
Wie finden wir Kraft, auch unter schwierigen Be-
dingungen weiter Gottesdienst zu feiern? 
Wie werden wir aus– und fortgebildet für den 
Dienst der Verkündigung?  
Wer begleitet uns fachlich und seelsorglich? 

15. Diakonische Solidarität stärken 
Die inklusive Hoffnungskraft eines Gottesdienstes 
wirkt auch im Alltag weiter. Besonders im 
Abendmahl, bei den Abkündigungen und den 
Fürbitten wird die weltweite Solidarität mit Men-
schen in Not und Mitverantwortung für Gottes 
Schöpfung feiernd und betend eingeübt. Nicht 
Resignation oder bloßes Pflichtgefühl, sondern 
eine lebendige Hoffnung nährt und inspiriert das 
diakonische Handeln der Gemeinde. Gottesdienst 
und Diakonie, Beten und Tun folgen aufeinander 

und sind zugleich untrennbar verbunden wie 
zwei Seiten einer Medaille. 

Fragen 
Ist die diakonische Dimension des Abendmahls 
spürbar? 
Kommen aktuelle Themen der weltweiten Unge-
rechtigkeit zur Sprache? 
Werden Menschen mit ihrer Lebenswirklichkeit 
beteiligt bei den Fürbitten? 
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Auf Entdeckungsreise mit James Holman 
Ein neuer Blick auf den Gottesdienst (Impulsvortrag) 
Von Pastor Andreas Chrzanowski, Landeskirchlicher Beauftragter Blinden- und Sehbe-
hinderten-Seelsorge der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

1819. Ein 32-jähriger Mann betritt ein Segelschiff, 
das ihn von England nach Frankreich bringen 
wird. Sein Ziel: eine Reise durch Europa. Seine 
Route wird ihn durch Frankreich, Italien, Belgien, 
die Niederlande und Deutschland führen. Es wird 
nicht die einzige große Reise bleiben. Am Ende 
seines Lebens wird er fast die ganze Welt bereist 
haben. Er wird zum weitestgereisten Menschen 
des 19. Jahrhunderts, und seine Bücher finden 
einen so starken Absatz, dass er auch zum meist-
gelesenen Reiseschriftsteller seiner Zeit wird. Sein 
Name: James Holman. James Holman ist blind.  

James Holman reist allein. Mit einem selbst gefer-
tigten Stock ertastet er seinen Weg. Er entwickelt 
ein feines Gespür für seine Umwelt. Menschliche 
Stimmen werden für ihn zu offenen Büchern. 
Seismographisch nimmt er Atmosphären auf und 
macht dabei interessante Entdeckungen. 

Wer sich in welcher Weise auch immer aufmacht, 
unbekanntes Land kennenzulernen, dem geht es 
so wie James Holman. Man muss sich vorantas-
ten und die Sinne neu schärfen. Diese Erfahrung 
habe ich selbst gemacht, als ich vor gut 20 Jahren 
erblindete. Den Gottesdienst, ein für mich von 
klein auf vertrautes Gebiet, entdeckte ich neu. 
Dinge, die mir zuvor als Sehendem nicht im Fo-
kus waren, rückten für mich nach und nach in 
den Vordergrund. 

Das Ganze fing mit einem merkwürdigen Phäno-
men an. Jahre vor meiner Sehbehinderung be-
obachtete ich Blinde, wie sie die Kirche zum Got-
tesdienst betraten. Kurz nach Eintritt in den Got-
tesdienstraum blieben viele stehen und nahmen 
erst einmal die Gerüche wahr. So mache ich es 
heute selbst. Jede Kirche hat ihren eigenen un-
verkennbaren Geruch. Eine kleine Pilgerkirche in 
Andalusien riecht nach Pferden. Kein Wunder: 
Mehrfach im Jahr reiten dort Pilger mit ihren 
Pferden in die Kirche. Eine Kirche auf einer ost-
friesischen Insel hat den Geruch von Meer und 
Sand in den Backsteinen gespeichert. Ein Kloster 
in Mecklenburg-Vorpommern riecht nach einer 

Mischung aus Honig und Teer. Und eine hanno-
versche Freikirche nutzt offenbar denselben Tep-
pichboden wie ihre amerikanischen Glaubensge-
schwister: unverkennbar, der typische Geruch 
dieser Gottesdiensträume. 

Der Reisende James Holman entwickelt im Laufe 
seiner Fahrten eine hohe Kunst im Hören. An-
hand von Stimmen beschreibt er Menschen; an-
hand von Stimmen weiß er, wem er vertrauen 
kann und wem nicht. Von seiner Wahrnehmung 
aus schließt er auf die ganze Person. So verliebt 
er sich und reist mit Begleitern, deren Sprache er 
nicht einmal beherrscht. 

Das Gehör ist der theologische Leitsinn der Ver-
kündigung von Anfang an. »Wer Ohren hat zu 
hören, der höre« (Mk 4,9.23), sagt Jesus, und die 
reformatorische Bewegung ist ohne das Hören auf 
die Predigt nicht zu denken.  

Das hat sich bis heute nicht geändert. Vor meiner 
Erblindung haben mich Predigten fasziniert, die 
mich inhaltlich anregten, die Beispiele oder Bilder 
enthielten, die mich bewegten oder die kleine 
sprachliche Kunstwerke waren. So wird es den 
meisten Gottesdienstbesuchern gehen. 

Seit meiner Erblindung höre ich anders. Mir geht 
es wie James Holman. Die Stimme selbst ist für 
mich zum Mitträger der guten Botschaft gewor-
den. Ähnlich wie beim Geruch geht es hier um 
eine Dimension, die sich nur schwer in Worte 
fassen lässt, die aber die Kommunikationswissen-
schaft als einen der entscheidenden Faktoren 
angibt, warum Menschen überzeugend sind. 

Dabei geht es mir nicht um die Qualität des 
Klangs einer Stimme oder die rhetorische Voll-
kommenheit, es ist vielmehr das, was die Stimme 
unter den Worten mittransportiert. Ich werde nie 
den Gottesdienst eines Lektoren vergessen, der 
sich in seinem Predigtvortrag häufig verlas, End-
silben verschluckte, viel zu leise sprach und den-
noch so überzeugend war, dass es mir zu Herzen 
ging. Dieses Phänomen ist nicht mit dem Stich-
wort »authentisch« zu fassen und ist auch nicht 
künstlich zu trainieren. Vielmehr ist es das Be-
wegtsein vom Evangelium, das man einer Stimme 
und den Worten der Predigt anmerkt. Vielleicht 
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ist es genau dieses emotionale Element, womit 
die ersten rhetorisch ungeschulten Christen über-
zeugten. 

Der blinde James Holman beschreibt auf seinen 
Reisen oft und gern musikalische Erlebnisse. Er 
unterscheidet sich dabei nicht von allen anderen 
blinden Menschen, für die die Musik eine hervor-
ragende Rolle spielt. Die meisten sehbehinderten 
Menschen reagieren unmittelbar und mit emotio-
naler Teilnahme auf Musik. Welche prägende 
Kraft unsere Lieder und Instrumentalmusik in 
unseren Gottesdiensten haben, muss hier nicht 
näher beschrieben werden. In der Wahrnehmung 
von Musik unterscheiden sich Sehbehinderte und 
Sehende kaum. 

Und doch gibt es in diesem Bereich eine Ände-
rung meiner Wahrnehmung, seitdem ich erblin-
det bin. Und das hängt mit dem Gemeindegesang 
zusammen. Viele blinde und sehbehinderte Men-
schen, die einen Liedtext nicht auswendig können 
oder den Blindenschrifttext nicht zur Verfügung 
haben, besitzen eine wunderbare Fähigkeit: Ge-
nau wie Kinder können sie den Text gleichzeitig 
von anderen hören und mitsingen. Diese Fähig-
keit habe ich im Laufe der Zeit trainiert. Für mich 
ist es zum Gradmesser geworden, wie leicht ich 
in einer Gemeinschaft einer Gemeinde singen 
kann, wie stark ich durch andere im Gottesdienst 
mitgenommen werde. 

Über viele Jahre sah sich James Holman großer 
Kritik ausgesetzt. Hatte man seine ersten Reisebe-
richte noch mit großer Begeisterung gelesen, fing 
man plötzlich an, seine Beschreibungen als Blin-
der in Frage zu stellen. Man warf ihm vor, auf die 
Wahrnehmungen anderer Mitreisender zurückge-
griffen zu haben. James Holman muss das tief 
getroffen haben, denn nicht seine Sehbehinde-
rung stand bei ihm im Vordergrund, sondern 
einfach seine Lust zu reisen und seine Freude, die 
Erlebnisse in schriftlicher Form festzuhalten. 

Es ist vielleicht eine Binsenweisheit, dass Men-
schen mit einer Behinderung spezifische Wahr-
nehmungen entwickeln, die sich von denen, die 
ohne eine Einschränkung leben, durchaus unter-
scheiden. Und dennoch steht es auf einem ande-
ren Blatt, diese anderen Wahrnehmungen auch 
ernst zu nehmen. Das gilt auch für den Bereich 
des Gottesdienstes. 

Von den Begegnungen mit Gehörlosen habe ich 
gelernt, wie sehr sie visuell geprägt sind. Sie 
nehmen Bewegungen und Farben wahr, die ande-
re so nicht bemerken. Viele demente Menschen 

reagieren in bestimmten Phasen ihrer Krankheit 
besonders auffällig auf Altvertrautes. Ich erinnere 
mich an die alte Dame aus meiner Gemeinde, die 
ihre Tochter nicht mehr erkannte, aber im Got-
tesdienst ohne Schwierigkeiten die Lieder aus-
wendig mitsang. Und in den Gottesdiensten, die 
in Hannover für taubblinde Menschen gestaltet 
werden, spielt das Essen eine große Rolle. Die 
Diakoninnen, die dort die Gottesdienste vorberei-
ten, haben erkannt, dass sie die Botschaft der 
biblischen Geschichten auch über die Speisen 
vermitteln können. Man könnte sagen, die taub-
blinden Menschen dort in Hannover nehmen den 
Geschmack des Himmels wahr. 

Eine der eindrucksvollsten Szenen im Reisebe-
richt von James Holmann ist seine Fahrt durch 
Sibirien. Da sitzt er auf dem Bock der Kutsche, 
neben einem Kutscher, den er nicht versteht, 
begegnet Menschen, deren Sprache er nicht be-
herrscht, und reist unter schwierigsten Bedingun-
gen. Und dennoch, auf eigentümliche Weise hal-
ten es Kutscher und Reisender miteinander aus 
und Holman findet eindrucksvolle Worte für Land 
und Leute. 

Wer Gottesdienste plant, die viele Menschen an-
sprechen sollen, muss sich selbst auf eine Entde-
ckungsreise machen und neugierig darauf achten, 
wie andere Menschen wahrnehmen. Eine solche 
Haltung ist natürlich abhängig von dem je eige-
nen Menschenbild. Die Inklusionsdebatte inner-
halb der Kirche hat dabei zu Recht auf die Schöp-
fungsgeschichte hingewiesen. Wer den Satz »Gott 
sah, dass es gut war« mitspricht und sich von 
diesem Blickwinkel her leiten lässt, wird berei-
chernde Beobachtungen machen. 

Im vergangenen Jahr habe ich Emma in ihrer 
Heimatgemeinde in der Lüneburger Heide kon-
firmiert. Emma ist blind, sitzt in einem Rollstuhl 
und kann nur wenige Worte sprechen. Im Laufe 
der Konfirmandenzeit entdeckte ich, dass es ihr 
ein Halleluja-Lied besonders angetan hatte. Wann 
wir es zu singen hatten, gab sie selbst durch den 
Aufruf »Halleluja« an. Das war auch nicht anders 
bei ihrer Konfirmation. Es ist sicher für ihre Mit-
konfirmanden und die ganze Gemeinde ein un-
vergesslicher Moment gewesen, als alle schließ-
lich in »Emmas Lied« einfielen. Sie hat die Gabe, 
andere Menschen zu begeistern. 

Warum schildere ich meine Wahrnehmungen in 
solcher Ausführlichkeit? In der Tradition unserer 
reformatorischen Herkunft haben es diese Be-
schreibungen schwer, und das ist leicht zu erklä-
ren. Bei einer Theologie, die sich auf das Wort 
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konzentriert, ist der Umgang mit Dimensionen, 
die sich nur schwer in Worte fassen lassen und 
unvorhergesehene Emotionen auslösen, schwie-
rig. Diese kritische Distanz ist bis heute weitge-
hend geblieben. Bei allen nachvollziehbaren Ar-
gumenten unserer protestantischen Tradition 
muss aber auch ein Hinweis auf eine andere, 
biblische Traditionslinie erlaubt sein. Es ist unbe-
stritten, dass Jesus durch seine Worte, durch 
Geschichten und Predigten Menschen zum Nach-
denken über Gott bringt. Aber er ermöglicht auch 
andere Gotteserfahrungen. Er segnet Kinder, er 
berührt behinderte Menschen wie den Blinden 
aus dem Johannesevangelium (Joh 9), er misst 
dem Essen nicht nur beim letzten gemeinsamen 
Mahl mit seinen Jüngern, sondern bei vielen Ge-
legenheiten eine besondere Bedeutung zu. 

Die vielfältigen Gottesdienstmodelle der letzten 
Jahrzehnte zeigen, dass uns die Frage nach den 
religiösen Bedürfnissen der Menschen bewegt. 
Mit der Debatte um die Inklusion hat diese Frage 
eine neue Zielrichtung bekommen. Verstärkt ach-
ten wir nun darauf, nicht nur die einzelnen Be-
dürfnisse und Sinnesmöglichkeiten verschiedener 
Gruppen ernst zu nehmen, sondern sie in unse-
ren Gottesdiensten gezielt einzubinden und mit-
einander zu teilen. 

Nun könnte man das Besondere an inklusiven 
Gottesdiensten darauf reduzieren, dass sie nur 
auf die verschiedenen Wahrnehmungsebenen von 
Menschen unterschiedlichen Alters, unterschied-
licher Herkunft und Beeinträchtigung bewusst 
eingehen. Das wäre allerdings für mich – theolo-
gisch betrachtet – zu kurz gefasst. In unseren 
Gottesdiensten geht es auch um eine Gotteserfah-
rung. Jesus ermöglicht diese Erfahrung auf vielen 
Wegen. Wenn wir also in unseren inklusiven 
Gottesdiensten die verschiedenen Wahrneh-
mungsebenen der Menschen berücksichtigen, 
geht es ganz zentral auch um die Frage der Got-
teserfahrung. Dass diese Erfahrung tatsächlich 
geschieht, hängt nicht von unserem Tun ab. Im 
Abendmahl weisen wir mit den Worten »Ge-
heimnis des Glaubens« auf diesen nicht steuerba-
ren Prozess hin. Allerdings haben wir auch den 
deutlichen Auftrag Jesu, die Begegnung mit Gott 
überhaupt zu ermöglichen und Menschen, wie 
Paulus es betont, in ihrer jeweils eigenen Sprache 
anzureden. 

James Holman lernt auf seinen Reisen fast die 
ganze Welt kennen. Es ist erstaunlich, in welcher 
positiven Haltung er von seinen Erlebnissen be-
richtet. Denn Grenzerfahrungen gehören auch zu 
seinen Trips als Globetrotter. Das sind nicht nur 
politische oder technische Probleme, auf die er 
stößt. Er wird auch als blinder Mann nicht ernst 
genommen. Man versucht, ihn zu betrügen, ihn 
in seiner Selbstbestimmung einzuschränken. Auf 
die Frage, warum er diese Reisen durch die Welt 
trotzdem angetreten hat, hätte er wohl geantwor-
tet: Weil es möglich ist. 

Was die Grenzen von Inklusion angeht, scheinen 
die einen sie bewusst zu verharmlosen, die ande-
ren sie überzubetonen. Ich finde mich auf keiner 
der beiden Seiten wieder. Ich setze mich für in-
klusive Gottesdienste ein und fühle mich selbst 
als Blinder angenommen, wenn es mir leicht 
gemacht wird, dabei zu sein. Und doch, auf 
Grund meiner Behinderung wird es immer Teile 
geben, bei denen ich ausgeschlossen sein werde. 
Ich verstehe deshalb die Gehörlosen und Blinden, 
wenn sie den Wunsch äußern, in Gottesdiensten 
unter sich bleiben zu wollen. Und doch ist das 
kein Argument gegen inklusive Gottesdienste. Im 
Gegenteil. Für mich erwächst daraus der An-
sporn, inklusive Gottesdienste nicht zu einer ei-
genen Sonderform zu entwickeln, sondern jeden 
Gottesdienst so zu gestalten, dass viele Menschen 
mitgenommen werden. Indem ich Gottesdienst-
besucher mit verschiedenen Sinnen anspreche, 
stehe ich dabei in der Nachfolge Jesu. Und gerade 
der Gottesdienst ist der Ort, wo wir unsere Grenz-
erfahrungen in Gebeten und Liedern äußern dür-
fen und sollen, wo wir einander wahrnehmen 
und bestärken können. James Holman hat die 
Welt bereist, trotz aller Grenzen. Für ihn ist es 
möglich gewesen. Wir wissen um den letzten 
Unterschied, den wir zwischen Erde und Himmel 
machen. Und doch können wir, was die inklusi-
ven Gottesdienste angeht, getrost sagen: »Alle 
Dinge sind möglich, dem, der da glaubt.« (Mk 
9,23). 

 

Literatur: 

Ilija Trojanow, Susann Urban: Fühlend sehe ich die 
Welt: Die Aufzeichnungen des blinden Weltreisenden 
James Holman, Malik Verlag, 2010.  
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Inklusion als Chance für Gottesdienste und eine Kirche ohne 
Barrieren 
Perspektivwechsel und Partizipation (Impulsvortrag) 
Von Prof. Dipl.-Ing. Arch. Brigitte Caster, Fakultät für Architektur, Institut für Ökonomie 
und Organisation des Planens und Bauens (IOPB), Kompetenzzentrum Soziale Innovati-
on durch Inklusion, Technische Hochschule Köln 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

© Alle Abbildungen: Prof. Dipl.-Ing. Arch.  
Brigitte Caster 

Barrieren 

Die Barriere ist ein 
Hindernis, das Räume 
trennt oder abgrenzt. 
Es gibt die ver-
schiedensten Räume: 
gebaute, rechtliche, 

soziale, religiöse, kulturelle, finanzielle u. a. m. 
Und in allen können sich Barrieren befinden. 

Barrieren entstehen, trotz aller Vorschriften, Ge-
setze, Anleitungen, Weiterbildungen und ein-
schlägigen Publikationen immer noch jeden Tag 
aufs Neue. Zwar sieht es so aus, als hätte die 
Sensibilisierung für das Thema allgemein zuge-
nommen, aber mit der Umsetzung geht es nur 
schleppend voran. Die Barrierefreiheit steht selbst 
vor mancherlei Barrieren: Fehlende finanzielle 
Mittel, Denkmalschutz, mangelnde Einsicht, feh-
lender Wille auf Seiten der Entscheidungsträ-
ger*innen u. v. a. m.  

Die Ursache der Entstehung von Barrieren liegt in 
der Wirkungsfolge von Haltung, Handlung und 
Resultat. Im Falle baulicher Barrieren etwa führt 
eine ignorante Haltung wie z. B. die Missachtung 
des Faktums Mobilitätseinschränkung zur Pla-
nung (=Handlung) von Höhenunterschieden, die 
dann zum Resultat in Form von Stufen führen. 
Diese Stufen stellen eine Behinderung für all jene 
dar, die entweder nicht in der Lage sind, Stufen 
zu steigen, oder die rollende Gegenstände, z. B. 
einen Kinderwagen, mit sich führen. 

Barrieren sind im Kontext von Inklusion in erster 
Linie als Verletzung des Rechtes auf Zugänglich-
keit und als Ausdruck der Nicht-Berücksichtigung 
und -Würdigung menschlicher Vielfalt zu verste-

hen. Eine nicht-barrierefreie Kirche beschränkt 
darüber hinaus die Ausübung religiöser Praxis 
und exkludiert mitunter gerade die Mitglieder der 
Gemeinde, die ohnehin Erfahrungen von Aus-
grenzung machen und schon deshalb in der Kir-
che willkommen sein sollten. 

Aber – Abbau und Vermeidung von Barrieren 
sind ein zähes Geschäft. Denn auch Barrieren 
sind Teil der Kultur unserer Gesellschaft und 
beruhen auf weitgehend unbewussten Vorstel-
lungen von Normalität. In dieser Kultur ist man 
es gewohnt, Mehrheit mit Normalität gleichzu-
setzen, diese zu bedienen und Abweichendes 
auszugrenzen. Die – weitgehend unbewussten – 
Normalitätserwartungen erschweren die Wahr-
nehmung von Barrieren aller Art und erst recht 
die Einsicht in die Notwendigkeit ihrer Vermei-
dung oder Beseitigung. Es ist die Arroganz des 
Intakten – Fragen werden erst dann gestellt, Bar-
rieren erst dann wahrgenommen, wenn man 
selbst betroffen ist. 

Die Forderung nach Inklusion aber, also der 
gleichberechtigten Teilhabe aller in allen gesell-
schaftlichen Bereichen, bricht mit der Vorstellung 
und Praxis einer vorzugsweise durch Mehrheit 
legitimierten Entscheidungsmacht. Sie erfordert 
einen grundlegenden kulturellen Wandel, der 
aber nicht verordnet werden kann, sondern nur 
allmählich, kleinschrittig und reflexiv über die 
Änderung von Haltung und Handlung entstehen 
kann.  

Der dafür erforderliche Bewußtseinswandel be-
darf der Fähigkeit zum Perspektivwechsel auf der 
einen und echter Partizipation von Expert*innen 
in eigener Sache auf der anderen Seite. 

Perspektivwechsel 

»Die besten Entdeckungsreisen macht man nicht 
in fremden Ländern, sondern indem man die Welt 
mit neuen Augen betrachtet«, sagte Marcel Proust. 
Ergänzend sollte man vielleicht hinzufügen: oder 
ohne Augen, mit alt gewordenen oder ohne Oh-
ren, mit funktionalem Analphabetismus, mit ei-
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nem zusätzlichen Chromosom, mit Flucht- oder 
Migrationserfahrung, mit eingeschränkter Mobili-
tät, mit anderer Psyche oder Physis, oder ohne 
Dach über dem Kopf, ...  

Diese Aufzählung ist nur eine skizzenhafte Illus-
tration menschlicher Vielfalt, deutet aber an, dass 
sich diese Vielfalt in allen Bereichen menschli-
chen Miteinanders mit ihren je eigenen Anforde-

rungen wiederfindet. Sich dieser Komplexität und 
den in ihr enthaltenen Widersprüchen unter der 
Maßgabe der Schaffung gleichberechtigter Teilha-
be zu stellen setzt voraus, sich anderer Lebens-
wirklichkeiten bewusst zu werden, andere For-
men der Wahrnehmung, Gestaltung und Mitwir-
kung einzuräumen, sich dafür zu öffnen, ge-
wohnte Sichtweisen zu hinterfragen und Rou-
tinen aufzugeben. 

 

Die Fähigkeit zum Perspektivwechsel verlangt ein wenig Übung. Zur Verdeutlichung mag die folgende 
Abbildung dienen: 

1 Inklusion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2 Vielfalt 
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3 Religion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Würfel Nr. 1 zeigt sechs Aspekte von Inklusion, 
die den Grundsätzen der UN Behindertenrechts-
konvention (§ 3) entnommen sind. 

Würfel Nr. 2 greift den Inklusions-Aspekt »Viel-
falt« auf und zeigt sechs Aspekte menschlicher 
Vielfalt, die sich in dieser Darstellung am gängi-
gen Modell von Diversity orientieren. 

Würfel Nr. 3 greift den Vielfalts-Aspekt »Religion« 
auf und zeigt sechs Aspekte von Religion.  

Die nächste Abbildung zeigt die miteinander ver-
wobenen Facetten von Vielfalt und Religion. An 
den jeweiligen Knotenpunkten erfolgt der »Nie-
derschlag« der Berücksichtigung menschlicher 
Vielfalt in der religiösen Praxis und greift bei-
spielhaft das Thema »Gottesdienst« als einen  
Aspekt von »Religion« heraus.  
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In gleicher Weise lässt sich jeder Inklusions-
Aspekt darstellen und vertiefen. So ergeben sich 
nicht nur vielfältige Perspektiven, sondern auch 
Lösungsansätze, die ohne diese Übung leicht 
hätten übersehen werden können. Zu bedenken 
ist aber, dass die Technik, Sachverhalten, Begrif-
fen, Aufgaben etc. mit dem Modell des Würfels 
jeweils mindestens sechs Ansichten abzugewin-
nen, in erster Linie die eigene perspektivische 
Vielfalt, das eigene Denken und Handeln berei-
chert.  

Was fehlt ist die Perspektive der Expert*innen in 
eigener Sache. Denn: 

   Wenn sich eine sehende Person die Augen 
zuhält, sieht sie zwar nichts, ist aber nicht blind. 

   Wenn sich eine Person ohne Querschnittsläh-
mung oder MS in einen Rollstuhl setzt, macht sie 
zwar die Erfahrung, wie es ist, in einem Rollstuhl 
zu sitzen und Stufen im Wege sind oder Türen 
sich nicht öffnen lassen, ist aber weder gelähmt 
noch hat sie MS. 

   Wenn jemand zwecks Selbsterfahrung »Platte 
macht«, ist diese Person nicht obdachlos, arm 
und ausgegrenzt. 

   Wenn eine junge Person in einen Alterssimula-
tionsanzug schlüpft, ist sie nicht alt. 

Zweifelsfrei handelt es sich um wertvolle Erfah-
rungen für die eigene Sensibilisierung. Aber - sie 
sind mit Vorsicht zu betrachten: Die experimen-
telle Auferlegung anderer Sinnes-, Mobilitäts- 
oder Sozialraum-Wahrnehmungen geht stets mit 
dem Wissen der Einschränkung einer ansonsten 
vorhandenen Fähigkeit oder Eigenschaft einher. 
Der Versuch wird daher eher als eine Erfahrung 
von Defiziten und Schwierigkeiten erlebt, als dass 
er Wahrnehmung und Lebenswirklichkeit von 
tatsächlich Betroffenen träfe und wenn über-
haupt, nur äußerst oberflächlich. Schon gar nicht 
leistet er die Simulation der individuellen Fähig-
keiten und Eigenschaften, die durch ein »anders 
sein« erst entstehen:  

Auf die Frage eines Personalabteilungsleiters an 
einen Rollstuhlfahrer, warum er denn gerade ihn 
einstellen solle, bekam er die Antwort: »Weil ich 
jeden Tag Probleme löse, von denen Sie nicht 
einmal wissen, dass es sie gibt«. 

Partizipation 

»Nichts über uns ohne uns.« Dieses Motto beglei-
tete die Entstehung des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechts-
konvention – kurz UN-BRK) und ist ein unum-
stößlicher Grundsatz bei ihrer Umsetzung.  

 
 

 

 

Z. B. Gottesdienst: 
• Zugang für Menschen mit Mobilitätsein-

schränkungen (Fahrdienst, Eingang, 
Sakralbereich, Empore, WC, ...)  

• Leichte Sprache, Fremdsprachen 
• Induktive Hörschleifen, Schriftprojektion 
• Grundrissrelief zur Orientierung 
• Gesangbuch und Informationen in Brail-

le, Großdruck, zum Hören 
• Im Anschluss: kostenloser Tee, Gebäck, 

Zeit für das Miteinander 
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Inklusion wird weder für andere gemacht, noch 
wird sie an anderen vollzogen. Sie ist ein stetig 
währender Prozess des Aushandelns verschiede-
ner Interessenslagen, der von Beteiligten und 
Betroffenen gleichberechtigt und miteinander 
nach Lösungen für die Teilhabe aller sucht. Denn 
es ist ja nicht so, dass »die Menschen mit Behin-
derungen« oder »die Alten« oder »die funktiona-
len Analphabet*innen« homogene Gruppen wä-
ren. Die Teilhabe aller Menschen hängt von ihren 
jeweils vorhandenen Fähigkeiten ab und von den 
Umweltbedingungen, auf die sie treffen. Daher ist 
Inklusion grundsätzlich nicht gruppenspezifisch, 
sondern individuenspezifisch zu betrachten.  

Letzteres schließt aber nicht aus, nach Lösungen 
zu suchen, die für so Viele wie möglich Teilha-
bechancen eröffnen.  

Was Vielen nützt ist z. B. die Anlehnung an die 
Prinzipien des Universellen Designs (»Universal 
Design bezeichnet die Gestaltung von Produkten 
und Umgebungen, die von allen Menschen im 
größtmöglichen Umfang genutzt werden können, 
ohne dass eine Anpassung oder ein spezielles 
Design erforderlich ist.«1): 

  Breite Nutzbarkeit 

  Flexibilität in der Benutzung 

  Einfache und intuitive Benutzung 

  Sensorisch wahrnehmbare Informationen 

  Fehlertoleranz bei der Benutzung 

  Niedriger körperlicher Aufwand 

  Größe und Platz für Zugang und Benutzung 

Oder auch die Anlehnung an das so genannte  
4-A-Schema2, das im Bildungsbereich Verwen-
dung findet:  

  Availability (Verfügbarkeit) 

  Accessibitily (Zugänglichkeit) 

  Acceptability (Annehmbarkeit) 

  Adaptability (Anpassbarkeit) 

Bauliche Barrierefreiheit 

Wesentlich konkreter, als diese eher allgemeinen 
und auf vielfältige Handlungsfelder beziehbaren 
Forderungen, sind die Anforderungen an bauliche 
Barrierefreiheit. Auch dann noch, wenn man es 
mit Widersprüchen zu tun hat, wie zum Beispiel 
der Notwendigkeit der Absenkung von Bordstein-
kanten für alles, was rollt und der gleichzeitigen 
Notwendigkeit des Verbleibs der Bordsteinkante 
als tastbare Orientierungshilfe für Menschen mit 
Einschränkung ihrer Sehfähigkeit. Widersprüche 
dieser Art aufzulösen ist eine Frage der planeri-
schen Geschicklichkeit und Kreativität. Fest steht, 
bauliche Barrierefreiheit nützt allen und baulich-
technische Lösungen sind weitgehend vorhanden.  

Warum es dennoch, also trotz gesetzlicher Vor-
schriften, Richtlinien, Vorschriften und techni-
scher Lösungen, bei Neu- und Umbauten, Um-
nutzungen und Sanierungen immer wieder zu 
nicht barrierefreien Resultaten kommt, hat – ne-
ben dem bereits weiter oben Ausgeführten – sehr 
häufig damit zu tun, dass auf der Auftraggeber-
seite (aber nicht nur dort) Unklarheiten über die 
Abläufe und die Dynamik von Planungs- und 
Bauprozessen sowie über Zuständigkeit und Zu-
ordnung der Verantwortung bestehen.  

Wie jedes prozesshafte Geschehen hat auch der 
Planungs- und Bauprozess drei Phasen:  

1. Das Projektvorfeld 

2. Die Vertragsphase 

3. Die Zeit nach der Übergabe des Objektes  
(Gewährleistungsphase) 
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Im Projektvorfeld ist allein die Auftraggeberseite 
gefordert. Sie definiert die Anforderungen an das 
Objekt, ist für die Bereitstellung der Ressourcen 
verantwortlich, wählt Gutachter*innen, Pla-
ner*innen und Sonderfachleute aus, sorgt für die 
Vorbereitung der Verträge und bestimmt darüber, 
ob und wie Beteiligungsverfahren durchgeführt 
werden sollen. Wenn ein Gebäude barrierefrei 
sein soll, so ist diese Eigenschaft bereits im Vor-
feld festzulegen, da alle folgenden Schritte, be-
ginnend mit der Wahl des Standortes (Erreich-
barkeit, Zugänglichkeit), über die Prüfung der 
Ressourcen (finanzielle Mittel) bis hin zur Aus-
wahl des geeigneten Planungsteams (Expertise in 
barrierefreiem Bauen) unter dieser Anforderung 
gesehen und entschieden werden müssen.  

Auf der Basis dieser Vorarbeiten werden die Ver-
träge geschlossen und damit der Erfolg definiert, 
den die am Bau Beteiligten gemäß Werkvertrags-
recht als Gegenleistung für ihre Vergütung schul-
den. 

Die nachfolgende Abbildung unternimmt den 
Versuch, die neun Leistungsphasen, in die die 
Honorarordnung (HOAI) für Architekten und 
Ingenieure Planungsleistungen gliedert, in den 
oben skizzierten Prozess einzuordnen. Die  
im mittleren Feld dargestellte, maßstäblich 
(=Balkenlänge entspricht den Prozentsätzen am 
Gesamthonorar) gestufte Balkenabfolge ist eine 
graphische Übersetzung dieser neun Leistungs-
phasen3. 
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Im Detail:  

Das, was bis zum Ende der Leistungsphase 3, die 
mit dem vollständigen Entwurf und der Kostenbe-
rechnung der baulichen Maßnahme abschließt, 
nicht bedacht, geplant und dokumentiert ist, wird 
nicht, oder nur mit Kostenerhöhung, Zeitüber-
schreitung, fast immer aber mit nur zweitbesten 
Lösungen ausgeführt. Mit dem Ende der Leis-
tungsphase 3 steht fest, was entstehen soll. Sämt-
liche nachfolgenden Schritte werden, ausgehend 
von diesem Ergebnis, das die gedanklich vorweg-
genommene Zukunft darstellt, bestimmt. Der 
Planungsprozess ist nicht ergebnisoffen. Dass der 
Weg das Ziel ist, stimmt für diesen Prozess nicht.  

Es ist also entscheidend, dass alle ausführungsre-
levanten Belange, wie z. B. die Anforderungen an 
die Barrierefreiheit, in den ersten drei Leistungs-
phasen geplant, festgelegt, kostenmäßig erfasst 
und vertraglich vereinbart werden. Und dazu 
müssen sie, ebenso wie das Beteiligungsprocede-
re, im Projektvorfeld entschieden bzw. durchge-
führt worden sein.  

In der Zusammenfassung: 

  Soll das Ergebnis barrierefrei sein, muss diese 
Eigenschaft als Ziel formuliert sein. 

  Diese Zielformulierung findet im Projektvorfeld 
statt, in dem der Nutzerbedarf definiert wird.  

  Partizipation (Inklusionsbedingung) ist Teil des 
Projektvorfeldes! Und damit Sache der Auftragge-
berseite. Die Organisation von Partizipation ist 
nicht originäre Leistung von Architekt*innen4. 

  Ist der Bedarf definiert, erfolgt ein Abgleich, ob 
die Nutzungsidee mit ihren Anforderungen, Zie-
len und Gegebenheiten (Grundstück, ggf. Bau-
substanz, Kapital, Zeit etc.) vereinbar ist. 

  Erst dann wird das Planungsteam zusammen-
gestellt und es werden entsprechende Verträge 
zur Zielerreichung geschlossen.  

Fazit 

Auch bei der kirchlichen Arbeit an und mit Inklu-
sion lohnt es sich, die Prozesse vom Ende her zu 
denken und das Ziel, die Teilhabe aller vor Au-
gen, mit dem eigenen »mind set« zu arbeiten und 
sich Fragen zu stellen wie: 

  Für wen und wie will ich in meiner Funktion 
Teilhabe am Gottesdienst gewährleisten?  

  Kenne ich unsere Gemeinde und ihre Ak-
teur*innen? 

  Welche Initiativen zum Thema Inklusion gibt 
es bereits innerhalb und außerhalb unserer Kir-
che? Welche Auffassung von Inklusion wird ver-
treten? 
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  Wer wird aus welchen Gründen an der Teil-
nahme am Gottesdienst behindert? 

  Wen will ich beteiligen, wie erreiche ich diese 
Personen und wer könnte unterstützen? 

  Welche Widerstände könnten auftreten und 
wie begegne ich ihnen? 

Anders als die einzelnen Schritte hin zu Inklusion 
ist Inklusion im Sinne kulturellen Wandels selbst 
ein Prozess, der nicht abgeschlossen werden und 
somit auch nicht wirklich vom Ende her gedacht 
werden kann. Dennoch lässt sich Inklusion ver-
wirklichen. Von uns allen, Schritt für Schritt, 
jeden Tag und überall. 

Anmerkungen: 
1 Ronald L. Mace in »UNIVERSAL DESIGN Unsere Zukunft gestal-
ten Designing Our Future«, IDZ | Internationales Design Zentrum 
Berlin e. V. und Autoren/and Authors, Berlin 2008 ISBN 978-3-
9811519-2-3, S. 20.  

2 Nach Katharina Tomasewski, von 1998–2004 UN-
Sonderberichterstatterin zum Recht auf Bildung.  

3 Die Leistungsphasen gem. § ... HOAI: 1. Grundlagenermittlung, 
2. Vorplanung, 3. Entwurfsplanung, 4. Genehmigungsplanung,  
5. Ausführungsplanung, 6. Vorbereitung der Vergabe, 7. Mitwir-
kung bei der Vergabe, 8. Objektüberwachung und Dokumentati-
on, 9. Objektbetreuung. 

4 Selbstverständlich können Planer*innen und Architekt*innen im 
Projektvorfeld als beratende Fachleute hinzugezogen werden. Es 
handelt sich dann aber um eine Leistung, die außerhalb der 
honorarfähigen Leistungen nach der HOAI liegt und gesondert 
vertraglich zu regeln ist.  
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Inklusion als Chance für Gottesdienste und eine Kirche ohne 
Barrieren 
Ein neuer Blick-Winkel auf die Frage: Wer ist dabei? 
Von Prof. Dipl.-Ing. Arch. Brigitte Caster, Fakultät für Architektur, Institut für Ökonomie 
und Organisation des Planens und Bauens (IOPB), Kompetenzzentrum Soziale Innovati-
on durch Inklusion, Technische Hochschule Köln 

  
© Europäisches Logo für einfaches Lesen: Inclusion Europe. Weitere Informationen unter: www.leicht-lesbar.eu 

Übertragung in Leichte Sprache:  
Anne Leichtfuß, Simultan-Dolmetscherin für Leichte Sprache, Bonn  

Prüfung des Textes in Leichter Sprache:  
Natalie Dedreux und Julian Göpel 

Barrieren 

Die Barriere ist ein Hindernis. 
Sie trennt Räume. 
Sie grenzt etwas ab.  
Man kommt nicht daran vorbei. 

Es gibt die verschiedensten Räume. 
Räume in einem Haus. 
Räume in Gedanken. 
Räume in der Religion. 
Räume, die mit Geld zu tun haben. 
In allen diesen Räumen kann es Hindernisse geben. 

Es gibt Regeln und Gesetze. 
Es gibt Anleitungen. 
Es gibt Weiter-Bildungen. 
Trotzdem gibt es jeden Tag neue Hindernisse. 

Aber etwas hat sich verändert: 
Immer mehr Menschen wissen von diesen Hindernissen. 
Sie denken darüber nach. 
Sie überlegen: Was braucht man für mehr Barriere-Freiheit? 
Das heißt: Wie kann es in Zukunft weniger Hindernisse geben? 
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Das ist gut. 
Trotzdem verändert sich alles nur langsam. 

Woran liegt das? 
Es hat verschiedene Gründe: 

  Barriere-Freiheit kostet Geld. 
  Viele Menschen wissen nicht:  

Warum braucht man in Zukunft weniger Hindernisse? 
Sie interessieren sich nicht dafür. 

  Manche Gebäude sind schon alt. 
Sie stehen unter Denkmal-Schutz. 
Man kann sie nicht einfach umbauen. 
Man muss bestimmte Regeln dafür beachten. 

  Jemand kann über Barriere-Freiheit entscheiden. 
Diese Person entscheidet: Wir brauchen keine Barriere-Freiheit. 

Es gibt noch viele andere Gründe. 

Dieses Bild zeigt: Wie entstehen Hindernisse? 

 

 

 

Zuerst geht es um das Denken. 
Es geht um die Frage: Welche Bilder hat man im Kopf?  
Wie denkt man über andere Menschen? 
Wie denkt man über Barrieren? 

Man hat Bilder im Kopf. 
Dann tut man etwas. 
Die Bilder im Kopf haben damit zu tun, wie man etwas tut. 
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Zum Beispiel: Jemand baut ein Haus. 
Das Haus hat am Eingang eine Treppe. 
Dann kommen Menschen mit einem Roll-Stuhl nicht in das Haus rein. 
Das hat mit den Bildern im Kopf zu tun. 
Eine Person hat das Haus geplant. 
Er oder sie hat nicht an Menschen im Roll-Stuhl gedacht. 
Und auch nicht an Menschen mit einem Rollator. 
Oder mit einem Kinder-Wagen. 
Er oder sie denkt vielleicht: Eine Rampe ist zu teuer. 
Oder die Person findet: Es ist nicht so wichtig. 
Das was die Person denkt, führt zu einer Barriere. 
So kommen viele Menschen nicht in das Haus. 

Eigentlich dürfte es heute keine Barrieren mehr geben. 
So steht es in verschiedenen Gesetzen. 
Alle Menschen haben das Recht auf ein Leben ohne Barrieren. 
Alle Menschen sind verschieden. 
Und alle Menschen haben die gleichen Rechte. 
Männer und Frauen. 
Menschen aus verschiedenen Ländern. 
Menschen mit und ohne Behinderung. 
Menschen mit verschiedenen Religionen. 
Alte und junge Menschen. 

Viele dieser Menschen-Gruppen haben Hindernisse in ihrem Leben. 
Sie sind oft ausgeschlossen. 
Man denkt nicht an sie. 
Sie können nicht dabei sein. 

Auch in der Kirche gibt es Barrieren. 
Durch diese Barrieren werden Menschen ausgeschlossen. 
Sie können ihren Glauben nicht leben. 
Das soll sich ändern. 
In der Kirche sollen alle Menschen willkommen sein. 
Dafür muss es weniger Barrieren geben. 
Aber das ist nicht leicht. 
Man muss mit vielen Menschen darüber reden. 
Manchmal dauert es lange. 
Denn manche Barrieren gibt es schon lange. 
Viele Menschen finden: Es ist normal, dass es Barrieren gibt. 

Viele Menschen finden: Die Barrieren schließen nur wenige Menschen aus. 
Sie finden: Es ist nicht schlimm. 
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Oder sie denken nicht darüber nach. 
Sie erkennen nicht: Es ist wichtig, dass es weniger Barrieren gibt. 

Zum Beispiel: 
Ein Mann möchte ins Rat-Haus. 
Er kann das Schild lesen. 
Er weiß: Dieses Haus ist das Rat-Haus. 
Er kann laufen. 
Er kann die Treppe benutzen. 
Er kann sprechen. 
Das heißt:  
Er kann an der Pforte fragen: In welchen Raum muss ich gehen? 

Der Mann denkt: Das ist normal. 
Er denkt nicht darüber nach. 
Er weiß nicht: Viele Menschen können so nicht ins Rat-Haus kommen. 
Zum Beispiel, weil sie im Roll-Stuhl sitzen. 
Weil sie blind sind. 
Oder weil sie nicht sprechen können. 
Es gibt viele Barrieren. 
Aber viele Menschen sehen sie nicht. 
Sie merken es erst, wenn die Barriere sie selbst ausschließt. 

Viele Menschen fordern Inklusion. 
Das heißt: Sie wünschen sich ein gutes Leben für alle. 
Alle sollen selbst über ihr Leben entscheiden können. 
Alle sollen dabei sein. 
Dann müssen sich viele Dinge verändern. 
Alle müssen es gemeinsam machen. 
Man muss viele kleine Schritte machen. 
Nur dann kann sich etwas verändern. 

Zuerst muss sich das Denken verändern. 
Dann planen Menschen viele Dinge anders. 
Dann gibt es weniger Barrieren. 

Viele Menschen müssen dafür sagen: 
Welche Barrieren gibt es für mich? 
Wo kann ich nicht dabei sein? 
Wo bin ich ausgeschlossen? 

Das können nur die Menschen selbst genau beschreiben. 
Sie sind Fach-Leute für ihr eigenes Leben. 
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Ein neuer Blick-Winkel 

Marcel Proust sagt: 
»Die besten Entdeckungsreisen macht man nicht in fremden Ländern,  
sondern indem man die Welt mit neuen Augen betrachtet.« 
Damit meint er: Man kann in fremde Länder reisen. 
Dann erlebt man viel. 
Aber auch, wenn man seinen Blick verändert, erlebt man viel. 
Man kann sich vorstellen: 

  Wie würde ich als blinder Mensch leben? 
  Wie würde ich leben, wenn ich nicht lesen und schreiben könnte? 
  Wie würde ich als Mensch mit Down-Syndrom leben? 
  Wie würde ich als geflüchteter Mensch leben? 
  Wie würde ich als Mensch im Roll-Stuhl leben? 
  Wie würde ich leben, wenn ich Probleme mit meiner Seele habe? 
  Wie würde ich leben, wenn ich kein Zuhause hätte? 

Menschen haben sehr unterschiedliche Leben. 
Sie haben alle die gleichen Rechte. 
Aber sie brauchen alle unterschiedliche Dinge für ein gutes Leben. 
Zum Beispiel: 
  eine gute Wohnung ohne Barrieren 
  gute Assistenz 
  Texte in Leichter Sprache 

Und viele andere Dinge. 
Dann können alle dabei sein. 

 

Verschiedene Menschen haben verschiedene Bedürfnisse. 
Sie brauchen unterschiedliche Dinge für ein gutes Leben. 
So ist es bei vielen Lebens-Themen. 
Auch beim Thema Religion. 

Was heißt das zum Beispiel für einen Gottes-Dienst? 

[Ein Gottes-Dienst heißt: Menschen treffen sich. 
Sie feiern ihre Religion. 
Sie singen und sie beten.] 

Wie kann ein Gottes-Dienst barriere-frei sein? 
Wie kann er für alle Menschen funktionieren? 
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  Alle Menschen müssen gut zum Gottes-Dienst hin-kommen.  
Das heißt:  
□  Man braucht einen Fahr-Dienst. 
□  Man braucht eine Rampe am Eingang. 
□  Die Türen müssen breit sein. 

Dann kommt man auch mit dem Roll-Stuhl durch die Tür. 
□  Man muss alle Bereiche der Kirche gut erreichen können. 
□  Man braucht eine Toilette, die alle benutzen können. 
□  Man braucht einen Plan von der Kirche. Dann weiß man genau:  

Wo ist der Altar?  
Oder: Wo sind die Toiletten? 

  Man braucht Leichte Sprache. 
  Vielleicht braucht man auch noch andere Fremd-Sprachen. 

Für Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind. 
  Man braucht Hör-Schleifen. 

Dann können alle Menschen den Gottes-Dienst gut hören. 
Auch schwer-hörige Menschen. 

  Man braucht Schrift-Dolmetscher. 
Sie schreiben alles auf, was gesagt wird. 
Für Menschen, die nicht hören können. 

  Man braucht ein Gesang-Buch und andere Texte in Braille-Schrift. 
[Braille-Schrift können blinde Menschen mit den Händen lesen.] 

  Man braucht Texte zum Hören. 
Für alle, die nicht lesen können. 

  Man braucht Texte in großer Schrift. 
Für alle, die nicht gut sehen können. 

  Man braucht Zeit. 
Damit man zusammen sitzen kann. 
Und Zeit zum Reden. 

  Tee und Gebäck dürfen nichts kosten. 

Dann können alle beim Gottes-Dienst dabei sein. 
Es verändert etwas. 
Alle fühlen sich gemeint. 
Alle können zusammen reden. 
Man hört mehr verschiedene Meinungen. 
Man findet neue Ideen und Lösungen. 
Das ist für alle Menschen gut. 
Nicht nur für Menschen mit Behinderung. 



 epd-Dokumentationy18-19/2019yy85 

 

Wichtig ist aber: 
Menschen mit Behinderung müssen selbst mit planen. 
Sie müssen selbst sagen:  
Was brauche ich, um dabei zu sein? 
Jemand anderes kann es nicht für sie entscheiden. 

Es ist gut, wenn unterschiedliche Menschen für sich selbst sprechen. 
Es verändert vieles. 
Und beim nächsten Mal wissen vielleicht alle: 
Was muss ich anders planen? 
Was muss ich verändern? 
Wie können alle dabei sein? 

Manchmal kann man auch zusammen etwas ausprobieren. 
Zum Beispiel: 

  Ein Mensch kann gehen. 
Trotzdem setzt er oder sie sich in einen Roll-Stuhl. 
So kann die Person ausprobieren: Wo gibt es Hindernisse? 

  Ein Mensch kann sehen. 
Aber er oder sie setzt sich eine schwarze Brille auf. 
Dann kann er oder sie erleben: 
So fühlt es sich an, wenn man nichts sieht. 

  Ein Mensch hat genug Geld zum Leben und eine Wohnung. 
Trotzdem bettelt die Person auf der Straße um Geld. 
Trotzdem weiß die Person nicht: 
Wie fühlt es sich an, arm zu sein? 

Man erlebt etwas Neues. 
Vorher wusste man nicht: Wie fühlt es sich an? 
So lernt man selbst Barrieren kennen. 
Man erkennt Schwierigkeiten. 
Aber das reicht nicht aus. 
Ein Mensch mit Behinderung kann ein gutes Leben haben. 
Er oder sie macht andere Erfahrungen als andere. 
Trotzdem findet die Person ihr eigenes Leben vielleicht gut und glücklich. 
Er oder sie hat nicht das Gefühl: 
Mir fehlt etwas. 
Mein Leben ist schwierig. 

Darum ist es gut, wenn verschiedene Menschen für ihr eigenes Leben  
sprechen. 
Nur sie können sagen:  
Wie fühlt es sich an, »anders zu sein«.  



86yy18-19/2019yepd-Dokumentation 

 

Ein Chef sucht einen neuen Mit-Arbeiter oder eine Mit-Arbeiterin für seine 
Firma. 
Er wird gefragt: Warum will er jemanden im Roll-Stuhl einstellen? 
Ein Mann im Roll-Stuhl antwortet: 
»Weil ich jeden Tag Probleme löse, von denen Sie nicht einmal wissen, dass 
es sie gibt«.     

Dabei sein und Mitbestimmen 

»Nichts über uns ohne uns.« 
Das heißt: Menschen mit Behinderung sprechen für sich selbst. 
Sie entscheiden selbst über ihr eigenes Leben. 
Das ist das Ziel des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen. 
Man kann auch kurz UN-Behindertenrechts-konvention oder UN-BRK dazu 
sagen. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist ein Vertrag zwischen  
verschiedenen Ländern. 
Es geht um gleiche Rechte für alle Menschen. 
Es geht um die Rechte von Menschen mit Behinderung. 
Sie sollen Teil der Gesellschaft sein.  
Sie sollen nicht ausgeschlossen sein.  
Sie sollen bei allem mit-machen können. 
Zum Beispiel: Mit allen Menschen zusammen in die Schule gehen.  
Mit allen Menschen zusammen arbeiten. 
Mit allen Menschen zusammen die Freizeit verbringen. 
Das Ziel ist: Ein gutes Leben für alle.  

Inklusion ist für alle. 
Man kann sie nicht sofort erreichen. 
Man muss immer wieder darüber reden. 
Alle müssen gleich-berechtigt darüber sprechen. 
Sie müssen zusammen nach Lösungen suchen. 
Denn: Alle Menschen sind verschieden. 
Menschen mit Behinderungen. 
Alte Menschen. 
Menschen, die nicht lesen und schreiben können. 
Sie alle sind verschieden. 
Sie können unterschiedliche Dinge. 
Sie leben an verschiedenen Orten. 
Sie machen unterschiedliche Erfahrungen. 
Darum brauchen sie alle unterschiedliche Lösungen. 
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Sie brauchen Inklusion an verschiedenen Punkten in ihren Leben. 
Dann können sie dabei sein und mitbestimmen. 

Trotzdem kann man manchmal Lösungen für viele Menschen finden. 
Zum Beispiel durch Universelles Design. 

Universelles Design heißt: 
Man baut Möbel oder Räume. Oder Häuser. 
Sie werden so gebaut, dass sie für sehr viele Menschen gut sind. 
Diese Punkte sind wichtig für ein Universelles Design: 

  viele Menschen können etwas benutzen 
  man kann etwas auf verschiedene Art und Weise benutzen 
  man kann etwas einfach benutzen 
  man braucht keine Anleitung, um etwas zu benutzen 
  man kann Informationen auf verschiedene Wege bekommen, zum  

Beispiel hören oder fühlen 
  man kann Fehler machen beim benutzen 
  man muss sich nicht anstrengen, um es zu benutzen 
  es ist groß genug 
  man hat genug Platz, um es zu benutzen 

Diese 4 Punkte sind besonders wichtig: 

  Verfügbarkeit 
Das heißt: Man muss es gut bekommen können. 

  Zugänglichkeit 
Das heißt: Man muss es gut erreichen können. 

  Annehmbarkeit 
Das heißt: Man muss es gut annehmen können. 

  Anpassbarkeit 
Das heißt: Man muss es gut an verschiedene Menschen anpassen  
können. 

Barriere-Freiheit beim Bauen 

Viele Städte bauen neue Gebäude. 
[Gebäude ist ein anderes Wort für Häuser.] 
Und neue Straßen. 
Viele Menschen fordern: 
Diese Häuser und Straßen müssen dann barriere-frei gebaut werden. 
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Aber manchmal ist das nicht leicht. 
Denn: Verschiedene Menschen brauchen verschiedene Formen von  
Barriere-Freiheit. 

Zum Beispiel:  
Es wird ein neue Bürger-Steig gebaut. 
Für Menschen im Rollstuhl oder mit Rollator ist gut, wenn es keinen  
Bord-Stein gibt.  
Der Bord-Stein muss ganz flach sein.  
Dann ist er kein Hindernis. 

Aber: Blinde Menschen brauchen einen Bord-Stein. 
Dann können sie erkennen: Hier beginnt die Straße. 
Sie können es ertasten. 

Das heißt: Man muss Barriere-Freiheit gut planen. 
Man muss gute Lösungen finden. 

Fest steht: Es ist gut, wenn barriere-frei gebaut wird. 
Das nützt allen Menschen. 
Nicht nur Menschen mit Behinderung. 

Es gibt Regeln und Gesetze zum barriere-freien Bauen. 
Trotzdem werden immer noch neue Gebäude gebaut, die nicht barriere-frei 
sind. 
Wie kann das passieren? 

Es kennen sich noch nicht alle Planer und Auftrag-Geber gut aus mit den 
Gesetzen zur Barriere-Freiheit. 

So wird ein Neu-Bau oder Um-Bau geplant: 

1. Das Projekt-Vorfeld 
2. Die Vertrags-Phase 
3. Die Zeit nach der Übergabe des Objektes (Gewährleistungs-Phase) 

Projekt-Vorfeld heißt: 
Es wird entschieden: Wir brauchen ein neues Gebäude. 
Oder: Wir brauchen einen Umbau. 
Jetzt plant der Auftrag-Geber genau:  

  Wie soll das Gebäude sein? 
  Wer wird es benutzen? 
  Wo wird das Gebäude stehen? 

Kann man es gut erreichen? 
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  Wie können alle Menschen gut in das Gebäude rein-kommen? 
  Wie viel Geld können wir dafür ausgeben? 
  Wer soll das Gebäude planen? 
  Wer könnte das Gebäude bauen? 

Vielleicht plant der Auftrag-Geber jetzt schon: Das Gebäude soll barriere-
frei sein. 
Dann muss auch geplant werden: Wie viel Geld kann bezahlt werden für 
Barriere-Freiheit? 
Das Planungs-Team muss es wissen. 

Dann kommt die Vertrags-Phase. 
Das heißt: Alle, die am Bau mit-arbeiten, machen Verträge. 
In den Verträgen steht:  
Wer hat beim Bau welche Aufgabe? 
Und: Wer bekommt wie viel Geld dafür? 

Dann wird das Gebäude gebaut. 

Nach dem Bau wird geguckt: 
Wurde alles so gebaut, wie es geplant war? 
Muss noch etwas verbessert werden? 

Diese Reihenfolge in der Planung steht in der Honorar-Ordnung für Archi-
tekten. 
Die Abkürzung dafür ist HOAI. 
[Architekt oder Architektin ist ein Beruf. Architekten und Architektinnen 
planen Häuser.] 

Manchmal kann es durch diese Reihen-Folge zu Problemen kommen. 
Man muss die Barriere-Freiheit von Anfang an mit-planen. 
Bevor man den Entwurf macht. 
Nur dann kann man die beste Lösung finden. 
Sonst wird es schwierig.  
Und vielleicht wird es teurer. 
Oder es dauert länger.  

Also – was muss man beachten: 

  Es ist wichtig schon von Anfang an zu planen:  
Wir wollen barriere-frei bauen. 
Man muss es aufschreiben. 
Damit alle es wissen. 
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  Man muss es schon im Projekt-Vorfeld wissen. 
Das heißt: Der Auftrag-Geber muss es von Anfang an sagen. 

  Wenn so geplant wird, heißt das: Alle können das Gebäude gut nutzen. 
Das ist Inklusion. 

  Man muss genau gucken: 
Für welche Personen baut man das Gebäude? 
Welche Formen von Barriere-Freiheit brauchen diese Menschen? 

  Dann muss man gucken:  
  Welche Lösungen kann man für welches Gebäude finden? 
  Wie lange dauert es? 
  Was kostet es? 
  Dann kann man ein Team suchen. 

Man kann Aufgaben verteilen. 
Man kann Verträge unter-schreiben. 
Dann können alle gemeinsam planen: So kommen wir ans Ziel. 

Zusammenfassung 

Auch bei der Arbeit in der Kirche ist Inklusion wichtig. 
Auch hier macht es Sinn, sich neue Fragen zu stellen. 
Auch hier muss man gucken: 
Können alle dabei sein und mit-reden? 
Über diese Fragen muss man reden und nach-denken: 

  Wer soll beim Gottes-Dienst dabei sein können? 
  Wie können alle dabei sein? 

Was braucht man dafür? 
  Was muss verändert werden? 
  Kenne ich unsere Gemeinde? 

Weiß ich, wer darin eine Rolle spielt? 
  Gibt es schon Projekte zum Thema Inklusion? 

Vielleicht in der Kirche? 
Oder in der Nachbarschaft? 
Wie denken diese Projekte über Inklusion? 

  Wo gibt es noch Barrieren? 
Wer kann nicht beim Gottes-Dienst dabei sein? 
Und warum geht es nicht? 

  Wen möchte ich einladen, dabei zu sein? 
Wie kann ich diese Personen erreichen? 
Und welche Unterstützung brauchen sie? 

  Wer ist vielleicht gegen neue Pläne zur Inklusion? 
Und was kann ich diesen Leuten sagen? 
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Mit diesen Fragen kann man neue Lösungen finden. 
Neue Lösungen für mehr Inklusion im Gottes-Dienst. 
Vielleicht kann man nicht alle Lösungen auf einmal finden. 
Vielleicht kann man nicht alles auf einmal ändern. 
Aber man kann es schaffen. 
Man kann Fortschritte machen. 
Man kann etwas bewegen und verändern. 
Jeden Tag. 
Und überall.       
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Andachten 
Predigt in der Abendandacht 
Von Propst Dr. Christian Stäblein, Mitglied und theologischer Leiter des Konsistoriums der 
Ev. Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO): Abt. 2 Theologie und 
Kirchliches Leben, Berlin 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Lehrtext vom 22. Februar 2018 - Matthäus 14, 
31 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Geschwister, 
Gemeinde heute Abend, 

eine Komplet in leichter, einfacher Sprache – das 
hatte noch gefehlt. Komplet einfach komplett. 
Das tut gut. Danke Jochen Arnold. Psalm 91 – 
Psalm der Woche, Psalm der Komplet, mit dem 
Taufspruch aller Taufsprüche der letzten Jahr-
zehnte – in leichter Sprache. Das lässt leicht wer- 
den. Dankbar zur Nacht. 

Der Lehrtext für den Tag, der nun schon fast rum 
ist, ist auch nicht schwer – in welcher Übertra- 
gung auch immer: Petrus versinkt im Wasser. 
Jesus sagt zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast 
Du gezweifelt? (Matthäus 14,31) Du, mit dem 
kleinen Glauben, Du. Ich? Ja, ich. Darf auch da-
bei sein. Gott nimmt mich mit. Was für eine In-
klusion. Ich darf mit meiner schweren Beeinträch-
tigung dabei sein – mit meinem kleinen Klein-
glauben, meinem Zweifel, meiner Angst, meinem: 
das wird doch sowieso nichts. Da kann ja jeder 
kommen. Wie soll das gehen. Der Kleinglaube. 
Ausgerechnet ich. O weh. 

Ich muss Ihnen, ich muss Euch etwas erzählen. 
Keine Sorge, geht schnell. Meine Mutter hat eine 
heftige Beeinträchtigung. Seit ein paar Jahren 
schon. Sie kann nicht mehr richtig hören. Eigent- 
lich gar nicht. Ich fand zwar, dass sie diese Beein-
trächtigung schon früher hatte – aber das wäre 
ein anderes Thema. Sie würde jetzt auch schon 
sagen: Was fällt Dir ein, was sagst Du da? Sag  
es so, dass ich es auch verstehe. Also: Seit ihrem 
zweiten schweren Hörsturz hat sie Cochlea-Im-
plantate. Das ist eine tolle Hilfe, die die moderne 
Medizin da entwickelt hat. Beeindruckend. Ein 
medizinischer Quantensprung. Aber klar: man-
ches geht trotzdem nicht. Musik etwa. Oder viele 
Stimmen. Oder schnell redende Söhne. Und dann 
die Problematik mit der Technik. Wenn irgendwo 
mit Verstärker übertragen wird, braucht es einen 
extra Sender. Sie hat so ein kleines Gerät dafür, 

das der oder die nimmt, die das Mikrophon im 
Gottesdienst benutzt. Dann kann sie auch die 
Übertragung hören. Meistens. Wenn die Technik 
funktioniert. Wenn die Einrichtungen da sind. 
Wenn sich jemand darum kümmert, gekümmert 
hat. Noch mit achtzig ist sie deshalb in ihrer dörf-
lichen Gemeinde, in der sie lebt, Vorsitzende im 
Schwerbehindertenrat der kommunalen Gemein-
de geworden. Toll, was sie da durchgesetzt hat. 
Nur bei ihrem Sohn ist das mit dem Erfolg so eine 
Sache. Vorletztes Weihnachten war sie mit mir 
im Gottesdienst hier in Berlin in St. Matthäus, die 
Kirche am Kulturforum. Modern. Wunderschön. 
Schlicht. Leer. Eklig hallig. Ein Alptraum für Hör-
geschädigte. Aber sie hat ihre Technik dabei. Wir 
legen also die Hörschleifentechnik unter das Le-
sepult. Nach dem Gottesdienst – 1. Weihnachts-
tag – sie sofort: stinksauer. Habe nix verstanden. 
Funktioniert hier nicht. Oh, sage ich, tut mir leid. 
Will was Kluges sagen. Sage: aber guck, wie 
schön die Kirche ist. Ihre Augen – irgendwo zwi-
schen verdrehen und rausspringen. Will noch 
was Kluges, Tröstliches, Ablenkendes hinzufü-
gen: Sage – es ist doch die Kirche, in der Dietrich 
Bonhoeffer ordiniert worden ist. Da waren wir 
jetzt gerade. – Sie: Na, was meinst Du, was der 
zu dieser mangelnden Inklusion gesagt hätte. 
Zack. Treffer versenkt. 

So einer bin ich. Was jetzt, werden Sie vielleicht 
sagen. Einer, der gerne persönliche Geschichten 
in der Predigt erzählt? Nee, finde ich eher schwie-
rig. Ist meist eine homiletische Beeinträchtigung. 
Man denkt über Mutter-Sohn-Beziehungen des 
Predigers nach, anstrengend. Keine Sorge. Ich 
habe stilisiert. Aber ging gerade nicht anders. 
Weil: so einer bin ich: voll ablenkendem Klein- 
glauben. Beschwichtiger. Ja, ich habe natürlich 
ganz bald mit den Verantwortlichen geredet – 
wenn man in der Kirche des Wortes nicht dafür 
sorgen kann, dass die Worte ankommen? Aber 
ich werde nicht vergessen, wie ich da abgesoffen 
bin an dem Abend. Und Ihr lasst mich trotzdem 
mitmachen. Und Jesus lässt mich trotzdem mit-
machen. Das ist das Besondere. Diese Inklusion, 
von der wir alle leben. Du Kleingläubiger, ich 
Kleingläubiger – was für ein leichtes Evangelium, 
es macht mich leicht. Auch an so einem Tag. 
Aber es macht mir auch klar: so geht es nicht 
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weiter. EKBO barrierefrei. Matthäus barrierefrei. 
St. Matthäus barrierefrei. Und Stäblein: barriere-
frei wird nicht werden, meine Verzögerungs- und 
Entschuldigungs- und Verschiebungstaktiken 
schleppe ich mit. Aber auch das: Jesus zieht ihn 

raus. Sagt: Komm, warum hast Du gezweifelt? 
Komm mit mir. So einfach. So leicht. So schön. 
So komplett sein Evangelium mitten in der Kom-
plet. Ach, weiter, rausgezogen, leicht geworden. 
Amen. 
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Ansprache im Rahmen der Morgenandacht 
Von Oberkirchenrat Dr. Ralph Charbonnier, Leitung Referat Sozial- und Gesellschafts-
politik im Kirchenamt der EKD, Hannover 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 23. Februar 2018 

Tageslosung vom 23. Februar 2018 - 1. Johan-
nes 3, 8b 

Liebe Tagungsgemeinde, liebe Schwestern und 
Brüder, 

»Dazu ist er erschienen der Sohn Gottes, dass er 
die Werke des Teufels zerstöre.« (Tageslosung,  
1 Joh 3, 8b) 

Ganz schön aggressive Töne so früh am Morgen! 
Der Sohn Gottes zerstört die Werke des Teufels – 
ein ungewöhnlicher Start in die Passionszeit. Und 
das alles beim Thema Inklusion? 

Vielleicht gar nicht mal so unpassend. Es liegt 
Aggression in der Luft – Buchtitel wie »Die Inklu-
sionslüge«1 sind ein Indiz dafür. Auch bei der 
Tagungsplanung habe ich durchaus einen aggres-
siven, ungeduldigen Grundton herausgehört. Da 
konnte man schon mal Stimmen einfangen wie 
diese: »Es fängt damit an, dass die Kirche erst 
über Inklusion nachdenkt, wenn die Parlamente 
eine Behindertenrechtskonvention unterzeichnet 
haben und aus der Idee ein Rechtsanspruch wird. 
Dann folgt eine Orientierungshilfe einer EKD-
Kommission und dann stehen wir in der Kirche 
noch dermaßen in den Anfängen?!« 
Als typisches Akademiepublikum würden wir 
natürlich erst mal nicht vom Teufel sprechen, der 
hier tätig ist – das scheint voraufklärerisch – und 
auch vom Zerstören der Werke des Teufels reden 
wir eher selten, sind wir doch eher ressourcen-
orientiert unterwegs – aber eigentlich ist uns da-
nach, mal ganz aggressiv das Diabolische zerstört 
zu wissen: die Formeln der Sonntagsreden und 
die Zögerlichkeit der Zauderer. 

Wir alle sind als Kirchenleitende unterwegs – wir 
wollen durch unser Engagement, durch unsere 
Beauftragungen und Ämter die Inklusion voran-
bringen. Wir spüren Widerstände und haben den 
Eindruck: Es geht weniger um ein Erkenntnis- als 
um ein Umsetzungsproblem: Wieso wird nicht 
umgesetzt, was denn unserer Meinung nach ei-
gentlich klar ist? Warum sind wir so machtlos? 

Wir leben im Jahr 2018 noch im Dunstkreis des 
Reformationsjubiläums. Da liegt es nahe, auf eine 
ähnlich gelagerte Problemlage zu schauen: 1522 
hatte Martin Luther ein Umsetzungs- und Lei-
tungsproblem: Wittenberg erlebte Bilderverbren-
nungen, Privatmessen wurden gestört, das 
Abendmahl wurde mit veränderter Liturgie gefei-
ert, das Fasten und die Beichte aufgehoben. Lei-
denschaftliche Prediger wie Karlstadt und Gabriel 
Zwilling riefen mit den Worten Luthers zum Um-
sturz der alten religiösen Sitten und Gebräuche 
auf. Das wiederum brachte Martin Luther auf:2 
»Ich will dem Teufel wohl einen Spieß vor die 
Nase halten.« Was sah er als so teuflisch an? »Das 
Reich Gottes, das wir sind, besteht nicht in der 
Rede oder in Worten, sondern in der Tätigkeit, 
das heißt in der Tat, in den Werken und in 
Übungen. Gott will nicht Zuhörer oder Nachred-
ner haben, sondern Nachfolger und Ausübende, 
und das im Glauben durch die Liebe.« Gegen 
Karlstadt und seine Gefolgsleute schleudert er den 
Satz: »Ihr habt nicht den Geist, obwohl ihr eine 
hohe Erkenntnis der Schrift habt.« 
Aber er zeigt auch seine begrenzten Möglichkei-
ten als kirchenleitende Person auf: »In meiner 
Gewalt oder Hand habe ich nicht die Herzen der 
Menschen wie der Töpfer den Ton, mit ihnen 
nach meinem Gefallen zu schaffen. Ich kann 
nicht weiter kommen als zu den Ohren, ins Herz 
kann ich nicht kommen. Weil ich denn den Glau-
ben nicht ins Herz gießen kann, so kann und soll 
ich niemanden dazu zwingen oder dringen; denn 
Gott tut das alleine und macht, dass das Wort im 
Herzen lebt. … So wird dann aus dem Zwang 
oder Gebot ein reines Spiegelfechten, ein äußer-
lich Wesen, ein Affenspiel; so wird ein menschli-
ches Gesetz draus, Scheinheilige … denn das 
Herz ist nicht dabei.« Und er legt ein religionspä-
dagogisches Elementarprogramm vor: Den Men-
schen, die im reformatorischen Glauben neu ge-
boren sind, soll man zunächst Milchspeise geben, 
erst danach Brot und die Speise der Erwachsenen. 

Nun sind wir bei der Inklusion an einem anderen 
Punkt: Wir haben rechtliche Regelungen – und 
damit auch Zwang und grundsätzlich die Mög-
lichkeiten von Anklage, Verurteilung und Sank-
tionen. Aber uns ist doch auch klar: Ohne den 
Geist der Inklusion ist nichts gewonnen. Und 
wenn wir dem Teufel, der die Umsetzung von 
Inklusion schwer macht, den Spieß vor die Nase 
halten wollten, müssten wir das in zwei Richtun-
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gen tun: Denen gegenüber, die die wohlmeinen-
den Worte der Inklusion nachplappern, sozialpo-
litische Spiegelfechtereien ausüben, die Erkennt-
nisse über Inklusion zu einem äußerlichen Re-
gelwerk der Bauverordnungen verkommen lassen 
und beim Tag der Inklusion ein Affenspiel veran-
stalten. Und denen gegenüber, die auf die Finan-
zen verweisen, die nur marginalen Einsatz für 
Inklusion möglich machen wollen, die solche 
verweisen, die sich benachteiligt fühlen könnten, 
wenn mehr für Inklusion getan wird. Und mög-
licherweise gibt’s noch einen dritten Teufel, der 
sich freut, weil sich zwei Teufel streiten und sich 
gegenseitig neutralisieren, so dass sich gar nichts 
bewegt. 

»Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die 
Werke des Teufels zerstöre.« 

Wie macht er’s denn nun? Ansprüche zu stellen, 
ist nicht so Jesu Ding ist. Das ist ja genau das, 
was durch die Reformation wieder deutlich in den 
Fokus gerückt wurde. Aber vielleicht wird etwas 
daraus, wenn wir die Rede von der ersten Refor-
mation und der zweiten Reformation, die im 17. 
Jahrhundert mal en vogue war, neu beleben: Die 
erste Reformation brachte neu zum Glänzen, dass 
der Mensch ohne Bedingung, allein im Vertrauen 
auf Gott, sich von ihm anerkannt wissen kann. 
Diese erste Reformation änderte im 16. Jahrhun-
dert fast alles: nicht nur das fromme Bewusstsein 
vieler zu Gott, sondern auch das Bildungswesen, 
das Sozialwesen, die Beziehung zwischen Kirche 
und Obrigkeit, das Wirtschaftsleben und, und, 
und. Die zweite Reformation – so einige Evange-
lische im 17. Jahrhundert – wendet diese unbe-
dingte Anerkennung in die Horizontale: Unbe-
dingte Anerkennung von Mensch zu Mensch – so 
weit es denn uns als Menschen möglich ist, wir 
sind nicht Gott. Rechnen wir damit, dass diese 
Reformation in der Horizontalen nicht nur Folgen 
für die Anerkennungspraxis zwischen zwei Men-
schen hat, sondern das Bildungswesen, das Sozi-
alwesen, die Regeln von Governance und Politik, 
das Leben der Wirtschaft verändert? Rechnen wir 
damit, dass Inklusion die ins Horizontale gewen-
dete unbedingte Anerkennung ist? Ist dazu der 
Sohn Gottes erschienen? Wenn ja, dann ist das 
eine Kampfansage an die Teufel, die die Inklusion 
aufhalten wollen. 

Den Nachplapperern der Inklusionsformel muss 
zugemutet werden, dass sie konkret werden. So 

wie der Sohn Gottes immer wieder konkret ge-
worden ist – ob er den Jüngling nach seinem 
Reichtum gefragt hat oder die Ankläger einer 
Ehebrecherin oder seine Jünger beim Streit, wer 
zu seiner Rechten sitzen darf. Wo hinter den 
schönen Worten die praktischen Erfahrungen 
fehlen, werden die Worte in ihrem Sinn zerbrö-
seln zu Buchstaben ohne Sinn und Wirkung. 

Auch den Zögerern und Zauderern muss zugemu-
tet werden, dass sie konkret werden. Wenn die 
Finanzfachleute konkret werden, wird man zuge-
stehen müssen, dass man das Geld für eine inklu-
sive Homepage nicht zugleich für eine Jugend-
freizeit ausgeben kann, dass die Kosten für eine 
Assistenz Einschränkungen im Bildungsbudget 
zur Folge haben kann. Wenn Pastorinnen und 
Diakone klagen »Was sollen wir denn noch alles 
machen?«, dann wird man z. B. im Jahresge-
spräch in die Details der Arbeitsgestaltung gehen 
müssen. Widerstände müssen ernst genommen 
werden. Aber: Ob nun Finanzfachmann oder 
Pastorin – in beiden Fällen steht die Abwehr auf 
ganz schwachen Füßen, wenn deutlich wird: Es 
geht um die unbedingte Anerkennung des Gegen-
übers. 

Und manchmal hilft auch das Gesetz. Denn wir 
wissen aus der Religionspädagogik und Diakonik, 
dass der Glaube auch im Tun kommen kann. 
Liebe ereignet sich nicht nur im Wort, sondern 
auch in der Tat, die vielsprechend sein kann. So 
kann gelebte Inklusion Glauben wecken. Über-
zeugende Worte von der Inklusion irritieren die 
Teufel. Aber gelebte Inklusion versetzen ihm den 
Todesstoß. Diese Aggression darf sein, finde ich. 

 

Anmerkungen 
1 Vgl. Uwe Becker, Die Inklusionslüge: Behinderung im flexiblen 
Kapitalismus, Bielefeld 2015. 

2 Alle folgenden Zitate aus der ersten und zweiten Invokavitpre-
digt Martin Luthers, vgl. Ders., Acht Sermone D. Martin Luthers, 
von ihm gepredigt zu Wittenberg in der Fastenzeit 9.-16. März 
1522, in: Martin Luther, Ausgewählte Schriften, hg. von  
Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling, Band 1, Frankfurt/Main  
2. Auflage 1983, 270–307 (oder: Weimaraner Ausgabe 10,3;  
1–64), insbes. 271–281.  

 

 



96yy18-19/2019yepd-Dokumentation 

 

Impulse aus den evangelischen Landeskirchen und der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
Aus theologischer Perspektive:  
Inklusion im kirchlich-diakonischen Selbstverständnis1 der 
Evangelischen Kirche im Rheinland 
Von Oberkirchenrat Klaus Eberl, von März 2007 bis März 2018 hauptamtliches theologi-
sches Mitglied der Kirchenleitung und Leiter der Abteilung 3 (Erziehung und Bildung) im 
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche im Rheinland, von 2005 bis 2017 Vizepräses 
der Synode der EKD, Düsseldorf 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 23. Februar 2018 

Die Inklusionsdebatte ist eingebettet in einen 
umfassenden gesellschaftlichen Wandel. In theo-
logischer Perspektive kommen dabei zentrale 
Aspekte eines protestantischen Freiheitsverständ-
nisses neu zum Klingen. Martin Luther beschreibt 
den Menschen in der Dialektik von Freiheit und 
Dienstbarkeit. Die entscheidenden Sätze seiner 
Freiheitsschrift lauten: »Ein Christenmensch ist 
ein freier Herr über alle Dinge und niemandem 
untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 
Knecht aller Dinge und jedermann untertan.«2 In 
dieser produktiven Spannung gewinnen auch 
theologische und diakonische Zugänge zum In-
klusionsthema Konturen. Denn die Rechtferti-
gungsbotschaft impliziert eine Art geistliches 
Empowerment, indem allen Menschen trotz ihrer 
Verschiedenheit gleiche Würde und gleiche Teil-
haberechte zugesprochen werden - eine wesentli-
che Voraussetzung für die Verbesserung der Le-
benslagen von Menschen mit Behinderungen. 

Durch seine Gottbezogenheit befreit der christli-
che Glaube von der Notwendigkeit, fremde Nor-
men und Erwartungen erfüllen zu müssen; er 
befreit auch von der Selbstverabsolutierung. Zu-
gleich entwickelt er eine Vision solidarischer Ge-
meinschaft, in der gegenseitig und auf Augenhö-
he Verantwortung füreinander wahrgenommen 
wird. Deshalb sind von Kirche und Diakonie im 
Zusammenhang der Inklusionsdebatte sowohl die 
individuelle Situation der Menschen als auch das 
gesellschaftliche Ganze in den Blick zu nehmen. 
Konturen einer künftigen diakonischen Kirche 
werden sichtbar. Kürzlich hat die EKD-Synode 
den Beitrag des christlichen Glaubens für eine 
offene Gesellschaft hervorgehoben.3 Sie bezieht 
sich dabei auf Luthers Freiheitsschrift und auf 
Arbeiten Karl Poppers, dem es mit dem Begriff 

der »offenen Gesellschaft«4 um umfassende De-
mokratisierung und Teilhabe sowie die Freiset-
zung kritischer Fähigkeiten der Menschen geht. 
Diese Veränderungsdynamik kann auch für die 
Inklusion behinderter Menschen fruchtbar ge-
macht werden. 

Damit ist das Feld beschrieben, auf dem sich 
diakonisches Handeln bewähren muss. Es wird 
sich einerseits orientieren an professionellen 
Standards sozialer Arbeit und sie kritisch reflek-
tieren, andererseits ihre spezifischen Prägungen 
als »Wesens- und Lebensäußerung der Kirche« 
zur Geltung bringen und dabei auch gemeinde-
diakonische Aspekte berücksichtigen. Den diako-
nischen Trägern geht es in der inklusiven Arbeit 
darum, mit »Herz und Mund und Tat und Leben«5 
die Menschenfreundlichkeit Gottes erlebbar wer-
den zu lassen. Im Focus stehen nicht nur Hand-
lungskonzepte, sondern auch Haltungen der Ak-
teure. Insofern müssen sich die vielfältigen Akti-
vitäten jenseits der Perspektive spezifischer Un-
terstützungsleistungen an ihrer Inklusionstaug-
lichkeit messen lassen. Die theologische Profilie-
rung erweist sich als kritisches Korrektiv einer in 
der herkömmlichen diakonisch-sozialen Arbeit 
verbreiteten Tendenz, die behinderte Menschen 
auf ihre Hilfsbedürftigkeit reduziert. Die Theolo-
gie kann den notwendigen Paradigmenwechsel 
von der Orientierung an Defiziten und passge-
nauen Versorgungsleistungen hin zur Ermögli-
chung selbstbestimmter und gleichberechtigter 
Teilhabe voranbringen. 

Für den theologischen Zugang ist es zunächst 
unerheblich, wie weit der Inklusionsbegriff ge-
fasst ist. Bezieht er sich auf die Biographie eines 
jeden Menschen, kommen zugleich Fragen nach 
dem Schutz des ungeborenen Lebens und nach 
dem Sterben in Würde in den Blick. Umfasst der 
Inklusionsbegriff auch die Vielfalt der Weltgesell-
schaft, geht es zugleich um den interreligiösen 
und interkulturellen Dialog sowie den Konziliaren 
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Prozess, d. h. um Frieden, Gerechtigkeit und 
Bewahrung der Schöpfung. Damit verbunden sind 
auch Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit, der 
Armutsbekämpfung und der Ressourcenvertei-
lung. - Bezieht sich der Inklusionsbegriff im enge-
ren Sinne auf das Miteinander und die Teilhabe-
rechte von Menschen mit und ohne Behinderung, 
so markiert er die aktuellen öffentlichen Debatten 
um die Zukunft des Bildungssystems, der Stadt-
entwicklung, der Arbeitswelt, des Gesundheits-
systems und der Behindertenhilfe. Gerade hier 
liegt traditionell der Schwerpunkt diakonischer 
Arbeit. 

Inklusion von Menschen mit und ohne Behinde-
rung ist gegenwärtig eine Herausforderung für die 
ganze Gesellschaft, insbesondere auch für Kirche 
und Diakonie. Denn die Aufgabe, dass alle Men-
schen mit ihren individuellen Fähigkeiten und 
Ressourcen sowie mit ihren Defiziten und Be-
grenzungen einbezogen werden, löst eine umfas-
sende Weiterentwicklung der Konzepte aus. Es 
geht um Wertschätzung von Vielfalt, die systemi-
sche Veränderungen zur Folge hat. Denn Inklusi-
on ist die »Kunst des Zusammenlebens von sehr 
verschiedenen Menschen«.6 Unter dem Heteroge-
nitätsgesichtspunkt sollen Absonderungen über-
wunden und gerechte Teilhabe ermöglicht wer-
den. Zugleich werden frühere Strategien des ge-
sellschaftlichen Umgangs mit Behinderung einer 
kritischen Revision unterzogen. Denn nach der 
verbreiteten Praxis gesellschaftlicher Exklusion 
wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts insbeson-
dere von der (Anstalts-)Diakonie Konzepte entwi-
ckelt und praktiziert, die behinderte Menschen 
individuell förderten und unterstützten, die aber 
mit einer mehr oder weniger ausgeprägten Segre-
gierung verbunden waren. Erst in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden zunehmend 
integrative Ansätze verfolgt, die sich meist auf die 
individuellen Begrenzungen bezogen und nicht 
das systemische Ganze in den Blick nahmen. 
Damit erzeugten diese Konzepte einen erhebli-
chen Anpassungsdruck bei behinderten Men-
schen. Mit dem Inklusionsansatz geht es nun 
nicht mehr um die Integration einer von der 
Normalität abweichenden Minderheit. Niemand 
soll auf Grund seiner Andersartigkeit separiert 
und in seinen Teilhaberechten beschnitten wer-
den. Heterogenität ist der Regelfall. Dafür sollen 
entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen 
werden. 

Biblische Wahrnehmungen behinderter Menschen7 

Sucht man in den Schriften des Alten und Neuen 
Testaments nach Impulsen zur Inklusion behin-

derter Menschen, ergibt sich ein paradoxes Bild. 
Der Widerstand gegen Leiden und Schmerzen, die 
Ergebung in Krankheit und Behinderung als gott-
gegebene Lebensbedingung und der Abwertung 
betroffener Personen werden nicht harmonisiert. 

Da Behinderung stets eine soziale Dimension hat, 
setzen die biblischen Texte häufig die in der anti-
ken Gesellschaft üblichen Separierungsmuster 
und Deutungen voraus. Behinderung wird be-
schrieben als Strafe (2. Kön 5,27), als Fluch (2. 
Sam 3,29). Blinde Menschen lässt man nicht »ins 
Haus« (2. Sam 5,8), Menschen mit Hautkrankhei-
ten dürfen keinen Kontakt zu anderen haben 
(Num 5,2; Lk 17,12), psychische Behinderungen 
werden als Wirken von Dämonen, als Besessen-
heit gedeutet (Mk 1,23). Auf den ersten Blick ist 
der Rückgriff auf die biblische Tradition ernüch-
ternd und wenig hilfreich. 

Zugleich finden sich aber auch Texte, die sich in 
völlig gegensätzlicher Weise als »inklusionssensi-
bel« erweisen. Dem Zusammenhang von Schuld 
und Behinderung wird im Neuen Testament dezi-
diert widersprochen (Joh 9,3). Körperliche Ein-
schränkungen oder andere Defizite hindern nicht 
daran, von Gott beauftragt zu werden. In der 
Mose-Berufung wird Behinderung als schöp-
fungsgemäße Gegebenheit geschildert (Ex 4,11) 
und Moses zum Pharao geschickt. Ferner wird 
ein achtsamer Umgang miteinander eingefordert: 
»Verflucht sei, wer einen Blinden irreführt auf 
dem Wege!« (Dtn 27,18) Außerdem findet sich 
der Gedanke einer eschatologischen Überwindung 
von Behinderung in den neutestamentlichen Hei-
lungsgeschichten. Wenn allerdings die Geschich-
ten über den heilenden Jesus nicht ungewollte 
Vertröstungseffekte haben sollen, sind sie kritisch 
zu lesen und im Blick auf ihre Verkündigungsin-
tention auszulegen. »Sie beweisen weder ein di-
rektes Eingreifen Gottes, noch ein göttliches 
Durchbrechen von Naturgesetzen. Sie sind Pro-
testgeschichten gegen Krankheit und Leid, gegen 
Vorurteile und Ausgrenzungen ... Es sind Hoff-
nungsgeschichten voller Sehnsucht, dass diese 
Welt nicht so bleibt, wie sie ist.«8 

Die Krankenheilungen und Dämonenaustreibun-
gen geben Einblicke in die Lebenssituation be-
hinderter Menschen, bezeugen Jesu Nähe zu 
ihnen und erzählen, wie Isolation, Stigmatisie-
rung und Barrieren überwunden werden. Im  
Matthäusevangelium wird auf die Frage nach 
dem Wirken Christi summarisch geantwortet: 
»Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige 
werden rein und Taube hören, Tote stehen auf 
und Armen wird das Evangelium gepredigt.«  
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(Mt 11,5). Konkret heißt das: Menschen wie der 
blinde Bartimäus (Mk 10,46 ff.) galten als unrein. 
Sein hartnäckiges Vertrauen zu Jesus durchbricht 
die Ausgrenzung. Bei der Heilung eines Gelähm-
ten (Mk 2,1 ff.) werden buchstäblich Mauern 
überwunden. Vier Männer klettern auf das Haus-
dach, um ihren Freund in die Nähe Jesu zu brin-
gen. Die Heilung eines taubstummen Mannes 
(Mk 7,31 ff.) beschreibt, unter welchen Rahmen-
bedingungen Menschen sich öffnen können, der 
Isolation entrinnen und wieder kommunikations-
fähig werden. Die Heilung des »besessenen Gera-
seners« (Mk 5,1 ff.) beschreibt die schreckliche 
Lage eines Menschen, der wegen seiner psychi-
schen Behinderung weitgehende Exklusion er-
fährt und »unter den Grabkammern« lebt. Die 
Vertreibung der Dämonen kann als eine Satire der 
Befreiung verstanden werden, bei der die »Legi-
on« genannten Dämonen – sie erinnern nicht 
zufällig an die römischen Besatzungstruppen – in 
die Schweineherde fahren und den Abhang hin-
unter ins Meer stürzen. Der Mann wird geheilt, 
nachdem sich die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen ändern. Am Ende der Geschichte steht 
allerdings kein Jubel, sondern eine inklusive Irri-
tation. Ihr Urheber, Jesus, wird gebeten, das Land 
zu verlassen. 

Was besagen die Heilungswunder im Blick auf 
die Situation behinderter Menschen heute? Die 
neutestamentlichen Wunder sind Zeichen des in 
Jesus Christus anbrechenden Gottesreiches. Sie 
ausschließlich auf die Behebung von Krankheit 
und Leid zu beziehen, ginge an ihrer Intention 
vorbei. Deshalb ist auf einen differenzierten Hei-
lungsbegriff zu achten. Vielfach hat der körper-
behinderte Theologe Ulrich Bach darauf hinge-
wiesen, dass die christliche Verkündigung darauf 
achten müsse, dass behinderte Menschen voraus-
sichtlich nicht geheilt werden und wurden.9 Unter 
der Hoffnung, geheilt zu werden, könnten Men-
schen mit Behinderungen verpassen, ihr Leben, 
so wie es ist, anzunehmen. 

Es besteht offenbar eine biblisch-theologische 
Spannung10 zwischen der schöpfungstheologi-
schen Akzeptanz der Behinderung bei der Moses-
Berufung (Ex 4,11) und der eschatologischen 
Hoffnung auf Überwindung des Leidens. Die neu-
testamentlichen Wundergeschichten und die Visi-
on von einem »neuen Himmel« und einer »neuen 
Erde« (Apk 21,1) erweisen sich als Gegenbilder 
zu konkret erfahrenem Leid und Schmerz. 

Nancy L. Eiesland, selbst von Geburt an behin-
dert, unternimmt den interessanten Versuch, 
beide Aspekte miteinander zu verbinden, indem 

sie vom »behinderten Gott«11 spricht. Sie orientiert 
sich dabei an Jesu Erscheinung vor den Jüngern 
(Lk 24,36–39), denen der Auferstandene seine 
Wundmale zeigt. Mit dieser Selbstvorstellung 
Jesu erweise er sich als verwundeter, behinderter 
Gott. Die »Behinderung« Jesu rückt ihn in solida-
rische Nähe zu Menschen mit Behinderungen und 
widerspricht falschen Deutungen der Behinde-
rung als Strafe Gottes oder als Zeichen vertrös-
tender Belohnung im Jenseits. Für Eiesland ist die 
Begegnung mit dem »behinderten Gott« Quelle 
einer »Befreiungstheologie der Behinderung«, die 
eine Reihe ethischer Herausforderungen beinhal-
tet. Die US-amerikanische Religionssoziologin 
nennt vier zentrale Bereiche12: »Gerechtes Überle-
ben« – weltweit sind in vielen Gesellschaften 
behinderte Menschen marginalisiert. »Gerechte 
Arbeit« – behinderte Menschen haben es beson-
ders schwer, sinnvolle Arbeit zu finden. »Intimi-
tät« - Menschen mit Behinderungen erleben oft 
den Schmerz der Isolation und den Mangel an 
sexueller Intimität. »Medien« - die Medien ver-
breiten häufig Klischees über behinderte Men-
schen als Mitleidsobjekte. »Dem ‚behinderten 
Gott’ begegnen bedeutet, Gerechtigkeit für Men-
schen mit Behinderungen zu verwirklichen und 
das Risiko einzugehen, alte theologische Gewiss-
heiten und Lebensweisen kritisch zu prüfen und 
neue zu entwickeln.«13 Denn der »behinderte 
Gott« ist nach Eiesland ein Gott in solidarischen 
Beziehungen. Da Menschen mit Behinderungen 
eine soziale Minderheit sind, die von der Mehr-
heitskultur unterdrückt wird, ist Gott gegenwärtig 
an den Rändern der Gesellschaft. Er nimmt die 
Perspektive der Menschen mit Behinderung an 
und stiftet im Rahmen einer Resymbolisierung 
befreiende Bilder zur Veränderung der bestehen-
den sozialen Ordnung. 

Der befreiungstheologische Ansatz Nancy L. Eies-
lands hat zu einem menschenrechtsbasierten 
Grundverständnis von Inklusion beigetragen und 
die Theologie für Forderungen der internationalen 
Bürgerrechtsbewegung behinderter Menschen 
anschlussfähig gemacht. Um einen tragfähigen 
Veränderungsprozess zu initiieren, ist es nötig, 
die verschiedenen Akteure in Kirche, Diakonie 
und Gesellschaft zusammenzuschließen. Das ist 
mit der UN-Behindertenrechtskonvention gelun-
gen. 

Inklusion als menschenrechtliche Leitnorm 

Eine neue Dynamik zur Umsetzung des Inklusi-
onsansatzes und zur Weiterentwicklung von 
Teilhaberechten behinderter Menschen hat sich 
erst durch die Behindertenrechtskonvention der 
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Vereinten Nationen ergeben. Sie wurde 2009 von 
der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert. Damit 
wurde der Begriff Inklusion eingefügt in ein men-
schenrechtsbasiertes Grundverständnis von Be-
hinderung. Die EKD-Orientierungshilfe bezeichnet 
Inklusion als »menschenrechtliche Leitnorm«14, 
die die »volle und wirksame Partizipation und 
Inklusion«15 von Menschen mit Behinderungen 
zum Ziel hat. Damit verbunden ist die Anerken-
nung als gleichberechtigte und gleichwertige Bür-
gerinnen und Bürger, die Verwirklichung der 
vollen gesellschaftlichen Teilhabe, die Achtung 
der Würde und Autonomie sowie der Respekt vor 
Unterschiedlichkeit. Der Staat verpflichtet sich – 
und mit ihm die zivilgesellschaftlichen Akteure 
wie die Kirche und ihre Diakonie – Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, unter denen Menschen 
mit Behinderungen in den vollen Genuss der 
Menschenrechte kommen können. Diese Entwick-
lung hin zu einer inklusiven Gesellschaft wird 
durch ein Monitoring des Deutschen Instituts für 
Menschenrechte begleitet. Denn die Einhaltung 
der Menschenrechte für behinderte Menschen 
bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Sie gehören 
zu dem Personenkreis, der es bei der Verwirkli-
chung ihrer Teilhaberechte besonders schwer hat. 
Das Leben mit einer Behinderung stellt ein erheb-
liches Erschwernis in der Gestaltung der Lebens-
beziehungen dar. Und darüber hinaus bestehen 
noch immer im Alltag behinderter Menschen 
vielfältige Barrieren. Menschen haben eine Be-
hinderung als Gegebenheit ihres Daseins – aber 
sie werden auch behindert. Ihre Freiheit wird 
beschnitten. Im sozialen und kulturellen Para-
digma von Behinderung schränken nicht nur die 
Wohn- und Lebensverhältnisse, die Rahmenbe-
dingungen des Bildungssystems und die fehlen-
den Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sondern 
auch allgemeine Diskriminierungen und eine 
verfehlte Praxis der Wohltätigkeit die Teilhabe-
möglichkeiten ein. Bei der Umsetzung von Inklu-
sion geht es nicht um Mitleid und Wohltätigkeit, 
sondern um die Einlösung von Rechten. Auch 
deshalb ist der menschenrechtliche Ansatz ein 
großer Fortschritt in den Debatten der letzten 
Jahre. 

Beide großen Kirchen in Deutschland haben sich 
lange schwer getan, einen theologischen Zugang 
zu den Menschenrechten zu entwickeln.16 Das 
hängt mit der schleppenden Aufnahme des Ge-
dankenguts der Aufklärung und einer kritischen 
Wahrnehmung der Französischen Revolution 
zusammen. Das änderte sich erst infolge der 
Schreckenserfahrungen mit dem Nationalsozia-
lismus und Stalinismus. Unter den Bedingungen 
einer areligiös gewordenen Welt benötigte man 

eine Berufungsinstanz, die theologisch begründ-
bar, aber auch nichtreligiös kommunizierbar war. 
Die völkerrechtlich vereinbarte Anerkennung der 
Menschenwürde wurde dabei zu einer Art säkula-
rer Transzendierung der Grundrechte. 

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, 
dass im Kontext des Reformationsjubiläums die 
»Freiheit eines Christenmenschen« zu einer Art 
Markenkern des Protestantismus geworden ist. 
Das evangelische Freiheitsverständnis wirft ein 
besonderes Licht auf die Menschenrechte. Hin-
sichtlich der Begründung der Inklusion als men-
schenrechtlicher Leitnorm scheint das von Wolf-
gang Huber und Heinz Eduard Tödt entwickelte 
Grundmodell von Analogie und Differenz zwi-
schen theologischen Aussagen und den Men-
schenrechten ertragreich zu sein. »Es fragt nicht 
nach der theologischen Begründung der Men-
schenrechte, weil diese Fragestellung weder der 
historischen Entwicklung noch den gegenwärti-
gen Geltungsanspruch der Menschenrechte ge-
recht wird; es fragt vielmehr nach dem Grund, 
auf dem ein christlicher Umgang mit den Men-
schenrechten beruht und von dem her sie theolo-
gisch verstanden werden können.«17 Es bestehen 
nämlich trotz der fundamentalen Differenz zwi-
schen der Gerechtigkeit Gottes, die die »Freiheit 
eines Christenmenschen« begründet und mensch-
licher Rechtsverwirklichung wichtige Analogien, 
die den Menschenrechten Profil geben können. 
Gerade im Kontext des Paradigmenwechsels, der 
durch den Inklusionsansatz nötig ist, können 
diese Impulse fruchtbar gemacht werden. 

Gottebenbildlichkeit und die Würde des Menschen 

Eine naheliegende Analogie besteht in der Bezie-
hung zwischen der Menschenwürde und dem 
Glauben an die Gottebenbildlichkeit des Men-
schen. Das Wort Menschenwürde hat wohl aus 
diesem Grund bis heute einen Hauch des Trans-
zendenten bewahrt, auch im säkularen Raum. Im 
Schöpfungsbericht der Priesterschrift wird zur 
Erschaffung des Menschen gesagt: »Lasset uns 
Menschen machen, ein Bild das uns gleich sei« 
(Gen 1,26). Mit Hinweis auf die dem Menschen 
zugetraute Verantwortungsübernahme für die 
Welt heißt es dann noch einmal unterstreichend: 
»Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf sie als 
Mann und Frau« (Gen 1,27). Mensch ist in die-
sem Kontext ein Kollektivbegriff, zu dessen We-
sen es gehört, dass er in Beziehungen lebt. Die 
Geschlechterrelation ist offensichtlich. Das sor-
gende Verhältnis zur übrigen Schöpfung kommt 
hinzu. Zugleich steht der Mensch nach Gen 1 in 
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der fundamentalen Beziehung zu Gott, dem er 
das Leben verdankt. Man kann sagen, dass das 
Wort »Bild« präzise die Rolle als von Gott gewoll-
tes »Du« beschreibt, dem Verantwortung für die 
Welt übertragen wird. Gerade das macht die 
Menschenwürde aus. Hier ist nicht von einer 
besonderen Leistung die Rede. Gemeint ist das 
Menschsein als solches, jenseits aller Unterschie-
de der Kultur, Religion, des Intellekts und der 
Körperlichkeit. Der Mensch als Gottes Ebenbild 
ist wunderbar begnadet. Jedem und jeder Einzel-
nen gilt unabhängig von der jeweiligen Befind-
lichkeit die Qualifizierung: »Gott sah an alles, was 
er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.« 
(Gen 1,31). Claus Westermann folgert mit Recht: 
»Wo überhaupt von der Menschenwürde gespro-
chen wird, lebt etwas weiter von der biblischen 
Schöpfungsaussage, die in dem Satz expliziert 
wird, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde 
geschaffen habe.«18 

Die Würde behinderter Menschen ist »kein Kon-
junktiv«, kein wünschbarer Charakter. Wenn sie 
eine unverfügbare und unverlierbare Schöpfungs-
gabe ist, gilt sie in jedem Fall vom Anfang bis 
zum Ende des Lebens unabhängig von Kriterien, 
Leistungsansprüchen, körperlichen, psychischen 
oder intellektuellen Eigenschaften. Und sie ver-
wirklicht sich strukturell in Beziehungen - zu sich 
selbst, zum Mitmenschen, zu Gott. Eine Behinde-
rung ändert daran nichts. Sie hat keinen qualita-
tiven Charakter. 

Umso erstaunlicher ist es, wie in manchen theo-
logischen Konzepten das Thema Behinderung 
verortet wird. Ulf Liedke unterscheidet vier typi-
sche Deutungen.19 Behinderung wird in der theo-
logischen Anthropologie u.a. beschrieben als 

   Begabung und Charisma20 

   Ausdruck der Normalität des begrenz-
ten und verletzlichen Lebens21 

   »auferlegte Last«, »Aufgabe« und »Prü-
fung«22 

   »Manifestation der Gegenmacht Got-
tes« und »Gestalt des Nichtigen«23 

Liedke verzichtet dagegen auf eine Sinndeutung 
der Behinderung und nennt sie neutral eine »Ge-
gebenheit«. Dabei bezieht er sich ausdrücklich 
auf den Relationsgehalt der Gottebenbildlichkeit. 
»Das Menschsein mit einer Behinderung lässt sich 
vor diesem Hintergrund als Verwirklichung der 
Grundstruktur und als konkrete Gestalt des 

Menschseins in Beziehung verstehen. Behindert-
Sein ist Menschsein, sonst nichts.«24 

In diesem Zusammenhang ist auf eine interessan-
te biblisch- theologische Facette hinzuweisen. Der 
Mensch ist Ebenbild eines »bildlosen« Gottes. 
Gottebenbildlichkeit und Bilderverbot korrespon-
dieren miteinander. Was zunächst paradox klingt, 
erweist sich als ausgesprochen hilfreich in der 
Inklusionsdebatte. Gott lässt sich nicht festlegen 
auf ein definiertes So-Sein. Er lässt sich nicht auf 
die Erfüllung fremder Erwartungen reduzieren. 
Das Bilderverbot (Ex 20,4) schützt in der Perspek-
tive theologischer Anthropologie auch behinderte 
Menschen vor dem Zugriff einer Fiktion des 
Normalen, vor Erwartungen an menschliche Leis-
tungsfähigkeit, Unversehrtheit und Gesundheit. 
Es befreit zur Freude an der Vielfalt. 

Ist die Gottebenbildlichkeit des Menschen primär 
unter dem Beziehungsaspekt zu verstehen, so 
kommt der Gestaltung dieses Netzwerks gerade in 
der diakonischen Arbeit eine zentrale Bedeutung 
zu. Beziehungen haben ihren eigenen Wert. Des-
halb sind Barrieren, die Beziehungen zwischen 
Menschen verhindern, so schmerzhaft. Gut ge-
meinte segregierende Konzepte der Behinderten-
hilfe oder Sondereinrichtungen des Bildungswe-
sens geraten dabei trotz aller Verdienste ihrer 
hocheffizienten Förderung unter Legitimations-
druck. Das wird nicht nur durch die Impulse der 
Behindertenrechtskonvention deutlich. Die sozia-
len Beziehungen zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderung sind eben auch Ausdruck der 
Geschöpflichkeit des Menschen. Viele diakoni-
sche Einrichtungen haben sich schon im Sinne 
dieser Maßgabe weiterentwickelt. Dezentralisie-
rung und Ambulantisierung sind Schlagworte 
einer Bewegung, die der selbstbestimmten Teil-
habe behinderter Menschen zentrale Bedeutung 
zumisst. Das Anstaltssystem ist in Auflösung 
begriffen, Bildung geschieht in Lerngruppen mit 
starker innerer Differenzierung, Wohnen gelingt 
für behinderte Menschen immer häufiger in 
nachbarschaftlicher Umgebung mit Assistenz; 
und selbst in der Arbeitswelt fassen langsam in-
klusive Konzepte Fuß. Stets geht es um die Er-
möglichung von Teilhabe, um Überwindung von 
Barrieren durch Beziehung, letztlich um die Ver-
wirklichung der von Gott geschenkten Würde in 
der Gottebenbildlichkeit. 

Die Trinität Gottes und das Lob der Vielfalt 

Inklusion ist ein Beziehungsbegriff. Zugleich be-
schreibt die Theologie das Sein Gottes als Bezie-
hungsgeschehen. Gott erschließt sich in dreifa-
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cher Gestalt als Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
als Schöpfer, Versöhner und Vollender der Welt. 
Das christliche Verständnis des einen Gottes hat 
seine Pointe darin, dass die Kategorie des Ande-
ren bereits innerhalb des Gottesbegriffs positiv 
zur Geltung gebracht wird. Die Trinität beschreibt 
eine Verschiedenheit in Gott selbst, die seine 
Einheit nicht beeinträchtigt; eine Einheit, die die 
Verschiedenheit lobt. Denn Gott ist nicht einsam, 
sondern in sich selbst höchst beziehungsreich. 
Gottes Gottsein vollzieht sich in der wechselseiti-
gen liebevollen Hingabe von Vater, Sohn und 
Heiligem Geist. Der dreieinige Gott ist in »der 
Identität seines göttlichen Wesens eine personale 
Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins.«25 

Hier ist noch einmal die Gottebenbildlichkeit des 
Menschen zu beachten. In Entsprechung zum 
»vielfältigen Sein« Gottes, in Entsprechung zur 
Trinität, ist auch die Existenz des Menschen zu 
deuten. Jeder Mensch spiegelt mit seinen vielfäl-
tigen Beziehungen die Vielfalt Gottes wider. Inso-
fern öffnet die Glaubensbeziehung zum dreifalti-
gen Gott die Tür zu einer Wertschätzung gesell-
schaftlicher Vielfalt. In der Liebe, die den Ande-
ren in seinem Anderssein wahrnimmt und bejaht, 
entspricht der Mensch dem beziehungsreichen 
Sein Gottes. Das Bekenntnis zu dem dreieinigen 
Gott ermöglicht und gebietet eine menschliche 
Gemeinschaft gegenseitigen Andersseins. Gewiss 
ist Behinderung nur ein Aspekt gesellschaftlicher 
Heterogenität. Allerdings bedürfen Menschen mit 
Behinderungen zur Einbeziehung ihrer Potentiale 
passgenaue Formen der Assistenz und Förderung, 
die ihre Selbstbestimmung nicht einschränken. 

Eine inklusive Gesellschaft freut sich an der Viel-
falt. Damit verbunden ist die Aufgabe, Unter-
schiedlichkeit zuzulassen und ethische Standards 
für gerechte Teilhabe zu formulieren. In diakoni-
schen Leitfäden spricht man von der Notwendig-
keit, heterogenitätssensible Konzepte zu entwi-
ckeln. Annedore Prengel versteht Heterogenität 
als »Zusammenhang von Verschiedenheit, Verän-
derlichkeit und Unbestimmtheit«26: 

Menschen sind verschieden. Sie haben sehr un-
terschiedliche Ressourcen und Einschränkungen. 
Das begründet – anthropologisch betrachtet – 
keine Hierarchie. Im Rahmen der Wahrnehmung 
von Differenz genießen sie gleiche Freiheit. 

Menschen verändern sich. Biographisch konzen-
trieren sich viele Unterstützungsbedarfe auf die 
Zeit unmittelbar nach der Geburt und am Ende 
des Lebens. Auch Behinderungen entstehen oft 
im Laufe des Lebens. Konkret muss in jeder Le-

bensphase von der Veränderlichkeit der Entwick-
lung ausgegangen werden. 

Jeder Mensch ist mehr als die wahrgenommene 
Differenz. Ein Mensch, der eine Behinderung hat, 
ist auch Mann oder Frau, ist kreativ oder nüch-
tern, ist leidenschaftlich oder ruhig. Die Persön-
lichkeit eines Menschen hat viele Facetten. 

Damit stellt sich die Aufgabe, Vielfalt wertzu-
schätzen. Eine inklusive Gesellschaft entwickelt 
eine Willkommenskultur, in der jeder und jede 
mit unterschiedlichen Neigungen, Kompetenzen 
und Lebenserfahrungen erleben kann: Ich werde 
gebraucht. Ich kann mich einbringen. Ich kann 
entscheiden. Ich respektiere andere. Damit dies 
gelingt, sind spezifische Beteiligungs- und Mit-
wirkungsstandards gestaltet worden, die sich an 
der griffigen Forderung »Nichts über uns ohne 
uns« orientieren. 

Die Wertschätzung Betroffener als Experten in 
eigener Sache und als Motoren einer inklusiven 
Weiterentwicklung des Gemeinwesens wird in 
der biblischen Anthropologie durch das provo-
kante Erwählungshandeln Gottes unterstrichen. 
Es orientiert sich nicht an den gängigen Aus-
wahlkriterien. Vielmehr rücken andere Gesichts-
punkte ins Zentrum: »Ein Mensch sieht, was vor 
Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an« (1. 
Sam 16,7). Ein typisches Motiv biblischer Beru-
fungsgeschichten ist der Einwand der Erwählten 
selbst. Ihre Selbsteinschätzung ist: zu jung, unge-
eignet, unsicher, behindert (Jer 1,6 ff.). Gott lässt 
den Einwand nicht gelten. Die Freiheit, die er 
schenkt, wird allen Menschen zugetraut und zu-
gemutet – ohne Ausnahme, ohne Sonderstatus. 
Die Paulusbriefe lassen z. B. erkennen, dass der 
Völkerapostel eine Sprachbehinderung hat. Sie 
schränkt ihn in der Kommunikation ein und führt 
wohl auch zu Abwertungen seiner Gegner. Dage-
gen kann Paulus auf die Zusage Gottes vertrau- 
en: »Lass dir an meiner Gnade genügen; denn 
meine Kraft ist in den Schwachen mächtig« (2. 
Kor 12,9). 

Auch die Moses-Berufung (Ex 3 f., s.o.) setzt 
bemerkenswerte inklusive Akzente. Moses wird 
die Rolle als Anführer seines Volkes zugewiesen, 
der die Befreiung Israels aus der Knechtschaft 
Ägyptens auf den Weg bringen soll. Er hat eine 
Sprachbehinderung. Deshalb glaubt er, er sei 
ungeeignet. Er befürchtet, dass die Aufgabe ihn 
überfordern wird. Die Berufungsgeschichte stellt 
diese Einwände in einen anderen, Freiheit eröff-
nenden Sinnzusammenhang. In der Gottesrede 
wird hervorgehoben, dass jeder Mensch Gottes 
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Geschöpf ist, vielfältig begabt und darum geeig-
net, für sich selbst und für andere Verantwortung 
zu übernehmen. Auch eine Behinderung ist Teil 
der guten Schöpfung Gottes, eine Gegebenheit, 
die – unabhängig davon, ob sie als leidvolle Ein-
schränkung erlebt wird oder nicht – zur Vielfalt 
des Daseins gehört. Gott fragt in dem zentralen 
Dialog der Berufungsgeschichte: »Wer hat dem 
Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat 
den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder 
Blinden gemacht? Habe ich’s nicht gemacht, der 
Herr?« (Ex 4,11). Der Text gibt noch weitere inte-
ressante Hinweise eines biblischen Realismus. 
Die Behinderung Moses wird nicht relativiert, sie 
wird ernst genommen. Moses wird nicht geheilt. 
Er behält zudem seine Selbstzweifel. Allerdings 
wird Moses Bruder Aaron zu seiner persönlichen 
Assistenz. Aaron kann reden. Er redet anstelle 
seines Bruders. Mit dieser Unterstützung wird 
Moses zum Protagonisten der Befreiung Israels 
aus der ägyptischen Knechtschaft. So kann Moses 
die ihm zugewiesene Rolle wahrnehmen. 

In diesem Text kommt eine zentrale inklusive 
Option in den Blick, die S. Graumann »assistierte 
Freiheit«27 nennt. Assistenz ermöglicht selbstbe-
stimmte Teilhabe. Behinderte Menschen sind 
Subjekte des Gemeinwesens. Sie handeln für sich 
und für andere in der Freiheit, die ihnen ge-
schenkt ist. Ihr Assistenzbedarf wertet sie nicht 
gegen- über anderen gesellschaftlichen Akteuren 
ab. Denn jeder Mensch ist auf Unterstützung und 
Hilfe angewiesen. Schon vor 400 Jahren formu-
lierte der englische Prediger und Schriftsteller 
John Donne treffend »no man is an island«. Die 
Nähe der »assistierten Freiheit« zum reformatori-
schen Freiheitsbegriff ist offensichtlich. Die Vision 
einer inklusiven Gesellschaft und Kirche wird 
durch eine differenzierende Unterscheidung von 
äußerer und innerer Freiheit sowie ihrer Grenze 
und Herausforderung im sozialen Miteinander 
gestützt. Freiheit und Dienstbarkeit sind eben 
zwei Seiten der gleichen Medaille. 

Der körperbehinderte Theologe Ulrich Bach hat 
immer wieder darauf hingewiesen, dass »das 
Defizitäre mit in die Definition des Humanum« 
gehört. »Der Mensch ist ein defizitäres Wesen; als 
gutes Geschöpf Gottes ist er defizitär; wir dürfen 
dem Traum entsagen, mehr als ein Mensch zu 
sein.«28 Diese Akzentuierung biblischer Rede vom 
Menschen ist ein deutlicher Kontrast zu perfekti-
onistischen Menschenbildern, die Behinderung 
als Abweichung von der Normalität deuten. Die 
Wahrnehmung der Normalität des begrenzten 
und verletzlichen Lebens verleiht der Debatte um 
Vielfalt, Abbau von Barrieren und Weiterentwick-

lung solidarischen Miteinanders in Kirche und 
Gesellschaft ihre Dynamik. Jeder Mensch macht 
die Erfahrung: nicht alles gelingt, vieles geht ver-
loren, Einsichten sind bruchstückhaft, Fähigkei-
ten begrenzt. Die schmerzhaften Brüche und 
Risse der Existenz, die Grenzhaftigkeit des Men-
schen, gehören zu jeder Biographie. Das kann 
dem Leben nicht die Würde nehmen. Menschli-
che Identität ist christlich verstanden ihrem We-
sen nach fragmentarisch; und damit zugleich 
überraschend vielfältig und bunt. Eingebunden in 
die Vielfalt Gottes kann es gelingen, auch das 
eigene Bruchstück gebliebene Leben anzunehmen 
und in der Freiheit zu leben, die jedem Menschen 
zugemessen ist. Denn auch Gott wurde begrenz-
ter, sterblicher Mensch und hat am Kreuz seine 
Liebe offenbart. In den Koordinaten des Kreuzes 
hat Gott sich verbunden mit Mensch und Welt. Er 
überwindet die Beziehungslosigkeit der Men-
schen, die in der Sprache der Bibel Sünde heißt 
und befreit zu versöhnter Verschiedenheit. Da-
rum drängt der Glaube an den Gekreuzigten aus 
dem Bereich des Heiligen in den Alltag der Welt, 
hat also politische Wirkung. Das unterstreichen 
auch die Deutung der Inklusion als menschen-
rechtliche Leitnorm durch die Orientierungshilfe 
der EKD sowie theologische Zugänge des ÖRK 
aus dem Bereich der Befreiungstheologie.29 Der 
ÖRK erinnert daran, dass Christus gekommen sei, 
um den Zaun abzubrechen (Eph 2,14) und Mau-
ern der Vorurteile, Konkurrenz, Angst und Scham 
einzureißen. 

Der Leib Christi und die inklusive diakonische 
Kirche 

Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang 
Kirche und Diakonie? Sie haben ja eine doppelte 
Aufgabe. Einerseits stehen sie in den politischen 
Debatten parteilich für die Rechte behinderter 
Menschen ein. Sie bekräftigen damit die biblische 
»Option für die Schwachen« (Mt 25,40) und en-
gagieren sich für die gerechte Teilhabe aller. Aus-
gehend von Bonhoeffers wirkmächtigem Wort, 
dass die Kirche nur Kirche ist, wenn sie für ande-
re da ist,30 wurden vielfach Konzepte entwickelt, 
die in der Anwaltschaft und im Engagement für 
»Arme, Kranke und Behinderte«31 ihre Stärke ha-
ben. Die Kirche ist gerade da ganz bei sich selbst, 
wo sie Verantwortung für die Welt übernimmt. – 
Das allein kann allerdings keine ausreichende 
kirchlich-diakonische Antwort auf die Herausfor-
derung Inklusion sein. Deshalb geht es ferner 
darum, Inklusion in den eigenen Strukturen und 
Handlungsfeldern umzusetzen und Menschen mit 
Behinderungen als Subjekte dieser Veränderun-
gen ernst zu nehmen. Es geht darum, »Kirche mit 
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(!) anderen« zu sein. Das Gemeinwesen Kirche 
wird damit selbst zum Bewährungsort für Inklu-
sion. 

Eine selbstkritische Betrachtung legt nahe, dass in 
Kirche und Diakonie eher Milieus dominieren, die 
ihre Stärke in der Fürsorge, im Engagement »für 
andere« haben. Allerdings tendieren bürgerliche 
Milieus mit paternalistischen Strategien zu Ab-
grenzungen; nur selten gehören arme und behin-
derte Menschen selbst zum gemeindlichen Kern-
bereich. Ulrich Bach hat für dieses Phänomen die 
gegensätzlichen Metaphern von »Tribüne« und 
»Arena«32 verwendet. In der »Arena« wird auf 
Augenhöhe kommuniziert. Es gibt kein Oben und 
Unten, alle gehören inklusiv dazu. Das gemein-
same Ziel, die geschenkte Freiheit zu verwirkli-
chen, steht im Zentrum. In der Perspektive der 
»Tribüne« allerdings gelten Menschen mit Behin-
derungen als Schwache, die der Fürsorge bedür-
fen; sie sind Objekte der Nächstenliebe. Bach 
nennt das Apartheitsdenken, denn es besteht ein 
Riss zwischen Menschen mit und ohne Behinde-
rung, Gesunden und Kranken, Starken und 
Schwachen. Wie kann der Riss überwunden wer-
den, wie können Kirche und Diakonie lernen, 
sich von einer »Institution für« zu einer »Instituti-
on mit« zu entwickeln? 

Offenbar ist diese Herausforderung nicht neu. Die 
paulinische Ekklesiologie bedient sich des Bildes 
vom »Leib Christi« (1. Kor 12), um die Trennung 
von Tribüne und Arena zu überwinden. Der Kon-
flikt in Korinth, den Paulus auch in seiner Abend-
mahlstheologie bearbeitet, legt den Riss zwischen 
Barmherzigkeit und Fürsorge einerseits und Ge-
rechtigkeit und Teilhabe andererseits offen. Die 
Kirche ist ihrem Wesen nach ein Kollektiv, sie ist 
»Christus als Gemeinde existierend«.33 In Sorge 
um den Zusammenhalt der vielfältigen Gemein-
schaft aus Juden und Heiden, Reichen und Ar-
men, Starken und Schwachen beschreibt Paulus 
deshalb die christliche Gemeinde als eine Ergän-
zungsgemeinschaft, in der das wechselseitige 
Geben und Nehmen der unterschiedlichen Glieder 
selbstverständliche Funktionen des einen Leibes 
Christi sind. »Hier ist nicht Jude noch Grieche, 
hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht 
Mann noch Frau; denn ihr seid allesamt einer in 
Christus Jesus« (Gal 3,28) Im Leib Christi haben 
alle vielfältige Gaben und ebenso vielfältige Un-
terstützungsbedarfe. Niemand lebt für sich allein. 
Es kann im Horizont der Freiheit eines Christen-
menschen keine Aufteilung zwischen Gebenden 
und Nehmenden geben. Auch die »schwachen 
Glieder« sind unverzichtbar und leisten ihren 
spezifischen Beitrag zum Ganzen. Sie sind nicht 

Objekte der Nächstenliebe, die empfangen, was 
andere ihnen geben und was andere für sie ent-
scheiden. Sie sind so frei, ihre Teilhaberechte 
einzufordern. Ohne ihre Begabungen ist die Kir-
che nicht ganz. Ulrich Bach spricht von »ebener-
diger Theologie«34, denn Inklusion braucht Au-
genhöhe in den Veränderungsprozessen. Auch in 
die Kirche muss das vertraute Motto der Behin-
dertenrechtsbewegung Einzug halten: Nichts über 
uns ohne uns! Die Analogie zum reformatori-
schen Priestertum aller Getauften ist nicht zufäl-
lig. 

Der unter dem Inklusionsanspruch notwendige 
Schritt von Barmherzigkeit und Fürsorge hin zu 
Gerechtigkeit und Teilhabe ist unter Umständen 
weit. Um Gemeinden in diesem Prozess zu unter-
stützen, ist vom Pädagogisch-Theologischen Insti-
tut der Evangelischen Kirche im Rheinland z. B. 
ein Index für inklusive Gemeindearbeit35 erarbei-
tet worden, der die Einbeziehung von Menschen 
mit Behinderungen und die Wahrnehmung ihrer 
Lebenslagen schärft, damit eine neue Willkom-
mens- und Beteiligungskultur entsteht. 

Für die Diakonie ist die Entwicklung »ebenerdi-
ger« Konzepte nicht minder schwierig. Zwar ist 
für die großen diakonischen Unternehmen die 
Zeit der Anstalt längst vorbei und mit ihr die Zeit 
der geschlossenen Systeme, die durch Hierarchi-
sierung, Fremdbestimmung und Sonderwelten 
gekennzeichnet sind. Aber der Paradigmenwech-
sel hin zu mehr Selbstbestimmung und Assistenz 
ist aufwendig. Nicht alle diakonischen Unterneh-
men sind gut darauf vorbereitet, entsprechend 
der menschenrechtlichen Leitnorm ambulante 
und unterstützende Dienste aufzubauen, zumal 
die Lage der »Mutterhäuser« und die finanziellen 
Ressourcen unter dem Gesichtspunkt des not-
wendigen Wandels höchst unterschiedlich sind. 
Zugleich muss sich die Diakonie dem ökonomi-
schen Wettbewerb im Sozialstaat stellen. Perso-
nalschlüssel und Pflegesätze bestimmen den Takt 
der diakonischen Arbeit. Die Sozialleistungssys-
teme als Grundlage für die Finanzierung der In-
klusion machen es allerdings schwer, das eigene 
kirchlich-diakonische Profil sichtbar werden zu 
lassen. Im deutschen Sozialstaat begründet die 
Hilfsbedürftigkeit den Rechtsanspruch auf Hilfe. 
Damit bleiben Menschen mit Behinderungen stets 
Hilfeempfänger, nicht Akteure auf Augenhöhe. 
Sie sind Klienten, nicht Glieder am Leib Christi. 
Die Defizitorientierung des Systems ist offen-
sichtlich. Zugleich entsteht unter dem Diktat der 
Ökonomie ein ruinöser Kostensenkungswettbe-
werb der Träger sozialer Arbeit, unter dem die 
notwendige inklusive Qualität massiv leidet. In 
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einem »diakonischen Zwischenruf« kritisiert Uwe 
Becker mit Recht die »Diskrepanz zwischen einer 
fulminanten Programmatik und ihrer fachlich 
desolaten Umsetzung.«36 Er zitiert in diesem Zu-
sammenhang den amerikanischen Psychologen 
Julian Rappaport mit dem ernüchternden Urteil: 
»Having rights but no resources and no services 
available is a cruel joke.«37 

Die verfasste Kirche und ihre Diakonie stehen so-
mit vor der gleichen Herausforderung. Angesichts 
der realistischen Wahrnehmung, dass es nicht 
mehr darum geht, Menschen mit Behinderungen 
in das bestehende System einzubinden, sondern 
das System selbst inklusionstauglich zu machen, 
werden vielfach neue Handlungsoptionen durch 
die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie 
entwickelt. Dabei entdecken Kirche und Diakonie 
ihre je unterschiedlichen Kompetenzen und las-
sen eine Periode fortschreitender Entfremdung 
hinter sich. Besondere Beachtung finden gemein-
dediakonische Konzepte, die »nah dran«38 bei den 
Menschen sind. Unter dem Stichwort »Kirche fin-
det Stadt« entwickeln sich Quartiere und Nach-
barschaften zu exemplarisch inklusionssensiblen 
Orten, in denen Kirchengemeinden und Diakonie 
einander ergänzend arbeiten: hier die Vernet-
zungskompetenz der Gemeinden und die Fähig-
keit, Ehrenamtliche zu gewinnen, dort die Orga-
nisationskompetenz und Professionalität der Dia-
konie. Sonderwelten werden aufgelöst zu Guns-
ten gemeindeintegrierter Wohn- und Lebensmög-
lichkeiten. Gesichtspunkte des Normalisierungs-
prinzips und Aspekte von »Community Care« 
finden Eingang in die Leitbilder. Die Trends der 
Ambulantisierung und Deinstitutionalisierung in 
der Inklusionsdebatte liefern weitere Anknüp-
fungspunkte, um ein neues Miteinander von Kir-
che und Diakonie einzuüben. Gemeinsames Ziel 
ist es, Rahmenbedingungen zu entwickeln, in 
denen Menschen mit Behinderungen – wie alle 
anderen – ihr Menschenrecht auf gleichberechtig-
te Teilhabe einlösen können. 

Damit ist man noch weit entfernt von einer inklu-
siven Gesellschaft. Auch die Vision solidarischer 
Gemeinde, wie sie Paulus mit seiner Leib-Christi-
Theologie beschreibt, wird nicht gedeckt durch 
die Realität volkskirchlicher Gemeinden. Dennoch 
gilt es, die Spannung von geglaubter und wirkli-
cher Kirche fruchtbar zu machen. Denn die 
christliche Freiheitsbotschaft drängt auf ein Leben 
in Freiheit. Luthers Unterscheidung zwischen 
äußerem und innerem Menschen, zwischen Frei-
heit und Dienst, wehrt allerdings der naiven Auf-
fassung, als ließe sich das Reich Gottes in unmit-
telbarer Identität mit den Verhältnissen unserer 

Wirklichkeit herbeiführen. »Eine wichtige Orien-
tierung auf dem Weg zu einer inklusiven Gesell-
schaft gibt die Unterscheidung von Letztem und 
Vorletztem, die Unterscheidung des verantwort-
lich Machbaren und der Vision, die dem Machba-
ren Richtung gibt. Sie hilft uns, jetzt das Rechte 
zu tun und zu wagen ...«39 Inklusion als men-
schenrechtliche Leitnorm kann zum zentralen 
Anstoß für einen gesellschaftlichen und kirchlich-
diakonischen Entwicklungsprozess werden. Kir-
che und Diakonie sollten dafür »das Rechte tun 
und wagen«. 

Literatur: 

Bach, Ulrich, Ohne die Schwächsten ist die Kirche 
nicht ganz. Bausteine einer Theologie nach Hada-
mar, Neukirchen-Vluyn 2006. 

Becker, Uwe, Behindert oder fördert Inklusion? Eine 
Kritik an Irrwegen der Inklusionsdebatte, Düsseldorf 
2014. 

Bonhoeffer, Dietrich, Sanctorum Communio. Eine 
dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kir-
che (1930), München 1969. 

Bonhoeffer, Dietrich, Widerstand und Ergebung, hg. 
von Eberhard Bethge, München 1970. 

Ebach, Jürgen, Biblische Erinnerungen im Fragen-
kreis von Krankheit, Behinderung, Integration und 
Autarkie, in: Handbuch Integrative Religionspädago-
gik, Gütersloh 2002, S. 98 ff. 

Eiesland, Nancy L., The Disabled God, Nash-
ville/USA, 1994. 

Eiesland, Nancy L., Dem behinderten Gott begeg-
nen, in: Stephan Leimgruber u.a. (Hg.): Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein, Münster 2001, S. 7 ff. 

EKD, Herz und Mund und Tat und Leben. Grundla-
gen, Aufgaben und Zukunftsperspektiven der Diako-
nie. Denkschrift des Rates der EKD, Gütersloh 
1998. 

EKD, Engagement und Indifferenz. Kirchenmitglied-
schaft als soziale Praxis. V. EKD-Erhebung über 
Kirchenmitgliedschaft, Hannover 2014. 

EKD, Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion 
leben in Kirche und Gesellschaft. Eine Orientie-
rungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland, Gütersloh 2014. 

EKD, Kundgebung »Frei und engagiert – in Christus. 
Christlicher Glaube in offener Gesellschaft«,  



 epd-Dokumentationy18-19/2019yy105 

 

2. Tagung der 12. Synode der EKD, Bremen 
11.11.2015. 

Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), Da kann ja 
jede(r) kommen. Inklusion und kirchliche Praxis. Eine 
Orientierungshilfe, Düsseldorf 2013. 

Graumann, Sigrid, Assistierte Freiheit. Von einer 
Behindertenpolitik der Wohltätigkeit zu einer Politik 
der Menschenrechte, Utrecht 2009. 

Huber, Wolfgang/Tödt, Heinz Eduard, Menschen-
rechte. Perspektiven einer menschlichen Welt. 
Stuttgart 1977. 

Jüngel, Eberhard, Die Wahrnehmung des Anderen in 
der Perspektive des christlichen Glaubens, in: Eber-
hard Jüngel, Indikative der Gnade – Imperative der 
Freiheit, Tübingen 2000, S. 205 ff. 

Kliesch, Klaus, Blinde sehen, Lahme gehen. Der 
heilende Jesus und seine Wirkungsgeschichte. In: 
Eurich, Johannes/Lob-Hüdepohl (Hg.), Inklusive 
Kirche  (= Behinderung - Theologie - Kirche, Beiträ-
ge zu diakonisch-caritativen Disability Studies,  
Band 1), Stuttgart 2011, S. 101 ff. 

Liedke, Ulf, Gegebenheit – Gabe – Begabung? PT 
98 (2009), S. 466-482. 

Liedke, Ulf, Inklusion in theologischer Perspektive, 
in: Ulf Liedke/Ralph Kunz (Hg.), Handbuch Inklusion 
in der Kirchengemeinde, Göttingen 2013, S. 37. 

Luther, Martin, Von der Freiheit eines Christenmen-
schen, in: Martin Luther, Werke Bd. 1, hg. von 
Bornkamm, Karin/Ebeling, Gerhard (Hg.), Frank-
furt/M. 1982, S. 238 ff. 

Oeming, Manfred, Zum theologischen Umgang mit 
Behinderung im Alten Testament. In: Johannes Eu-
rich u.a. (Hg.): Inklusive Kirche, Stuttgart 2011, S. 
81 ff. 

ÖRK-Zentralausschuss, Kirche aller, Genf 2003. 

Prengel, Annedore, Heterogenität als Theorem der 
Grundschulpädagogik, in: Zeitschrift für Grundschul-
forschung 3 (2010), H. 1, S. 12. 

Rappaport, Julian, In praise of paradox. A social 
policy of empowerment over prevention, in: Ameri-
can Journal of Community Psychology, 9/1981,  
1-25. 

Schäfer, Gerhard K. u. a. (Hg.), Nah dran. Werk-
stattbuch für Gemeindediakonie, Neukirchen-Vluyn 
2015. 

Vereinte Nationen, Convention on the Rights of Per-
sons with Disabilities (CRPD). Resolution 61/106 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
vom 13.12.2006. 

Westermann, Claus, Schöpfung, Stuttgart 1971. 

Anmerkungen: 
1 Erstveröffentlichung in: Degener, Theresia/Eberl, Klaus/ 
Graumann, Sigrid/Schäfer, Gerhard K. (Hg.), Menschenrecht 
Inklusion, Göttingen 2016, 104–122 

2 Luther, Freiheit eines Christenmenschen, 238 ff. 

3 EKD, Kundgebung »Frei und engagiert – in Christus« 

4 Popper, Offene Gesellschaft 

5 EKD, Denkschrift Diakonie 

6 Evangelische Kirche im Rheinland, Da kann ja jede(r) kommen, 8 

7 Vgl. Oeming, Theologischer Umgang mit Behinderung im Alten 
Testament 

8 Kliesch, Der heilende Jesus und seine Wirkungsgeschichte, 101 

9 Bach, Theologie nach Hadamar, 358 

10 Vgl. Ebach, Biblische Erinnerungen, 98 

11 Eiesland, The Disabled God 

12 Eiesland, Dem behinderten Gott begegnen, 12 ff. 

13 Eiesland, Dem behinderten Gott begegnen, 7 

14 EKD, Orientierungshilfe Inklusion, 14 

15 Vereinte Nationen, CRPD, Art. 3 

16 Vgl. Huber/Tödt, Menschenrechte 

17 Huber/Tödt, Menschenrechte, 71 

18 Westermann, Schöpfung, 88 

19 Liedke, Gegebenheit – Gabe – Begabung, 466–482 

20 Z. B. die These: Jede Behinderung ist auch eine Begabung 

21 Z. B. die These: Es ist normal, dass Menschen mit Beeinträch-
tigungen leben 

22 Z. B. die These: Behinderungen sind Bestandteil der erlö-
sungsbedürftigen Welt 

23 Z. B. die These: Behinderung ist eine Gegenmacht, die es zu 
besiegen gilt 

24 Liedke, Inklusion in theologischer Perspektive, 37 

25 Jüngel, Die Wahrnehmung des Anderen, 214 



106yy18-19/2019yepd-Dokumentation 

 

26 Prengel, Heterogenität als Theorem der Grundschulpädagogik, 
12 

27 Graumann, Assistierte Freiheit 

28 Bach, Theologie nach Hadamar, 47 

29 Vgl. ÖRK-Zentralausschuss, Kirche aller 

30 Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, 415. – Insbesondere 
Ernst Lange hat daraus eine Theorie kirchlichen Handelns entwi-
ckelt. 

31 EKD, Engagement und Indifferenz, 95 

32 Bach, Theologie nach Hadamar, 133 ff 

33 Vgl. Bonhoeffer, Sanctorum Communio 

34 Bach, Theologie nach Hadamar, 105 

35 Evangelische Kirche im Rheinland, Da kann ja jede(r) kommen 

36 Becker, Behindert oder fördert Inklusion, 6 

37 Rappaport, In praise of paradox, 13: Rechte zu haben, aber 
über keine Mittel und Leistungen zu verfügen, ist ein grausamer 
Scherz. 

38 Vgl. Schäfer, Nah dran 

39 EKD, Orientierungshilfe Inklusion, 185  

 

 

Siehe dazu die Publikation der Evangelischen Kirche im Rheinland:  

Da kann ja jede(r) kommen. Inklusion und kirchliche Praxis. Eine Orientierungshilfe der Evangelischen Kirche im 
Rheinland (EKiR). Hrsg. von der Abteilung Bildung im Landeskirchenamt und dem Pädagogisch-Theologischen 
Institut der Evangelischen Kirche im Rheinland (PTI), 2013 

 

 
© PTI der Evangelischen Kirche im Rheinland 

 



 epd-Dokumentationy18-19/2019yy107 

 

Netzwerk Kirche inklusiv der Nordkirche 
Bewusstsein bilden – Zugänge eröffnen – Teilhabe gestalten 
Von Diakon Jörg Stoffregen, Dipl. Diak.wiss./ Dipl. Rel.päd, Referent für Inklusion und 
kirchliche Praxis der Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland im Hauptbereich Seelsorge und 
gesellschaftlicher Dialog, Netzwerk Kirche inklusiv, und Pastor Sebastian Borck; Leitender 
Pastor Hauptbereich Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog, Evangelisch-Lutherische  
Kirche in Norddeutschland, Hamburg 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Im Jahr 2012 startete das Netzwerk Kirche inklu-
siv in der Evangelischen-Lutherischen Kirche in 
Norddeutschland. Grundidee für dieses Netzwerk 
war, haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende aus 
Kirche und Diakonie zusammenzubringen, die an 
der Thematik Inklusion arbeiten oder daran inte-
ressiert sind. Inzwischen beteiligen sich ca. 160 
Personen und Einrichtungen im Netzwerk. 

Zunächst haben wir uns klargemacht: Inklusion 
bedeutet etwas anderes als die Zuwendung zu 
Menschen mit Behinderungen und deren Integra-
tion. Entsprechend der UN-Behindertenrechts-
konvention hat jede und jeder ein Menschenrecht 
auf gesellschaftliche Teilhabe. Doch die Gesell-
schaft und ihre Gliederungen, auch die Kirchen – 
selbst da, wo sie seit langem diakonisch oder 
seelsorglich z. B. für Menschen mit Behinderun-
gen tätig sind – haben sich anders eingerichtet. Es 
geht also um Lernprozesse und Veränderungen. 
Und es ist durchaus offen, ob die Kirchen schon 
Teil der Lösung sind – oder eher noch Teil des 
Problems. Inklusion ist daher kritische und auch 
selbstkritische Arbeit an der Mehrheitsgesell-
schaft, um sie durch Barrierenabbau für alle Men-
schen zu öffnen. 

In diesem Sinne versteht sich das Netzwerk Kir-
che inklusiv als ein Bündnis und als eine Bewe-
gung, die dafür eintritt, dass die Kirche sich als 
Teil der Gesellschaft für die Vielfalt des Lebens 
und der Lebenslagen öffnet und eine Kirche aller, 
eine Kirche für alle und mit allen wird. Selbstbe-
stimmung, Teilhabe und Teilgabe für alle sollen 
Kirche und Gesellschaft bestimmen. Kirchenge-
meinden werden zu einem Ort der Teilhabe und 
Teilgabe für viele verschiedene Menschen mit 
unterschiedlichen Begabungen. 

Netzwerk als Bündnisbewegung der 
Verschiedenen und Plattform zum 
Wissensaustausch 

Dem Netzwerk ging es zunächst um einen Bot-
tom-up-Prozess: Interessierte und Engagierte 
sammeln und vernetzen sich und gewinnen eine 
Plattform, voneinander zu lernen und notwendige 
Schritte miteinander zu entwickeln. Im Rahmen 
der Arbeit im Netzwerk werden auf diese Weise 
immer wieder Themen entwickelt beziehungs-
weise aus dem Gespräch im Rahmen der zweimal 
jährlich stattfindenden Netzwerktreffen Vorhaben 
generiert.  

So sind aus dem Prozess heraus Veranstaltungen 
(z. B. Werkstattgespräche zur Theologie der In-
klusion), Arbeitsmaterialien (z. B. ein Leitfaden 
Gottesdienst inklusiv – Teilhabe gestalten) und 
Fortbildungsangebote entstanden, durch intensive 
konzeptionelle Zusammenarbeit einiger sogar 
eine Langzeitfortbildung zur inklusiven Hand-
lungskompetenz. Dabei sind wir nicht unter uns 
geblieben. Gemeinsam mit Netzwerkmitgliedern 
und in Kooperation mit der Evangelischen Kirche 
im Rheinland haben wir vor einigen Jahren die 
Fragenbox »Mehr als Fragen – Inklusion und 
kirchliche Praxis« als Arbeitsmaterial entwickelt.  

Von Anfang an sind im Netzwerk Beispiele maß-
geblich gewesen, wo es um Kirche im Sozialraum 
geht. Die inklusive Orientierung bringt kirchliche 
und nichtkirchliche Akteure vor Ort zusammen; 
daraus kann wechselseitig neue Offenheit er-
wachsen – sei es punktuell, sei es im Sinne dau-
erhafter gemeinwesenorientierter Zusammenar-
beit von Kirche, Kommune und Diakonie.1 

Neben den regelmäßigen Netzwerktreffen gibt es 
auch Veranstaltungen und Fortbildungen für ver-
schiedene Zielgruppen in den Regionen. Die In-
ternetseite www.netzwerk-kirche-inklusiv.de und 
ein Newsletter geben aktuell Überblick und ver-
binden die, die sich zum Netzwerk halten. Alle 
zwei Jahre wird ein Inklusionspreis der Nordkir-
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che ausgeschrieben, und die Preisvergabe schafft 
Anerkennung und macht landeskirchlich sichtbar, 
wie Menschen sich vor Ort innovativ engagieren 
(z. B. »Ein Platz für dich« vom Ev. Kinder- und 
Jugendbüro Nordfriesland).  

Von der Koordination zur Netzwerkstelle 

Die Arbeit des Netzwerks Kirche inklusiv wird 
von Anfang an hauptamtlich durch einen Diakon 
koordiniert. Über die Koordinationsaufgaben hin-
aus entwickelt sich die Stelle inzwischen immer 
stärker zu einer Netzwerkstelle mit Information, 
Beratung und Fortbildung. Wichtig ist, vor Ort 
genauer hinzusehen: So kann die Renovierung 
der Kirche oder des Gemeindehauses zum Anlass 
werden, eine andere Blickrichtung einzubringen 
und zusammen mit kommunal Verantwortlichen 
gemeinwesenorientiert nach Treffpunkten für alle 
zu fragen, barrierefrei und drittmittelfinanziert, 
mit unerwarteter Bewegung im Kirchengemeinde-
rat und gemeindlichen Zusammenleben. Es geht 
darum, in bestehende Strukturen (Kirchenge-
meinderäte, aber auch Bauämter der Kirchenkrei-
se, Konferenz für Öffentlichkeitsarbeit u. a. m.) 
hinein zu gehen und Impulse zu setzen. In der 
Beratung hat sich gezeigt, dass es dabei häufig 
sinnvoll ist, proaktiv über andere Themen zu 
gehen: so z. B. Gebäudekonzept vor Ort, Selbst-
verständnis, Älterwerden, Demographie oder zur 
Frage »Wie können wir uns öffnen?« – also nicht 
mit dem Fremdwort Inklusion, sondern mit den 
praktischen Fragen des Zusammenlebens. 

Aus der Bewegung zur kirchenleitenden 
Willensbildung 

Nach sechs Jahren ergibt sich für uns die Frage, 
wie das Netzwerk Kirche inklusiv seine Reichwei-
te vergrößern und seine Wirkung verbreitern 
kann. Gegenwärtig arbeiten wir darauf hin, dass 
sich die Bewegung für eine Kirche mit allen und 
der Bottum-up-Prozess mehr und mehr verbindet 
mit übergeordneter Willensbildung, so dass Ent-

scheidungen in einem Top-down-Prozess zur 
Umsetzung kommen. Es geht um kirchliche und 
kirchenleitende Willensbildung auf den verschie-
denen Handlungsebenen in Gemeinden und Ein-
richtungen, Kirchenkreisen und der Landeskirche, 
damit Inklusion als Querschnittsthema behandelt 
und mit verbindlichen Standards ausgestaltet 
wird.  

Hierzu sind weiterhin viele Gespräche, Sensibili-
sierung und Bewusstseinsbildung erforderlich. Es 
kommt darauf an, dass verschiedene Akteure bis 
in kirchenleitende Gremien hinein gut zusam-
menarbeiten. Erste Schritte dazu sind erfolgt, 
weitere sind nötig.  

Zu dieser Ausrichtung gehört auch, Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass in der Öffentlich-
keit das Bewusstsein für Inklusion noch intensi-
ver plausibel wird. In einer Arbeitsgruppe haben 
wir ein Signet »Wir denken inklusiv« und ein 
System von Piktogrammen entwickelt, damit die 
Zugänglichkeit von Räumen und Veranstaltungen 
mehr und mehr sichtbar gemacht wird und auf 
diese Weise eine wachsende Bewegung entsteht. 
Solche Piktogramme brauchen ja nicht nur im 
Kirchentagsprogramm zu stehen … 

Insgesamt haben wir mit dem Netzwerk Kirche 
inklusiv eine in der Landeskirche und darüber 
hinaus anerkannte Plattform entwickelt, die Men-
schen zum Thema miteinander verbündet, für das 
Thema steht und Prozesse und Inhalte voran-
bringt. Es ist eine Lernbewegung. Wir sind noch 
keineswegs am Ziel. 

Anmerkung: 

1 Siehe: Sebastian Borck, Astrid Giebel, Anke Homann (Hg.): 
Wechselwirkungen im Gemeinwesen. Kirchlich-diakonische Dis-
kurse in Norddeutschland, Wichern-Verlag Berlin 2016.  
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Siehe dazu die zwei Publikationen der Nordkirche: 
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Zugänge eröffnen. Teilhabe gestalten. Bewusstsein bilden. Hg. Netzwerk Kirche inklusiv der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Norddeutschland, (o. D., 2018). 

 
   © Netzwerk Kirche inklusiv der Evangelisch- 
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2.  
Kirche inklusiv gestalten. Vielfalt – Leben wahrnehmen. Inklusionspreis 2019, Hrsg. vom Netzwerk Kirche inklu-
siv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, 2019. 

 
© Netzwerk Kirche inklusiv der Evangelisch- 
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Inklusion leben – Aktionsplan der Evang. Landeskirche in 
Württemberg und ihrer Diakonie 
Von Wolfram Keppler, Geschäftsführer, Geschäftsstelle Aktionsplan »Inklusion leben« der 
Ev. Landeskirche in Württemberg, Diakonisches Werk Württemberg, Stuttgart 

Quelle: Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche,  
Berlin, 22. Februar 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Ich freue mich, dass ich Ihnen heute den Akti-
onsplan Inklusion leben von Evangelischer Lan-
deskirche in Württemberg und ihrer Diakonie 
vorstellen darf.  

In den nächsten 15 Minuten möchte ich deutlich 
machen, warum es sich lohnt, sich auf einen 
inklusiven Weg zu machen und Sie dafür gewin-
nen, ihn Stück für Stück weiter zu gehen. So wie 
es unser Logo ja auch zeigt: Vieles ist in Bewe-
gung, vieles ist schon da und bekommt immer 
neue Facetten, Vielfalt wird gelebt. 

Eine wichtige Botschaft gleich zu Beginn: Wir 
alle sind bereits auf dem Weg! 

Wie auf dem Bild angedeutet, gehören die junge 
Frau im Rollstuhl, der Mann ohne festen Wohn-
sitz oder die alte Dame mit Rollator zu unserem 
Gemeinwesen selbstverständlich dazu. Viel Inklu-
sives geschieht ja bereits in unseren Gemeinden, 
in unseren diakonischen Einrichtungen und kirch-
lichen Bildungswerken – und die Menschen auf 
dem Bild werden Ihnen in den nächsten Minuten 
deshalb auch immer wieder begegnen. 

Dennoch – und damit komme ich jetzt zum 
Kern - ist Inklusion zunächst einmal eine 
Anfrage, wie wir in einer auf Exklusion 
zusteuernden Gesellschaft zusammenleben 
wollen. 

Wie passt also »Inklusion leben« zu einer eher 
exklusiven Leistungs-Gesellschaft?! Zu einer Ge-
sellschaft, in der  

  Eltern unter Druck geraten, ihr Kind schon im 
Mutterleib einer Pränatal-Diagnostik zu unterzie-
hen . . .  

  in der manche schon dankbar sind, dass jetzt 
weniger Flüchtlinge kommen, weil sie weit aus-
serhalb in anderen Ländern abgeblockt werden. 

  Wie passt Inklusion leben zu einer Gesell-
schaft, in der ein Fußballer, der sich offen zu 
seiner Homosexualität bekennt, die Karriere 
gleich an den Nagel hängen kann.  

Viele weitere Beispiele ließen sich nennen. 

Deshalb müssen wir uns fragen: Was will 
Inklusion? Was bedeutet denn Vielfalt leben? 

Inklusion beschreibt, vereinfacht gesagt, die 
Kunst des Zusammenlebens gerade von unter-
schiedlichsten Menschen mit all ihren Begabun-
gen und Grenzen. Alle sollen gleichberechtigt am 
Leben teilnehmen und es mitgestalten können. Es 
geht also darum, Gegenpunkte zu einer wie eben 
beschriebenen auf Exklusion getrimmten Gesell-
schaft zu setzen.  

Für Kirche und Diakonie geht es darum, 

  sich die Hände zu reichen und trennende 
Denkmuster aufzulösen, 

  das Anders-Sein von Menschen zu respektieren 
und den 

  Umgang mit Verschiedenheit immer wieder 
einzuüben.  

Inklusion: Das ist das ureigene Thema von 
Kirche und Diakonie. 

Inklusion ist nicht etwas – so unser Landesbi-
schof – was wir als Kirche auch noch machen 
müssen, sondern was uns ausmacht. Teilhabe für 
alle Menschen ist demnach ein ureigenes Anlie-
gen von Kirche und ihrer Diakonie. Und etwas, 
das die Gesellschaft zu Recht von ihr erwartet. 

Ausgrenzung überwinden und Teilhabe ermögli-
chen: dieses Anliegen durchzieht die biblische 
Botschaft wie einen roten Faden. Weil Christen 
glauben, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist, 
haben auch Flüchtlinge, kranke oder arme und 
behinderte Menschen, ihre unantastbare Würde. 
Sie sind besonders zu schützen. Als Christen sind 
wir aufgerufen, den Nächsten nach Kräften zu 
unterstützen und Teil haben zu lassen. So wie auf 
dem Bild: Alle sollen an einem Tisch sitzen kön-
nen. 

Inklusion leben meint also: aufmerksam sein, 
offen und einladend. Kirche leistet damit ihren 
Beitrag, dass unsere Vielfaltsgesellschaft von 
heute zusammenhält. Damit ein Kindergarten 
auch dann funktioniert, wenn die Mehrzahl der 
Kinder keinen deutschen Pass besitzt. Oder dass 
für eine Mitarbeiterin ein Kopftuch nicht zum 
Nachteil wird. Zusammen mit ihrer Diakonie 
mischt Kirche sich ein und gestaltet Gesellschaft 
mit. 



 epd-Dokumentationy18-19/2019yy111 

 

Auf die Begegnung kommt es an!  

Das wissen wir aus eigener Erfahrung: Ohne Be-
gegnung bauen sich Vorurteile auf. Aber das ma-
chen auch Untersuchungen deutlich: Im Jahr 
2013 haben wir von Seiten der Diakonie badische 
und württembergische Kirchengemeinden befragt, 
wie sie zu Inklusion stehen. Jede fünfte Gemein-
de hat geantwortet – und berichtet, dass sie vor 
Ort Inklusion in Form von Mittagstischen, Ves-
perkirchen, inklusiven Gottesdiensten oder 
Sprachcafés leben. Sie sagten aber auch deutlich, 
dass es mehr Erfahrungen mit Menschen braucht, 
die nicht der Norm entsprechen. So wie im Bild: 
mit Menschen, die beispielsweise keine feste 
Bleibe haben.  

Dass Begegnung für gelingende Inklusion zentral 
ist, macht auch eine aktuelle Umfrage1 der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland zu Erwartungen 
der Bevölkerung »zur Aufnahme von Flüchtlin-
gen« deutlich. Die Forscher stellten fest: Wer 
Flüchtlingen begegnet, macht eine Menge gute 
Erfahrungen dabei. Und er hat einen optimisti-
scheren Blick auf die Zukunft als derjenige, der 
keinen Kontakt zu Flüchtlingen hat. Auch hier 
lässt sich lernen: Räume für persönliche Begeg-
nungen im Alltag sind zentral für ein gelingendes 
Zusammenleben unterschiedlicher Menschen.  

 

Aber alle spüren auch deutlich die Grenzen. 

Wenn es der Maßstab ist, Inklusion im biblischen 
Sinne zu leben, dann ist nachvollziehbar, dass sie 
nicht immer allen – und schon gar nicht allen 
gleichzeitig! - gerecht werden können. Dass also, 
wie in unserem Bild angedeutet, nicht immer alle 
Türen wirklich offen stehen. So berichten uns 
arme und arbeitslose Menschen, dass sie sich 
dafür schämen, wenig Geld zu haben und des-
halb zu Veranstaltungen mit Eintritt erst gar nicht 
kommen. Viele der Menschen auf unserem Bild 
fühlen sich mit ihren Bedürfnissen nicht genü-
gend wahrgenommen. Treppen versperren ihnen 
den Zutritt. Viele vermissen eine einfache Spra-
che, Höranlagen oder Seh- und Orientierungshil-
fen. Alte Menschen fühlen sich oft nicht mehr 
oder nicht richtig verstanden. Psychisch Kranke 
ziehen sich zurück oder leiden unter Vorurteilen. 

»Wir werden immer noch gemieden« berichtet 
etwa die Psychiatrie-Erfahrene Sybille Marcen, die 
sich in Stuttgart-Vaihingen für mehr Offenheit 
und Toleranz einsetzt.  

Was also will der Aktionsplan Inklusion leben 
hier erreichen? 

Wir wollen Kirchengemeinden, kirchliche Bil-
dungseinrichtungen und diakonische Einrichtun-
gen bestärken. Dass sie, Menschen, die oft noch 

außerhalb stehen, mehr mit hinein nehmen. Es 
gilt, Haltungen und Einstellungen gegenüber an-
deren, gegenüber dem, was einem noch fremd 
erscheint, zu überdenken. Es gilt, vor Ort konkre-
te Schritte zu gehen und vielleicht zunächst ein-
mal unbequem erscheinende Menschen möglichst 
erst gar nicht außen vor zu lassen.  

Ziel ist, dass Inklusion bis zum Jahr 2020 Quer-
schnittsthema und Handlungsstrategie in Kirche 
und Diakonie in Württemberg ist. Es geht nicht 
darum, einen fertigen, von oben beschlossenen 
Plan umzusetzen. Es geht vielmehr um einen 
Prozess, der vor Ort selbst kreativ gestaltet wird. 
Es geht um kleine oder große Schritte, darum, 
anzufangen oder begonnene Wege systematisch 
fortzusetzen. Wichtig ist dabei, dass wir uns nicht 
überfordern und alles auf einmal machen wollen. 
»Es ist die Kunst der kleinen Schritte, getragen 
von der Vision einer inklusiven Kirche.« (Zitat 
Landesbischof July) 

Was können Sie jetzt konkret tun? 

Fragen Sie sich vor Ort mit ihren Mitarbeitenden, 
ihren Ehrenamtlichen oder Ihrem Team am bes-
ten erst einmal, ob Inklusion bei Ihnen ein Thema 
ist. Fragen Sie sich, was schon gut läuft und wen 
Sie mit Ihren Angeboten erreichen. 

Dann könnten Sie . . .  

  das Gespräch mit Langzeitarbeitslosen, Flücht-
lingen oder Selbsthilfegruppen suchen und ge-
meinsam Ideen entwickeln.  

  Sie könnten mit behinderten Menschen durch 
Ihre Gebäude gehen und gemeinsam Barrieren 
finden. So wie beispielsweise die Treppen auf 
unserem Bild. 

  Sie könnten sich vornehmen, in ihren Prospek-
ten und Informationen eine leicht verstehbare 
Sprache zu verwenden.  

  Oder Sie könnten einen Button auf Ihre Home-
page setzen, der Rollifahrern zeigt, ob und wo sie 
problemlos reinkommen. 

Wenn Sie sich in dieser Art auf Inklusion 
einlassen, dann könnte in Ihrer Gemeinde 
allerdings auch passieren … 

  dass es bei Ihren Veranstaltungen nicht mehr 
ganz so ruhig ist, wenn Menschen mit so genann-
ten geistigen Behinderungen fröhlich und unbe-
fangen mit dabei sind.  

  dass Sie jemand unvermittelt in den Arm 
nimmt, so wie auf unserem Bild – und vielleicht 
eine Sprache spricht, die Sie nicht verstehen.  

  dass Sie die nächsten Sitzungen im Leitungs-
team damit verbringen, über Umbauten, Mach-
barkeit und Kosten zu sprechen.  
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Es kann passieren, dass Sie gelebte Inklusion 
verändert und vielleicht auch verunsichert. Aber: 
sie leben Vielfalt, überwinden Ausgrenzung und 
das Zusammenleben wird reicher 

Nutzen Sie unsere Angebote! 

Wir haben zum Beispiel …  

  Einen mit jährlich 300.000 Euro wirklich gut 
ausgestatteten Fonds für kleinere und größere, 
einjährige und mehrjährige Projekte bei Ihnen vor 
Ort. Für Ihre Aktivitäten, die Menschen und Insti-
tutionen verbinden, Teilhabe ermöglichen und so 
Inklusion zum Leben bringen.2 

  Referenten, Trainer und Inklusions-Begleiter  

  Checklisten und jede Menge Methoden  

Wir planen und bieten Vernetzungs-Foren, Fach-
veranstaltungen und Workshops zu allen Themen 
rund um Inklusion. 
Und wir unterstützen Sie auch, wenn Sie vor Ort 
eine inklusive Veranstaltung planen, geben Tipps 
und Anregungen  

Zum Schluss: Lassen Sie sich ein auf »Inklusion 
leben«  

Unsere Broschüre und unsere Homepage 
(www.aktionsplan-inklusion-leben.de) sind voller 

Anregungen und ohne »Wir da oben wissen, wie 
es geht!«. Nehmen Sie unsere Angebote an – und 
geben Sie, das ist mir besonders wichtig, auch 
Ihre guten Erfahrungen an andere weiter!. Damit 
andere davon profitieren können!  

Wir sind sicher, dass wie auf unserem Bild der 
»Inklusions-Baum« Früchte trägt. Gemeinsam 
können eine starke Kirche und eine starke Diako-
nie Vieles voranbringen und so eine inklusive 
Gesellschaft aktiv mitgestalten. Kirchengemein-
den, diakonische Einrichtungen und kirchliche 
Bildungswerke können vieles tun, damit eine 
Gesellschaft der Vielfalt gelingt.  

 

Anmerkung: 
1 Quelle: Repräsentative Umfrage des Sozialwissenschaftlichen 
Instituts der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dezember 
2015. 

2 Nähere Informationen zum Fonds gibt es hier: 
https://aktionsplan-inklusion-leben.de/angebote/finanzierung/  
Download des Flyers:  
https://aktionsplan-inklusion-leben.de/kshfjqu/wp-content/ 
uploads/2017/03/Flyer_Fonds_Aktionsplan.pdf  

 

 
 
 
Siehe dazu die Publikation der Evangelischen Landeskirche in Württemberg: 

Vielfalt entdecken. Teilhabe ermöglichen. Inklusion leben, Aktionsplan der Evang. Landeskirche in Württemberg 
und ihrer Diakonie 2016–2020. Hg. Diakonisches Werk Württemberg, Stuttgart 2016 

 
© Evangelische Landeskirche in Württemberg 
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Impulse aus der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
Von Pastorin Christiane Galle, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bildungsabteilung im 
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland, Hannover 

Projekte der EKD zu leicht verständlicher Sprache und barrierefreier Kommunikation 

Im Internetauftritt der EKD www.ekd.de findet sich der Bereich »Leichte Sprache« unter folgendem Link: 
https://www.ekd.de/Leichte-Sprache-10938.htm.  

Ein eigener Themenbereich Inklusion ist für die Homepage der EKD (www.ekd.de) in Vorbereitung.  

2019 erscheint die im Rahmen eines EKD-Pilotprojekts in Zusammenarbeit mit dem Büro für Leichte Spra-
che (capito Hamburg) am Rauhen Haus (Hamburg) erarbeitete Übertragung der Orientierungshilfe des 
Rates der EKD zu Inklusion von 2014 (Jan. 2015) in leicht verständlicher Sprache mit Hörbuch und barrie-
refreier PDF, zugänglich auch über einen QR-Code im Buch sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch über 
die EKD-Webseite: ekd.de Bereich »Leichte Sprache« (siehe auch Seite 116 die Publikation des capito-
Netzwerks):   

Es ist normal, verschieden zu sein. Wir wollen Inklusion.  
Leicht verständliche Sprache. Mit Hörbuch.  
Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hg.), erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt 
(EVA), Leipzig 2019. 

Printausgabe mit Hörbuch: Zu bestellen über den Buchhandel: ISBN 978-3-374-06008-5 

 
© Evangelische Kirche in Deutschland 

QR-Code zur barrierefreien PDF des Buches mit Braille-Schrift-Lack, auch im Buch zugänglich:  
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Der dazugehörige Ausgangstext des barrierefreien Buches der EKD wurde im Dezember 2014 veröffent-
licht: 

Es ist normal, verschieden zu sein. Inklusion leben in Kirche und Gesellschaft. Eine Orientierungshilfe des Rates 
der EKD, Evangelische Kirche in Deutschland (Hg.), Gütersloh 2014. 

 
© Evangelische Kirche in Deutschland 

Zwei kleinere Broschüren der EKD wurden in den Jahren 2017 und 2018 in leicht verständliche Sprache 
übertragen:  

1.  
Das Reformationsjubiläum 2017 feiern. Übertragung in leicht verständliche Sprache. Kirchenamt der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (Hg.), Hannover 2017. 

 
© Evangelische Kirche in Deutschland 

Als Print-Exemplar zu bestellen über die Versandabteilung des Kirchenamts der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD): versand@ekd.de 

Als Hörausgabe abrufbar über: https://www.ekd.de/das-reformationsjubilaeum-2017-feiern-in-leichter-
28591.htm 

Die barrierefreie PDF finden Sie als Download zum Lesen und Ausdrucken über folgende Webseite der 
EKD: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Reformationsjubilaeum_feiern_LS_WEB.pdf 
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2.  
Flucht und Integration. Wie denkt die evangelische Kirche darüber? 10 wichtige Überzeugungen. Übertragung in 
leicht verständliche Sprache, Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland (Hg.), Hannover 2018. 

 
© Evangelische Kirche in Deutschland 

Als Print-Exemplar zu bestellen über die Versandabteilung des Kirchenamts der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD): versand@ekd.de 

Als Hörausgabe abrufbar über: https://www.ekd.de/flucht-und-integration-vorwort-34580.htm 

Die barrierefreie PDF finden Sie als Download zum Lesen und Ausdrucken über folgende Webseite der 
EKD: https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Flucht_und_Integration_LS_2018.pdf 

 

Außerdem hat die EKD eine ausführliche Broschüre zur Netzwerktagung Inklusion »Offen für alle? An-
spruch und Realität einer inklusiven Kirche« veröffentlicht: 

Offen für alle? Anspruch und Realität einer inklusiven Kirche. EKD Netzwerktagung Inklusion 22. - 23. Februar 
2018. Tagungsbroschüre: Informationen zu Inklusion aus dem Raum der EKD sowie aus Politik, Gesellschaft 
und Fachöffentlichkeit (Stand: 21.02.2018)  
Die Tagungsbroschüre kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden (PDF, nicht barrierefrei). Eine 
erweitere und barrierefreie Fassung ist angedacht.  

 

 
© Evangelische Kirche in Deutschland 
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Fachliteratur zu leicht verständlicher Sprache und barrierefreier Kommunikation (in Auswahl):  
 
1.  
Publikationen der Forschungsstelle Leichte Sprache an der Universität Hildesheim: 
 
DUDEN: Allen eine Chance. Warum wir Leichte Sprache brauchen,  
Lüthen, Alexandra (Hg.), Berlin 2019. 
 
Handbuch Barrierefreie Kommunikation  
(= Kommunikation – Partizipation – Inklusion, Bock, Bettina M./Fix, Ulla/Lange, Daisy (Hg.), Band 3),  
Maaß, Christiane/Rink, Isabel (Hg.), erschienen bei: Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin 
2019. 
 
DUDEN: Leichte Sprache. Theoretische Grundlagen. Orientierung für die Praxis.  
Bredel, Ursula/Maaß, Christiane (Autorinnen), Dudenredaktion (Hg.), Berlin 2016.  
 
DUDEN: Ratgeber Leichte Sprache. Die wichtigsten Regeln und Empfehlungen für die Praxis.  
Bredel, Ursula/Maaß, Christiane (Autorinnen), Dudenredaktion (Hg.), Berlin 2016. 
 
DUDEN: Arbeitsbuch Leichte Sprache. Übungsbuch mit Lösungen,  
Bredel, Ursula/Maaß, Christiane (Autorinnen), Dudenredaktion (Hg.), Berlin 2016. 
 
2.  
Publikation des capito-Netzwerks (Österreich/Deutschland/Schweiz):  
 
Leicht lesen. Der Schlüssel zur Welt,  
Klaus Candussi/Fröhlich, Walburga (Hg.), Böhlau Verlag, Wien/Köln/Weimar 2015 (Anm. der Red.: Titel z. Z. 
vergriffen) 
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Wie wird die Kirche inklusiv(er)?  
World-Café zur Vernetzung im Raum der EKD 
Moderation Oberkirchenrat Matthias Otte, Bildungsabteilung im Kirchenamt der EKD 

Kirche inklusiv(er) – Was hindert oder was ärgert? 
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EKD Netzwerk Inklusion – Was wären Themen, Aufgaben, 
Ziele? 
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Kirche inklusiv(er) – Was sind die nächsten Handlungs-
schritte? 
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Anhang 
 
Thesenpapier zum Religionsunterricht an Förderschulen und im 
inklusiven Unterricht der Jahrestagung der ALPIKA-AG 
Arbeitsgruppe »Förderpädagogik/Inklusion in Schule und Gemeinde« – überarbeitete Fas-
sung vom 13. August 2018 

Vorwort 
Die evangelischen Kirchen in Deutschland neh-
men mit ihren religionspädagogischen und päda-
gogisch-theologischen Instituten, Zentren und 
Ämtern für Religionsunterricht und Religionspä-
dagogik Bildungsverantwortung wahr. Im Fokus 
dieser Verantwortung steht in besonderer Weise 
der schulische Religionsunterricht. 
 
Die Arbeitsgruppe »Förderpädagogik/Inklusion in 
Schule und Gemeinde« der ALPIKA1 hat speziell 
den Religionsunterricht an Förderschulen und in 
der Inklusion im Blick. Aus den Berichten der 
jährlichen Tagungen dieser ALPIKA-AG zeichnet 
sich eine prekärer werdende Situation des Religi-
onsunterrichts an Förderschulen und im inklusi-
ven Unterricht ab. Es besteht die Tendenz, dass 
die religiöse Bildung für Schülerinnen und Schü-
ler mit Förderbedarf zunehmend weniger stattfin-
det und zukünftig fraglich ist. 
 
Um ein möglichst differenziertes Bild vom Religi-
onsunterricht in diesem schulischen Kontext zu 
erhalten, analysierten die Referentinnen und Re-
ferenten der ALPIKA-AG die gültigen Bildungs-
pläne sowie curricularen Vorgaben für die unter-
schiedlichen Förderschwerpunkte. Außerdem 
wurden Befragungen von Lehrerinnen und Leh-
rern (Fortbildungsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer der verschiedenen religionspädagogi-
schen Institute) zur Situation des Religionsunter-
richtes in Förderschulen und im inklusiven Unter-
richt durchgeführt. Auch die personelle Ausstat-
tung in den religionspädagogischen Instituten mit 
Blick auf das vorliegende Thema wurde in den 

Blick genommen. Die Referentinnen und Referen-
ten der ALPIKA-AG informierten sich ebenfalls 
über eventuelle Kooperationen der religionspäda-
gogischen Institute mit Universitäten im Hinblick 
auf die religiöse Bildung an Förderschulen und im 
inklusiven Unterricht. 
 
Auf der Grundlage all dieser Recherchen wurde 
auf der Jahrestagung der ALPIKA-AG »Förderpä-
dagogik/Inklusion in Schule und Gemeinde« vom 
24. bis 26. April 2017 in Villigst das vorliegende 
Thesenpapier erstellt und 2018 überarbeitet sowie 
verdichtet. 
 
Inzwischen haben sich verschiedene Leitungs-
gremien mit diesem Thesenpapier beschäftigt. 
Hierzu gehören die Leiterinnen und Leiter der 
Pädagogischen Institute und Katechetischen Äm-
ter, der Geschäftsführende Ausschuss und die 
Konferenz der Referentinnen und Referenten für 
Bildungs-, Erziehungs- und Schulfragen (BESRK) 
der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
 
Für die ALPIKA-AG »Förderpädagogik/Inklusion 
in Schule und Gemeinde« sind das erste wichtige 
Schritte. Um jedoch positive Veränderungen für 
den Religionsunterricht an Förderschulen und im 
inklusiven Unterricht zu bewirken, sind weitere 
Initiativen dringend erforderlich, um den Religi-
onsunterricht an Förderschulen und im inklusi-
ven Unterricht zu gewährleisten und qualitativ zu 
verbessern. 
 

 

Thesenpapier
I. Analyse 
 
1. Die Förder- und Bildungsqualität religiö-

ser Bildung an Förderschulen und im in-
klusiven Kontext ist akut gefährdet. 

2. Der Religionsunterricht an Sonder- bzw. 
Förderschulen führt seit seiner Einfüh-
rung ein vernachlässigtes Rand- und 
Schattendasein. 

3. Bis heute gibt es an den Hochschulen in 
diesem religionspädagogischen Feld fast 
keine theoretische und empirische Grund-
lagenforschung. 

4. Der verpflichtende Umbau, ein inklusives 
Bildungssystem zu gewährleisten (UN- 
BRK, Art. 20) führt in der religiösen Bil-
dung von Schüler/innen mit Förderbedarf 
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aktuell zu einer mehrfachen Destabilisie-
rung. 

4.1 Zum einen herrscht im Religionsunter-
richt an Förderschulen noch mehr als zu-
vor Unterrichtsausfall und ein Mangel an 
(auch sonderpädagogisch) qualifizierten 
Lehrkräften, da viele im inklusiven Unter-
richt gebraucht werden. 

4.2 Zum zweiten sind die Religionslehrkräfte 
der allgemeinen Schulen für den inklusi-
ven Unterricht nicht qualifiziert. 

4.3 Zum dritten sind die Religionslehrkräfte 
im inklusiven Setting durch strukturelle 
Faktoren des Religionsunterrichts beson-
ders belastet (nur 1 bis 2 stündige Prä-
senz, Randstunden, z. T. klassen- und 
jahrgangsübergreifender Unterricht, feh-
lende Förderstunden/Doppelbesetzung). 

4.4 Zum vierten werden Förderschullehrkräf-
te mit Vocatio verstärkt in der Inklusion 
und in anderen Fächern eingesetzt. 

4.5 Durch den Mangel an Religionslehrkräf-
ten in Förderschulen und im inklusiven 
RU fehlen wiederum Anleiter/innen für 
Referendar/innen und Praktikant/innen 
im Bereich Sonderpädagogik mit dem 
Fach Ev. Religion. 

4.6 In vielen Bundesländern fehlen aktuelle 
Bildungspläne für das Fach evangelische 
Religion an Förderschulen mit Bezug auf 
die unterschiedlichen Förderschwerpunk-
te. Bildungspläne für inklusive Religions-
gruppen gibt es bisher kaum. 

5. Zu den Aufgaben der Referent*innen an 
den Religionspädagogischen Instituten 
(ALPIKA-AG) kam die Inklusion in allen 
Schularten zusätzlich hinzu, vielfach oh-
ne dass Stellenanteile erhöht, sie teilweise 
sogar abgebaut wurden. 

6. Auch im Comenius-Institut ist der Anteil 
der Referentin für den Bereich Förder-
schulen/Inklusion reduziert worden. 

7. Dieser Bereich weist in den Instituten 
unter den Schul-AGs in den Stellenantei-
len die geringste personelle Ausstattung 
aus. 

 
 

II. Folgerungen 
 
1. Der Transformationsprozess zum inklusi-

ven Bildungssystem bzw. Religionsunter-
richt braucht dringend verlässliche wis-
senschaftliche, qualifizierende und per-
sonelle Unterstützungsformen. 

2. Der Unterfinanzierung und Unterversor-
gung der Inklusion im Schulsystem ist, 
auch im Blick auf die spezifischen Her-
ausforderungen des inklusiven Religions-
unterrichts, entgegenzuwirken. 

3. Die Förder- und Bildungsqualität im Reli-
gionsunterricht an Förderschulen und im 
inklusiven Kontext ist zu verbessern. 

4. Eine empirische und theoretische Grund-
lagenforschung ist in der sonder- und in-
klusionsorientierten Religionspädagogik 
unverzichtbar. 

 
III. Formen der Umsetzung 
 
1. Die personelle Ausstattung ist für diesen 

Bereich an (fast) allen religionspädagogi-
schen Instituten aufzustocken und konti-
nuierlich weiterzuqualifizieren. 

2. Die Grundlagenforschung kann mittelfris-
tig verbessert und gewährleistet werden 
durch 

   den Ausweis des Schwerpunktes ‚In-
klusion/Sonderpädagogik‘ bei der Beset-
zung neuer Professuren im Bereich der 
Religionspädagogik (Aufgabe der Hoch-
schulen) 

   die verlässliche Kooperation der Religi-
onspädagogischen Institute mit der wis-
senschaftlichen Religionspädagogik, der 
Sonderpädagogik und Inklusionspädago-
gik, z. B. in gemeinsamen Veranstaltun-
gen und Forschungsprojekten 

   die Aufstockung der personellen, auch 
sonderpädagogisch qualifizierten Ausstat-
tung am Comenius-Institut (Aufgabe des 
CI/der EKD) 

   die Gründung eines bundesweiten 
Instituts für inklusions- und sonderpäda-
gogisch orientierte Religionspädagogik 
(vgl. EIBOR/KIBOR) an einer Hochschule 
mit einer theologischen und sonderpäda-
gogischen Fakultät sowie der engen Ver-
netzung mit den Religionspädagogischen 
Instituten und dem Comenius-Institut. 
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IV. Ein erster Schritt 
 
Die Bildung einer Kommission zur Erarbeitung 
einer Agenda mit erforderlichen Maßnahmen und 
eines Orientierungsrahmens zur Qualitätssiche-
rung der religiösen Bildung im Religionsunterricht 
in Förderschulen und inklusiven Settings aus 
repräsentativen Vertreter*innen (z. B. EKD, CI, 
Leiter-ALPIKA, ALPIKA-AG Sonderpädagogik/ 

Inklusion, Hochschulen, Vertreter/innen mit Be-
hinderungen). 
 
Anmerkung 
 
1 Die Abkürzung ALPIKA steht für Arbeitsgemeinschaft der Leite-
rinnen und Leiter der Pädagogischen Institute und Katechetischen 
Ämter innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

 

 
Die unterzeichnenden Mitglieder der ALPIKA-AG 
»Förderpädagogik/Inklusion in Schule und Gemeinde«: 
 
 
Vorname  Nachname  Institution 
 
Brigitte   Beil   Religionspädagogisches Zentrum Kusel der Evangelischen 
      Kirche der Pfalz 
 
Angela   Berger   Amt für Kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche in  
      Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO),   
      Arbeitsbereich Religionspädagogik, Berlin 
 
Sabine   Blaszcyk  Pädagogisch-Theologisches Institut der Evangelischen  
      Kirche in Mitteldeutschland und der Evangelischen Lan- 
      deskirche Anhalts, Arbeitsstelle Neudietendorf 
 
Patrick   Grasser   Religionspädagogisches Zentrum der Evangelisch- 
      Lutherischen Kirche in Bayern, Heilsbronn 
 
Britta   Hemshorn de Sánchez Pädagogisch-Theologisches Institut der Evangelisch- 
      Lutherischen Kirche in Norddeutschland, Hamburg 
 
Ulrich   Jung   Religionspädagogisches Zentrum der Evangelisch- 
      Lutherischen Kirche in Bayern, Heilsbronn 
 
Dr. Angela  Kunze-Beiküfner Pädagogisch-Theologisches Institut der Evangelischen  
      Kirche in Mitteldeutschland und der Evangelischen Lan- 
      deskirche Anhalts, Arbeitsstelle Drübeck 
 
Birgitt   Neukirch  Religionspädagogisches Institut der Evangelischen 
      Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen  
      Kirche in Hessen und Nassau, Regionalstelle Fulda 
 
Andreas  Nicht   Pädagogisches Institut der Evangelischen Kirche 
      von Westfalen, Haus Villigst, Schwerte 
 
Dr. Annebelle  Pithan   Comenius-Institut, Münster 
 
Nicole   Rennspieß  Arbeitsbereich Religionspädagogik und Medienpädago- 
      gik (ARPM) der Evang.-luth. Landeskirche in Braun 
      schweig 
 
Dr. H.-Jürgen  Röhrig   Pädagogisch-Theologisches Institut der Evangelischen  
      Kirche im Rheinland, Bonn 
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PD Dr. Wolfhard Schweiker  Pädagogisch-Theologisches Zentrum der Evangelischen  
      Landeskirche in Württemberg, Haus Birkach, Stuttgart 
 
Dr. David  Toaspern  Theologisch-Pädagogisches Institut der Evangelisch- 
      Lutherischen Landeskirche Sachsens, Moritzburg 
                      

 
© Alpika (Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter der Pädagogischen  

Institute und Katechetischen Ämter – im Bereich der EKD) 
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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
 
Arbeitsgemeinschaft der Leiterinnen und Leiter 
der Pädagogischen Institute und Katecheti-
schen Ämter (ALPIKA), AG Förderpädagogik/ 
Inklusion in Schule und Gemeinde (Sprecherin: 
Brigitte Beil, Religionspädagogisches Zentrum der 
Evangelischen Kirche der Pfalz, Kusel) 
 
Prof. Dr. Jochen Arnold, Pastor und Kirchenmu-
siker, seit 2004 Direktor des Zentrums für Gottes-
dienst und Kirchenmusik im Michaeliskloster der 
Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, Hildesheim, 
Lehrbeauftragter für Theologie und Chorleitung 
an der Universität Hildesheim, für Praktische 
Theologie an der Hochschule Hannover, PD an 
der Universität Leipzig 
 
Pastor Sebastian Borck, Leitender Pastor Haupt-
bereich Seelsorge und gesellschaftlicher Dialog, 
Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland, Hamburg 
 
OKR Dr. Ralph Charbonnier, Referent für Sozial- 
und Gesellschaftspolitik, Kirchenamt der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD), Hannover 
 
Prof. Dipl. Ing. Arch. Brigitte Caster, Fakultät 
für Architektur, Direktorin des Instituts für Öko-
nomie und Organisation des Planens und Bauens 
(IOPB), Kompetenzzentrum Soziale Innovation 
durch Inklusion, Wiss. Leitung für das Weiterbil-
dungsprogramm »Strategien zur Inklusion«, Mit-
glied des Hochschulrates, Campus Deutz der 
Technischen Hochschule Köln, Trägerin des 
Deutschen Weiterbildungspreises des Hauses der 
Technik 2014  
 
Pastor Andreas Chrzanowski, Landeskirchlicher 
Beauftragter für Blinden-, Taubblinden- und Seh-
behindertenseelsorge der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers, Zentrum für Seelsorge, Hannover 
 
Klaus Eberl, OKR i. R. und Pastor i. R., 2007 bis 
2018 hauptamtliches theologisches Mitglied der 
Kirchenleitung und Leiter der Abteilung 3 (Erzie-
hung und Bildung) im Landeskirchenamt der Ev. 
Kirche im Rheinland (EKiR), ab 1997 Mitglied 
und von 2005 bis 2017 Vizepräses der Synode der 
EKD, Vors. des AK Heilpädagogisches Zentrum 
Pskow/Russland, Düsseldorf 
 
Pastorin Dr. Christina Ernst, Persönliche Refe-
rentin der Präses und des Präsidiums der Synode 
der EKD, Geschäftsstelle der Synode der EKD, 
Kirchenamt der Ev. Kirche in Deutschland, Han-
nover, 2016 bis Januar 2019 Pastorin der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Twistringen (Ev.-Luth. Landes-
kirche Hannovers) 

Pastorin Christiane Galle, Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Bildungsabteilung (Arbeitsbe-
reich Inklusion), Kirchenamt der Ev. Kirche in 
Deutschland (EKD), Hannover, und Pastorin im 
Kirchenkreis Leine-Solling der Ev.-luth. Landes-
kirche Hannovers, von 2015 bis 2018 auch Wis-
senschaftl. Assistenz der Geschäftsstelle Periko-
penrevision von EKD, UEK und VELKD  
 
Pfarrerin Esther Häcker, Vorsitzende des Kon-
vents von behinderten SeelsorgerInnen und Be-
hindertenseelsorgerInnen (KbS) e. V., Ev. Kir-
chengemeinde Lengfeld, Otzberg-Lengfeld, Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
 
Prof. Dr. Thomas Häcker, Professur für Erzie-
hungswissenschaft unter bes. Berücksichtigung 
der Schulpädagogik und empirischen Bildungsfor-
schung, Universität Rostock, Mitglied der Jury 
des Deutschen Schulpreises 
 
Sabine Hettinger, Diplom-Sozialpädagogin, bis 
10/2018 Referentin für Inklusion in der Ev.-luth. 
Landeskirche Hannovers 
 
Landesbischof Dr. h.c. Frank Otfried July, 
Evangelische Landeskirche in Württemberg, 
Stuttgart 
 
OKR Dieter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender 
des Diakonischen Werks und Mitglied der Kir-
chenleitung der Evangelischen Kirche in Würt-
temberg, Mitglied im Rat der EKD, Stuttgart 
 
Wolfram Keppler, Geschäftsführer, Geschäftsstel-
le Aktionsplan »Inklusion leben« der Ev. Landes-
kirche in Württemberg, Diakonisches Werk Würt-
temberg, Stuttgart 
 
Anne Leichtfuß, Simultan-Dolmetscherin für 
Leichte Sprache, betreibt die Agentur »Leichte 
Sprache simultan, Bonn«, Mit-Gründerin und 
Webmasterin des partizipativen Forschungspro-
jektes TOUCHDOWN 21, nominiert für den 
Grimme Online Award 2015 und 2016 
 
Prof. Dr. Torsten Meireis, Lehrstuhl für Systema-
tische Theologie (Ethik und Hermeneutik) Hum-
boldt-Universität zu Berlin, Direktor des Berlin 
Institute for Public Theology (BIPT) 
 
Pastor Uwe Mletzko, Vorsitzender des Bundes-
verbands evangelische Behindertenhilfe e. V. 
(BeB), Berlin 
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Prof. Dr. Ilona Nord, Lehrstuhl für Religionspä-
dagogik II: Schwerpunkt Religionspädagogik und 
Didaktik des Religionsunterrichts, Institut für Ev. 
Theologie und Religionspädagogik, Universität 
Würzburg 
 
OKR Matthias Otte, Referent für Kirche und 
Schule, besondere Fragen von Bildung und Erzie-
hung im Kirchenamt der EKD, Hannover 
 
Superintendent Andreas Piontek, Kirchenkreis 
Mühlhausen in der Ev. Kirche in Mitteldeutsch-
land (EKM), Beisitzer des Präsidiums der Synode 
der EKD, Mühlhausen 
 
Pastor Dirk Schliephake, M. A. DiakonieMa-
nagement, Beauftragter der Ev.-luth. Landeskir-
che Hannovers für den Kindergottesdienst, Lei-
tung der Ausbildung BibelerzählerIin und des 
Arbeitsbereichs Kindergottesdienst im Evangeli-
schen Zentrum für Gottesdienst und Kirchenmu-
sik/Michaeliskloster der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers, Hildesheim 
 
Wiebke Schönherr, freie Journalistin, Berlin 

OKRin Dr. Birgit Sendler-Koschel, Leiterin Bil-
dungsabteilung, Kirchenamt der Evangelischen 
Kirche in Deutschland (EKD), Hannover 
 
Propst Dr. Christian Stäblein, Mitglied und theo-
logischer Leiter des Konsistoriums der Ev. Kirche 
in Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
(EKBO): Abt. 2 Theologie und Kirchliches Leben, 
Berlin  
 
Diakon Jörg Stoffregen, Diplom-Diakoniewissen-
schaftler/Diplom-Religionspädagoge, Referent für 
Inklusion und kirchliche Praxis der Ev.-Luth. 
Kirche in Norddeutschland im Hauptbereich Seel-
sorge und gesellschaftlicher Dialog, Netzwerk 
Kirche inklusiv 
 
Volkhard Trust, Schulleiter der Matthias-
Claudius-Schule Bochum, private evangelische 
Gesamtschule – Sek. I und Sek. II, Bochum 
 
Lucas Zehnle, Sachbearbeiter, EJW-Reisen, EJW-
Laufteam, Ev. Jugendwerk (ejw) in Württemberg, 
Stuttgart 
                

 
 
 
 
 
 



 

Jahrgang 2018 

30/18 – Tempo! – Journalismus in der Beschleuni-
gungsgesellschaft (Südwestdeutsche Medientage 2018)  
36 Seiten / 4,10 €  

31/18 – Flüchtlingsschutz in Europa – Auslaufmodell 
oder Neuanfang? / Refugee Protection in Europe. Pha-
se-out Model or New Beginning? (18. Berliner Sympo-
sium zum Flüchtlingsschutz, Berlin, 25. bis 26. Juni 
2018) – 32 Seiten / 4,10 € 

32-33/18 – Kindheitsverletzungen (Beiträge aus der 
Tagungsarbeit der Evangelischen Akademie Tutzing 
zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugend-
liche) – 92 Seiten / 6,90 € 

34/18 – Die ökumenische Bedeutung des Heiligen 
und Großen Konzils der Orthodoxen Kirche (Studien-
tag der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemein-
schaft Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK)) –  
40 Seiten / 4,60 €       

35/18 – Versöhnung und Aufarbeitung (Erstes Forum 
zum Bußwort des Landeskirchenrats der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland zum Buß- und Bettag 
2017) – 52 Seiten / 5,10 € 

36/18 – Predigt am Pfingstsonntag (Landesbischof 
Heinrich Bedford-Strohm) – »Hildegard Hamm-
Brücher-Förderpreis für Demokratie lernen und 
erfahren 2018« (Verleihung an den EKD-Rats-
vorsitzenden Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, 
Laudatio von Pfarrer Steffen Reiche) – Rede beim 
Johannisempfang der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, 
Ratsvorsitzender der EKD) – 20 Seiten / 2,60 €  

37/18 – Gedenkgottesdienst und staatlicher Rück-
gabeakt sterblicher Überreste aus dem früheren 
Deutsch-Südwestafrika (Berlin, 29. August 2018)  
24 Seiten / 3,40 €  

38/18 – Die documenta 14 – Ein Blick zurück nach 
vorn (Tagung der Evangelischen Akademie Hofgeismar 
vom 8. bis 10. Juni 2018) – 68 Seiten / 5,40 €  

39/18 – Medien im Wandel – Medien in der Krise? 
(Beiträge einer Tagung des Politischen Clubs der Evan-
gelischen Akademie Tutzing) – 76 Seiten / 5,90 €  

40/18 – 70-Jahr-Feier des Ökumenischen Rates der 
Kirchen (Nieuwe Kerk, Amsterdam) – Predigt von 
Margot Käßmann (Festgottesdienst anlässlich ihrer 
Verabschiedung am 30. Juni 2018 in der Marktkirche, 
Hannover) – 24 Seiten / 3,40 €  

41/18 – Populismus und Radikalisierung / Antisemi-
tismuskritik in Kirche und Theologie heute (von 
Christian Staffa, Evangelische Akademie zu Berlin) 
20 Seiten / 2,60 € 

42/18 – Christlich motivierter Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus und seine Bedeutung für die 
heutige Zeit (von Landesbischof Jochen Cornelius-
Bundschuh) / Friedenswort 2018 der Evangelischen 
Kirche im Rheinland – 28 Seiten / 3,40 €   

43/18 – Impulspapier der EKD zur Nachhaltigkeit / 
Hauptaussagen des IPCC-Sonderberichts über 1,5 °C 
globale Erwärmung – 48 Seiten / 4,60 € 

44/18 – Kirche im Kapitalismus: Zwischen Anpassen 
und Gestalten – 70 Jahre Soziale Marktwirtschaft in 
Westdeutschland (Kirchlicher Dienst in der Arbeits-
welt in Kooperation mit der Evangelischen Akademie 
der Nordkirche, Hamburg, 15. Juni 2018)  
76 Seiten / 5,90 € 

45/18 – Jung, aktiv und evangelisch – Neue Perspek-
tiven zum Engagement junger Menschen in Kirche 
und Gesellschaft (Tagung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), der Universität Tübingen, der 
Evangelischen Akademie zu Berlin, des Comenius-
Instituts und der Arbeitsgemeinschaft der Evangeli-
schen Jugend in Deutschland (aej) – 56 Seiten / 5,10 €  

46/18 – Zwangssystem – Systemzwang (Sportethi-
scher Fachtag zur Dopingfrage – Sportethisches Forum 
der EKD) – 48 Seiten /4,60 €    

47/18 – Teilhabe und Teilnahme. Zukunftspotenziale 
der Genossenschaftsidee (Beiträge vom Evangelischen 
Raiffeisenkongress in Bonn, 18.–19. Juni 2018)  
92 Seiten / 6,90 €  

48/18 – Urteile des Europäischen Gerichtshofs und 
des Bundesarbeitsgerichts zum kirchlichen Arbeits-
recht (Luxemburg, 11.9.2018 / Erfurt, 25.10.2018)  
36 Seiten / 4,10 € 

49/18 – Evangelischer Friedenspreis 2018 und Stu-
dientag »Kriege beenden – Frieden beginnen«  
(Berlin, 9.–10. Oktober 2018) – 48 Seiten / 4,60 € 

50/18 – Gemeinsam engagiert! Theologische Aspekte 
für die Zusammenarbeit von beruflich und ehren-
amtlich Engagierten (Evangelische Akademie zu Ber-
lin) – 48 Seiten / 4,60 €  

51/18 – Synodentagung 2018 in Würzburg (1) /  
5. verbundene Tagung der 12. Generalsynode der  
VELKD, der 3. Vollkonferenz der UEK und der  
12. Synode der EKD, Würzburg, 8. bis 14. November 
2018 – 44 Seiten / 4,60 € 

Jahrgang 2019 

01/19 – GKKE-Rüstungsexportbericht 2018   
84 Seiten / 6,80 €  

02/19 – GEKE-Vollversammlung 2018   
76 Seiten / 6,10 €  

03/19 – Theologische Orientierung (Bischof Prof. Dr. 
Martin Hein) –Verheißung oder Verhängnis? Globale 
ethische Herausforderungen der Digitalisierung 
(Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm) – In 
der Menschenfreundlichkeit Gottes leben! Zur Aus-
einandersetzung mit Populismus und gruppenbezo-
gener Menschenfeindlichkeit (Landesbischof Prof. Dr. 
Jochen Cornelius-Bundschuh) – 36 Seiten/4,30 €  
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04/19 – Synodentagung 2018 in Würzburg (2) /  
5. verbundene Tagung der 12. Generalsynode der  
VELKD, der 3. Vollkonferenz der UEK und der  
12. Synode der EKD, Würzburg, 8. bis 14. November 
2018 – 40 Seiten/ 4,30 €  

05/19 – Synodentagung 2018 in Würzburg (3) /  
5. verbundene Tagung der 12. Generalsynode der  
VELKD, der 3. Vollkonferenz der UEK und der  
12. Synode der EKD, Würzburg, 8. bis 14. November 
2018 – 80 Seiten/ 6,10 €  

06/19 – Auf dem Weg zu einem neuen evangelischen 
Eheverständnis (Tagung an der Evangelischen Aka-
demie Loccum) – 68 Seiten / 5,60 €  

07/19 – EKD-Stiftungsprofessur jüdisch-christlicher 
Dialog (Festakt der EKD und der Theologischen Fakul-
tät der Humboldt-Universität, Berlin, 22. Oktober 2018) 
28 Seiten / 3,60 € 

08/19 – Haltet mit allen Menschen Frieden!  
(Röm 12,18) – Theologische Grundlagen des interre-
ligiösen Dialogs (Studientag der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland)   
32 Seiten / 4,30 €   

09/19 – »Friedensethik und Rüstungsexporte gehen 
nicht zusammen – was können wir tun?« (Beiträge 
vom Studientag der Evangelischen Kirche im Rhein-
land) – 68 Seiten / 5,60 €  

10/19 – Gegenwart und Zukunft des christlich-
jüdischen Dialogs: historische und theologische 
Perspektiven / The Present and Future of Christian-
Jewish Dialogue: Historical and Theological Perspec-
tives (Internationale Konferenz an der Goethe-
Universität Frankfurt am Main, 13. bis 15. Mai 2018) 
48 Seiten / 4,80 € 

11/19 – Bericht von Renke Brahms (Kirchentag der 
Bremischen Evangelischen Kirche 2019)/ Rede von 
Fulbert Steffensky (Herbsttagung des Politischen 
Clubs der Ev. Akademie Tutzing 2018) 
24 Seiten / 3,60 € 

12/19 – Identität. Rassismuskritische theologische 
Perspektiven (Beiträge der Tagung »Identität. Macht. 
Verletzung. Rassismuskritische Perspektiven«, Evange-

lische Akademie zu Berlin, 8. bis 10. Oktober 2018 
44 Seiten / 4,80 € 

13/19 – Predigt im Trauergottesdienst für Jörg 
Schönbohm (Bischof i. R. Prof. Dr. Wolfgang Huber, 
22. Februar 2019) / Radikal lieben. Anstöße für die 
Zukunft einer mutigen Kirche. Öffentliche Theologie 
in den Herausforderungen der Zeit (Landesbischof 
Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, 6. Januar 2019) / 
Predigt in der Reihe »Wahrheiten im Konflikt«  
(Corinna Buschow, 25. November 2018)  
20 Seiten / 2,80 € 

14/19 – Geht hin – Sozialraum- und Gemein-
wesenorientierung der Kirche auf dem Land  
(4. Land-Kirchen-Konferenz der EKD, 20. bis 22. Sep-
tember 2018, Evangelisches Bildungs- und Tagungs-
zentrum Bad Alexandersbad) – 40 Seiten / 4,30 € 

15/19 --- Westfälischer Thementag Israel-Palästina 
der Evangelischen Kirche von Westfalen (Dortmund, 
St. Reinoldi und Haus Landeskirchlicher Dienste)  
40 Seiten / 4,30 €  

16/19 – Predigt zum Reformationsjubiläum 2017  
(Prof. Dr. theol. h.c. Robert Leicht) – Festansprache in 
der Evangelischen Journalistenschule in Berlin 
(EKD-Synoden-Präses Dr. Irmgard Schwaetzer) –
Klimagerechtigkeit – mehr als eine Utopie! Kanzel-
rede im Rahmen der »Duisburger Akzente« (Katrin 
Göring-Eckardt (MdB)) – 20 Seiten / 2,80 €  

17/19 – Jahresempfang 2019 der Evangelischen 
Akademie Tutzing – Festrede des luxemburgischen 
Außenministers Jean Asselborn, Grußwort des bayeri-
schen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm, Be-
grüßung von Akademiedirektor Udo Hahn (Evangeli-
sche Akademie Tutzing, 17. Januar 2019)  
20 Seiten / 2,80 €  

18-19/19 – Offen für alle? Anspruch und Realität 
einer inklusiven Kirche – Dokumentation der EKD-
Netzwerktagung Inklusion 2018 – mit einem Beitrag in 
leicht verständlicher Sprache und barrierefreier PDF 
(Evangelische Bildungsstätte auf Schwanenwerder, 
Berlin, 22. bis 23. Februar 2018) – 128 Seiten / 9,60 € 
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